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Titel: 
Die Amtsvogtei Bissendorf im Fürstentum Lüneburg und das Rechtswesen vor Gründung der 
Hannoverschen Ämterverwaltung sowie Beschreibung der verbliebenen Gebäude auf dem Amtshof 
 
Vorwort: 

Die neue Beschreibung der Amtsvogtei Bissendorf geht besonders auf das Rechtswesen ein, dass bereits 
vor Einrichtung der Hannoverschen Ämter um 1560 bestanden hat. 

 
Die Amtsvogtei mit ihren Dienstgebäuden auf dem Amtshof in Bissendorf  ist hier erstmals aufgezeichnet 

worden, wobei die veränderten Verhältnisse nach Zusammenlegung der Ämter Essel und Bissendorf nach 
1814 keine Berücksichtigung finden, da beide Ämter schon 1852 aufgelöst werden und ein Beamter nach 
wie vor in Essel residierte. 

 
Es findet sich eine anschauliche Baugeschichte der vielen Gebäude mit Bildern und einem Lageplan, auf 

dem auch die Funktionen der jeweiligen Häuser angegeben worden sind. 
Auffällig ist für uns, dass das Wohnschloß des Amtsvogts, ursprünglich ein Jagdablagerhaus des 

Herzoglichen Hofes in Celle, auch nach Einführung des Amtes um 1560 weiter zur privaten Belustigung des 
Hofes genutzt wird und der jeweilige Vogt die herrschaftlichen Saufgelage in seinem Hause hinnehmen 
mußte. 

Ausführlich wird die juristische Tätigkeit auf dem Amt beschrieben, die sich fast nur auf zivilrechtliche 
Dinge beschränkte und in den Amtshandlungs- und Kontraktenbüchern seinen schriftlichen Niederschlag 
fand. Es wurde über die ganze Breite unseres heutigen Zivilrechts verhandelt. Die dort abgeschlossenen 
Ehestiftungen (schriftliche Verlobungsverträge) sind im Traubuch der Bissendorfer Kirche festgehalten 
worden.  

Es wird allerdings nur über wenige große Strafprozesse berichtet. Das war auch nicht Aufgabe des 
hiesigen Untergerichtes, sondern oblag den Landgerichten und später der Großvogtei in Celle. 

Weiterhin finden sich viele Tabellen, die unter anderem die Abgabenlast der Bauern wiedergeben und die 
erstaunlich professionelle bäuerliche Selbstverwaltung widerspiegeln. 

Am Ende der Darstellung sind statistische Daten der ganzen Amtsvogtei und ein chronologisches 
Verzeichnis der im Amt tätigen Personen angefügt worden. 

 
Zudem wird der Amtshof mit seinen Gebäuden beschrieben, die uns als Vermächtnis des früheren 

Amtshaushaltung geblieben sind. Sie werden in ihrer Eigenschaft als Geschäftshaus und als Wohnblock mit 
vielen Familien dargestellt, nachdem die Amtstätigkeit vor 150 Jahren in Bissendorf aufgelöst und nach 
Burgwedel verlegt worden war. 

Im Jahre 1957 wird das Wohnhaus des Amtsvogts im Untergeschoß zur Gemeindeverwaltung der 
Samtgemeinde Bissendorf, nachdem es von der Familie Busse erworben wurde. 

So geschah es auch mit dem ehemaligen Dienstgebäude des Amtes dem späteren Kaufhaus Busse, das 
nach Aufgabe des Ladengeschäfts im Jahre 2004 in das Eigentum der Gemeinde Wedemark überging, um zu 
einem Bürgerhaus umgebaut zu werden. 

Die teilweise Ausgrabung- und Vermessungsarbeiten der in der Baugrube vorhandenen Kellerreste 
wurden von Herrn Reiner Linnemüller und mir durchgeführt, ohne dass uns der Denkmalschutz mit 
erfahrenen Leuten zur Seite stand. 

Die Dokumentation der Umbauarbeiten wurde uns sehr erleichtert, da das Wedemark-ECHO und die 
Nordhannoversche Zeitung uns ihr Archiv dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt hat. 

 
Für die Formatierung und das Layout hat in bewährter Form Herr Friedrich Lüddecke in Evensen gesorgt.  
 
Wegen der im Text vorkommenden Maße, Münzen und Gewichte, ist am Ende der Darstellung ein 

Glossar angefügt. 
 
Bissendorf im Herbst 2003 
und im Sommer 2011 
 
 
Hellmuth Hahn 
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Wappen des Fürstentums Lüneburg 

 
Am Schloß Ahlden an der Aller finden wir das 

Wappen des Fürstentums Lüneburg von 1579, wie 
es zur Zeit der Amtsgründung in Bissendorf ausge-
sehen hat. Das Schloß ist ein wunderschöner Fach-
werkbau im Stil der Frührenaissance. 

Das Wappen des Fürstentums1 Lüneburg um 
1579, in der Zeit, als die Ämterverwaltung einge-
führt wurde, zeigt einen viergeteilten Schild mit 
rechts oben den beiden (roten) schreitenden Braun-
schweiger Leoparden, links oben den (blauen) stei-
genden Lüneburger Löwen, mit den üblichen klei-
nen 7 – 10 roten Herzen um sich herum, rechts un-
ten dem Eversteinschen (silbernen) steigenden rot 
gekrönten Löwen auf blauem Grund und links unten 
dem (goldenen) steigenden Homburgische Löwen in 
blau-silberner Einfassung. Über dem nach rechts 
geneigten Schild der Stechhelm mit Helmzier und 
darüber ein nach rechts springendes weißes Pferd. 
Dahinter sieht man einen gedeckelten Pfahl (soll ei-
gentlich ein Stab mit Pfauenfedern oben drauf sein). 
Die Inschrift ist im Niederdeutschen gehalten. Der 
Maler hat die Buchstaben und Farben nicht alle rich-
tig deuten können. Es stand dort geschrieben: 

                                                      
1  Röhrbein Waldemar R., das Wappen des Hauses Lüneburg. Seine 

Entwicklung und seine Form. In Hannoversche Geschichtsblätter, 
NF 21 1967 S. 67 - 92   

VON GOD BULOVD WILHELM DER JUN-
GER HETHOGE ZU BRUNSWEIG UND 
LUNEBURCH. (verstümmelt restauriert) 
Anno Domini MCCCCC LXXIX 1579  
 
Übersetzt heißt das:  
In Vertrauen auf Gott Herzog Wilhelm der Jüngere 
von Braunschweig  und Lüneburg (1568 – 1592) usw. 
 

Siegel für das Amt Bissendorf 

 
1714 -1852 

 
Beschriftung des Amtssiegels:2 
Siegel des Königlich Britannischen und Kurfürstlich 
Braunschweig- Lüneburgischen Amtsvogteygerichts 
zu Bissendorf 
 
Das Amtssiegel der Vogtei, meistens in rotem Sie-
gellack, zeigt ein nach rechts springendes Pferd mit 
über dem Rücken schwebender Krone und umlau-
fend den Schriftzug  
>>Amt Bissendorff<<.   
Der seit 16923 regierende Kurfürst Georg Ludwig 
von Hannover wurde auf dem Erbwege 1714, als 
Georg I. auf dem Erbwege König von Großbritanni-
en, Frankreich und Irland. Seit dieser Zeit verwen-
dete das Amt dieses Siegel. 
 
Beide Länder wurden bis 1837 in Personalunion re-
giert. Hannover bezeichnete sich ab 1814 als eige-
nes Königreich. 
 
 

                                                      
2  NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover, Hahn, H. Lüddecke Fr. T Bis-

sendorf  3,1 – 3,6, Bissendorfer Hof- und Familiengeschichten,  
6 Bände Band III. Hof Nr. 44 Basisakten vom 13 May 1810 

3  Wikipedia: Kurfürstentum Braunschweig und Lüneburg (Hannover) 
zur Franzosenzeit 
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.

 
Die Karte von 1579 befindet sich im Historischen Museum Hannover Sig. F476 
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Die Rechtssprechung für die Halseigenen  
(Unfreien) in der Wedemark vor 1560,  
das >>Bissendorfer Meyerding<< genannt. 

In der Zeit vor der 1560 eingeführten Amtsver-
waltung bleibt auch im 16ten und in früheren Jahr-
hunderten die Zuständigkeit der Wedemark und ih-
res Gogerichtes zum Bezirk des Wietzemühlenge-
richtes4 umstritten. Die Wedemärker Bauern be-
haupten immer wieder, sie unterstünden von Alters 
her, >>vom Anbeginn der Welt an<<, nicht diesem 
Gericht. Trotzdem werden sie dort bei Bedarf hinzi-
tiert. Die Verhandlungsführung ist in so genannten 
Weistümern schriftlich erhalten.  

Daß die Bissendorfer zu Recht gegen die Zuwei-
sung zum >>Gericht zur Wietzenmühle<< protes-
tierten, ergibt sich aus der Erinnerung ihrer früheren 
Zugehörigkeit zum Bissendorfer Meyerding, das 
sich im Hildesheimischen aus den Hofgerichten der 
mittelalterlichen Fronhofsverbände im Amte Ruthe 
erhalten hat und Rest der alten Villikationsverfas-
sung ist.5 

Der Bischof von Hildesheim hatte 1279 das Amt 
Ruthe für 1900 Mark Silber vom Grafen von Peine, 
Gimpetin III., erworben.6  

Das >>Bissendorfer Meyerding<< war ein Nie-
dergericht für Unfreie (Halseigene), dessen Oberge-
richt das wandernde Landgericht im Ruther Raum 
war. Es tagte mal in Sarstedt, Laatzen oder Gleidin-
gen und auch in anderen Orten des nördlichen Bis-
tums Hildesheim. Die auf der nächsten Seite darge-
legte Gerichtverfassung findet sich nur bei v. Gül-
ich. Bei Goedeke findet sich in der Beschreibung 
des Ruther Meyerdings ein Hinweis, dass >> die 
Leute unter sich gehalten und keinmandes dazu ge-
zogen<<.7  

Außer dieser Verfassung ist kein einziges wirkli-
ches Gerichtsverfahren überliefert worden, das vor 
einem Meyerthing in Bissendorf geführt worden wä-
re, obwohl Protokolle über solche Vorgänge im 
Meyerdingsbuch gemacht werden sollten.  

Diese Zusammenhänge scheint man aber 1570 in 
Bissendorf nicht mehr genau gekannt zu haben, 
sonst hätte das Amt auf die bestehenden älteren 
Rechte des >>Ruther Obergerichtes<< hinweisen 
können, wie es aber bei dem in dieser Zeit ablaufen-
den Prozeß um den Holzvogt Dietrich Behr in Bis-
sendorf8  nicht geschah. Möglicherweise wurde aber 

                                                      
4  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover;  74 Celle Fach 6 Nr. 9a Das Ge-

richtschein zur Witzen-Mühlen, in Winsen a. d. Aller vom  
05. Juni 1570;  

5  Hueg Adolf, Dorf und Bauerntum, 1939 Verlag Gerhard Stalling, 
Oldenburg i. O. S. 50 

6  v. Gülich’s, Philip Jacob, Historisch juristische Abhandlung über 
die Meyerdinge des nördlichen Deutschlands. Insbesondere des 
Hochstiftes Hildesheim. Gießen 1802, bei Georg Friedrich Heyer. 

7  Goedeke Hans: Nach den Erbregistern der Ämter Ruthe und Col-
dingen von 1593. Jeinsen, 1973 August Lax Verlagsbuchhandlung 
Hildesheim. S. 39 

8  Gimmler Paul: Mellendorf I. im (Selbstverlag) S. 70 – 74; 1970  

in Bissendorf seit dem Anfang des 16ten Jahrhun-
derts gar kein >>Thing<< mehr abgehalten, weil das 
>>Meyerthing<< sich ausschließlich aus unfreien 
Bauern (Litonen) zusammensetzte. Die Bauern un-
serer Gegend begannen sich bereits im 14ten Jahr-
hundert freizukaufen9.  

Nach der gültigen >>Gerichtsverfassung<< der 
Meyerdinge war für die Bauern der Wedemark 
durch deren Freikauf aus der Leibeigenschaft das 
Meierding gegenstandslos geworden, da keine 
stimmberechtigten Thinggenossen mehr vorhanden 
waren. Man hätte aber die Abgaben für dieses Mey-
erding dann auch außer Kraft setzen müssen. Diese 
blieben aber bis 1845 bestehen. 

Der Holzvogt D. Behr unterstand wohl als freier 
Bauer dem vrygen ding (Freiengericht) to der Wit-
zenmöhlen, was wohl auch für die anderen Bauern 
zutraf, denn von >>Unfreien<< in der Amtsvogtei 
Bissendorf findet sich in den erhaltenen Unterlagen 
dieses Bezirks kein Hinweis. 

Im Gegensatz zum Amt Peine, wo sich um 1611 
die Regierung in Wolfenbüttel und in Hildesheim 
um die Anrechte an den dort lebenden  >>Halseige-
nen<< streiten.10 

Aus den Celler Vogtsregistern11 im 15ten Jahrhundert 
wissen wir, dass es neben dem genannten >>Meyer-
ding<< ein wanderndes Freiengericht in der Wedemark 
gab, welches >>Goding<< genannt wurde und von den 
jeweiligen >>Gogrefen<< einberufen wurde. Es tagte 
wechselnd in Brelingen, Bestenbostel, Meitze und Eltze, 
meistens dort, wo der Gogrefe wohnte, manchmal hieß es 
auch nur >>up dem wede<<. 

Das Witzemühlengericht kann man deshalb auch 
als Obergericht ansehen, auch wenn seit 1535 ein 
fürstliches Obergericht in Uelzen bestand, das 1563 
nach Celle verlegt wurde.12 
Probleme zwischen den beiden Gerichten gab es vor 
allem deshalb, weil das Gericht zur Witzemühlen 
sächsisches und das Obergericht römisches Recht 
sprach. 
 
Das oben genannte Meierdingsgericht hatte fol-
gende Verfassung (nach v. Gülich):  

Die Meyerdinge waren von der weltlichen Ge-
richtsbarkeit durch den Kaiser befreit. >>Exemti-
onsbrief<<. Meyerdingsleute = Litones = Laten = 

                                                      
9  Grieser Rudolf. Das Schatzregister der Großvogtei Celle v. 1438 (in 

Quellen u. Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens. Bd. 41; 2 
Aufl. Hildesheim 1960, August Lax Verlag. Anhang II. Abschnitt 
S. 39 - 44 

10  Müller Dr. Theodor und Zechel Dr. Arthur; die Geschichte der 
Stadt Peine; Band I. 1972; S. 211/12; Verlagsgesellschaft Madsack 
und Co Hannover 

11  Gimmler Paul: Mellendorf I. (im Selbstverlag ) S. 33 – 38; 1970  
12  Gunkel Karl Dr.: Zweihundert Jahre Rechtsleben in Hannover; 

Hannover 1911, Helwigsche Verlagsbuchhandlung. Festschrift zur 
Erinnerung an die Gründung des Kurhannov. Oberappellationsge-
richts in Celle am 14 Oktober 1711; hier S. 13 - 19 
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unfreie Bauern auf den Meyerdingsgüter = >>bona 
litonica<<. 

Die Bischöfe ernannten die Meyerdingsvögte, da 
sie die Blutgerichtsbarkeit aus religiösen Gründen 
nicht ausführen durften (de ecclesia sanguinem non 
sistiente). In Bissendorf wurden die Vögte aus ih-
resgleichen gewählt. Wo in der Wedemark  
>>der Thingplatz<< gelegen hat, ist nicht bekannt.  

Im 16ten Jahrhundert bekamen die Meyerdings-
leute das Erbrecht.  

Durch die Hildesheimer Stiftsfehde und andere 
kriegerische Handlungen in den nördlichen Gebieten 
des Bistums Hildesheim ist der Domprobst mit den 
Archiven häufig abwesend (geflohen), so daß die 
Ämter die persönlichen Klagen der Meyerdingsleute 
an sich ziehen können, was in einem Vergleich zwi-
schen dem Domkapitular und den Landesfürsten 
1618 bestätigt wird. 
Zusammensetzung der Meyerdingsgerichte: 
Der Domkellner 
Der Meyerdingsvogt, der, der die Verhandlung füh-
rende Richter ist. 
Ein Pfennigschreiber (Protokollführer) 
Ein Actuarius (Gerichtsreferendar) 
Ein Vogt, der den Amtsdiener vorstellt (soll wohl 
ein Untervogt sein) 
Die Meyerdingsleute. Es dürfen nur leibeigene 
Leute, also unfreie Bauern sein, die ein Meyer-
dingsgut besitzen, also kein >>Ungehöriger<< darf 
in ihren Reihen zugegen sein. 
Freie Bauern können sich durch unfreie Vertrau-
ensleute vertreten lassen. 
Ein Prokurator ist ein Vorsprecher, welcher na-
mens der Meyerleute auf die Frage (nach den Wei-
stümer oder Meyerdingsartikel) antwortet und auch 
Beschwerden und Gesuche vorträgt.  

Nach der Verhandlung macht er die Verträge, 
weshalb hier verhandelt worden ist. Oder er formu-
liert anstehende Klagen. 
Die Ortelsfinder ?. Urteilsträger 
Die Achtsleute, die die Stimmen sammeln und das 
conclusum (den Beschluß) zu ziehen haben. 
Die beiden letztgenannten Leute sind die besser ge-
bildeten und angesehensten unter den Meyerdings-
leuten. 
Die Rechte und Verbindlichkeiten der Meyerdings-
leute: 
1. Zu zahlen ist der jährliche Erbenzins in Geld 

oder Frucht. 
2. Die Umsaat (laudemium o. Weinkauf) ist zu 

zahlen, wenn durch Kauf oder Pfändung ein 
Gut in andere Hände kommt. 

3. Die Abgabe des Halshuhnes, als Zeichen der 
Leibeigenschaft. 

4. Die Baulebung (soll heißen: die Möglichkeit, 
das Gut zu bebauen, um damit leben zu kön-
nen). Entspricht einer Erbschaftsgebühr. Die 

Abgabe wird auch >>Lehnware<< genannt und 
wird bei den Höfnern, die nicht dem Meyerding 
angehören an den Lehns- oder Gutsherren  ge-
zahlt. Bei der Teilung des >>Laeshofes<< wird 
ausdrücklich erwähnt, daß die oben genannte 
Leistung an das Haus Coldingen geht. Siehe: 
Hofgesch. Bissd. Nr. 69.13  

5. Die Bedemund. Entspricht einer Heiratsgebühr 
6. Dienste werden in der Regel so gut wie keine 

geleistet. 
7. Er kann sein Gut nutzen, wie er will 
8. Er kann sein Gut sowohl an seinen Sohn oder 

seine Tochter vererben. 
9. Er kann sein Gut an andere übertragen, verkau-

fen, verschenken oder verpfänden   
10. Er kann von dem Näherecht Gebrauch machen, 

indem er an Verwandte, an den Gutsherrn oder 
andere Meyerdingsleute verkauft.  Die Meyer-
dingsleute müssen zu Beginn des Things, je-
weils an einem Dienstag (Things Tag) mit 
Hand und Mund dem Domprobst oder dessen 
Vertreter huldigen. Zunächst werden die drei 
wichtigen Fragen durch den Vorsprecher ge-
klärt, indem er den Richter fragt, ob dies der 
rechte Ort und die richtige Zeit und ob Zu-
ständigkeit für das Thing gegeben ist (lex sali-
ca). 

Der Vorsprecher fordert dann:  
Ich gebiete >>Lust und verbiete Unlust<< (anglica-
nisch hlyst = Gehör), also er fordert Gehör von den 
Anwesenden und verbietet sich jede Störung der 
Verhandlung. Ist über einen beantragten >>An-
satz<< oder Klage zu erkennen, so stimmen sämtli-
che Meyerdingsnoten (Genossen) ab. Ihre Stimmen 
werden durch die Urteilsträger und Achtsleute ein-
gesammelt und dann der Beschluß gefaßt, welchen 
der Richter bestätigt. 

Die Verhandlungsführung erfolgt mündlich in 
Form von Fragen und Antworten, die in den be-
kannten >>Weistümern<< vorgegeben sind. 

Wird der Ansatz (durch die Stimmabgabe der 
Meyerdingsleute) erkannt, so greift der, dem der 
Ansatz zugesprochen wurde, dem Richter in den 
Hut, und das heißt dann >>dem Gute den Frieden 
gewirkt<<. Die Meyerdings-Gerichtsbarkeit ist folg-
lich begründet: 
1.) bei allen dinglichen Klagen wie: Eigentumssa-

chen, Erbschaftssachen, Pfandsachen, Dienst-
barkeitsrechte an den Gütern. 

2.) bei persönlichen Klagen wie: 
Erbenzinsrechte und Verbindlichkeiten,  
Ehestiftungen und Testamente 
3.) Bei >>wolkenflüchtigen: (vergänglichen)<< Gü-

tern und Haaren (Haare sind Früchte auf dem 

                                                      
13  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover T Bissendorf 3,1 – 3,6; Hof- und 

Familiengeschichten Bissendorf 6 Bände; Hahn H. Lüddecke Fr. 
Band V. S. 2622.  
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Feld). Dazu gehören die Gebäude, Verbesse-
rungen, Feldländereien, Düngung, Weiden, 
Bäume, Zäune und Hecken inaedificate: (Er-
richtung von Gebäuden auf fremden Grund), 
melioramenta: (Bodenverbesserung), inventa-
riae: Vermögensgegenstände et fructus: 
(Früchte). 

4.) Vornahme der möglichen Concurse 
5.) Vollziehung der erlassenen Urteilssprüche 

durch den Großvogt 
6.) Bei Eintreibung der schuldigen Abgaben wie: 
 Erbenzins, Pfennigzins, Pachtzins, Umsaat 

(laudemium = wenn das Gut den Besitzer 
wechselt), Baulebung (Erbschaftsabgabe: Ein 
Pferd nächst dem Besten), Bedemund (Heirats-
gebühr z. B. ein Rock nächst dem Besten) 

7.) bei allen außergerichtlichen Handlungen, so-
fern sie die Meyerdingsgüter betreffen wie: Be-
stätigung von Verträgen aller Art, Ehestiftun-
gen, Verkäufe, Schenkungen, Tausch, Pfän-
dungen der Güter, Hinterlegung von Testamen-
ten und freiwilligen Versteigerungen. 

 Innerhalb von zehn Tagen kann beim >>Ober-
meyerdingsgericht<< in Hildesheim Beschwer-
de eingelegt werden.   

 
Die Gesellschaft jener Zeit war in Personalver-

bände untergliedert, die sich keineswegs aus abge-
grenzten Wohngebieten ergaben.  So konnten z.B. 
die an eine Villikation gebundenen Hörigen ver-
streut in den verschiedensten Dörfern wohnen. Das 
traf auch auf die oben erwähnte Villikation des Hau-
ses Ruthe zu. Der Abgabenmodus ist uns überliefert 
worden. Zum Bissendorfer Meyerding gehörten fol-
gende Dörfer, die alle im Kirchspiel Bissendorfs la-
gen: 
In Bissendorf waren folgende Höfe betroffen: 
der Laes-Hof: ¾ Anteil Carsten Laes, ¼ Anteil 
Carsten Olhorst. 
Der Pinxstvoß-Hof: Vollmeier Curdt Brackman 
(Brockman). 
Der Wöhlers-Hof:  
5/12 Anteil Henni Moller, 5/12 Anteil Lüder Wolers 
und 1/6 Anteil Bartelt Mente und der Gailhofs-Hof: 
½ Anteil Hanß Geilhoff und ½ Anteil Lüder Olden-
borstel. 
In Mellendorf war ein Hof betroffen: 
Der Wiethrem-Hof: Herman Witreme und Ditterich 
Cordes. 
In Borstell = Sommerbostel waren folgende Höfe 
betroffen:  
 
Melchior Thies, Henni Vortmüller, Frantz Leine-
berg und Herman Morhoff. 
In Hellendorf: der Bohlenhof: Lüder Betmerß, 
Hans Woesten und Peter Mußman. 

 

Ob die genannten Höfe noch von Halseigenen 
verwaltet wurden, ist zu bezweifeln, die vorhande-
nen Unterlagen berichten nichts darüber. 

Wie schon erwähnt, gibt es seit 1438 das erste 
Verzeichnis über Hörige in vielen Orten der Wede-
mark, die sich freigekauft haben. Bauern Bissen-
dorfs werden allerdings nicht genannt.  

1593 gab es aber keine Villikation (großes 
Landgut o. Herrenhof) mehr, sondern nur noch eine 
>>Meyerdingsgemeinde<<. Die alten Großhöfe wa-
ren längst aufgeteilt.14  

In diesem Jahr haben wir auch die erste kom-
plette Liste der am Bissendorfer Meyerding beteilig-
ten Leute. Die Abgaben beziehen sich auf den Hof.  

Die eben Genannten waren Höfner und zahlten 
ihren Erbenzins in Form einer Roggenabgabe. au-
ßerdem gab es aber noch 18 - 20 Meyerdingsleute, 
die ursprünglich Köthner waren (nach dem Corpus 
bonorum 168215 in Bissendorf gaben sie den Köth-
nerschilling ab, auch wenn sie längst Hofanteile er-
worben hatten) und nur Hühner- und einen Pfennig-
zins schuldeten. Auch von 162016 1624/2517, 
1657/60; 1664 und 175818 und 184519 sind Akten 
über die Bissendorfer Meyerdingsgemeinde erhal-
ten. 1624 war Hanß Knibbe >>Meyerdingsvogt<<. 
Mit der Abhaltung des Hofgerichtes hatte er aber 
nichts mehr zu tun. Er sammelte die Abgaben der 
Meyerdingsleute ein und übergab sie den Abgesand-
ten des Hauses Ruthe, später des Amtes Koldingen. 
Daß von dem alten Hörigkeitsverhältnis nichts mehr 
übrig geblieben war, wird auch aus nachstehender 
Eintragung im Lauenburger Erbregister deutlich. 

>>(Roggen, Hühner und Pfennigzinse) welches 
auf den Sonntag nach Michaelis jehrlichs muß ab-
geholet werden, sonsten wie sie vorgeben, wollen 
sie dessen das Jahr auszugeben, nicht geständig 
sein, darum man sich auf den Sonntag einstellen und 
auf folgenden Montag empfangen muß.<< 

Also, wenn die Boten nicht zur rechten Zeit da 
waren, verweigerten die Bauern für das betr. Jahr 
die Zahlung! - Der >>Meyerdingsvogt<< bekam für 
seine Mühewaltung >>zum Fraß und zum Ge-
würtz<<: von Carsten Braßman aus Bottfeld 1 gr.  
4 d, von den Altarleuten zu Schwarmstedt: 1 gr. ½ 
d. 

Der Bissendorfer Meyerdingsvogt wurde von 
den dortigen Bauern gewählt und nicht, wie in den 
meisten Meyerdingen im nördlichen Hildesheimer 
Raum, vom Hochstift Hildesheim mit einem eige-
nen Vogt beschickt, der das Meyerding den Wün-
                                                      
14  Gimmler. Paul Mellendorf I. 1970 im Selbstverlag S. 296-297 
15  Pfarrarchiv Bissendorf: Sonstige Handschriften Nr. VI. Nr. 3, S. 18 
16  Coldinger Erbregister 1620; Hann. Cal. Br. 2 Nr. 505 S. 41/42 
17  Coldinger Erbregister 1624/25; NLA Hauptstaatsarchiv Hann. Hil-

desheim Br. Arch. 2 H 121 Nr. 45 
18  Erbenzinsreg. Bissendorf 1657, Lagerbuch 1664 u. 1758 NLA 

Hauptstaatsarchiv Hann. 74 Burgwedel Nr. 1676 lose Einlagen 
19  Ablöserezess des Bissendorfer Meierdings 1845 NLA Hauptstaats-

archiv Hann. 74 Burgwedel Nr. 448 
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schen des Bischofs entsprechend leitete und Proto-
koll führte. 

Als 1758 die Bissendorfer Meyerdings- 
Gemeinde durch die französische Invasion und meh-
rere Mißernten in äußerste Bedrängnis geraten war, 
stellte sie beim Amt Koldingen den Antrag auf 
Umwandlung des Roggenzinses in eine ständige 
Geldzahlung. Jahrhunderte lang waren Erbenzins-
roggen, Hühner und Pfennigzinse entrichtet worden, 
aber niemand wußte, worauf sich die Ansprüche da-
rauf überhaupt gründeten. Drei Zensiten verweiger-
ten 1764 die Zahlung.  

>>Sie hätten dieserwegen überall keine 
Briefschaften in Händen, wüßten auch nicht, woher 
es rühre, daß sie, obwohl seit undenklichen Jahren, 
einen gewißen Geld Zinß ans Amt Koldingen ent-
richten müßten, wie ihnen denn auch überdieße Be-
zahlung keine Quittung gegeben worden.<< 
Aber das Amt wußte es ebenso wenig!   
Nun erst stellte man Nachforschungen an. Aus zwei 
alten >>Erbregistern<< (1664) und durch Befragen 
alter Leute ermittelte man nach und nach alles das, 
was in diesem und in früheren Kapiteln über das 
>Bissendorfer Meyerding< mitgeteilt worden ist.   

Nur weniges sei noch nachgeholt. Der >>Erben-
zins<< für einen Vollhof betrug ganze - 10 Hbt. 
Roggen für das ganze Jahr! Für den Meyerdingsvogt 
war mit der Vereinnahmung der Abgaben eine Spei-
sung sämtlicher Meyerdingsleute verbunden, was 
z.B. dem damaligen Vogt Rickenberg 1764 Unkos-
ten in Höhe von 13 rtl. 20 mgr. für ein Schwein, ei-
nen Hammel, Weißen Kohl, Erbsen, Brot, Butter, 
Gemüse, Feuerung und Licht verursachte.  

Deshalb wollte keiner mehr dieses Amt über-
nehmen, selbst wenn ihm dafür wie in alten Zeiten  
freie Mast für sechs Schweine bewilligt würde. Am 
Ende mußte das Amt Koldingen die Unkosten für 
die Speisung selbst übernehmen: 
Drei Malter Roggen alte Maße, ein rtl. für ein 
Schock Schafkäse, eine Tonne Bier und 10 Hühner 
oder 30 mgr. Über den Verlauf der Speisung ist fol-
gendes überliefert: 

Die Speisung erfolgte bei einem Gastwirt in Bis-
sendorf. Die Teilnahme war verschieden.  

Die Kornlieferanten nahmen teils mit einem, teils 
mit zwei Mannspersonen, die Erbenzinsleute, die 
nur Hühner abgeben, waren ursprünglich Köthner-
höfe gewesen.Von ihnen nahmen nur ihre Ehefrauen 
daran teil, denen in einem abgesonderten Zimmer 
Speisen und 16 Krüge Bier verabfolgt wurden.  Der 
Schafkäse wurde nach verschiedenen Proportionen 
nur an die Kornlieferanten verteilt. 

Am Ende der 1593 aufgelisteten Abgaben für 
Bissendorf findet sich noch eine Aufstellung der 
Renteinnahme des Hauses Lauenburg für Bissendorf 
von einem Pfennigzins von 16 gr und 3 ½ pf. 

1769 wurde das Meyerding vom Amt Koldingen 
an das Amt Bissendorf abgetreten. Die Ablösung 
der Erbenzinsgefälle erfolgte erst im Jahre 1845. 
Der Ablöserezeß ist bei den Gemeindeakten Bissen-
dorfs vollständig erhalten und wird hier in Abschrift 
wiedergegeben. 

Im weiteren Schrifttum zu den >>Unfreienge-
richten<< wird bei Lünzel20 der Haupthof mit sei-
nen Litonen (Laten) >>villicatio officium ammecht 
<< genannt. (Amtsmeierhof nach Verdienst)21 Den 
Halseigenen, die dem Haupthof zugeteilt waren, 
wurde eine Hufe Land (30 Morgen) zur Bewirt-
schaftung nach Latenrecht überlassen. 

Abgesehen von den oben genannten Weistümern, 
die nur Gültigkeit unter ihresgleichen und gegen-
über dem zugehörigen Meierhof hatten, waren sie 
vor der Willkür durch die Herrschaft nicht ge-
schützt. Ihre Dienste der Herrschaft gegenüber wa-
ren unbemessen >>Latengerichte<<, wie die Meier-
dinge auch genannt wurden, unter Vorsitz eines 
>>Latengrefen<< werden schon im 12ten Jahrhun-
dert erwähnt und waren im >>Hildesheimischen<< 
weit verbreitet. Bei Lüntzel werden 122 Meyerdinge 
namentlich aufgezählt, aber ohne Bissendorf. 

Warum wir keine weiteren schriftliche Gericht-
verhandlungen über Meyerdinge, die sächsisches 
Recht sprachen, vorliegen haben, kann seinen Grund 
darin haben, dass durch fürstlichen Erlaß, so im 
Fürstentum Calenberg 159122 durch Herzog Hein-
rich Julius geschehen, den Gerichten verboten war, 
weiterhin sächsisches Recht zu sprechen. 

Ähnlich wird auch in den anderen welfischen 
Ländern verfahren worden sein. 

So wird es auch keine schriftlichen Protokolle 
mehr gegeben haben, da Amtmänner oder Vögte an 
solchen Gerichten nicht mehr teilnehmen durften 
und die Bauern dieser Zeit wohl kaum lesen und 
schreiben konnten, um Aufzeichnungen über die 
Sitzungen zu machen. 

Diese Umstände wird die sehr konservative Be-
völkerung nicht davon abgehalten haben, trotzdem 
>>freie Godinge<< zusammen zu rufen und Ge-
richtsverfahren nach mündlicher Überlieferung ab-
zuhalten, schon mal die fürstliche Verwaltung in 
den welfischen Ländern keine Weisungsbefugnisse 
über diese Gerichte hatte. 

Das war letztlich auch der Grund, im Zeitalter 
des Absolutismus, die vom Fürsten abhängige 
Amtsverwaltung 1560 einzuführen.  

1663 wurde im Fürstentum Grubenhagen noch 
einmal ausdrücklich auf das Verbot der sächsischen 
Rechtssprechung hingewiesen, was beweist, dass 

                                                      
20  Lüntzel H. A., die bäuerlichen Laten im Fürstentum Hildesheim, 

Hildesheim 1830, S. 61 - 81 
21  Deutsches Rechtswörterbuch Schiller-Lübben ammecht, ahd, Ver-

dienst nach sächs. Weichbildrecht 
22  Grefe F. W. Hannoversches Recht, Leitfaden zum Studium des 

Hannoverschen Privatrechts, Hannover 1860, S. 13 
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die Bauern an dem hergebrachten Recht festgehalten 
hatten. 

Eine Frage bleibt allerdings ungeklärt, warum 
das nicht mehr funktionierende Bissendorfer Mey-
erding Abgaben in das auswärtige Bistum Hildes-
heim leistete, dem Fürstentum Lüneburg somit 
Steuerkraft entzog, denn auch nach der für Hildes-
heim verlustreichen Stiftsfehde 1519 – 1521 kam 
das Amt Ruthe an das Herzogtum Calenberg und 
nicht an Lüneburg23  

 

Nachzutragen wäre hier,24  
>>Die Vita Lebuini antiqua<< erzählt vom Auftre-
ten des aus England stammenden Missionars Lebuin 
um 770 auf der altsächsischen Stammesversammlung 
in >>Marklo<<. Der Text lautet übersetzt zu-
nächst: >>Lebuin ging hin und wieder nach Sach-
sen, bemüht, Menschen für Christus zu gewinnen und 
bekehrte viele zum Glauben an Christus. Er hatte 
auch Freunde und Vertraute unter den Vornehmen, da-
runter war ein reicher Mann im pagus Sudergo na-
mens Folcbraht. Einen König hatten die alten Sach-
sen nicht, sondern Statthalter (satrape) in den Gauen. 
Auch war es Sitte, dass sie einmal im Jahr mitten im 
Sachsenland eine allgemeine Versammlung bei dem 
Ort, der Marklo heisst, abhielten. Dort kamen ge-
wöhnlich alle Statthalter zusammen, sowie aus den 
einzelnen Gauen 12 auserwählte Adlige und eben so vie-
le Freie eben so viele Liten (Halbfreie). Sie erneuerten 
dort ihre Gesetze, fanden Urteile in den wichtigsten 
Rechtsfällen und beschlossen, was sie während des 
Jahres an Kriegs- und Friedensunternehmungen 
durchführen wollten, in gemeinsamer Beratung<< 
Nun ist die Frage: Ist Marklohe bei Nienburg das 
Marklo der altsächsischen Stammesversammlung 
 

Für die Verpflichteten 
Ablöserezeß des Bissendorfers Meierdings -

184525 der von den sogenannten Meierdingsleuten 
an die Amtsvogtei Bissendorf zu liefernden, zu Mi-
chaelis jährlich fälligen Erbenzinsgefälle. 

Nachdem von den sämtlichen sogenannten Mei-
erdingsleuten in der Amtsvogtei Bissendorf auf Ab-
lösung ihrer Erbenzinsgefälle angetragen und von 
der Königlichen Domänenkammer; als der Berech-
tigten; diesem Gesuche auch stattgegeben wurde, so 
ist der nachstehende Ablösungsvertrag im Wege 
gütlicher Übereinkunft verabredet und ausgefertigt. 

§ 1 
Die Meierdingsleute aus der Amtsvogtei Bissen-

dorf hatten vordem, dem Meierdingsvogt des Amtes 
Coldingen für dieses Amt jährlich 10 Malter, 00 

                                                      
23  Illemann H. D. Bäuerliche Besitzrechte im Bistum Hildesheim, 

1969 G. Fischer Verlag Stuttgart, S. 2 
24  Aus Heimatland Heft 3; Juni 2006 Anschrift des Verfassers: Prof. 

Dr. Dr. theol. Nicolaus Heutger, Kapitular des Klosters Amelungs-
born, Bölschestr. 10, 30173 Hannover 

25 Hann. 74 Burgwedel Nr. 448 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 

Himbten und 1 ½ Metzen Roggen als Erbenzins 
vom Meierdinge und 18 Stück Hühner, oder a’Stück 
zwei Gutegroschen, vier Pfennig und 10 Gutegro-
schen, drei Pfennig jetziger Landesmünze als Er-
benzinsgeld von Bissendorf auf Michaelis an an ei-
nem Tage abzuliefern gegen Verabreichung von  
l Malter, 0 Himbten und ein Viertel Metzen Roggen 
hannoversche Maße, einer Tonne Bier, 10 Hühnern 
und einem Schock Schafkäse zur Speisung der Cen-
siten Laut großvogteilichem Rescripts vom 15. Ja-
nuar 1769 zessierte der Meierdingsvogt und wurde 
verfügt, daß sotaner Zins bei der Amtsvogtei Bis-
sendorf einvernehmlich berechnet und den Censiten 
(den Zahlenden) die Speisungsdeputate jährlich gar 
nicht werden sollen, wenn selbige die sämtlichen 
Gefälle auf Montag nach Michaelis (29. September) 
auf das hiesige Amt liefern und einen unter sich 
ausmachen, welcher die Speisung gegen Empfang 
der Pröven (Abgaben) übernehmen würde. Diese 
Speisungsdeputate waren festgestellt zu ein Malter, 
vier Himbten, eine Viertel Metzen Roggen, für ein 
Schock Schafkäse drei Gutegroschen fünf Pfennig, 
für eine Tonne Bier der jedesmalige gangbare Preis, 
10 Hühner oder dafür a’ Stück zwei Gutegroschen, 
vier Pfennige, also insgesamt 23 Gutegroschen, 40 
Pfennige. 
 

Die in § 4 dieses Rezesses namentlich aufgeführ-
ten Censiten sind diejenigen, welche jetzt die bei ih-
rem Namen bezeichneten respektiven Gefälle zu der 
oben gedachten Leistung zu liefern hatten, jedoch 
wird nachrichtlich bemerkt, daß die Korngefälle in 
alten Zeiten von folgenden sieben Vollhöfen, näm-
lich den Höfen: 
 
Bissendorf:  
Pinkvoß-
Hof 

Haus Nr. 30, auch Pinkvos-Wöhlers-
Hof genannt, 

Gailhofs-
Hof 

geteilt: Nr. 23 - ein Halbhof, Nr. 31 - 
ein Sechstel, Nr. 16 - ein Sechstel, 
Nr. 11 ein Viertel, 

Wöhler- 
hof 

Nr. 15 - fünf Zwölftel Nr. 67 = fünf 
Zwölftel, Nr. 48 = ein Sechstel, 

Lahrshof auch Laes geschrieben, ursprünglich 
die Nr. 41 in Bissendorf. Der Hof ist 
im 30-jährigen Krieg völlig aufge-
teilt worden. Aufteilung: Nr. 54 = 
ein Viertel, Nr. 29 = ein Viertel, Nr. 
69 = ein Viertel, Nr. 17 in Wen-
nebostel = ein Viertel, 

in Hellen-
dorf: 

des Bohlenhofes 

in Mellen-
dorf: 

des Wiethremenhofes, abgeführt 
worden. 
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Die Speisung der Censiten für die ihnen geliefer-
ten Pröven ließen die Pflichtigen durch einen Gast-
wirt in Bissendorf ausrichten. Die Teilnahme an die-
ser Mahlzeit war sehr verschieden, indem die Korn-
lieferanten teils mit einer, teils mit zwei Mannsper-
sonen, die Erbenszinsleute, welche nur Hühner zu 
prästieren (abgegeben) hatten, nur durch ihre Ehe-
frauen, denen in einem abgesonderten Zimmer Spei-
sen und 16 Krüge Bier verabfolgt wurden, einen 
Genuß daran hatten und die Schafkäse nach ver-
schiedenen Proportionen den Kornlieferanten allein 
zugute kamen. 

§2 
Gegenstand der Ablösung sind die unter § 1 be-

zeichneten 10 Malter, 0 Himbten, 1 ½ Metzen Rog-
gen, 18 Stück Hühner und 10 Gutegroschen, 3 Pfen-
nige Erbenzinsgeld. 

 
Als Gegenleistung werden berechnet und abge-

setzt ein Malter, vier Himbten, ein Viertel Metzen 
Roggen, der zu drei Reichsthalern vergleichsweise 
angenommene Wert einer Tonne Bier, 10 Hühner 
und ein Schock Schafkäse oder dafür ein Reichstha-
ler, drei Gutegroschen, fünf Pfennig. 

§3 
Diese Meierdings- und Erbenzinsgefälle werden 

durch Kapitalzahlung abgelöst und sind festgestellt 
zu 1259 Reichsthaler, 19 Gutegroschen, 3 Pfennige. 

 
Das Kapital der Gegenleistung ist zu 334 Reichs-

thaler, 19 Gutegroschen, 5 Pfennige angenommen. 
Nach Abzug des Betrages der Gegenleistung ver-
bleibt mithin das von den Meierdings- und Erben-
zinsleuten zu erlegende Ablösungskapitel von 924 
Reichsthalern, 23 Gutegroschen und 10 Pfennigen. 
Indem diese Berechnung auf einer den Vorschriften 
der Ablösungsordnung entsprechenden Wertbere-
chung beruht, wird jedoch ausdrücklich anerkannt, 
daß die Ergebnisse derselben nichtsdestoweniger als 
vergleichsweise Übereinkunft betrachtet werden sol-
len. 

§4 
Zu diesen Meierdings- und Erbenzinsgefällen 

mußten die einzelnen Verpflichteten nach dem in 
dem folgenden Verzeichnisse entwickelten und von 
denselben ausdrücklich anerkannten Verhältnisse 
beitragen und haben demnach auf den Grund des be-
rechneten Kapitalwertes dieselben zu dem Ablö-
sungskapitale an sich wie folgt beizutragen: 
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Wohnort und Namen der  Betrag der Abgaben  an Betrag 
lfd. 

Nr. 

Brand

kass. 

Nr. 

Pflichtigen Gelde Roggen Hüh

nern 

der  

Rente 

des Ablösungs- 

kapitals 

 rtl ggr pf Mal 

ter 

Himb 

ten 

Met 

zen 

Stck. rtl ggr pf rtl ggr pf 

  1 30 Vollmeier, Dietr. Hr Wöhler, 

genannt Pinkvos 

- - - 1 2 1½ - 6 14 4 
383
400  

165 -   4 

  2 18 Johann Christoph Hapke -   9 - - - -   2 -   7 1     7   9   1 

  3 42 Dreiviertelmeier, Hs. Hr. 

August Knibbe Erben.  

 (½ Anteil am Freyhof) 

(¼ Anteil am N.N.-Hof) 

-   1 6 - - - - -   1 6     1 16   6 

  4 19 Halbmeier, Joh. Friedrich 

Grünewald 

(½ Anteil am N.N.-Hof) 

- - 9 - - -   2 -   7 1     7   9   1 

  5 43 Halbmeier, Heinr. Dietr. 

Langspechts Erben 

 (½ Anteil am Evershof) 

- - 3 - - -   ½ -   1 10     1 21 10 

  6 23 Halbmeier, Joh. Hr. Engelke 

(½ Anteil am Gailhofshof) 

- - - - 4 6
8  

-     3   7 2 
383
800  

  82 12   2 

  7 47 Halbmeier,  

Joh. Heinrich Ohlhorst 

(½ Anteil am Evershof) 

- - - - 2 3
8  

-     1 15 7 
383
600  

  41   6   1 

  7a 54 Joh. Heinrich Ohlhorst 

(¼ Anteil am Laeshof 

- - - - - - - - - - - - - 

  8 11 Fünfachtelmeier, Joh. Heinr. 

Stegmanns Erben (¼ Anteil 

am Freyhof) (1/6 Anteil am 

Gailhofshof) ( 1 Anteil fehlt 

noch) 

- - 5 - 1 2 6
8  -     1   8 4 

23
800  

  33 16   5 

  9 67 Fünfzwölftelmeier 

Joh. Hr. Riekenberg 

(5/12 Anteile am Alten 

Wöhlerhof) 

- - - - 3 1 3
8  -     2 13 2 

1543
1600

 
  65 21   2 

10 15 Fünfzwölftelmeier 

Christoph Hr. Wöhler 

(5/12 Anteil am Alten Wöh-

lerhof) 

- - - - 3 
1 

3
8  

-     2 15 2 
1543
1600 

  65 21   2 

11   9 Viertelmeier 

Johann Heinr. Thürnau 

(¼ Anteil am Freyhof) 

-   1 6 - - - - -   1 6     1 13   6 

12 29 Viertelmeier, Johann Diet-

rich Wöhler, 

genannt Windmüller 

(¼ Anteil am Laeshof) 

- - - - 2 3
8  

-     1 15 7 
383

1600 

  41   6    

13 69 Viertelmeier, Heinrich Con-

rad Mohlfeld 

(¼ Anteil am Laeshof) 

- - 5 - 2 3
8  

  1     1 19 2 
383

1600 

  44 23 8 

14 16 Sechstelmeier, Joh. Hr. 

Schneermann, genannt Oh-

lenbostel (1/6 Anteil am 

Gailhofshof) 

- - - - 1 
1

1
8  

  1     1   3 4 
1309
1600  

28 13 - 
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Wohnort und Namen der  Betrag der Abgaben  an Betrag 
lfd. 

Nr. 

Brand

kass. 

 Nr. 

Pflichtigen Gelde Roggen Hüh-

nern 

der  

Rente 

des Ablösungs- 

kapitals 

Sechstelmeier, Conrad 

Friedr. Hr. Schmidt 

 (1/6 Anteil am Alten Wöh-

lerhof) 

rtl ggr pf Mal 

ter 

Himb 

ten 

Met 

zen 

Stck. rtl ggr pf rtl ggr pf 

15 48. - - - - 1 2
6

8  -     
1 

  7 11 
23

800  

  33   6 - 

16 31 Sechstelmeier Diedrich Hr. 

Ehlermann (1/6 Anteil am 

Gailhofshof) 

- - - - 1 1 1
8  -     

1 
 2 

1309
1600

 
  25   5 10 

17   1 Köthner, Johann Heinrich 

Dangers 

- - 5 - - -   1 -   3 7     3 17   7 

18   2 Köthner Hs Hr. Friedr. De-

decke, gen. Deiken 

- - 5 - - -   1 -   3 7     3 17   7 

19   3 Köthner 

Cord Heinrich Meine  

- - 5 - - -   1 -   3 7     3 17   7 

20   4 Köthner  

Johann Friedrich Voges 

- - 5 - - -   1 -   3 7     3 17   7 

21   5 Köthner, Joh. Hr. Wöhlers, 

Erben, gen. Hilfers 

- - 5 - - -   1 -   3 7     3 17   7 

22 17 Köthner  

Joh. Hr. Krumwiede 

- - 5 - - -   1 -   3 7     3 17   7 

23 22 Köthner  

Cord Heinrich Niemeyer  

- - 5- - - -   1 -   3   7     3 17   7 

24 62 Köthner, Heinrich Friedrich 

Bormann 

- - 5 - - -   1 -   3   7     3 17   7 

25 63 Köthner, Diedrich Heinrich 

Ehlermann 

- - 5 - - -   1 -   3   7     3 17   7 

26 64 Köthner, Heinrich Diedrich 

Möllers Erben 

- - 5 - - -   1 -   3   7     3 17   7 

27 20 Brinksitzer  

Cord Heinrich Otte  

- - 3 - - - ½ -   1 10     1 21 10 

28 61 Brinksitzer, Heinrich Fried-

rich Strebos 

- - 5 - - -   1 -   3   7     3 17   7 

Hellendorf Dreiachtelmeier 

Johann Jürgen Bartels 

- - - 1 - 2
7

8  -     
5 

  7  
35

1600 

132   9   2 

29 15 
30 20 Viertelmeier  

Joh. Friedrich Vortmüller 

- - - - 2 
  

3
8  

-     
1 

15 7 
383

1600 

  41   6   1 

31 19 Viertelmeier  

Joh. Heinrich Brockmann 

- - - - 2 
  

3
8  

-     
1 

15 7 
383

1600 

  41   6   1 

32 18 Viertelmeier  

Diedrich Hemme 

- - - - 2 
  

3
8  

-     
1 

15 7 
383

1600 

  41   6   1 

33 17 Viertelmeier  

Friedrich Georg Volger 

- - - - 2 
  

3
8  

-     
1 

15 7 
383

1600 

  41   6   1 

34   7 Einsechszehntelmeier 

Johann Heinrich Peters 

- - - - 3 1
3

8  -     
2 

15 2 
1543
1600 

  65 21   2 

 
 
35 

 
 
  7 

Mellendor f  ¾ Meier 

Joh. Hr. Hanebuth, 

gen. Wiethremen 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
- 

 

1
1

8  

 
 
- 

 
 
   4 

 
 
22 

 
9 
1149
1600  

 
 
123 

 
 
18 

 
 
  3 

36 39 ¼ Meier Heinrich Friedr. 

Hachmeisters Erben 

- - - - 2 3
8  

-     
1 

15 7 
383

1600 

  41   6   1 

 
 
37 

 
 
17 

Wennebostel  Köthner  

Major von Mandelsloh 

(¼ Anteil am Laeshof) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
2 

 
 
3

8  

 
 
  - 

 
 
    
1 

 
 
15 

 
7 
383

1600 

 
 
  41 

 
 
  6 

   
 
1 

  Summe: - 10 5 10 - 1½ 18  50   9 4 
1468
1600 

1259 19   3 
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§ 5 
Dieses Ablösungskapitel von 924 Reichsthalern, 

23 Gutegroschen und 10 Pfennigen erlegen die Ab-
lösenden, getroffener Einkunft gemäß, sechs Mona-
te nach der Bestätigung dieses Rezesses in einer 
Summe an die Amtskasse zu Bissendorf und verzin-
sen solches von Michaelis 1845 an bis zum Zie-
hungstage mit 4 %, ebenfalls an gedachte Kasse, al-
les kostenfrei, wogegen eine fernere Leistung der 
abgelösten Gegenstände nicht stattfindet.  

§ 6 
Für das Jahr 1845 werden zu Michaels an noch 

die Gefälle gegen Verabreichung der Pröven: (Vor-
rechte der zahlungspflichtigen Bauern ihre Speisung 
zu erhalten) in natura geliefert. 

§ 7 
Sowie die Königliche Domänenkammer nicht 

schuldig ist, anders  das Ablösungskapital anzu-
nehmen, als wenn solches von allen Censiten: (Zah-
lungspflichtige) auf einmal in einer Summe erlegt 
wird, so bleibt den Censiten lediglich überlassen, 
die Vergütung der Pröven zum Kapitalbetrage von 
334 Reichsthalern, 19 Gutegroschen, 5 Pfennig un-
ter sich zu verteilen.  

Berechtigterseits wird in dieser Hinsicht keine 
Vertretung übernommen, vielmehr erkennen sämtli-
che Verpflichtete an, daß die allergnädigste Herr-
schaft sie durch den Absatz der 334 Reichsthaler, 19 
Gutegroschen, 5 Pfennig am Ablösungskapitale we-
gen aller Gegenverbindlichkeiten, als Remissionen, 
Pröven, usw., soweit sie mit den abgelösten Berech-
tigungen in Verbindung gestanden haben, zufrieden 
gestellt und abgefunden hat, daher auf alle weiteren 
Ansprüche von den Censiten ausdrücklich damit 
Verzicht geleistet wird.  

§ 8 
Durch die unter dem 23. Mai dieses Jahres zu Pro-
tokoll getroffene Vereinbarung ist festgestellt: 
1. Diejenigen, welche Hühner zu liefern haben, 

werden wegen Ablösung dieser Last, sowie 
wegen des in dem Extrakte bei ihrem Namen 
bezeichneten Erbenzinses, durch die übrigen 
Meierdingspflichtigen, nämlich denjenigen, 
welche Korn zu liefern haben, auf der letzteren 
Kosten mit von ihrer Last liberiert (befrei)t, da-
gegen verzichten diese Hühnerlieferanten auf 
jeden Anteil an den Pröven: (siehe § 6).  

2. Gesamte Kosten der Ablösung, mit Ausnahme 
der Wege, haben die zur Kornlieferung Ver-
pflichteten allein zu tragen.  

3.  Die Letzteren wollen unter sich im Wege der 
Güte, die Subrepartition: (gütlicher Teilung) 
wegen der Pröven und wegen des, für die zu 
liefernden Hühner zu erlegenden Ablösungska-
pitals, machen. Es soll daher in dem aufzustel-
lenden Rezesse für jeden Pflichtigen der Bei-
trag, wie er in dem anliegenden Extrakte be-

rechnet worden, eingetragen, der Betrag der 
Pröven aber in der ganzen Summe dem Ablö-
sungskapital abgerechnet werden.  

Indem die respektiven Censiten sich nach diesem 
Vergleiche zu benehmen und auseinanderzusetzen 
haben, wird berechtigterseits im Einverständnis der 
Verpflichteten erklärt, daß man diese Auseinander-
setzung lediglich den Censiten über-läßt und aus 
den dabei etwa entstehenden Differenzen kein 
Grund entnommen werden kann, mit der Einzahlung 
des ganzen Kapitals zu rechter bedungener Zeit zu-
rückzuhalten 

§ 9 
Nach Erlegung des mehrbemerkten Ablösungs-

kapitales ad 924 Reichsthaler, 23 Gute-groschen, 10 
Pfennige und der bedungenen Zinsen, verzichtet da-
gegen Königliche Domänenkammer zu Hannover 
auf die abgelösten Meierdings- und Erbenzinsgefälle 
auf ewige Zeiten unwiderruflich. Dieselbe behält 
sich indessen ihre bisherigen Rechte bis zur voll-
ständigen Zahlung ausdrücklich vor.  

Die gesamten übrigen Ansprüche, welche König-
liche Domänenkammer an die einzelnen, jetzt ablö-
senden Censiten aus anderen Gründen hat, bleiben 
der oben genannten Herrschaft unverändert.  

§ 10 
Die Kosten des Ablösungsverfahrens werden von 

den Verpflichteten allein getragen.  
Beiderseits Kontrahenten entsagen allen gegen 

diesen Ablösungsvertrag ihnen etwa zustehenden 
Einwänden und Ausflüchten, namentlich der Ein-
wände des Betruges, der Verletzung über oder unter 
der Hälfte und der, daß die abgelösten Gefälle und 
Gegenleistungen von größerem oder geringerem 
Umfange, von größerem oder geringerem Renten-
werte gewesen, oder wie solche sonst Namen haben 
mögen, insbesondere aber auch der Rechtsregel, daß 
allgemeine Verzichte ohne Wirksamkeit sein sollen, 
hiermit ausdrücklich. 

Zu dessen Urkunde ist der gegenwärtige Rezeß 
aufgestellt und in vierfacher Ausfertigung von bei-
den Teilen vollzogen, nämlich für Königliche Do-
mänenkammer von dem dazu beauftragten Amtsas-
sessor Kirchhoff zu Bissendorf, und für die Ablö-
senden von deren bestellten Bevollmächtigten Ge-
schworenen Dedecke und Vollmeier Dietrich Wöh-
ler - Pinkvos aus Bissendorf (Nr. 30) und sollen 
nach erfolgter Bestätigung durch die Königliche Ab-
lösungskommission zwei Exemplare des Rezesses 
der Königlichen Amtsvogtei Bissendorf,  

§ 11 
und zwar das eine zur Einsendung an Königliche 
Domänenkammer und ein Exemplar den Ablösen-
den zugestellt, das vierte aber bei den Akten der Ab-
lösungskommission aufbewahrt werden.  
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So geschehen, Bissendorf, am 24. Oktober 1845, 
Kirchoff, Hans Heinrich Dedecke,  
Dietrich Heinrich Wöhler 
 
Vorstehender von den nach dem sub sigillo: (unter-
halb des Siegles) hier angehefteten Vollmachten le-
gitimierten Bevollmächtigten beider Kontrahenten 
heute gehörig vollzogener Rezeß wird, nachdem die 
Legitimation kein Bedenken erregt, damit bestätigt.  
Bissendorf, den 24. Oktober 1845 
Königliche Ablösungskommission des  
Distrikt Ahlden Notar;  
Stempel des Amtes Bissendorf  
 
Das in dem vorstehenden Rezesse stipulierte Ablö-
sungskapital ist mit 924 Reichsthalern, 23 Gutegro-
schen, 10 Pfennigen nebst den rechtmäßigen Zinsen 
der unterzeichneten Amtskasse richtig eingezahlt 
worden.  
Bissendorf, den 27. April 1846;  
Königliche Amtskasse; Unterschrift: nicht lesbar  

***** 
Nachdem die Ablösung der von den sogenannten 

Meierdingsleuten der Amtsvogtei Bissendorf zu 
präsierenden Erbenzinsgefälle gestattet worden, so 
beauftragen und bevollmächtigen wir hiermit den 
Amtsassessor Kirchhoff in Bissendorf namens Un-
ser den Ablösungskontrakt zu vollziehen und auf 
dessen Bestätigung bei der Ablösungs-kommission 
anzutragen. Es ist diese Vollmacht der für die Ablö-
senden bestimmten Ausfertigung des Kontraktes ur-
schriftlich anzulegen.  
Hannover, den 13. September 1845   
  Unterschrift Siegel 
Königlich Hannoversche Domänenkammer.  
Dem Amtsassessor Kirchhoff in Bissendorf  
Actum Amtsvogtei Bissendorf, den 23. Mai 1845 
 

Nachdem die sogenannten Meierdingsleute durch 
den Geschworenen Dedecke beantragt hatten, die 
Erbenzinsgefälle gegen Kapitalzahlung abzulösen, 
so waren dieselben auch heute durch den Antragstel-
ler vorgeladen und hatten sich eingefunden:  
Aus Bissendorf: 
der Vollmeier Dietrich Heinrich Wöhler (Pinkvos),  
der Vollmeier Johann Christoph Hapke,  
der Vollmeier Hans Heinrich August Knibbe –  
Erben, durch den Vormund Halbmeier Ohlhorst, 
der Geschworene Dedecke, 
Halbmeier Johann Heinrich Ohlhorst,  
Fünfzwölftelmeier Johann Heinrich Riekenberg,  
Fünfzwölftelmeier Christoph Heinrich Wöhler,  
Einviertelmeier Johann Heinrich Thürnau, 
Einviertelmeier Johann Heinrich Wöhler  
(Windmöller), 
Einviertelmeier Heinrich Conrad Mohlfeld,  
Brinksitzer Cord Heinrich Otte, 

Einsechstelmeier Heinrich Schneermann,  
genannt Ohlenbostel,  

Einsechstelmeier Conrad Friedrich  
Heinrich Schmidt, 

Köthner Johann Heinrich Dangers,  
Köthner Johann Heinrich Krumwiede, 
Köthner Hans Heinrich Friedrich Dedecke  

(genannt Deiken), 
Köthner Johann Friedrich Voges, 
Köthner Johann Heinrich Wöhlers Erben,  

genannt Hilfers, 
Köthner Johann Heinrich Dangers,  
Köthner Cord Heinrich Niemeyer,  
 für denselben Geschworenen Dedecke,  
Köthner Heinrich Friedrich Bormann,  
Köthner Heinrich Dietrich Möllers Erben  

durch den Vormund Voigts,  
(der Strebos'sche Hof Nr. 61 ist hier nicht vertre-
ten).  
 
Aus Hellendorf:  
Dreiachtelmeier Johann Jürgen Bartels,  
Einviertelmeier Johann Friedrich Vortmüller,  
Einviertelmeier Johann Heinrich Brockmann, 
Einviertelmeier Dietrich Hemme,  
Einviertelmeier Friedrich Georg Volger, 
Einsechzehntelmeier Johann Heinrich Peters.  
 
Aus Mellendorf: 
Dreiviertelmeier Johann Heinrich Hanebuth,  
genannt Wiethremen, 
Dreiviertelmeier Heinrich Friedrich Hachmeisters 
Erben durch den Vormund Strube. 
 

Nach Verzeichnung der Anwesenden wurden 
von solchen erklärt, daß sie durch Kapitalzahlung 
ihre bisherigen Verpflichtungen ablösen wollen. Sie 
wollten Michaelis dieses Jahres die Gefälle noch in 
natura liefern und sechs Monate nach Bestätigung 
des erbeten werdenden Rezesses nebst Zinsen zu  
4 % das Kapital in einer Summe bezahlen.  
 

Zur Betreibung dieser Ablösungsangelegenheit, 
sowohl im Wege der Güte als auch erforderlichen-
falls im Verfahren vor der Königlichen Ablösungs-
kommission, sowie zur Vollziehung des Rezesses 
wollten sie damit den Geschworenen Dedecke und 
den Vollmeier Dietrich Wöhler-Pinkvos aus Bissen-
dorf zu ihren Bevollmächtigten ernennen und woll-
ten sie alles dasjenige, was diese ihre Bevollmächti-
gen in dieser Angelegenheit tun würden, so ansehen 
und genehm halten, als sei es von ihnen selbst ge-
schehen  

p. p. ut supra in fidem: (für die Richtigkeit)  
Rotermund Halbmeier  
Heinrich Dietrich Langspechts - Erben,  
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für dieselben im angeblichen Auftrage Zwo Kopia 
Notar Continatum Bissendorf, den 29. Mai 1845 
praevia citatione: (wie vorausgehend angeführt)  
erschienen die im Termin am 23. dieses Monats 
nicht anwesenden Meierdingsleute:  
aus Bissendorf 
Halbmeier Johann Friedrich Grünewald, 
Halbmeier Johann Heinrich Engelke, 
für Johann Heinrich Stegmanns Erben der Vormund 
derselben, 
Quartiermeister Wöhler von hier, 
Köthner Cord Heinrich Meine,  
Brinksitzer Heinrich Friedrich Strebos 
aus Wennebostel:  
Major von Mandelsloh  

Den Komparenten wurde das Protokoll vom 23. 
des Monats wörtlich vorgelesen, ihnen aus dem da-
zugehörigen Extrakte auch das Nötige bekanntge-
macht und erläutert. Dieselben erklärten hierauf, daß 
sie allem, was in dem besagten Protokoll enthalten, 
bestimmt und beschlossen sei, beitreten. vorgelesen 
und genehmigt  
in fidem: Rotermund 
Zwo Kopia Notar,  
Actum Bissendorf, den 31. Mai 1845  
 
Der Einsechstelmeier und Köthner hieselbst,  
Oberkommerzienrat Ehlermann, mit vorstehendem 
Protokolle vom 23. des Monats bekanntgemacht, 
trat demselben in allen Punkten bei.  
Vorgelesen und genehmigt  
in fidem Rotermund; Zwo Kopia Notar 
Ablösungsrezeß für: die sogenannten Meierdings-
leute der Amtsvogtei Bissendorf  
deren Bevollmächtigten 
Geschworener Dedecke und Vollmeier Wöhler-
Pinkvos, in Bissendorf zugestellt  
 
Nr. 153 B 
Bestätigung  
des Rezesses 5 Reichsthaler  
Kopialien 2 Reichsthaler 14 Gutegroschen 
Beglaubigung 1 Reichsthaler    4 Gutegroschen 
 8 Reichsthaler  18 Gutegroschen 
Gesinuiert    2 Gutegroschen 
 8 Reichsthaler  20 Gutegroschen 
 
Gesinuiert: (ausgeliefert) am 29. November 1846  
Lauenstein Hausvogt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Paul Gimmler,  
Mellendorf  
(1898 - 1980) 
 
 
Bildarchiv Fr. Lüddecke  

H i e r z u  s c h r e i b t  G i m m l e r :  

S .  3 3 ;  6 .  Go,  Goding,  Gogrefschaft,  
Goherrschaft26 

Über die Goe existiert eine umfangreiche Litera-
tur, ohne daß sich die Historiker zu einer einheitli-
chen Auffassung durchgerungen haben. Bisher wur-
de als selbstverständlich angenommen, daß die Goe 
bis ins neunte Jahrhundert zurückreichen oder gar 
noch weiter. Diese Auffassung vertritt am ent-
schiedensten Friedrich Phi1ippi, der die Gogerichte 
für die altsächsischen Volksgerichte mit umfassen-
der hoch- und niedergerichtlicher Zuständigkeit hält. 
Albert Homberg  dagegen nimmt an, daß die ge-
samte sächsische Gerichtsverfassung eine Schöp-
fung der fränkischen Eroberer ist. Die Gogerichte 
hätten anfänglich nur die niedere Gerichtsbarkeit 
besessen, die Grafengerichte die Blutgerichtsbarkeit. 
Karl Kroeschell  dagegen weist darauf hin, daß die 
Goe erst im 12. Jahrhundert in den Quellen auftau-
chen, und ein vorheriges Bestehen erst noch nach-
gewiesen werden müßte. Auch die Grafengerichte 
könnten in den früheren Jahrhunderten keine Blut-
gerichtsbarkeit ausgeübt haben; denn die karolingi-
schen Hochgerichte waren Bußengerichte. Erst im 
Zuge der 1. Landfriedensbewegung um die Jahrtau-
sendwende ist die „peinliche" Gerichtsbarkeit einge-
führt worden. Es ist unbestreitbar, daß die Gogerich-
te die Blutgerichtsbarkeit ausgeübt haben. Wie es 
dazu gekommen ist, erfahren wir aus Eicke von 
Repgows „Sachsenspiegel": 

„Bejegenet aver en hanthaft, dat van duve oder 
van rove, dar de man mede begrepen wert, dar 
mut men wol umme kesen enen gogreven, to 
minst van dren dorpen, de gaen dat to richtene, 
of se des beienden richters nene hebben mögen." 

Also wenn bei einem Diebstahl oder Raub der Mann 
auf handhafter Tat ergriffen wird und es ist kein be-
lehnter — also ordentlich eingesetzter — Richter zu 
erreichen, dann wird ein Gogreve gewählt. An die-
ser Wahl müssen aber mindestens drei Dörfer betei-
ligt sein. Hier ist — nach Ludwig D e i k e  — der 
Go also noch keine feste Gemeinschaft, sondern die 
Menge derjenigen, die den Täter gestellt haben. In 
späteren Ergänzungen heißt es dazu: 

                                                      
26

  Gimmler, Paul Mellendorf I. 1970 im Selbstverlag der Gemeinde 
Mellendorf S. 33 – 37 wörtliche Abschrift des dort stehenden Tex-
tes 
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„Ne wird de def oder de rovere binnen dage unde 
nacht nicht verwunnen, so hevet de gogreve nen 
gerichte dar an, so scal it richten de beiende 
richtere." 
Ein solcher für einen Einzelfall gewählter 

Gogreve ist nicht mehr zuständig, wenn die Nacht 
nach der Tat verstrichen ist, ohne daß der Täter er-
griffen ist („overnächtige" Tat). Im „Sachsenspie-
gel" heißt es weiter: 

„An goscap n'is mit rechte nen len noch nen vol-
ge; went it is der landlude vri (wil) köre, dat se 
gogreven kesen to iewelker gaen dat oder to be-
scedener tit." 
Ein Go ist also kein Lehn oder Folgeverband, 

sondern es steht in der freien Willkür der „landlu-
de", zur Aburteilung einer begangenen Tat oder 
auch für bestimmte Zeit einen Gogreven zu wählen. 

S. 34 
Über diesen für längere Zeit gewählten Gogreven 

bestimmt der „Sachsenspiegel": „Swenne men aver 
kuset to langer tit, den scal de greve oder de mar-
greve belenen; vor deme gift men achte; de mut ok 
wol overnachtig ungerichte richten." Also ein auf 
„lange tit" gewählter Gogreve muß vom Grafen oder 
Markgrafen bestätigt werden. Der hält dann regel-
mäßige Goversammlungen ab („vor dem gibt man 
achte"), und der richtet dann auch über übernächtige 
Verbrechen („ungerichte"). Wir sehen, es gibt über 
der Gogrefschaft noch eine höhere Instanz, die 
„Goherrschaft". Sie wird in den Quellen des 12. und 
13. Jahrhunderts, wo der Begriff „Go" überhaupt 
erst in den Urkunden auftaucht, „coraetia" genannt 
und befindet sich in der Hand gräflicher Edelfreier 
oder im Besitz bischöflicher Hochstifter. Kroeschell 
ist der Ansicht, daß die Zuständigkeit der Gogerich-
te sich auf das Landfriedensrecht gründet und sich 
ihre Bereiche an die Kirchspiele anlehnen. 

 
Ludwig D e i k e vertritt in neuester Zeit eine an-

dere Auffassung. Die ersten, durch die lockere Sied-
lungsweise nur lose ausgestalteten Anfänge einer 
Gemeindebildung waren die „Burschaften" mit ih-
rem Burmester, ihren Geschworenen, ihrer Bur-
schaftsversammlung. Sie konnten in ihren Ver-
sammlungen gewisse Rechtsgrundsätze für das 
Dorfleben aufstellen und bei Verstößen dagegen 
Strafen erheben. Sie regelten die Ausnutzung der 
Dorfallmenden und die Nachbarschaftshilfe und wa-
ren Selbsthilfeverbände in gemeinsamer Not wie 
Feuer oder Wassersgefahr. Diese Burschaften waren 
aber nicht selbständig, sondern eingegliedert in ei-
nen größeren Verband, dem die Friedens- und 
Rechtswahrung oblag. Das war der G o, die „durch-
gebildete Gemeindeorganisation des späten Mittelal-
ters". Diese Großgemeinden tragen verschiedene 
Bezeichnungen: Go, Börde, Kirchspiel, Landgericht. 
In diesen Großgemeinden sind die Burschaften, 
nicht der Einzelne, „folgepflichtig" zum „gebote-

nen" und zum „ungebotenen" Ding, zur Notfolge bei 
Feuer, Wasser, Krieg („Landfolge" bis zur Landes-
grenze, „Reise" außerhalb des Landes, „Burgves-
ten" zum Bau der Festungen und zu ihrer Unterhal-
tung, Unterhaltung der Landwehren usw.). Der Auf-
ruf zur Verfolgung eines Verbrechers erfolgte durch 
Glockenschlag und Waffengeschrei. Er stand dem 
Gogreven zu. Auch in Kriegs-, Feuers- und Was-
sersnot läuteten die Glocken Sturm. 

Symbol des Gogerichtes war das Schwert. Der 
Gogreve hängte sein Schwert an den Gerichtsbaum 
oder -pfähl. Bei schweren Straffällen wurde mit ge-
zogenem Schwert und Waffengeschrei Anklage er-
hoben. Wenn der Angeklagte einer dreimaligen Auf-
forderung zum Erscheinen nicht Folge leistete, wur-
de er „verfestet", d.h. geächtet und für vogelfrei er-
klärt. Aber auch die kleinen Streitfälle des bäuerli-
chen Lebens, ebenso Auflassungen von Grundbesitz 
usw. wurden vom Gogericht erledigt. Desgleichen 
wurden die Beden und sonstigen Abgaben anläßlich 
des Gerichtstages erhoben. 

 
Der Gogreve bzw. der Vogt waren nur die Ge-

richtsherren, die das Gericht im Auftrage des Lan-
desherren „hegten", eröffneten, leiteten und schlos-
sen. Um den Gerichtsbaum oder -pfähl wurde ein 
Platz abgesteckt, mit einer Schnur umspannt und un-
ter erhöhten Friedensschutz gestellt, d.h. alle im 
Kreis begangenen Frevel wurden besonders streng 
bestraft. Die Hegung geschah nach uralten überlie-
ferten Formen und Formeln „Ich frage euch, ob es 
so ferne Tageszeit sei, daß ich unserm gnädigsten 
Fürsten und Herrn ein Gericht halten und hegen 
mag?" „Ja, es ist so ferne am Tage" 
S. 35 

„Ich frage, was ich auf diesem Gericht gebieten 
und verbieten soll?" 

„Haß- und Scheltwort, und daß niemand eines 
andern Wort rede, er tue es dann mit Gerichts Ur-
laub" 

„So hege ich denn unserm gnädigen Fürsten und 
Herrn ... dieses Gericht, zum ersten, andern und drit-
ten Mal, ich gebiete Recht und verbiete Unrecht, 
desgleichen Haß, Neid und Scheltwort, und daß 
niemand des andern Wort rede, er tue es denn mit 
Gerichts Urlaub" 

„Ich frage, ob ich dieses Gericht einem jeden zu 
seinem Recht genugsam geheget habe?" 

„Ja, es ist geschehen" 
„Wer nun vor diesem fürstlichen Gericht etwas 

zu klagen hat, der trete vor, es soll ihm zu Rechte 
geholfen werden" 

(Diese Beschreibung einer Gerichtshegung 
stammt zwar aus einer späteren Zeit, aber man legte 
ja gerade Wert darauf, nach altem Herkommen zu 
verfahren, so daß es in älterer Zeit kaum anders ge-
handhabt worden sein wird.) 
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Die Urteilsfindung aber war Sache der um den 
„Kreis" stehenden Goleute, dem „Umstand", dem 
„lant" oder den „luden".  Von einem westfälischen 
Gericht wird es recht anschaulich berichtet. Als das 
„Land" die Urteilsfrage erfahren hat, „so heft sik dat 
lant umme gekiert und heft sik beraden, und sint 
wedergekommen und hebbet gewiset vor ein recht.. 
 

Ebenso ist es auch beim Gogericht der Wede-
mark zugegangen. Dieses Recht ließen sich die Go-
leute auch nicht nehmen. In den Vogtregistern ist zu 
lesen, wie der Celler Vogt einmal das Gericht zu 
Soltau voller Zorn verlassen hat, weil die „richtelu-
de" nicht so wollten wie er.  

In der Wedemark lag die Goherrschaft, wohl 
schon seit der Zeit der Billunger, in der Hand der 
Herzöge. Ob in der ältesten Zeit hier die Gogreven 
gewählt wurden oder das Gogrevenamt erblich war, 
darüber fehlen urkundliche Beweise, v. Bothmer 
nimmt an, daß die v. Bestenbostel die erblichen 
Gogreven „up dem Wede" gewesen sind. Beweisen 
läßt es sich nicht. 

Zur Zeit der Vogtregister, also 1432—1499, rei-
tet der Vogt von Celle von Go zu Go und „hegt" das 
Gericht. 

Zahlreiche Urteile lassen uns unsere Vorfahren 
als Menschen von Fleisch und Blut mit allen Feh-
lern und Schwächen, die wir auch haben, erkennen. 
Aber ein rauhes Geschlecht muß damals gelebt ha-
ben! Nicht zu zählen sind die Verurteilungen wegen 
„walt" oder „sulfwalt" (Gewalttaten), „dunslach" 
(Schlag mit einer Beule als Folge), „mißhandelin-
ge", „schlachtinge" (Schlägerei), „blodran" (blutige 
Wunde) und „doth-slach", und zwar bei alt und 
jung, vornehm und gering, Mann und Frau, Einzel-
person und Gemeinschaft: „des kerckhern son to 
Bredelinge 4 rinsche gülden27 vor walt" (1482)  
„4 mark sware28 Alwerd to Wichmanndorpe van si-
ner dochter vor walt" (1457)  
„1 mk Henneke Landwerdes vor sine Frauwe vor 
walt" (1473)  
„1 r. g.29 Henneke Witremen vor walt" (1456)  
„3 mk Hinrick Mußmans vor 1 walt" (1457)  
„8 mk vor blodran Luder van Bessingbostel unde 
Dedeke uppe der Wedemarke wonhafftig, und dit iss 
na gudem gelde" (1445)  
 
S. 36 
„3 r. g. Kersten van Dodensen sone to Mellingdorp-

pe vor walt unde blotran" (1463) 
„1 r. g. Hilwerde Abelen vor 1 blotran" (1456) 

                                                      
27  Hueg, Adolf Dorf und Bauerntum 1939 Verlag Gehard Stalling 

Oldenburg i. O. S. 109/110 Münzwesen rinsche gülden = r. g. 
Goldwährung 

28  Derselbe: 4 mark sware bedeutet: Vier Mark Silber vollwertiges 
Geld 

29  Derselbe; r. g. Rheinscher Gulden: die Münze zu 6 Gramm 18 karä-
tigem Gold =16 Schillinge = ½ Mark 

„1 r. g. Peter Tesell vor 1 blotran" (1464)  
„1 r. g. Wilken to Mellingdorppe vor 1 blotran" 

(1464)  
„2 r. g. Wolter Henebole vor walt" (1466)  
„2 r. g. Ghiseke Gogreve vor walt" (1466) 
„3 mk Grave Curt unde Ghiseke Furberge vor walt" 

(1474)  
„2 r. g. Dedeke Wichmanß vor walt" (1477)  
„13 ß 4d30 Hartman tom Jurgenbostel vor blotran" 

(1485)  
„13 ß 4d Henneke Ghiseman vor blotran" (1485)  
„15 ß Henneke Volkmers vor blothran" (1488)  
„12 ß 9d Hanß Grawe to Mellingdorppe vor walt" 

(1494) 
Wozu doch eine Prügelei gut sein kann! So man-

cher Mellendorfer erfährt erst durch sie, daß seine 
Vorfahren schon im 15. Jahrhundert hier im Dorfe 
ansässig waren. Das Sündenkonto der Betreffenden 
ist aber umfangreicher. Es wurde immer nur ein 
Beispiel ausgewählt, um den Familiennamen er-
wähnen zu können. 

Aber nicht nur Einzelpersonen, sondern auch 
Burschaften, ja sogar der ganze Go, konnten mit 
Strafe belegt werden: 
„10 r. g. de van Mellingdorpe vor walt an das voge-

des knechten gedan" (1463)   
„6 r. g. vor walt de van Eltzen, wolden mynes heren 

jeger doth slan" (1488)   
„2 mk gheven de van Bispendorppe vor walt van 

eyne ko" (1485)   
„1 pund31 de van Abbensen vor walt" (1488)  
„30 mk entfangen vann der gantzen Wedemarke vor 

walt" (1494) 
 

Jeder, der etwas von einer straffälligen Tat 
(„wroge") erfuhr, mußte sie zur Anzeige bringen, 
sonst wurde er selbst bestraft. Ganz besonders wa-
ren die Burmester und Geschworenen durch ihren 
Eid dazu verpflichtet: 
„3 r. g. Wolder Bartold unde Hermen Ciawezinge, 

hadden eyne wroge vorswegen" (1496)  
„2 r. g. de van Hellingedorpe vor ene vorswegene 

wroge" (1485)  
Ein Totschlag konnte damals noch mit Geld ge-

sühnt werden: 
 
„Cort Hapke unde Cort Alverdes 5 r. g. vor ey-

nen dothslach van orer sone wegen" (1489) (Meitze) 
„10 mk gaff de Budell, dede sloch mynes gnedi-

gen heren weydeman unde 8 mk komen in goddes 
ere vor sine zele" (1465)  (10 mk Sühnegeld und 8 
mk für Seelenmessen). 

 
Im Gegensatz zu Körperverletzungen und Tot-

schlag, die ziemlich milde geahndet wurden, galten 
                                                      
30  Derselbe: 13 ß 4d 13 Schillinge und vier Pfennige 
31  Derselbe: 1 pund =Pfund entspricht 1 ½ Mark 
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Eigentumsvergehen als Verbrechen. Diebe und Ein-
brecher wurden erbarmungslos gehängt. Die Vogt-
register enthalten zahlreiche solche Urteile, doch 
sind vom Gericht auf dem Wede keine überliefert. 
Der Immendieb aus Oegenbostel konnte von Glück 
sagen, daß er mit dem Leben davonkam: 

„100 mk de ymme de van deme wede, geheten 
Alwerd Luders sone, van Oyngeborstell und lep uth 
dem stocke enwech" (1437)  

Aber vielleicht sollte er auch gehängt werden 
und ist aus dem „Stock" entwichen. Verkaufte Ware 
mußte einwandfrei sein: 
 
S. 37 

„14 r. g. van Bereworder to Bredelinge, dat he 
unreyne vorerghert honnich vorkofte" (1442)  

Die „Landwehren", die der Landesverteidigung 
dienten, genossen besonderen Schutz: 

„8 mk gheven orer veer menne to Eisensen, we-
ren nicht tor landwere" (Sie waren nicht zu den In-
standhaltungsarbeiten erschienen) (1468)  

„12 r. g. de van Scherenborstell vor grofflike un-
dat, hadden de lantwere open loten, dat on vorboden 
was by live" (Also für das Offenlassen der Wege-
sperren in der Landwehr stand eigentlich Strafe an 
Leib und Leben) (1486)  

Die Vogtregister berichten noch von vielen ande-
ren Vergehen und von grausamen Strafen: Folte-
rung, Hängen, Hinrichtungen mit dem Schwert, Rä-
dern, Verbrennen 48, aber hier sollte nur von dem 
Gogericht auf dem Wede erzählt werden. 

Auf dem Gogericht erfolgten auch Freilassungen. 
Doch davon soll ein besonderes Kapitel handeln. 

Wie schon anfangs erwähnt, waren bei den Sach-
sen alle drei Stände, Edelfreie, Frilinge und Laten 
wehrpflichtig. Sie bildeten den „Heerbann". Als je-
doch nach den Kriegen Karl Martells die Reiterhee-
re eine immer größere Bedeutung gewannen, konnte 
der einfache Bauer die Kosten dafür nicht mehr auf-
bringen. Die Laten verloren nach der Eroberung 
durch die Franken die Verpflichtung zum Heeres-
dienst und zahlten dafür den „Heerschilling". An die 
Stelle des zu Fuß kämpfenden Volksheeres trat ein 
Heer von berittenen Vasallen.  Diesen meist ritter-
bürtigen Lehnsträgern wurde das Kriegshandwerk 
zum Beruf, und sie bildeten den Kern der Streit-
macht eines Lehnsherren. Wenn auch der Bauer 
nunmehr für die großen Kriegshandlungen aus-
schied, so ist doch zu keiner Zeit von dem Grund-
satz abgewichen worden, daß bei Landesnot jeder, 
auch der nicht mehr im alten Sinne Wehrpflichtige, 
„Landfolge" zu leisten habe, d. h. seine Heimat mit 
der Waffe verteidigen müsse. Auch zur „Landes-
hut", der Unterhaltung und Besetzung der Landweh-
ren in Gefahrenzeiten war das Landfolgeaufgebot 
verpflichtet. Diese schon oben erwähnten „Land-
wehren" waren undurchdringliche Waldstreifen, de-

ren Straßen durch Verhaue gesperrt werden konnten. 
In unserer Gegend waren solche „Landwehren" an 
der Wietze, bei Schlage  und bei Abbensen. Zu den 
vielen Aufgaben eines Gogreven gehörte es, das 
Landfolgeaufgebot seines Goes kriegstüchtig zu er-
halten und es im Ernstfalle zu führen. Die Kampf-
ausrüstung mußte sich jeder Krieger selbst beschaf-
fen, aber der Gogreve überzeugte sich durch regel-
mäßige Kontrollen von ihrer Beschaffenheit und 
Vollzähligkeit. Das geschah beim Gogericht, dem 
„Goding", das in der Wedemark meistens in Mellen-
dorf, seltener in Brelingen und Meitze, längere Zeit 
auch in Bestenbostel, abgehalten wurde, und zu dem 
jeder Waffenträger zu erscheinen hatte. Es muß ein 
malerisches Bild gewesen sein, wenn sich alle Krie-
ger der Wedemark im Schmuck ihrer Waffen in un-
serm damals noch so kleinen Dörflein einfanden. 
Die Kötner kämpften mit dem Spieß. Aus dem 
Viehgau ist uns die Bewaffnung eines solchen Krie-
gers überliefert: ene troye (Waffenhemd), eyn iserner 
hut (Helm), eyn par wapenhanschen (Waffenhand-
schuhe), eyn schylt (Schild) und eyn peek van 
sesteyn voten (ein Spieß von 16 Fuß Länge). 
 
S. 38 

Später kam dann die Hellebarde auf. In einigen 
Gegenden scheinen diese Kämpfer die „parden" ge-
nannt worden zu sein. Die Höfner kämpften mit der 
Armbrust, später mit der Büchse. Das waren die 
„schütten". Die Celler „schütten" hatten um 1450 
schon eine Schützenvereinigung, in der sie nach 
dem „papegogen" schössen. Auch die Wedemärker 
Schützen werden fleißig geübt haben, denn es war 
für sie eine bittere Notwendigkeit. Im Kapitel „Un-
ruhige Zeiten" wird gezeigt, wie oft das Landfolge-
aufgebot der Wedemark zu Spieß und Armbrust 
greifen mußte. Im Gegensatz zu diesen „mennen" 
kämpften die Lehnsleute, die „mannen", und die 
„dener" und „knechte" des Herzogs und auch des 
Vogtes zu Roß. Wie ein solcher Reiter bewaffnet 
war, erkennen wir aus einer Verlustmeldung des 
Vogtes Luder v. Bessingborstell: 

„Item ik bin to schaden; alse myn gnedige here 
vor dem Springe was, wart Diderick, myn knecht, to 
dode geschoten, unde blefj dar mit om mynes harn-
sches jacke unde panzer, stunden my 12 mk,  
item 1 hot, den ik to Lubeke koffte vor 2 r. g.,  
item 1 borst van mester Johannes, deme harnschma-
ker vor 1 r. g., item 1 schoet unde kragen vor 2 r. g." 
 

Aus der „Landfolge" ergab sich die Pflicht zu 
den „Burgvesten", über die im Kapitel „Dienste" 
ausführlicher berichtet wird. 

Auf den Gogerichten erfolgten auch die Freilas-
sungen der Hörigen. Davon handelt das folgende 
Kapitel. 
Quellen- und Literaturangaben  siehe bei Gimmler  
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1770 Auflistung der Wirtschaftsdaten des Amts-
hofes und die aller Höfe im Amt sowie deren Ab-
gaben.32 

Im 16ten Jahrhundert beginnt mit dem Zeitalter 
des Absolutismus eine neuzeitliche Organisation der 
lüneburgischen Amtsverfassung. Aus den sehr selb-
ständigen Go-Bezirken und Vogteien mit den dazu-
gehörigen unabhängigen Gerichten, die sächsisches 
Recht sprachen, werden Ämter, ohne daß sich die 
Grenzen dieser Gebiete veränderten. Nach 1560 hält 
sich die Bezeichnung Amtsvogtei und Amtsvogt bis 
zur Auflösung dieser Einrichtungen. Vor dieser Zeit 
werden die Leiter dieser Bezirke wechselnd Gogre-
fen oder Vögte genannt. 

Zwischen 1552 und 1563 gibt es neue Richtli-
nien für die Verwaltung des landesherrlichen 
Grundbesitzes und aller obrigkeitlichen Hoheits-
rechte durch Ordnungen und Befehle an die >>Am-
ten und Befehlshaber<< der einzelnen Ämter. 
 

So ist es auch in Bissendorf geschehen. Das dort 
vorhandene Jagdschloß wurde um 1560 neu gebaut 
und diente dem Amtsvogt als Wohnung und dem 
Herzog in Celle, wenn nötig, als Jagdlager. Die dort 
stattfindenden Saufgelage mußte der Amtsvogt in 
>>seinem<< Hause erdulden. Dazu wurden Wirt-
schafts- und Dienstgebäude errichtet, die eine Amts-
führung möglich machten und dem jeweiligen Vogt 
Gelegenheit bot, einen landwirtschaftlichen Betrieb 
zu unterhalten. 

Die Häuser, die auf dem Amtshof standen, und 
die vorhandenen landwirtschaftlichen Flächen, dien-
ten nur zum Unterhalt des Amtsvogtes und seiner 
Familie und nicht für die auf dem Amtshof beschäf-
tigten Personen. 

Da die Acker- und Wiesenflächen für einen 
Amtshof sehr gering waren (dem Amtsvogt in Burg-
wedel stand ein ganzes Gut mit 253 Hektar Wirt-
schaftsfläche zur Verfügung), entsprechen die land-
wirtschaftlich genutzten Gebäude auch nur der Grö-
ße eines Halbmeierhofes. 
 

Im Hausbuch und Erbregister von 166433 heißt es 
gleich auf Seite 1: Der fürstlichen Amtsvogtey ge-
höret: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
32  NLA Hauptstaatsarchiv  Hann. Des. 76 c G Nr. 5 S. 1-46; 1770 Ta-

bellarische Beschreibung EDV Sign.: Tabula 1770 Aufkünfte 
Amtsvogtei Bissendorf. 

33  NLA Hauptstaatsarchiv  Hann 74 Burgdorf II. Nr. 3981 S.1; Haus- 
u. Erbregister der Vogtey Bissendorf 1664. 

an Saatland: Ein Camp 
der Heestercamp ge-
nannt Einsaat 

  3 Himpten (Roggen) 

Der Höpersloh Camp 
(Bissendorf) Einsaat 

  3 ½ Himpten (Roggen) 

Der Neue Hof (Wie-
chendorf) Einsaat 

  4 ½ Malter (Roggen) 

Der große Amtsgarten 
(in Wöhren) von ca. 

  3 Morgen Größe 

Zusammen entspricht: 33 ½Himpten Roggen-
einsaat 

1770  
Der kleine Burgwedel-
sche Camp: 

1 ½ Morgen 

Der große Burgwedel-
sche Camp: 

2 ½ Morgen 

Der Vogtcamp: 12 ½ Morgen 
Zusammen: 15 Morgen 
Auf dem neuen Camp: 03 Morgen 
Die Einsaatangaben bezogen sich immer auf Rog-
gen, der war in der Landwirtschaft das Maß aller Er-
träge in Himbten 
 

1664 an Wiesenwachs:  
Eine Wiese beim Neuen Hoff 1 Fuder Heu 
Eine andere hart für dem Dorffe 1 Fuder Heu 
Der Wunnencamp 4 Fuder Heu  
Zusammen: 6 Fuder Heu 
1770 
Die kleine Wiese  
in den Wunden (Wunne) 1 Fuder 
Die Wiese bei dem  
neue Camp (Moorwiese) 1 Fuder 
Ein Wiesentheil im Mohrbruch, 
so neuerlich ausgewiesen:    ½ Fuder 
Zusammen: 2 ½ Fuder oder 6 rtl 
 
In dem Zehntregister 1776 v. Mandelsloh ist34 sie 
mit zwei Morgen 15 Quadratruten 81 Quadratfuß 
angegeben worden. 

Die Hägewiese im Mörsewinkel (Herrenwiese 
genannt) ist nur auf der Karte der Gemeinheitstei-
lung von 1828 ohne Größenangabe zu finden. Sie 
liegt eigentlich in der Gemarkung Großburgwedel 
und wird deshalb hier nicht genannt 
 
Freie Weide in der Gemeinheit für  
04 Stücke Vieh oder 2 rtl, 24 mgr 
Ein Garten 16 x 12 Ruthen  
mit 80 Obstbäumen oder 5 rtl 
außerhalb des Dorfes bei Wennebostel 
Eine Immenstelle vor Scherenbostel 
oder 4 rtl 

                                                      
34  Beschreibung der Zehntkarte des Herrn v. Mandelsloh NLA Haupt-

staatsarchiv  Hann. Kartenabteilung 31.b./ 16 k mit der dazugehöri-
gen Register 1776 Sign. Hildesheim Nr. 9/ III. 539  
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Ein Torfmoor an der Langenhagener  
Gränze mit 40 Torffuder oder 8 rtl 
Ein Fischteich bei dem Amtsgarten  
mit Carauschen besetzt 
30 Ruthen im Umkreis (etwa 40 m) o. 5 rtl 
Ein Fischteich nahe dabei so nicht besetzet  
19 Ruthen im Umkreis (5,70 m)  0 rtl 

1664 im Erbregister sind die Amtsfischteiche 
>>im Hellenfeld<< und der Amtsgarten, nördlich 
des Dorfes >>in Wöhren<< gelegen mit ca. 2 ½ 
Morgen nicht aufgeführt worden. Es muß hier ange-
fügt werden, daß die Angaben auch für die Höfe in 
diesem Erbregister sehr lückenhaft sind und man 
vermuten kann, es handele sich nur um einen Ent-
wurf für ein endgültiges Register. Bei der Gemein-
heitsteilung der Wiesen 1828 werden dem Amtshof 
35 Morgen aus der Allmende zugewiesen. Eine Ge-
meinheitsteilung und Verkoppelung der Äcker hat 
es in Bissendorf erst 1889/1890 gegeben, als das 
Amt schon lange aufgelöst war. So ist über die spä-
tere Ackerflur des Amtes nichts bekannt.  

Viele Wiesen und Äcker pachtete der Amtsvogt 
von der Kirche, um sich einigermaßen ausreichend 
mit Lebensmitteln standesgemäß zu versorgen. 

Für die nötigen Hand- und Spanndienste waren 
alle Bauern in der Wedemark je nach Hofgröße ge-
fordert, um die Landwirtschaft des Amtshofes zu 
betreiben. 

1664 betrugen die Einnahmen aus Contribution 
(Steuer auf den Hof, Land und Wiesenbesitz) und 
Schatz (Viehschatzsteuer) im ganzen Amt: 3739 
Thaler 20 Groschen und 3 ½ Pfennig. 

Späterhin werden solche Angaben nicht mehr 
gemacht. 1799 werden die Einnahmen nicht wesent-
lich höher gewesen sein, da sich in den dazwischen 
liegenden Jahren die Feuerstellen und das bewirt-
schaftete Land und Wiesen nicht mehr viel verän-
dert hat. 

167835 hatte Bissendorf 68 Höfe und 1799 auch 
70 Höfe und noch keine Anbauernstellen. Zum Ver-
gleich 1490: Bissendorf hat zu dieser Zeit 24 Höf-
ner- u. 31 Köthnerstellen, also zusammen 55 Höfe. 
Das Einkommen aus dem Amt oder Gogrefenschaft 
betrug 32 Gulden drei Schillinge. 

Es ist anzunehmen, daß diese Beträge an die 
Großvogtei in Celle für den landesherrlichen Haus-
halt abgeführt wurden. Das Amt Bissendorf war also 
keine besonders lukrative Stelle für den Amtsinha-
ber. 

Offen bleibt, wie hoch die Einnahmen aus den 
Gebühren für die freiwillige Gerichtsbarkeit waren 
und wie diese verteilt wurden. Es war etwa bis zur 
Mitte des 19. Jahrhunderts üblich, dass die Beamten 
und Unterbeamten ihre Gehälter anteilig aus diesen 

                                                      
35  NLA Hauptstaatsarchiv  Hannover Kontributionskataster 1678 Sig-

natur: 74 Burgwedel Nr. 1247; Bleistiftzahlen Seite: 23 li. Blatt bis 
S. 27 li. Blatt 

Gebühren erhielten und nicht etwa von den Landes-
fürsten besoldet wurden. 
 
Auszug aus der Bestallung36 des Amtsvogts 
Heinrich Johann Jacob Elderhorst am 31. 08. 
1778 im Palast zu St. James >>Georg Rex<< 
Werden folgende Angaben als Einkünfte des der-
zeitigen Amtsvogts genannt 
Zuwendungen: rtl mgr pf 
An Geldbesoldung:   37 18 00 
Für Höfekleidung 09 09 00 
Dienstgeld von Losleuten 38 18 00 
Desgleichen noch 25 00 00 
Dienstgeld von Häuslingen 03 18 00 
Aequivalendt Geld für den 
Amts Krug 

12 00 00 

Von Beede Geldern 01 09 00 
Für einen Köter-Ochsen 07 00 00 
Vier dergleichen Hämmel 04 00 00 
Drei Gänse 00 18 00 
18 Hühner 01 18 00 
transport 140 00 00 
36 Malter Hannöversch oder  
31 Malter vier Himpten 13 
Metzen alt Braunschweigische 
Maße zu sechs gr 

   
   
31 26 2 

6/13 

Für drei Himten Buchweizen-
grütze 

00 27 00 
   

Und zum Aequivand für die zu 
Register gezogenen Stammgel-
der und Forst Accidentien 

   
40 00 00 

Summa 212 17 2 
6/13 

 
Welche ihm aus dem dortigen Amtsregister zu 

rechter gewöhnlicher Zeit gezahlt werden sollen, 
wobei er dann noch weiter in natura zu benutzen 
und genießen hat: 39 Himpten Einfall Land (ca. 20 
Morgen Ackerland), zwei kleine Wiesen, einen Gar-
ten, einen kleinen Fischteich, eine Immenstelle und 
zum Deputat 18 Faden Brennholz (ca. 100 Kubik-
meter Holz) und vier Fuder Heu. 

Ingleichen soll derselbe die wohlhergebrachten 
und ordnungsmäßigen accidentien fernerhin zu ge-
nießen haben, eigenmächtig und neuerlich aber mag 
er sich deren keine anermaßen, noch die mindeste 
Erhöhung darunter einführen. 

Wir wollen ihm auch bey seinen Verrichtungen 
Schutz halten und ihn auch jemandes antragen un-
gehört nicht beungnaden, sondern ihn zur Verant-
wortung verstatten und ihn nach Befinden seiner 
Unschuld genießen lassen. 

Im Fall Wir aber nicht gut finden würden ihn für 
unseren Amtsvoigt länger zu behalten, wollen wir 
ihn ein Vierteljahr vorher den Dienst aufkündigen 

                                                      
36  NLA Hauptstaatsarchiv  Hannover 74 Burgwedel Nr. 280 S. 10 - 21 
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lassen; wie ihn dann gleichfalls, wenn er ferner zu 
deinen kein Belieben trüge, bevor bleibet, solches 
zeitig zu melden, worauf er, wenn er die unter Hän-
den gehabte Amtsvoigtey Nachrichtungen, Brief-
schaften und Register völlig wird ausgeantwortet 
auch sonsten in allem gehörige Richtigkeit beschaf-
fet haben, seiner Dienste in Gnaden kann erlassen 
werden. 

Zur Urkund dessen haben wir diese Bestallung 
mit eigenen Händen unterschrieben, und mit unse-
rem Königlichen Cammersiegel bedrucken lassen.  

So geschehen und gegeben auf unserem Palais zu 
St. James den 31. Juli 1778. Wahrer unseres Reiches 

Stempel     
Georg Rex  
Von Alvensleben 

 
1770 
Für dieses Jahr liegt eine spezifizierte Ein- und Ausgabentabelle vor, die hier ungekürzt wiedergegeben wird:  
Tabula Von den sämtlichen Register Aufkünften und allen Abgaben der Unterthanen in der Amts-
voigtei Bissendorf37 
II. Übrige aus der Amtsvogtei Bissendorf erfolgende Aufkünfte (Einnahmen) 
I. Herrschaftliche Register Aufkünfte (Einnahmen) 
Einnahme aus dem Register An Korn 

 
An Geld Ausgaben gegen die 

Register Einnahmen 
  

 Malter rtl mgr  rtl mgr 
1. An Geld Praestandis der Untertha-

nen. Vid. Tabula XIII 
 759 09 1/8 1. Für Dienste in 

Herrschaftlichen 
Angelegenheiten 

 
 
090 

 
 
18 

2. An Korn Praestandis. vid. Tabula  
XIII. 

159  1/12 143 24 ½  2. Auf Besoldung 
 Herrschaftlicher 

Bediente 

 
 
 

 
 
 

3. Für Natural. Dienste nach dem Geld 
Anschlage; vid. Tabula  XVIII.  

  
240 

 
01 ½  

a. Amtsbediente 370 
 

18 

4. Von Herrschaftlichen Parcelen und 
 Pachtungen; vid. Tabula XXI. 

   b. Forstbediente 178 00 

a. Für Rottzehnten  850 00 3. Baukosten 030 00 
b. Für Brauerei  050 00 4. Auf Brücken, 

Wege und Stege 
 
010 

 
00 

c. Für Mühlen  072 00 5. Auf die Forst 065 00 
d. Für Jagd  015 00 6. Auf Amtshoheit 020 00 
5. Aus dem Forstregister; vid. Tabula 

XIX: 
  

406 
18 7. Auf Remissones 050 10 

6. Hoheitsgefälle als Schutzgeld der 
 Häuslinge, Concessionsgeld, 
 Stettegeld und Bruchgelder 

  
 
531 

 
 
10 7/8 

8. Extraordinär 032 00 

7. Extraordinär  000     
Summa: 159  1/12 3067 28 Summa: 864 10 
 
Die Summa aller Einnahmen: 3067 28    
Dagegen die Summa aller Ausgaben: 0846 10    
Abgezogen ist Überschuß: 2221 18    

 
Auf den folgenden 24 Seiten werden alle Dörfer der Amtsvogtei einzeln aufgeführt, wobei ihre Einkünfte 

aus der Landwirtschaft und ihre Abgaben an die verschiedenen Obrigkeiten, wie Gutsherren, Landesherren, 
Kirche und Gemeinde aufgelistet werden. 

Es fehlen in dieser Aufstellung die drei Güter, die in der Vogtei vorhanden waren, Gut Bennemühlen, Gut 
Bestenbostel – zu dieser Zeit schon in sechs Höfe aufgeteilt – und das Gut Elze. Ebenso wird der Amtshaus-
halt, die Försterei in Wennebostel, das Zollamt in Schlage und die Halbmeisterei (Abdeckerei) in Bennemüh-
len nicht erwähnt, da diese Einrichtungen, die hier genannten Abgaben nicht entrichteten.  
 
 

                                                      
37  NLA Hauptstaatsarchiv  Hann. 76 c G Nr. 5. Tabellarische Übersicht Blatt 46 
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Kurhannoversche Landesaufnahme 1771; Karte Nr. 25564 / 109; Farb-Dia. Aufnahme auf 18 x 24 cm  
verkleinert. Preußischer Kulturbesitz.  
Staatsbibliothek Berlin Kartenabteilung. 1000 Berlin Postfach Nr.1407; Potsdamer Str. Nr. 33 
Die Karte der Wedemark ist aus den Karten 100; 101; 109 und 110 fotografisch zusammengefügt worden.  
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1770 Tabellarische Beschreibung Alle Dörfer38 der Wedemark. Dorf Abbensen I. 
Deren Lage und Gegend: liegt in einer niedrigen Gegend am Amte Neustadt. 
Entlegenheit 
von: 

Mei-
len 

Wiesen:  Hued und Weiden: 
Benennung: 

Jährliche Geld Praestanda 

Der Stadt 
Hannover: 

 
03 

jährlich Fu-
der Heu: 

 
41 ½   

1. in der Feldmark und 
um dem Dorfe 
2. im Bruche 
3. im Hartbruch 
4. In der Landwehr 
 

Mannschaft zu den 
Landregimentern 

03 1/9   

Celle: 04 Grasart: Bruch-
gras 

 rtl mgr pf 
vom Amt: 01 ¼  

 
Herrschaftl. 026 21 ½  00 

Nutzungsart: 
zur Kirche: ebenso werden bis Maitag mit 

dem Vieh betrieben und 
ums andere Jahr ge-
düngt 

Gutsherrl. 016 00 00 
zur Schule: eine 

eigene 
Schule 

Privative oder  
Koppel: 

Geistliche 013 04 ¾     00 

Polizeian- 
stalten 

 von dem  
geernteten 
Heu werden: 

Fuder 1. privative 
2. mit Negenborn 
3. mit sieben Dörfern 
4. mit Dudenbostel 

Contribution 204 13 7/8 00 

Pfänder 00 
Hirten 05 consumieret: 41 ½ Landviehschatz 034  33 3/8  
Feuer Leiter 02 zugekauft: 20 Qualität: Tobacksgeld 009 12 00 
Feuer Haken 03 Viehzucht: Anzahl 1. Stoppel u. Gras Service 005 24  00 

Ortssprütze 00 Hornvieh: 
Kleine Art 

150 2. Bruch Graß Grasgeld 003 15 ¾   00 
Eimer 28 3. Bruch Graß u. Hei-

de 
gemeine Dorfsaus-
gaben 

072 01 00 
Grund und 
Boden 

sandigt Pferde: 
Stuten u. 
Wallache 

41 
4. Bruch Graß Natural 

praestanda: 
   

Saat-Ländereien: wird betrieben:    
Feldfluren: liegen: 
rund um  dem Dorfe in 
offenen Feldern 

Schafe: 
halbrheinsche 

289 1. mit Hornvieh , 
Schweineu. Schafen 

statt Heu u. 
Fourage 

018 27 00 

  2. mit allerlei Vieh Häckselgeld 000 00 00 
 Schweine: 

mittelmäßig 
38 3. mit allerlei Vieh zusammen: 391 rtl  47 ½ mgr 

sind geteilt: in unge-
teilte Felder 

4. mit allerlei Vieh Korngefälle 11 5/6 Himbten 
Immen: 110  entspricht: 231 Kg 

davon liegen 
brach: 36 Morgen 

Aufzucht:  Erklärungen:  
Kälber 60 Größe: ein Malter ** = 120 kg 

werden bedünget 
umbs: dritte Jahr mit 
Plaggen u. Mist 

Lämmer 60 1. 410 Morgen Ernteverhältnis  1 : 4 
Ferken 40 2. ½  Meilen Im 

Um- 
kreis 

Ernte hier  = 111840 kg 
Füllen 00 3. 2400 Ruten Ein Fuder Heu gefahren 

bestellt mit: 
Pferden  

Verkauf 
jährlich: 

 4. vier Morgen zweispännig = 40 Zentner 
  einspännig = 25 Zentner 

Art Getreide tragen: 
Roggen, Buchweitzen 
u. Rauhhafer 

Hornvieh: 02   Ein Himpten = 31 Liter 
Kälber: 40     
Schweine: 20 Fischerei:   

Getreidequantum so 
das Dorf jährlich: 

Schafe: 30 privative Interessenten 
keine 

 

Der Fleischzehnte 
stehet zu 

 
in Malter Dorfsholzungen:   
aussäet 166 2/3 dem Kloster Mariensee Benennung der Lage Ein Fuhrenbusch beim Dorfe, Fuhren 
erntet** 466 2/3 privative Dorfholzungen Größe:  

gewinnet 350 Schritt: 100 Schritte lang 
consumiert 466 2/3 Rottzehnte: steht der 

Herrschaft zu: 
100 Schritte breit 

zugekauft 024 Zustand: gut  

Der Sack-Zehnte: dem Kloster Mariensee zu 
nemlich: 16 Malter Roggen und neun Malter 
Rauhafer auch fünf Himpten Buchweizengrütze 

Ob der eigene Holzvorrat zureicht ? reicht nicht zu 
Torf Mohre:  

Namen: ein Moor 
Lage u. Gegend: beim Dorfe 
Torfart: gelber Torf 
Benutzungsart: Ein jeder eine eigene Kuhle 

 
 

                                                      
38 NLA Hauptstaatsarchiv  Hann. Des. 76 c G Nr. 5.  S. 4-36 
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1770 Tabellarische Beschreibung. Dorf Bennemühlen  II. 
Deren Lage und Gegend: liegt in einer niedrigen Gegend am Bache der Spring genannt. 
Entlegen-
heit von: 

Mei-
len 

Wiesen:  Hued und Weiden: 
Benennung: 

Jährliche Geld-Praestanda 

Der Stadt 
Hannover: 

 
02 

jährlich Fu-
der Heu: 

 
51 

1. in der Feldmark und 
um dem Dorfe 
2. in den Bestenboste-
ler Ellern 
und Viehbruch 
3. im Buchholze 
 

Mannschaft zu den 
Landregimentern 

01   

Celle: 03 Grasart: Bruch-
gras 

 rtl mgr pf 
vom Amt: 00 ½   

 
Herrschaftl. 008 14 5/8  00 

Nutzungsart: 
zur Kirche: ebenso werden von der Erndte 

bis Maitag mit dem 
Vieh betrieben  

Gutsherrl. 000 00 00 

zur Schule: eine ei-
gene 
Schule 

Privative oder  
Koppel: 

Geistliche 002 35 7/8   00 

Polizeian- 
stalten 

 von dem  
geernteten 
Heu werden: 

Fuder 1. privative 
2. mit vier Dördern 
3. mit vier Dörfern 

Contribution 104 25 ½  00 

Landviehschatz 021  01 00 
Pfänder 00 Tobacksgeld 003 18 00 
Hirten 04 consumieret: 51 Service 002 09  00 
Feuerleiter 01 zugekauft: 00 Qualität: Grasgeld 001 13 ½    00 
Feuerhaken 01 Viehzucht: Anzahl 1. Stoppel u. Gras gemeine Dorfsaus-

gaben 
040 05 00 

Feuereimer 10 Hornvieh: 
mittelmäßig 

73 2. Graß Heide und 
Moor 

   
Ortssprütze 00 
Grund und 
Boden 

sandigt 
 

Pferde: 
Stuten u. 
Wallache 

17 3. Heide Natural 
praestanda: 

   
4. Bruch Graß 

Saat-Ländereien: wird betrieben: statt Heu u. 
Fourage 

007 18 00 
Feldfluren: liegen: 
rund um  dem Dorfe 
nach Süden in offenen 
Feldern 

Schafe: 
halbrheinsche 

105 1. mit Hornvieh, 
Schweine u. Schafen Häckselgeld 000 00 00 
2. mit allerlei Vieh zusammen: 279 rtl  010 mgr 

Schweine: 
mittelmäßig 

15 3. mit Hornvieh und 
Schafen 

Korngefälle 01 ¾  Himbten 
sind geteilt: in unge-
teilte Felder 

entspricht: 40  Kg  
Immen: 20    

davon liegen 
brach: 09 Morgen 

Aufzucht:   Erklärungen:  
Kälber 26 Größe: ein Malter ** = 120 kg 

werden bedünget 
umbs: dritte Jahr mit 
Plaggen u. Mist 

Lämmer 15 1. 300 Morgen Ernteverhältnis  1 : 4 
Ferken 18 2. ¼   Meilen Im 

Um- 
kreis 

Ernte hier  = 111840 kg 
Füllen 01 3. ¼   Meilen Ein Fuder Heu gefahren 

bestellt mit: 
Pferden  

Verkauf 
jährlich: 

  zweispännig = 40 Zentner 
  einspännig = 25 Zentner 

Art Getreide tragen: 
Roggen, Buchweitzen 
u. Rauhhafer 

Hornvieh: 02   Ein Himpten = 31 Liter 
Kälber: 18     

Schweine: 10 Fischerei:   

Getreidequantum so 
das Dorf jährlich: 

Schafe: 00 privative Interessenten 
keine 

 

Der Fleischzehnte 
stehet zu 

 

in Malter Dorfsholzungen:   
aussäet 65 dem von Campen 

zu Poggenhagen  
Benennung der Lage vier Fuhrenbusche, Fuhren 

erntet 260 privative Dorfholzungen Größe: 600 Schritt lang 

gewinnet 135 600 Schritt breit 
consumiert 260 Zustand: mittelmäßig 
zugekauft 00 Ob der eigene Holz-vorrat zureicht ? keine Angabe 
Der Feldzehnte Torf Mohre:  
stehet dem von Cam-
pen 
zu Poggenhagen zu 

Rottzehnte: steht der 
Herrschaft zu: 

Namen: Im Negenborner  Moore 

Lage u. Gegend: an der Neustädter Grentze 
Torfart: gelber Torf 

  Benutzungsart: Ein jeder eine eigene Kuhle 
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1770 Tabellarische Beschreibung Dorf Berckhof III. 
Deren Lage und Gegend: liegt an einer ebenen Gegend am Amte Essel. 
Entlegenheit 
von: 

Mei-
len 

Wiesen:  Hued und Weiden: 
Benennung: 

Jährliche Geld Praestanda 

Der Stadt 
Hannover: 

 
03 

jährlich Fu-
der Heu: 

 
32 ½  

1. in der Feldmark und 
um dem Dorfe 
2. im Wietzenbruche 
3. auf den Reichen-
wiesen 
4. in den Sackwiesen  

Mannschaft zu den 
Landregi- 
mentern 

01   

Celle: 03 
vom Amt: 01 Grasart: Bruch-

gras 
 rtl mgr pf 
Herrschaftl. 008 14 5/8 00 

zur Kirche: 00 ¾ . Nutzungsart:  Gutsherrl. 000 00 00 
zur Schule: eine ei-

gene 
Schule 

werden bis Maitag mit 
dem Vieh betrieben 

Privative oder  
1. Koppel: 

Geistliche 002 35 7/8  00 

Polizeian- 
stalten 

 von dem  
geernteten 
Heu werden: 

Fuder 
 
32 ½ 

2. mit dem halben 
Amte Bissendorf auch 
Burgwedel und Win-
sen 

Contribution 104 25 ½  00 

Pfänder 00 
Hirten 03 consumieret:  Landviehschatz 021  01  
Feuer Leiter 01 zugekauft: nichts 3. mit fünf Dörfern Tobacksgeld 003 18 00 
Feuer Haken 02   4. mit drei Dörfern Service 002 09  00 

Eimer 03 Viehzucht: Anzahl Qualität: Grasgeld 001 13 ½  00 
Ortssprütze 00 Hornvieh: 

mittelmäßig 
95 1. Stoppel u. Gras gemeine 

Dorfausgaben 
040 05 00 

Grund und 
Boden 

sandigt 
 

2. Gras u. Mohr    
Pferde: 
Stuten u. 
Wallache 

10 3. Anger Natural 
praestanda: 
4. Anger 

   
Saat-Ländereien: wird betrieben:    

1. mit Hornvieh, 
Schweinen u. Pferden Feldfluren: liegen: 

rund um  dem Dorfe 
an offenen Feldern 

 statt Heu u. 
Fourage 

007 18 00 
Schafe: 
Schnucken 

188 2. mit allerlei Vieh 
3. Hornvieh u. Scha-
fen 

Häckselgeld 000 00 00 
sind geteilt: in unge-
teilte Felder 

Schweine: 
mittelmäßig 

12 zusammen: 139 rtl 19 ½ mgr 

 4. mit Hornvieh Korngefälle 01 ¾   Himbten 
 Immen: 62  entspricht: 40 Kg  
davon liegen 
brach: 04 Morgen 

Aufzucht:     
Kälber 30 Größe: Erklärungen:  

werden bedünget 
umbs: dritte Jahr mit 
Plaggen u. Mist 

Lämmer 20 1. keine Angaben ein Malter  = 120 kg 
Ferken 16 2. drei Meilen Im 

Um- 
kreis 

Ernteverhältnis  1 : 4 
Füllen 02 3. eine Meile hier = 111840 kg 

bestellt mit: 
Pferden u. Ochsen 

Verkauf 
jährlich: 

 4. ¼ Meile Ein Fuder Heu gefahren 
  zweispännig = 40 Zentner 

Art Getreide tragen: 
Roggen, Buchweitzen 
u. Rauhhafer 

Hornvieh: 03   einspännig = 25 Zentner 
Kälber: 20   Ein Himpten = 31 Liter 
Schweine: 12 Fischerei:    

Getreidequantum so 
das Dorf jährlich: 

Schafe: 12 privative Interessenten 
keine 

  

Der Fleischzehnte 
stehet zu 

  

in Malter Dorfsholzungen:    
aussäet 63 1/3 geben keinen Fleisch-

zehnten 
Benennung der Lage vier Fuhrenbusche  Fuhren 

erntet 253 1/3 privative Dorf- 
holzungen Größe: 

Schritte breit: 600  
gewinnet 190 Schritte lang: 600 
consumiert 253 1/3 Zustand: mittelmäßig  
zugekauft 160 ? Ob der eigene Holzvorrat zureicht ? keine Angaben 
Feld-Zehnten: dem 
von Bestenbostel nur 
von drei Morgen, 
indem das übrige Land  
Rottland ist 

Rottzehnte: steht der 
Herrschaft zu 

Torf Mohre:   
Namen: Im Negenborner Moore 
Lage u. Gegend: An der Neustädter Gräntze 

Torfart: gelber Torf 
Benutzungsart: Ein jeder eine eigene Kuhle 
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Die rechte Seite des Bildes stammt von der Karte 110, die ein anderer Zeichner hergestellt hat, deshalb fügen 
sich die Einzelheiten des Kartenbildes nicht genau an die der Karte 109 
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1770 Tabellarische Beschreibung. Dorf Bissendorf IV. 
Deren Lage und Gegend: liegt an einer Anhöhe an der Hamburger Heerstraße. 
Entlegenheit 
von: 

Mei-
len 

Wiesen:  Hued und Weiden: 
Benennung: 

Jährliche Geld Praestanda 

Der Stadt 
Hannover: 

 
02 

jährlich Fu-
der Heu: 

 
203 ½  

1. in der Feldmark und 
um dem Dorfe 
2. im Wietzenbruche 
3. im Kiewitzmohr 
4-.im Gosetrinck 
5. im Mohrbruch und 
Sandesriede 

Mannschaft zu den 
Landregi- 
mentern 

07 
5/9 

  

Celle: 03 
vom Amt: im 

Dorf 
Grasart: Brinck- u. 

Bruch-gras 
 rtl mgr pf 
Herrschaftl. 099 32 7/8 00 

zur Kirche: Kirch-
dorf 

Nutzungsart:  Gutsherrl. 000 00 00 

zur Schule: eine ei-
gene 
Schule 

werden bis Maitag mit 
dem Vieh betrieben 

Privative oder  
1. Koppel: 

Geistliche 013 13 ¼  00 

Polizeian- 
stalten 

 von dem  
geernteten 
Heu werden: 

Fuder 2. mit dem halben 
Amte Bissendorf auch 
Burgwedel und Win-
sen 

Contribution 519 00 00 

Pfänder 01 consumieret: 203 ½  Landviehschatz 046  09 ½  
Hirten 06 zugekauft: nichts 3. mit Wennebostel Tbacksgeld 022 12 00 
Feuer Leiter 02 Viehzucht: Anzahl 4. privative: Service 017 34 ½  00 

Feuer Haken 03 Hornvieh: 
mittelmäßig 

417 5. mit vier Dörfern Grasgeld 011 00 00 
Eimer 59 Qualität: gemeine 

Dorfausgaben 
111 33 00 

Eine Ortssprütze Pferde: 
Stuten u. 
Wallache 

106 1. Stoppel u. Gras    
Grund und 
Boden 

sandigt 
morigt 

2. Gras u. Mohr Natural 
praestanda: 

   
3. Mohr-Gras    

Saat-Ländereien: Schafe: 
halbrheinsche 

11 4. Brinck-Gras statt Heu u. 
Fourage 

060 00 00 
Feldfluren: liegen: 
rund um  dem Dorfe 
an offenen Feldern 

5. Mohr-Gras 
Schweine: 
mittelmäßig 

118 wird betrieben: Häckselgeld 000 00 00 
1. mit Hornvieh , 
Schweinen u. Pferden 

zusammen: 901 rtl 14 mgr 

 Immen: 183 Korngefälle 67 Himbten  
sind geteilt: in unge-
teilte Felder 

  2. mit allerlei Vieh entspricht: 1340 Kg 
  3. Hornvieh u. Pferden 

davon liegen 
brach: 08 Morgen 

Aufzucht:  4. mit allerlei Vieh   

5. mit allerlei Vieh 
Kälber 110 Größe: Erklärungen:  

werden bedünget 
umbs: dritte Jahr mit 
Plaggen u. Mist 

Lämmer 00 1. keine Angaben ein Malter  = 120 kg 
Ferken 60 2. drei Meilen Im 

Um- 
kreis 

Ernteverhältnis  1 : 4 
Füllen 10 3. 2500 Schritt Ernte hier = 111840 kg 

bestellt mit: 
Pferden u. Ochsen 

Verkauf 
jährlich: 

 4. 1000 Schritt Ein Fuder Heu gefahren 
 5. eine Meile zweispännig = 40 Zentner 

Art Getreide tragen: 
Roggen, Buchweitzen 
u. Weiß- u. Rauhhafer 

Hornvieh: 12   einspännig = 25 Zentner 
Kälber: 70   ein Himpten = 31 Liter 
Schweine: 40 Fischerei:    

Getreidequantum so 
das Dorf jährlich: 

Schafe: 00 privative Interessenten 
keine 

  

Der Fleischzehnte 
stehet zu 

  

in Malter Dorfsholzungen:  Ein Fuhrenbusch  im Busch-Holze 
aussäet 233 dem von Mandelsloh zu 

Duendorf von sieben 
Höfen. 
Dem Prediger zu Bis-
sendorf von 18 Höfen. 
und der Herrschaft von 
zwei Höfen. 
Die übrigen sind frei 

Benennung der Lage Fuhren:  
erntet 932 privative Dorf- 

holzungen Größe: 
Schritte breit: 200  

gewinnet 699 Schritte lang: 60 
consumiert 932 Zustand: gut  
zugekauft 120 Ob der eigene Holzvorrat zureicht ? reicht nicht zu 
Feld-Zehnten: dem 
von Mandelsloh zu 
Duendorf 

Torf Mohre:   
Namen: Im Wiechendorfer Mohre 
Lage u. Gegend: An dem Amte Langenhagen 

Rottzehnte: steht der 
Herrschaft zu 

Torfart: gelber Torf  
Benutzungsart: Ein jeder eine eigene Kuhle 
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1770 Tabellarische Beschreibung. Dorf Brelingen V. 
Deren Lage und Gegend: liegt an einer ebenen Gegend zwischen Mellendorf und Abbensen. 
Entlegenheit 
von: 

Mei-
len 

Wiesen:  Hued und Weiden: 
Benennung: 

Jährliche Geld Praestanda 

Der Stadt 
Hannover: 

 
02 ½  

jährlich Fu-
der Heu: 

 
90 

1. in der Feldmark und 
um dem Dorfe 
2. im Hartbruche 
3. im Buchholze 

Mannschaft zu den 
Landregi- 
mentern 

04 3/9   

Celle: 03 ½  Grasart: Bruch-
gras vom Amt: 00 ½ .  rtl mgr pf 

Nutzungsart:  Herrschaftl. 076 08 3/8 00 
zur Kirche: Kirch-

dorf. 
werden bis Maitag mit 
dem Vieh betrieben 
und beim Dorfe gele-
gentlich gedüngt 

Gutsherrl. 000 00 00 

zur Schule: eine ei-
gene 
Schule 

Privative oder  
1. Koppel: 

Geistliche 019 12 ½    00 

Polizeianstalten: von dem  
geernteten 
Heu werden: 

Fuder 
 
 

2. mit sieben Dörfern Contribution 299 27 ½  00 

Pfänder 00 3. mit sieben Dörfern 
Hirten 07  
Feuer Leiter 03 consumieret: 90 Landviehschatz 054  01 1/8  
Feuer Haken 02 zugekauft: 50  Tobacksgeld 013 00         00 
Eimer 42    Service 002 09  00 

Grund und 
Boden 

sandigt 
 

Viehzucht: Anzahl  Grasgeld 006 9/16  00 
Hornvieh: 
mittelmäßig 

217 Qualität: gemeine 
Dorfausgaben 

085 04 00 
Saat-Ländereien: 1. Stoppel u. Gras    
Feldfluren: liegen: 
rund um  dem Dorfe 
an offenen Feldern 

Pferde: 
Stuten u. 
Wallache 

71 2. Bruchgras u. Heide Natural 
praestanda: 

   
3. Heide    
 statt Heu u. 

Fourage 
032 29 00 

sind geteilt: in unge-
teilte Felder 

Schafe: 
Schnucken 

545  
wird betrieben: Häckselgeld 000 00 00 

davon liegen 
brach: 00 Morgen 

Schweine: 
mittelmäßig 

54 1. mit Hornvieh und 
Schafen  

zusammen: 586 rtl 93 mgr 
Korngefälle 129 1/2   Himbten 

werden bedünget 
umbs: dritte Jahr mit 
Plaggen u. Mist 

Immen: 252 2. mit allerlei Vieh entspricht: 2509 kg 
  3. mit Schafen 

 
bestellt mit: 
Pferden 

Aufzucht:   Erklärungen:  
Kälber 100  ein Malter  = 120 kg 

Art Getreide tragen: 
Roggen, Buchweitzen 
u. Rauhhafer 

Lämmer 80  Ernteverhältnis  1 : 4 
Ferken 45 Ernte hier = 111840 kg 
Füllen 00  Ein Fuder Heu gefahren 

Getreidequantum so 
das Dorf jährlich: 

Verkauf jährlich: Größe:  zweispännig = 40 Zentner 
Hornvieh: 08 1. 650 Morgen einspännig = 25 Zentner 

in Malter Kälber: 80 2. 2400 Ruten Im 
Um-
kreis 

Ein Himpten 21 Liter 
aussäet 153 1/6  Schweine: 38 3. ½ Meile   

erntet 612 2/3 Schafe: 20    
gewinnet 459 1/3  Der Fleischzehnte 

stehet zu 
   

consumiert 612 2/3  Fischerei: nichts 
zugekauft 40 dem Prediger von Bre-

lingen.  Dem Prediger 
von Bissendorf.  
Dem Krüger Ratjen von 
Steinförde  

  
Feld-Zehnten: dem  
Prediger von Brelin-
gen von 22 Höfen. 
Dem Prediger von 
Bissendorf von zwei 
Höfen. 
Dem Krüger Ratjen 
von Steinförde  

Dorfsholzungen: drei Fuhrenbusche im Felde, Fuhren  
Benennung der Lage   
privative Dorf- 
holzungen Größe: 

Schritte breit: 450 
Schritte lang: 300 

Zustand: mittelmäßig 
Ob der eigene Holzvorrat zureicht ? keine Angaben 
Torf Mohre:  
Namen: im Hartbruch  

Rottzehnte: steht der 
Herrschaft zu 

Lage u. Gegend: Bei das Torfmoor im Hartbruch 
Torfart: gelber Torf 
Benuzungsart: Ein jeder eine eigene Kuhle 
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1770 Tabellarische Beschreibung. Dorf Dudenbostel VI. auf dem Bild Dovenbostel genannt 
Deren Lage und Gegend: liegt an einer niedrigen Gegend am Amte Neustadt.        
Entlegenheit 
von: 

Mei-
len 

Wiesen:  Hued und Weiden: 
Benennung: 

Jährliche Geld Praestanda 

Der Stadt 
Hannover: 

 
02 ½  

jährlich Fu-
der Heu: 

 
06 

1. in der Feldmark und 
um dem Dorfe 
2. im blanken Mohr 
3. in der Landwehr 

Mannschaft zu den 
Landregi- 
mentern 

5/9   

Celle: 03 ½  Grasart: Bruch-
gras vom Amt: 00 ½   rtl mgr pf 

Nutzungsart:  Herrschaftl. 004 17 ¼  00 
zur Kirche: Kirch-

dorf. 
werden bis Maitag mit 
dem Vieh betrieben 
und ums andere Jahr 
gedüngt 

Gutsherrl. 000 06 00 

zur Schule: eine 
eigene 
Schule 

Privative oder  
1. Koppel: 

Geistliche 002 09   00 

Polizeianstalten: von dem  
geernteten 
Heu werden: 

Fuder 
 
 

2. mit zehn Dörfern Contribution 062 06 00 

Pfänder 00 3. mit drei Dörfern 
Hirten 02  
Feuereiter 01 consumieret: 06 Landviehschatz 013  06 00 
Feuerhaken 01 zugekauft: 10  Tobacksgeld 002 00         00 
Eimer 05    Service 001 16 ½   00 

Grund und 
Boden 

sandigt 
 

Viehzucht: Anzahl  Grasgeld 000 30 15/16  00 
Hornvieh: 
kleine Art 

30 Qualität: gemeine 
Dorfausgaben 

022 04 00 
Saat-Ländereien: 1. Stoppel u. Gras    
Feldfluren: liegen: 
rund um  dem Dorfe 
an offenen Feldern 

Pferde: 
Stuten 

10 2. Mohrgras u. Heide Natural 
praestanda: 

   
3. Bruchgras    

 Schafe: 
halrheinische 

815  statt Heu u. 
Fourage 

004 24 00 
sind geteilt: in unge-
teilte Felder 

wird betrieben: 
Schweine: 
mittelmäßig 

06 1. mit Hornvieh und 
Schafen  

Häckselgeld 000 00 00 
davon liegen 
brach: 06 Morgen 

zusammen: 111 rtl 010 mgr 
Immen: 38 2. mit allerlei Vieh Korngefälle dreiviertel    Himb-

ten werden bedünget 
umbs: dritte Jahr 

  3. mit allerlei Vieh 
 entspricht: 17 kg 

bestellt mit: 
Pferden 

   Erklärungen:  
ein Malter  = 120 kg 

Art Getreide tragen: 
Roggen, Buchweitzen 
u. Rauhhafer 

  Ernteverhältnis  1 : 4 
 hier = 111840 kg 
 Ein Fuder Heu gefahren 

Getreidequantum so 
das Dorf jährlich: 

  Größe:  zweispännig = 40 Zentner 
Aufzucht:  1. 90 Morgen einspännig = 25 Zentner 

in Malter Kälber 16 1 ½ Meilen Im 
Um-
kreis 

Ein Himpten = 31 Liter 
aussäet 23 2/3  Lämmer 30 3. vier Mor-

gen 
  

erntet 94 2/3 Ferken 18   
gewinnet 71  Füllen 00 Fischerei: nichts   

consumiert 94 2/3  Verkauf 
jährlich: 

 Dorfsholzungen: Ein Holzbusch genannt in dem dreckigten 
Höfen zugekauft 00  Benennung der Lage 

Feld-Zehnten:  
zehntfrei 
vorhin hat der Zehnte 
dem Domstift zu Min-
den gehört 

Hornvieh: 02 privative Dorfs- 
holzungen Größe: 

Schritte breit: 200 
Kälber: 10 Schritte lang: 100 
Schweine: 12 Zustand: mittelmäßig  
Schafe: 20 Holzart: Eichen  
Der Fleischzehnte 
stehet zu 

Ob der eigene Holzvorrat zureicht ? keine Angaben 
Torf Mohre: Namen: Beim Abbensener Mohr 

Rottzehnte: steht der 
Herrschaft zu 

geben einen Fleisch-
zehnten. 
Wohin, nicht erwähnt 

Lage u. Gegend: an dem Amte Neustadt 
Torfart: gelber Torf 
Benuzungsart: Ein jeder eine eigene Kuhle 
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1770 Tabellarische Beschreibung. Dorf Eltze VII. 
Deren Lage und Gegend: liegt an einer niedrigen Gegend dreiviertel Meile von der Wietze.        
Entlegenheit 
von: 

Mei-
len 

Wiesen:  Hued und Weiden: 
Benennung: 

Jährliche Geld Praestanda 

Der Stadt 
Hannover: 

 
02 ½  

jährlich Fu-
der Heu: 

 
111 

1. in der Feldmark und 
um dem Dorfe 
2. im Wietzenbruche 
3. im Hellbruch 

Mannschaft zu den 
Landregi- 
mentern 

04 1/9   

Celle: 03   Grasart: Bruch-
gras vom Amt: 00 ½   rtl mgr pf 

Nutzungsart:  Herrschaftl. 057 04 ¼  00 
zur Kirche: ¾  werden bis Maitag mit 

dem Vieh betrieben 
und nach Gelegenheit 
gedüngt 

Gutsherrl. 006 09 ¾  00 
zur Schule: eine 

eigene 
Schule 

Privative oder  
1. Koppel: 

Geistliche 017 19 ¾    00 

2. mit dem halben 
Amte Bissendorf auch 
Burgwedel und Win-
sen 

Contribution 329 14 1/8 00 
Polizeianstalten: von dem  

geernteten 
Heu werden: 

Fuder 
 
 

    

Pfänder 01 Landviehschatz 052 03 3/8 00 
Hirten 07 Tobacksgeld 012 06  
Feuer Leiter 03 consumieret: 111 3. mit fünf Dörfern Service 013 16 ½  00 
Feuer Haken 02 zugekauft: 20  Grasgeld 008 09 00 
Eimer 12    gemeine 

Dorfausgaben 
087 06 00 

Hand Feuer-
spritzen 

04    

Viehzucht: Anzahl Qualität:     
Grund und 
Boden 

sandigt 
und 
morigt 

Hornvieh: 
mittelmäßig 

267 1. Stoppel u. Gras Natural 
praestanda: 

   
2. Gras u. Mohr    

Pferde: 
Stuten und 
Wallachen 

63 3. Heide u. Mohrgras statt Heu u. 
Fourage 

045 00 00 
Saat-Ländereien:  
Feldfluren: liegen: 
rund um  dem Dorfe 
an offenen Feldern 

 Häckselgeld 000 00 00 
Schafe: 
halbheinische 

396 wird betrieben:     
1. mit Hornvieh 
Schweinen und Scha-
fen  

    
sind geteilt: in unge-
teilte Felder 

Schweine: 
mittelmäßig 

55 zusammen: 626 rtl 092 mgr 

2. mit allerlei Vieh Korngefälle 218 ¼ Himpten 
davon liegen 
brach: 06 Morgen 

Immen: 00 

3. mit allerlei Vieh entspricht: 4578 kg 
werden bedünget 
umbs: fünfte Jahr mit 
Plaggen und Mist 

Aufzucht:     
Kälber 80 Erklärungen:  
Lämmer 50 ein Malter  = 120 kg 

bestellt mit: 
Pferden 

Ferken 50 Größe: Ernteverhältnis: 1 : 4 
Füllen 02 1. 700 Morgen Ernte hier = 14700 kg 

Art Getreide tragen: 
Roggen, Buchweitzen 
u. Rauhhafer 

Verkauf jährlich: 2. 03 Meilen Im 
Um- 
kreis 

Ein Fuder Heu gefahren 
Hornvieh: 06 3. 2000 

Schritt 
zweispännig = 40 Zentner 

Kälber: 65 einspännig = 25 Zentner 
Getreidequantum so 
das Dorf jährlich: 

Schweine: 35  Ein Himpten = 31 Liter 
Schafe: 30    

in Malter   Fischerei: nichts   
aussäet 175    Dorfsholzungen:   

erntet 700   Benennung oder Lage Ein Fuhrenbusch am Felde 
gewinnet 525  Der Fleischzehnte 

stehet zu: 
Holzart: Eichen  

consumiert 700  privative Dorfholzungen Größe: Schritte breit: 200 
zugekauft 000 Dem von Stechinelli Zustand: mittelmäßig  Schritte lang: 100 
Feld-Zehnten:  
das Dorf ist zehntfrei 
 

Ob der eigene Holzvorrat zureicht ? keine Angaben 
Torf Mohre: Namen: Beim Abbensener Mohr 
Lage u. Gegend: an dem Amte Neustadt 

Der Rottzehnte: 
steht der Herrschaft zu 

 Torfart: gelber Torf  
 Benuzungsart: Ein jeder eine eigene Kuhle 
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1770 Tabellarische Beschreibung Dorf Gailhof VIII. 
Deren Lage und Gegend: liegt in einer niedrigen Gegend zwischen Meitze und Bissendorf 
Entlegenheit 
von: 

Mei-
len 

Fortsetzung 
Wiesen 

 Dorfs 
Holzungen 

Jährliche Geld Praestanda 

Der Stadt 
Hannover: 

 
02 

von dem  
geernteten 
Heu werden: 

Fuder Ein Fuhrenbusch 
beim Dorf 

Mannschaft 
zu den Landregi- 
mentern 

01   

Celle: 03 consumieret: 56 Fuhren  rtl mgr pf 
vom Amt: 00 ¼  zugekauft: 10 privative Dorfs- 

holzungen Größe 
 

Herrschaftl. 026 16 00 
zur Kirche: 00 ¼  Viehzucht  Gutsherrl. 000 00 00 
zur Schule: im Ort Hornvieh: 85 Geistliche 002 28 ¾ 00 
Polizeian- 
stalten 

 Pferde: 19 lang: 50 Contribution 123 34 ½  00 
 Schafe: 97 breit: 25 Viehschatz 024 35 ¾ 00 

Pfänder 00 Schweine: 15 Zustand: gut Tobaksgeld 003 18 00 
Hirten 05 Immen: 57 Ob der eigene 

Holzvorrat 
zureicht ? 

Service 002 22 ½  00 
Feuer Leiter 02 Zucht jährlich Grasgeld 001 19 11/16 00 
Feuer Haken 01 Kälber: 40 gemeine 

Dorfausgaben 
038 12 00 

Feuer Eimer 09 Lämmer 10 reicht nicht zu 
Grund und 
Boden 

sandigt 
morigt 

Ferken: 20 Torf Moore: Natural 
praestanda 

   
Füllen: 01 

Saat- 
Ländereien 

 Verkauf 
jährlich 

 Namen: statt Heu u. 
Fourage 

008 15 00 

Feldfluren:  Hornvieh: 04 im Wiechendorfer 
Mohre 

Häckselgeld 000 00 06 
liegen: vor dem Dorfe 
nach Morgen in offe-
nen Feldern 

Kälber: 32 zusammen: 228 rtl 060 mgr 
Schweine: 15 Lage u. Gegend:   
Schafe: 00 nach der Resser 

Seite zu. 
Korngefälle 17 Himbten 

sind geteilt: in unge-
teilte Felder 

Fleischzehnte 
steht der 

Herr-
schaft 
zu 

entspricht: 357 kg Roggen 

davon liegen 
brach: 00 Morgen 

Hued und Weiden Torfart: Erklärungen:  
1. in der Feldmark und 
dem Dorfe 
2. im Wietzenbruche 
3. im Vorbruche 

gelber loser Torf ein Malter  = 120 kg 
werden bedünget: 
umbs dritte Jahr mit 
Plaggen u. Mist 

Ein jeder hat eine 
eigene Kuhle 

Ernte hier = 10122  kg 
Ernteverhältnis: 1 : 4 

   
bestellt mit: 
Pferden u. Ochsen 

privative oder 
Koppel 

 Ein Fuder Heu  
zweispännig = 40 Zentner 

Art Getreide tragen: 
Roggen, Buchweitzen 
u. Rauhhafer 

privative 
mit dem halben Amte 
Bissendorf auch Burg-
wedel und Winsen 
mit zwei Dörfern 

 einspännig = 25 Zentner 
 Ein Himpten = 31 Liter 
 Ein Himpten mit 

Roggen gefüllt 
= 21 Kg 

Getreidequantum so 
das Dorf jährlich 

   
   

in Malter Qualität: 
Stoppel und Gras 
Gras und Mohr 
Mohrgras 

 
aussäet 73 1/3   
erntet 293 1/3  
gewinnet 220  
consumiert 293 1/3 wird betrieben: 

mit dem Hornvieh 
Schweinen u. Schafen 
mit allerlei Vieh 

 
zugekauft 00  
Der Feldzehnte  
stehet zu: Dem  

v. Hattorf 
zur Böh-
me 

 

der Rottzehnte: der        
Herrschaft 

Größe: 270 Morgen  
im 
Umkreis 

03 Meilen  
Wiesen: 1000 Schritte  
jährliche Fuder 
Heu: 

 
56 

Fischerei   
privative Kein  

Eintrag 
 

Grasart: Bruchgras Interessenten  
Nutzungsart: werden bis Maitag mit dem Vieh betrieben 
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1770 Tabellarische Beschreibung. Dorf Hellendorf IX. 
Deren Lage und Gegend: liegt an einer niedrigen Gegend an dem Bache der Spring genannt.        
Entlegenheit 
von: 

Mei-
len 

Wiesen:  Hued und Weiden: 
Benennung: 

Jährliche Geld Praestanda 

Der Stadt 
Hannover: 

 
02   

jährlich Fu-
der Heu: 

 
77 

1. in der Feldmark und 
um dem Dorfe 
2. Die Bestenbosteler 
Ellern und Varltbruche  
3. m Buchholtze 
4. im Hellbruch 

Mannschaft zu den 
Landregi- 
mentern 

02 3/9   

Celle: 03   Grasart: Bruch-
gras vom Amt: 00 ½   rtl mgr pf 

Nutzungsart:  Herrschaftl. 049 02 7/8  00 
zur Kirche: 00 ½   werden bis Maitag mit 

dem Vieh betrieben 
und nach Gelegenheit 
gedüngt 

Gutsherrl. 008 00  00 
zur Schule: eine 

eigene 
Schule 

Privative oder  
1. Koppel: 

Geistliche 010 25 1/8   00 

2. mit vier Dörfern 
3. mit vier Dörfern 
4. mit fünf Dörfern 

Contribution 205 28 ¾  00 
Polizeianstalten: von dem  

geernteten 
Heu werden: 

Fuder 
 
 

    

Pfänder 00 Landviehschatz 029 16 5/8 00 
Hirten 04 Tobacksgeld 006 30  
Feuer Leiter 03 consumieret: 77 Qualität: Service 008 31 ½  00 
Feuer Haken 02 zugekauft: 20 1. Stoppel u. Gras Grasgeld 004 29 ¼  00 
Eimer 11   2. Gras, Heide u. 

Mohr 
gemeine 
Dorfausgaben 

062 29 00 
Handfeuer-
spritzen 

00   

Viehzucht: Anzahl 3. Heide      
Grund und 
Boden 

sandigt 
 

Hornvieh: 
mittelmäßig 

135 4. Heide und Mohr-
gras 

Natural 
praestanda: 

   
   

Saat-Ländereien: Pferde: 
Stuten und 
Wallachen 

46  statt Heu u. 
Fourage 

026 09 00 
Feldfluren: liegen: 
vor  dem Dorfe nach 
Süden an offenen Fel-
dern 

 
wird betrieben: Häckselgeld 000 00 00 

Schafe: halb-
rheinische 

216 1. mit Hornvieh 
Schweinen und Scha-
fen  

zusammen: 348 rtl 072 mgr 

sind geteilt: in unge-
teilte Felder 

Schweine: 
mittelmäßig 

29 Korngefälle 164 1/6  Himpten 
2. mit allerlei Vieh entspricht: 2444  kg 

davon liegen 
brach: 09 Morgen 

Immen: 77 

3. mit Hornvieh und 
Schafen 

  
werden bedünget 
umbs: dritte Jahr mit 
Plaggen und Mist 

Aufzucht:    
Kälber 30 4. mit allerlei Vieh Erklärungen:  
Lämmer 40 ein Malter  = 120 kg 

bestellt mit: 
Pferden u. Ochsen 

Ferken 02 Größe: Ernte hier = 10122  kg 
Füllen 02 1. 480 Morgen Ernteverhältnis: 1 : 4 

Art Getreide tragen: 
Roggen, Buchweitzen 
u. Rauhhafer 

Verkauf jährlich: 2. ½  Meilen Im 
Um- 
kreis 

  

Hornvieh: 04 3. ¼ Meile Ein Fuder Heu gefahren 
Kälber: 50 4. 2000 

Schritt 
zweispännig = 40 Zentner 

Getreidequantum so 
das Dorf jährlich: 

Schweine: 30 einspännig = 25 Zentner 
Schafe: 00  Ein Himpten = 31 Liter 

in Malter    Ein Himpten mit 
Roggen gefüllt 

= 21 Kg 

aussäet 120     
erntet 482   Fischerei: nichts   
gewinnet 361 ½     Dorfsholzungen:   

consumiert 482   Benennung oder Lage Ein Fuhrenbusch im Buchholze 
zugekauft 12 Der Fleischzehnte 

stehet zu: 
Holzart: Fuhren  

Feld-Zehnten:  
Den von Campen zu 
Poggenhagen  
 

privative Dorfholzungen Größe: Schritte breit: 200 
Dem von Campen zu 
Poggenhagen. 
Der Herrschaft von zwei 
Höfe 

Zustand: gut  Schritte lang: 180 
Ob der eigene Holzvorrat zureicht ? keine Angaben 
Torf Mohre: Namen: Im Wiechendorfer Mohre 
Lage u. Gegend: nach Resse zu 

Rottzehnte: steht der 
Herrschaft zu 

 Torfart: gelber Torf  
 Benuzungsart: Ein jeder eine eigene Kuhle 
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1770 Tabellarische Beschreibung. Dorf Ibbesing X. 
Deren Lage und Gegend: liegt an einer niedrigen Gegend nahe dem Amte Neustadt        
Entlegenheit 
von: 

Mei-
len 

Wiesen:  Hued und Weiden: 
Benennung: 

Jährliche Geld Praestanda 

Der Stadt 
Hannover: 

 
03   

jährlich Fu-
der Heu: 

 
08 

1. in der Feldmark und 
um dem Dorfe 
2. im Blanken Mohr 
so im Amte Bissen-
dorf, Essel und Neu-
stadt liegt  

Mannschaft zu den 
Landregi- 
mentern 

00 3/9   

Celle: 03   Grasart: Bruch-
gras vom Amt: 01  rtl mgr pf 

Nutzungsart:  Herrschaftl. 010 35 ½   00 
zur Kirche: 00 ¼   werden bis Maitag mit 

dem Vieh betrieben 
 

Gutsherrl. 000 00  00 
zur Schule: nach 

Oegen-
bostel 

Privative oder  
1. Koppel: 

Geistliche 003 34 ½     00 

2. mit zehn Dorfschaf-
ten 

Contribution 054 13 ½   00 
Polizeianstalten: von dem  

geernteten 
Heu werden: 

Fuder 
 
 

    

Pfänder 00 Landviehschatz 013 291/8  00 
Hirten 02 Tobacksgeld 001 12 00 
Feuer Leiter 00 consumieret: 08 Qualität: Service 001 06 00 
Feuer Haken 00 zugekauft: 14 1. Stoppel u. Gras Grasgeld 000 24 ¾   00 
Eimer 00   2. Mohrgras u. Heide   gemeine 

Dorfausgaben 
025 16 00 

Handeuer-
spritzen 

00   

Viehzucht: Anzahl  Natural 
praestanda: 

   
Grund und 
Boden 

sandigt 
 

Hornvieh: 
kleine Art 

29  

Saat-Ländereien: Pferde: 
Stuten  

06  statt Heu u. 
Fourage 

003 27 00 
Feldfluren: liegen: 
vor  dem Dorfe Ort 
westwärts in offenen 
Feldern 

 
wird betrieben: Häckselgeld 000 00 00 

Schafe: halb-
rheinische 

116 1. mit Hornvieh 
Schweinen und Scha-
fen  

zusammen: 111 rtl 080  mgr 

sind geteilt: in unge-
teilte Felder 

Schweine: 
mittelmäßig 

03 Korngefälle 18 Himpten 
2. mit allerlei Vieh entspricht: 208  kg 

davon liegen 
brach: 05 Morgen 

Immen: 40 

   
werden bedünget 
umbs: dritte Jahr mit 
Plaggen und Mist 

Aufzucht:    
Kälber 15  Erklärungen:  
Lämmer 20 ein Malter  = 120 kg 

bestellt mit: 
Pferden  

Ferken 00 Größe: Ernte hier = 10122  kg 
Füllen 00 1. 110 Morgen Ernteverhältnis: 1 : 4 

Art Getreide tragen: 
Roggen, Buchweitzen 
u. Rauhhafer 

Verkauf jährlich: 2. 01 ½  Mei-
len 

Im 
Um- 
kreis 

  
Hornvieh: 01 Ein Fuder Heu  

Kälber: 12  zweispännig = 40 Zentner 
Getreidequantum so 
das Dorf jährlich: 

Schweine: 00 einspännig = 25 Zentner 
Schafe: 10  Ein Himpten = 31 Liter 

in Malter    Ein Himpten mit 
Roggen gefüllt 

= 21 Kg 
aussäet 28     
erntet 112   Fischerei: nichts   
gewinnet 84    Dorfsholzungen:   

consumiert 112   Benennung oder Lage Keine Angaben 
zugekauft 00 Der Fleischzehnte 

stehet zu: 
Holzart: Keine Angaben  

Feld-Zehnten:  
Den Prediger zu Bre-
lingen von zwei Hö-
fen. Der dritte ist 
zehntfrei  

privative Dorfholzungen Größe: Keine Angaben 
Den Prediger zu Brelin-
gen von zwei Höfen. 
Der dritte ist zehntfrei 

Zustand:  Keine Angaben  
Ob der eigene Holzvorrat zureicht ? keine Angaben 
Torf Mohre: Namen: Im Negenborner Mohre 
Lage u. Gegend: hinter Negenborn 

Rottzehnte: hat kein 
Rottland 

 Torfart: schwarzerTorf  
 Benuzungsart: Ein jeder eine eigene Kuhle 
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1770 Tabellarische Beschreibung. Dorf Ickhorst XI. 
Deren Lage und Gegend: liegt an einer niedrigen Gegend am Amte Langenhagen        
Entlegenheit 
von: 

Mei-
len 

Wiesen:  Hued und Weiden: 
Benennung: 

Jährliche Geld Praestanda 

Der Stadt 
Hannover: 

 
01 ½    

jährlich Fu-
der Heu: 

 
10 

1. in der Feldmark und 
um dem Dorfe 
2. im Mohrbruche 
3. im Mohre  

Mannschaft zu den 
Landregi- 
mentern 

00 
2/9 

  

Celle: 03 ½    Grasart: Bruch-
gras vom Amt: 00¼     rtl mgr pf 

Nutzungsart:  Herrschaftl. 002 27 ¼    00 
zur Kirche: 00 ¼    werden bis Maitag mit 

dem Vieh betrieben und 
bei Gelegenheit gedüngt 
 

Gutsherrl. 000 00  00 
zur Schule: 
½ Meile 

nach 
Wen-
nebos-
tel 

Privative oder  
1. Koppel: 

Geistliche 001 29     00 

2. mit acht Dorfschaf-
ten 
3. mit fünf Dorfschaf-
ten 

Contribution 052 12  00 

Polizeianstalten: von dem  
geernteten 
Heu werden: 

Fuder 
 
 

    

Pfänder 00 Landviehschatz 011 32  00 
Hirten 01 Tobacksgeld 001 06 00 
Feuer Leiter 01 consumieret: 10 Qualität: Service 000 28 ½  00 
Feuer Haken 01 zugekauft: 00 1. Stoppel u. Gras Grasgeld 000 18 9/16  00 
Eimer 02   2. Mohrgras 

3. Mohrgras u. Heide   
gemeine 
Dorfausgaben 

019 06 00 
Handfeuer-
spritzen 

00   

Viehzucht: Anzahl      
Grund und 
Boden 

moorigt 
 

Hornvieh: 
mittelmäßig 

34  Natural 
praestanda: 

   
   

Saat-Ländereien: Pferde: 
Stuten u. 
Wallachen  

04  statt Heu u. 
Fourage 

002 29 00 
Feldfluren: liegen: 
vor  dem Dorfe nach 
Westen in offenen 
Feldern 

 
wird betrieben: Häckselgeld 002 00 00 

Schafe: halb-
rheinische 

25 1. mit Hornvieh 
Schweinen und Scha-
fen  

zusammen: 111 rtl 080  mgr 

sind geteilt: in unge-
teilte Felder 

Schweine: 
mittelmäßig 

07 Korngefälle 007 Himpten 
2. mit allerlei Vieh 
3. mit allerlei Vieh 

entspricht: 147  kg 
davon liegen 
brach: 00 Morgen 

Immen: 26 

   
werden bedünget 
umbs: dritte Jahr mit 
Plaggen und Mist 

Aufzucht:    
Kälber 08  Erklärungen:  
Lämmer 06 ein Malter  = 120 kg 

bestellt mit: 
Pferden u. Ochsen 

Ferken 12 Größe: Ernte hier = 10122  kg 

Füllen 00 1. 100 Morgen Ernteverhältnis: 1 : 4 
Art Getreide tragen: 
Roggen, Buchweitzen 
u. Rauhhafer 

Verkauf jährlich: 2.  ½  Meilen Im 
Um- 
kreis 

  

Hornvieh: 01 Ein Fuder Heu  
Kälber: 04 3. zwei Mei-

len 
zweispännig = 40 Zentner 

Getreidequantum so 
das Dorf jährlich: 

Schweine: 07 einspännig = 25 Zentner 
Schafe: 00  Ein Himpten = 31 Liter 

in Malter    Ein Himpten mit 
Roggen gefüllt 

= 21 Kg 
aussäet 27 1/3     Fischerei: nichts 

erntet 109 1/3    Dorfsholzungen:   
gewinnet 82    Benennung oder Lage Keine Angaben  

consumiert 109 1/3   Holzart: Keine Angaben 
zugekauft 00 Der Fleischzehnte 

stehet zu: 
privative Dorfholzungen Größe: Keine Angaben 

Feld-Zehnten:  
Dem von Mandelsloh 

Zustand: Keine Angaben 
Dem von Mandelsloh Ob der eigene Holzvorrat zureicht ? keine Angaben 

Torf Mohre: Namen: Im Wiechendorfer Mohre 
Lage u. Gegend: zwischen Resse und Wiechendorf 

Rottzehnte: hat kein 
Rottland 

Torfart: gelber Torf 
Benuzungsart: Ein jeder eine eigene Kuhle 
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1770 Tabellarische Beschreibung Dorf Meitze XII. 
Deren Lage und Gegend: liegt an einer niedrigen Gegend eine viertel Meile von der Wietze.  
Entlegenheit 
von: 

Mei-
len 

Wiesen:  Hued und Weiden: 
Benennung: 

Jährliche Geld Praestanda 

Der Stadt 
Hannover: 

 
02 ½    

jährlich Fu-
der Heu: 

 
197 

1. in der Feldmark und 
um dem Dorfe 
2. im Wietzenbruche 
3. im Hellbruche  

Mannschaft zu den 
Landregi- 
mentern 

03 6/9   

Celle: 03   Grasart: Brink- 
u. 
Bruch-
gras 

vom Amt:  00 ½   rtl mgr pf 
Privative oder  
1. Koppel: 

Herrschaftl. 068 16 ¾    00 

zur Kirche: 00 ¾    Nutzungsart: Gutsherrl. 000 00  00 
zur Schule: eigene 

Schule 
werden bis Maitag mit 
dem Vieh betrieben 

2. mit dem halben 
Amte Bissendorf 
Burgwedel und Win-
sen. 
3. mit fünf Dörfern 

Geistliche 010 28 3/8   00 

Polizeianstalten: von dem  
geernteten 
Heu werden: 

Fuder 
 
 

Contribution 329 23 ¼    00 

Pfänder 00 Landviehschatz 047 25 ¼   00 
Hirten 07 Tabacksgeld 010 24 00 
Feuer Leiter 04 consumieret: 197 Qualität: Service 014 18 00 
Feuer Haken 04 zugekauft: 20 1. Stoppel u. Gras Grasgeld 008 33 ¾   00 
Eimer 30   2. Gras u. Mohr gemeine 

Dorfausgaben 
119 15 00 

Handfeuer-
spritzen 

03   3. Heide- u. Mohrgras 

Viehzucht: Anzahl      
Grund und 

Boden 
sandigt 
u. mo-
rigt 

Hornvieh: 
mittelmäßig 

240  Natural 
praestanda: 

   
   

Saat-Ländereien: Pferde: 
Stuten u. 
Wallachen 

56  statt Heu u. 
Fourage 

048 27 00 
Feldfluren: liegen: 
vor  dem Dorfe nach 
Nordosten in offenen 
Feldern 

 
wird betrieben: Häckselgeld 000 00 00 

Schafe: halb-
rheinische 

425 1. mit Hornvieh 
Schweinen und Scha-
fen  

zusammen: 654 rtl 091 mgr 

sind geteilt: in unge-
teilte Felder 

Schweine: 
mittelmäßig 

58 Korngefälle 65 Himpten 
2. mit allerlei Vieh 
3. mit allerlei Vieh 

entspricht: 1365 kg 
davon liegen 
brach: 03 Morgen 

Immen: 153 

   
werden bedünget 
umbs: dritte Jahr mit 
Plaggen und Mist 

Aufzucht:    
Kälber 80  Erklärungen:  
Lämmer 55 ein Malter  = 120 kg 

bestellt mit: 
Pferden  u. Ochsen 

Ferken 50 Größe: Ernte hier = 14476  kg 
Füllen 01 1. 710 Morgen Ernteverhältnis: 1 : 4 

Art Getreide tragen: 
Roggen, Buchweitzen 
u. Rauhhafer 

Verkauf jährlich: 2. drei  Mei-
len 

Im 
Um- 
kreis 

  
Hornvieh: 06 Ein Fuder Heu  
Kälber: 60 3. 2000 

Schritte 
zweispännig = 40 Zentner 

Getreidequantum so 
das Dorf jährlich: 

Schweine: 30 einspännig = 25 Zentner 
Schafe: 10  Ein Himpten = 31 Liter 

in Malter    Ein Himpten mit 
Roggen gefüllt 

= 21 Kg 

aussäet 172 1/3  Rottzehnte:  
erntet 689 1/3 Der Herrschaft Fischerei: nichts   
gewinnet 517  Der Fleischzehnte 

stehet zu: 
Dorfsholzungen:   

consumiert 689 1/3 Benennung oder Lage Ein Fuhrenkamp beim Dorfe 
zugekauft 00 Dem Amte Burgdorf Holzart: Fuhren  
Feld-Zehnten: Dem Amte Burgdorf u. denen 
von Hodenberg von sechs Höfen.  
Letztere ziehen ihn nicht in natura, sondern ha-
ben sich dafür ein freies Einlager auf ihren Rei-
sen nach Hannover stipuliret (verabredet, festge-
setzt) 
 

privative Dorfholzungen Größe: 150 Schritt lang 
100 Schritt breit 

Zustand: gut 
Ob der eigene Holzvorrat zureicht ? keine Angaben 
Torf Mohre: Namen: Im Wiechendorfer Mohre 
Lage u. Gegend: zwischen Resse und Wiechendorf 
Torfart: gelber loser Torf 

 Benuzungsart: Ein jeder eine eigene Kuhle 
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Die drei rechts im Bild einzeln liegenden Höfe sind die >>Osterhöfe<<: Hemmen Hof, Ahnbeckers 
Hof und der Hof des Erbenzinsmüllers Pries. Diese Höfe gehören zu dieser Zeit noch zum Kirch-
spiel Bissendorf. 
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1770 Tabellarische Beschreibung. Dorf Mellendorf XIII. 
Deren Lage und Gegend: liegt mitten im Amte auf einer Anhöhe in einer sandigten Gegend an der Poststraße von 
Bremen nach Hannover. 
Entlegenheit 
von: 

Mei-
len 

Wiesen:  Hued und Weiden: 
Benennung: 

Jährliche Geld Praestanda 

Der Stadt 
Hannover: 

 
02   

jährlich Fu-
der Heu: 

 
103 

1. in der Feldmark und 
um dem Dorfe 
2. im Wietzenbruch 
3. im Buchholtze 
4. im Hellbruch 

Mannschaft zu den 
Landregi- 
mentern 

04 8/9   

Celle: 03   Grasart: Bruch-
gras vom Amt: 00 ½  rtl mgr pf 

zur Kirche: Kirch-
dorf 

Nutzungsart:  Herrschaftl. 085 06 7/8 00 
Privative oder  
1. Koppel: zur Schule: 

aber die beiden 
Osterhöfe, die 
nach Wenne-
bostel 1/16 
Meile davon in 
die Schule ge-
hören 

eine 
eigene 
Schule 

werden von der Erndte 
bis Maitag mit dem 
Vieh betrieben 
und nach Gelegenheit 
gedüngt 

Gutsherrl. 000 00  00 
2. mit dem halben 
Amte Bissendorf, 
Burgwedel und Win-
sen 
3. mit neun Dörfern 
4. mit fünf Dörfern 

Geistliche 024 17 ¼     00 

Contribution 278 26 3/8  00 

Polizeianstalten: von dem  
geernteten 
Heu werden: 

Fuder 
 
 

    

Pfänder 00 Qualität: Landviehschatz 036 ¼  00 
Hirten 05 1. Stoppel u. Gras Tobacksgeld 013 06 00 
Feuer Leiter 04 consumieret: 103 2. Gras u.  Heide Service 007 15 00 
Feuer Haken 24 zugekauft: 30 3. Heide Grasgeld 004 16 3/8 00 
Eimer 35   4. Heide und Mohr-

gras 
gemeine 
Dorfausgaben 

087 12 00 
Handfeuer-
spritzen 

10 Viehzucht: Anzahl 

Hornvieh: 
mittelmäßig 

190 wird betrieben: Natural 
praestanda: 

   
Grund und 
Boden 

sandigt 
 

1. mit Hornvieh 
Schweinen und Scha-
fen 

   
Pferde: 
Stuten und 
Wallachen 

63 statt Heu u. 
Fourage 

024 13 00 
Saat-Ländereien: 
Feldfluren: liegen: 
vor  dem Dorfe an of-
fenen Feldern 

2. mit allerlei Vieh Häckselgeld 04 00 00 
Schafe: 
Schnucken 

270 3. mit Hornvieh und 
Schafen und mit 

zusammen: 562 rtl 113 mgr 
Korngefälle 170 2/3   Himpten 

sind geteilt: in unge-
teilte Felder 

Schweine: 
mittelmäßig 

50 4. mit allerlei Vieh 
 entspricht: 3400 kg 

davon liegen 
brach: 30 Morgen 

Immen: 71 

 Erklärungen:  
werden bedünget 
umbs: dritte u. vierte 
Jahr mit Plaggen und 
Mist 

Aufzucht:  ein Malter = 120 kg 
Kälber 108  Ein Himpten = 31 Liter 
Lämmer 90 Ein Himpten mit 

Roggen gefüllt 
= 21 Kg 

bestellt mit: 
Pferden u. Ochsen 

Ferken 60 Größe: Ernte hier = 14532  kg 
Füllen 02 1. 690 Morgen Ernteverhältnis: 1 : 4 

Art Getreide tragen: 
Roggen, Buchweitzen 
u. Rauhhafer 

Verkauf jährlich: 2. 03  Meilen Im 
Um- 
kreis 
 

Ein Fuder Heu gefahren 
Hornvieh: 05 3.  ½  Meilen Zweispännig  = 40 Zentner 

Kälber: 90 4. 2000 
Schritt 

Einspännig = 25 Zentner 

Getreidequantum so 
das Dorf jährlich: 

Schweine: 00   
Schafe: 00 Fischerei: nichts   

in Malter   Dorfsholzungen:   
aussäet 173  Der Fleischzehnte 

stehet zu: 
Benennung oder Lage Ein Fuhrenbusch im Buchholze 

erntet 692 Holzart: Fuhren  
gewinnet 519   Den von Campen zu 

Poggenhagen und dem 
Prediger daselbst von 
vier Höfen und der 
Herrschaft von drei Hö-
fen 

privative Dorfholzungen Größe: Schritte 200 lang 

consumiert 692 Schritte 100 breit:  
zugekauft 60 Zustand: gut  
Feld-Zehnten:  
Den von Campen zu 
Poggenhagen und dem 
Prediger daselbst von 
vier Höfen 

Ob der eigene Holzvorrat zureicht ? reicht nicht zu 
Torf Mohre: Namen: Im Wiechendorfer Mohre 
Lage u. Gegend: zwischen Wiechendorf und Resse u 

Rottzehnte: steht der 
Herrschaft zu 

Torfart: gelber Torf 
Benuzungsart: Ein jeder eine eigene Kuhle 
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1770 Tabellarische Beschreibung. Dorf Negenborn XIV. 
Deren Lage und Gegend: liegt in einer niedrigen Gegend am Amte Neustadt 
Entlegenheit 
von: 

Mei-
len 

Wiesen:  Hued und Weiden: 
Benennung: 

Jährliche Geld Praestanda 

Der Stadt 
Hannover: 

 
02 ½    

jährlich Fu-
der Heu: 

 
89 

1. in der Feldmark und 
um dem Dorfe 
2. im Hartbruche 
3. im Bruche 

Mannschaft zu den 
Landregi- 
mentern 

02 8/9   

Celle: 04   Grasart: Bruch-
gras vom Amt: 00 ¾   rtl mgr pf 

zur Kirche: 00 ¼  Nutzungsart:  Herrschaftl. 036 08 ¾  00 
werden von der Erndte 
bis Maitag mit dem 
Vieh betrieben 
und nach Gelegenheit 
gedüngt 

Privative oder  
1. Koppel: zur Schule: 

 
eine 
eigene 
Schule 

Gutsherrl. 000 00  00 
2. mit sieben Dörfern  
3. mit den Abbensern 

Geistliche 008 13     00 

Contribution 247 12  00 
Polizeianstalten: von dem  

geernteten 
Heu werden: 

Fuder 
 
 

    
Pfänder 00 

Hirten 06 Qualität: Landviehschatz 055 16  00 
Feuer Leiter 02 1. Stoppel u. Gras Tobacksgeld 009 12 00 
Feuer Haken 02 consumieret: 89 2. Bruchgras u.  Heide Service 008 01 ½  00 
Eimer 20 zugekauft: 10 3. Bruchgras Grasgeld 005 05 5/8 00 
Handfeuer-
spritzen 

00    gemeine 
Dorfausgaben 

073 06 00 
Viehzucht: Anzahl 

Grund und 
Boden 

sandigt 
u. mo-
rigt 

Hornvieh: 
mittelmäßig 

186 wird betrieben: Natural 
praestanda: 

   
1. mit Hornvieh 
Schweinen und Scha-
fen 

   
Pferde: 
Stuten und 
Wallachen 

50 statt Heu u. 
Fourage 

028 04 00 
Saat-Ländereien: 
Feldfluren: liegen: 
vor  dem Dorfe in of-
fenen Feldern 

2. mit allerlei Vieh Häckselgeld 004 00 00 
Schafe: 
Schnucken 

337 3. mit allerlei Vieh zusammen: 4734 rtl 081 mgr 
Korngefälle 51 3/8    Himpten 

sind geteilt: in unge-
teilte Felder 

Schweine: 
mittelmäßig 

28  
 entspricht: 107 kg 

davon liegen 
brach: 00 Morgen 

Immen: 70 Erklärungen:  

 ein Malter = 120 kg 
werden bedünget 
umbs: dritte  Jahr mit 
Plaggen und Mist 

Aufzucht:  Ein Himpten = 31 Liter 
Kälber 90  Ein Himpten mit 

Roggen gefüllt 
= 21 Kg 

Lämmer 60 
bestellt mit: 
Pferden  

Ferken 40 Größe: Ernte hier = 12418  kg 
Füllen 02 1. 500 Morgen Ernteverhältnis: 1 : 4 

Art Getreide tragen: 
Roggen, Buchweitzen 
u. Rauhhafer 

Verkauf jährlich: 2. 2400 Ruten Im 
Um- 
kreis 
 

Ein Fuder Heu gefahren 
Hornvieh: 06 3. ½  Meile Zweispännig  = 40 Zentner 
Kälber: 70  Einspännig = 25 Zentner 

Getreidequantum so 
das Dorf jährlich: 

Schweine: 30   
Schafe: 20 Fischerei: nichts   

in Malter   Dorfsholzungen:   
aussäet 147 5/6  Rottzehnte: steht der 

Herrschaft zu 
Benennung oder Lage Drei Fuhrenbusch  

erntet 591 1/3  Holzart: Fuhren  
gewinnet 443 2/3 Der Fleischzehnte 

stehet zu: 
privative Dorfholzungen Größe: Schritte 300 lang 

consumiert 591 1/3 Schritte 300 breit:  
zugekauft 20 Dem v. Ilten zu Man-

delsloh, 
Zustand: mittelmäßig  

 Ob der eigene Holzvorrat zureicht ? keine Angaben 
Feld-Zehnten: Dem v. Ilten zu Mandelsloh, der 
Sackzehnte 100 Himpten Roggen u. 100 Himp-
ten Rauhafer. Dem Kloster Mariensee desglei-
chen sechseinhalb  Malter Roggen drei Malter 
Rauhafer 

Torf Mohre: Namen: Ein Torf- Mohre 
Lage u. Gegend: beim Dorfe 
Torfart: gelber loser Torf 
Benuzungsart: Ein jeder eine eigene Kuhle 
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1770 Tabellarische Beschreibung. Dorf Oegenbostel XV. 
Deren Lage und Gegend: liegt an einer niedrigen Gegend am Amte Neustadt.        
Entlegenheit 
von: 

Mei-
len 

Wiesen:  Hued und Weiden: 
Benennung: 

Jährliche Geld Praestanda 

Der Stadt 
Hannover: 

 
03  

jährlich Fu-
der Heu: 

 
42 

1. in der Feldmark und 
um dem Dorfe 
2. im blanken Mohr so 
im Amte Bissendorf, 
Essel und Neustadt 
liegt 
 

Mannschaft zu den 
Landregi- 
mentern 

01 6/9   

Celle: 03  Grasart: Bruch-
gras vom Amt: 01   rtl mgr pf 

zur Kirche: viertel Nutzungsart:  Herrschaftl. 039 21  00 
zur Schule: eigene 

Schule 
werden bis Maitag mit 
dem Vieh betrieben 

Gutsherrl. 000 00 00 
Geistliche 010 20 1/8   00 

Polizeianstalten: von dem  
geernteten 
Heu werden: 

Fuder 
 
 

Privative oder  
1. Koppel: 

Contribution 124 16 ½  00 

Pfänder 01 
Hirten 05 2. mit zehn Dörfern 
Feuer Leiter 02 consumieret: 42 Landviehschatz 024  17 ¼  00 
Feuer Haken 02 zugekauft: 00  Tobacksgeld 004 24         00 
Eimer 15    Service 003 18  00 

Grund und 
Boden 

sandigt 
u. mo-
rigt 

Viehzucht: Anzahl  Grasgeld 002 02 ¼  00 
Hornvieh: 
kleine Art 

87              Qualität: gemeine 
Dorfausgaben 

051 30 00 

Saat-Ländereien: Pferde: 
Stuten und 
Wallachen 

27 1. Stoppel u. Gras    
Feldfluren: liegen: 
An der Südseite in of-
fenen Feldern 

2. Mohrgras u. Heide Natural 
praestanda: 

   
    

Schafe: 
Schnucken 

234  statt Heu u. 
Fourage 

011 09 00 
sind geteilt: in unge-
teilte Feldern 

 
Schweine: 
mittelmäßig 

23 wird betrieben: Häckselgeld 00 00 00 
davon liegen 
brach: 04 Morgen 

1. mit Hornvieh 
Schweinen und Scha-
fen  

zusammen: 268 rtl 008 mgr 
Immen: 00 
Aufzucht: Korngefälle 77 Himbten 

werden bedünget 
umbs: dritte Jahr mit 
Plaggen und Mist 

Kälber 55 
Lämmer 50 
Ferken 24 entspricht: 1617 kg 
Füllen 01 2. mit allerlei Vieh   

bestellt mit: 
Pferden 

Verkauf jährlich:  Erklärungen:  
Hornvieh: 04 Größe: ein Malter  = 120 kg 

Art Getreide tragen: 
Roggen, Buchweitzen 
u. Rauhhafer 

Kälber: 40 1. 220 Morgen Ernteverhältnis  1 : 4 
Schweine: 20 2. 00 ½ 

Meile 
Im 
Um-
kreis 

Ernte hier = 5154   kg 
Schafe: 20 Ein Fuder Heu gefahren 

Getreidequantum so 
das Dorf jährlich: 

   zweispännig = 40 Zentner 
   einspännig = 25 Zentner 

in Malter   Fischerei: nichts Ein Himpten = 31 Liter 
aussäet 64 1/3  Rottzehnte: steht der 

Herrschaft zu 
Dorfsholzungen: keine Angaben 

erntet 257 1/3 Benennung der Lage 
gewinnet 193    privative Dorf- 

holzungen Größe: 
keine Angaben  

consumiert 257 1/3   keine Angaben 
zugekauft 00 Der Fleischzehnte 

stehet zu 
Zustand: keine Angaben 

Der Feld-Zehnte  
stehet zu: Dem v. 
Bestenbostel und dem 
Prediger zu Brelingen 
von fünf Höfen 
 
 

Holzart: keine Angaben  
Dem v. Bestenbostel Ob der eigene Holzvorrat zureicht ? keine Angaben 

Torf Mohre: Namen: im Wiechendorfer Mohr 
Lage u. Gegend: zwischen Wiechendorf und Resse 
Torfart: gelber Torf 
Benuzungsart: Ein jeder hat seine eigene Kuhle 
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1770 Tabellarische Beschreibung. Dorf Ohlenbostel XVI. 
Deren Lage und Gegend: liegt an einer niedrigen Gegend am Amte Langenhagen.        
Entlegenheit 
von: 

Mei-
len 

Wiesen:  Hued und Weiden: 
Benennung: 

Jährliche Geld Praestanda 

Der Stadt 
Hannover: 

 
02 ¼   

jährlich Fu-
der Heu: 

 
07 

1. in der Feldmark und 
um dem Dorfe 
2. im Hartbruch 
 

Mannschaft zu den 
Landregi- 
mentern 

00 1/9   

Celle: 04  Grasart: Bruch-
gras vom Amt: 00 ¾    rtl mgr pf 

zur Kirche: 00 ¼  Nutzungsart:  Herrschaftl. 003 12  00 
zur Schule: 1/16 

nach 
Negen-
born 

werden bis Maitag mit 
dem Vieh betrieben 

Gutsherrl. 000 00 00 
Geistliche 001 04   00 

Polizeianstalten: von dem  
geernteten 
Heu werden: 

Fuder 
 
 

Privative oder  
1. Koppel: 

Contribution 020 12 00 

Pfänder 00 
Hirten 00 2. mit sieben Dörfern 
Feuer Leiter 00 consumieret: 07 Landviehschatz 005  13 00 
Feuer Haken 00 zugekauft: 00  Tobacksgeld 000 18         00 
Eimer 00    Service 000 27 3/8 00 

Grund und 
Boden 

sandigt 
u. mo-
rigt 

Viehzucht: Anzahl  Grasgeld 000 12 3/8  00 
Hornvieh: 
kleine Art 

24              Qualität: gemeine 
Dorfausgaben 

010 18 00 

Saat-Ländereien: Pferde: 
Stuten und 
Wallachen 

02 1. Stoppel u. Gras    
Feldfluren: hat sein 
eigen Feld 

2. Bruchgras u. Heide Natural 
praestanda: 

   
    

sind geteilt: keine 
Angaben 

Schafe: 
halb-
rhreinsche 

60 wird betrieben: statt Heu u. 
Fourage 

011 31 00 
1. mit Hornvieh und 
Schafen und Schwei-
nen 

davon liegen 
brach: 00 Morgen 
werden bedünget 
umbs: dritte Jahr mit 
Plaggen und Mist 

Häckselgeld 04 00 00 
Schweine: 
mittelmäßig 

06 zusammen: 056 rtl 007 mgr 
2. mit allerlei Vieh Korngefälle    ¼  Himbten 

Immen: 40  entspricht: 05 kg 
    

bestellt mit: 
Pferden u. Ochsen 

   Erklärungen:  
 ein Malter  = 120 kg 

Art Getreide tragen: 
Roggen, Buchweitzen 
u. Rauhhafer 

 Ernteverhältnis  1 : 4 
 Ernte hier = 1078   kg 
 Ein Fuder Heu gefahren 

Getreidequantum so 
das Dorf jährlich: 

  Größe:  zweispännig = 40 Zentner 
Aufzucht:  1. 60 Morgen einspännig = 25 Zentner 

in Malter Kälber 06 2. 2400 Ruten  Im 
Um- 
kreis 

Ein Himpten = 31 Liter 
aussäet 13 1/3  Lämmer 08   

erntet 53 1/3 Ferken 08   
gewinnet 40  Füllen 00   

consumiert 53 1/3 Verkauf 
jährlich: 

 Fischerei: nichts 
zugekauft 00     

Feld-Zehnten:  
Keine Angaben. 
 
ist für den Hof die 
Herrschaft eingetragen     

Hornvieh: 00 Dorfsholzungen: keine Angaben. In der Tabellarischen 
Übersicht aus demselben Jahr Kälber: 03 Benennung der Lage 

Schweine: 06 privative Dorf- 
holzungen Größe: 

keine Angaben ist ein Morgen Ei-
chenwald angegeben Schafe: 08 keine Angaben 

Der Fleischzehnte 
stehet zu 

Zustand: keine Angaben 
Holzart: keine Angaben  

Der Herrschaft Besten-
bostel 

Ob der eigene Holzvorrat zureicht ? keine Angaben 
Torf Mohre: Namen: im Moore 

Rottzehnte: steht der 
Herrschaft zu 

Lage u. Gegend: beim Hartbruch 
Torfart: gelber Torf 
Benuzungsart: Ein jeder hat seine eigene Kuhle 
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1770 Tabellarische Beschreibung Dorf Plumhof XVII. 
Deren Lage und Gegend: liegt an einer niedrigen Gegend am Amte Essel.        
Entlegenheit 
von: 

Mei-
len 

Wiesen:  Hued und Weiden: 
Benennung: 

Jährliche Geld Praestanda 

Der Stadt 
Hannover: 

 
03   

jährlich Fu-
der Heu: 

 
27 

1. in der Feldmark und 
um dem Dorfe 
2. im Blancken Mohr 
3. in den Reihen Wie-
sen 
 

Mannschaft zu den 
Landregi- 
mentern 

01   

Celle: 03  Grasart: Bruch-
gras vom Amt: 01    rtl mgr pf 

zur Kirche: 00 ½   Nutzungsart:  Herrschaftl. 021 26 5/8  00 
zur Schule: eigene 

Schule 
werden bis Maitag mit 
dem Vieh betrieben 

Gutsherrl. 000 00 00 
Geistliche 004 31 5/8   00 

Polizeianstalten: von dem  
geernteten 
Heu werden: 

Fuder 
 
 

Privative oder  
1. Koppel: 

Contribution 114 21 00 

Pfänder 00 
Hirten 03 2. mit zehn Dörfern 
Feuer Leiter 01 consumieret: 27 3. mit fünf Dörfern Landviehschatz 017  20 00 
Feuer Haken 02 zugekauft: 10  Tobacksgeld 003 12         00 
Eimer 02    Service 002 22 ½  00 

Grund und 
Boden 

sandigt 
 

Viehzucht: Anzahl  Grasgeld 001 19 11/16  00 
Hornvieh: 
kleine Art 

70              Qualität: gemeine 
Dorfausgaben 

036 29 00 
Saat-Ländereien: 1. Stoppel u. Gras    
Feldfluren: rund um 
dem Dorf in offenen 
Feldern 

Pferde: 
Stuten und 
Wallachen 

19 2. Mohrgras u. Heide Natural 
praestanda: 

   
3. Heide und Anger 
wird betrieben:    

sind geteilt: in unge-
teilten Feldern 

Schafe: 
Schnucken 

144 1. mit Hornvieh und 
Schafen und Schwei-
nen 

statt Heu u. 
Fourage 

008 15 00 

davon liegen 
brach: 03 Morgen 

Schweine: 
mittelmäßig 

14 Häckselgeld 006 00 00 
2. mit allerlei Vieh zusammen: 213 rtl 058 mgr 

werden bedünget 
umbs: Alle Jahr mit 
Plaggen und Mist 

Immen: 35 3. mit Hornvieh und 
Schafen 

Korngefälle   35¼  Himbten 
entspricht: 640 kg 

Aufzucht:    
bestellt mit: 
Pferden u. Ochsen 

Kälber 28 Größe:  Erklärungen:  
Lämmer 26 1. 250 Morgen ein Malter  = 120 kg 

Art Getreide tragen: 
Roggen, Buchweitzen 
u. Rauhhafer 

Ferken 48 2. 01 ½ Mei-
len 

Im 
Um- 
kreis 

Ernteverhältnis  1 : 4 
Füllen 01 Ernte hier = 6132   kg 

Verkauf jährlich: 01 Meile Ein Fuder Heu gefahren 
Getreidequantum so 
das Dorf jährlich: 

Hornvieh: 06  zweispännig = 40 Zentner 
Kälber: 20  einspännig = 25 Zentner 

in Malter Schweine: 35 Fischerei: nichts Ein Himpten = 31 Liter 
aussäet 73  Schafe: 15     

erntet 292  Dorfsholzungen: Ein Fuhrenbusch nach Elze belegen 
gewinnet 219  Benennung der Lage 
consumiert 292 Rottzehnte: steht der 

Herrschaft zu 
privative Dorf- 
holzungen Größe: 

100 Schritte lang  
zugekauft 00 100 Schritte breit 
Feld-Zehnten:  
Die Meierleute sind 
zehntfrei. Von den üb-
rigen Höfen dem v. 
Bothmer zu 
Bennemühlen 
 

Der Fleischzehnte 
stehet zu 

Zustand: schlecht 
Holzart: Fuhren  

geben keinen Fleisch-
zehnten 

Ob der eigene Holzvorrat zureicht ? keine Angaben 
Torf Mohre: Namen: im Negenborner Moore 
Lage u. Gegend: An dem Amte Neustadt 
Torfart: gelber Torf 
Benuzungsart: Ein jeder hat seine eigene Kuhle 
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Die farbigen Linien sind stellen die unterschiedlichen Grenzvorstellungen der anliegenden Ämter 
dar. Ab Seite 87 wird Grenzbeschreibung der Amtsvogtei Bissendorf ausführlich beschrieben. 
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1770 Tabellarische Beschreibung. Dorf Resse XVIII. 
Deren Lage und Gegend: liegt an einer niedrigen Gegend so die Ämter Bissendorf, Langenhagen, Ricklingen und 
Neustadt aneinander stoßen.        
Entlegenheit 
von: 

Mei-
len 

Wiesen:  Hued und Weiden: 
Benennung: 

Jährliche Geld Praestanda 

Der Stadt 
Hannover: 

 
02   

jährlich Fu-
der Heu: 

 
13 

1. in der Feldmark und 
um dem Dorfe 
2. im Hartbruch 
3. im Mohre 
 

Mannschaft zu den 
Landregi- 
mentern 

00 6/9   

Celle: 04  Grasart: Bruch-
gras vom Amt: 01    rtl mgr pf 

zur Kirche: 01   Nutzungsart:  Herrschaftl. 010 17 ½   00 
zur Schule: eigene 

Schule 
werden bis Maitag mit 
dem Vieh betrieben 

Gutsherrl. 000 00 00 
Geistliche 002 00 ¾     00 

Polizeianstalten: von dem  
geernteten 
Heu werden: 

Fuder 
 
 

Privative oder  
1. Koppel: 

Contribution 086 19 1/3 00 

Pfänder 00 
Hirten 02 2. mit sieben Dörfern 
Feuer Leiter 02 consumieret: 13 3. mit zehn Dörfern Landviehschatz 015  00 00 
Feuer Haken 02 zugekauft: 20  Tobacksgeld 002 00         00 
Eimer 00    Service 001 27  00 

Grund und 
Boden 

moorigt 
 

Viehzucht: Anzahl  Grasgeld 001 01 1/8 00 
Hornvieh: 
kleine Art 

106            Qualität: gemeine 
Dorfausgaben 

030 20 00 
Saat-Ländereien: 1. Stoppel u. Gras    
        
Feldfluren: vor dem 
Dorfe an dem Hart-
bruch in offenen Fel-
dern 

Pferde: 
Stuten und 
Wallachen 

08 2. Bruchgras u. Heide Natural 
praestanda: 

   
3. Bruchgras u. Heide    
 statt Heu u. 

Fourage 
005 22 00 

Schafe: 
Schnucken 

00 

sind geteilt: in unge-
teilten Feldern 

 
Schweine: 
mittelmäßig 

11 wird betrieben: Häckselgeld 004 00 00 
davon liegen 
brach: 00 Morgen 

1. mit Hornvieh  und 
Schweinen 

zusammen: 355 rtl 108 mgr 
Immen: 35 Korngefälle   32 1/3  Himbten 

werden bedünget 
umbs: dritte Jahr mit 
Plaggen und Mist 

Aufzucht: entspricht: 679 kg 
Kälber 24 2. mit allerlei Vieh   
Lämmer 00 3. mit allerlei Vieh Erklärungen:  

bestellt mit: 
Pferden u. Ochsen 

Ferken 00  ein Malter = 120 kg 
Füllen 01  Ein Himpten = 31 Liter 

Art Getreide tragen: 
Roggen, Buchweitzen 
u. Rauhhafer 

Verkauf jährlich:  Ein Himpten mit 
Roggen gefüllt 

= 21 Kg 
Hornvieh: 15 Größe:  
Kälber: 14 1. 100 Morgen Ernteverhältnis: 1 : 3 

Getreidequantum so 
das Dorf jährlich: 

Schweine: 00 2. 2400 Ruten Ernte 
hier 

= 2324   kg  
Schafe: 00 3. vier Mor-

gen 
Ein Fuder Heu gefahren 

in Malter   einspännig = 25 Zentner 
aussäet 27 2/3       zweispännig  = 40 Zentner 
erntet 110 2/3   Fischerei: nichts   

gewinnet 83    Dorfsholzungen: keine Angaben 
consumiert 110 2/3  Rottzehnte: steht der 

Herrschaft zu 
Benennung der Lage 

zugekauft 30 privative Dorf- 
holzungen Größe: 

keine Angaben  
 
Feld-Zehnten  
stehet zu: 

Der Fleischzehnte 
stehet zu 

Zustand: eine Angaben  
Holzart: keine Angaben  

Dem Kloster Marien-
see 

Dem Kloster Mariensee Ob der eigene Holzvorrat zureicht ? keine Angaben 
Torf Mohre: Namen: im  Moore 
Lage u. Gegend: beim Hartbruch 
Torfart: gelber Torf 
Benuzungsart: Ein jeder hat seine eigene Kuhle 
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Links ist das Dorf Dudenbostel zu sehen 
 
 



 57 

1770 Tabellarische Beschreibung Dorf Rodenbostel XIX. 
Deren Lage und Gegend: liegt an einer ebenen Gegend am Amte Neustadt.       
Entlegenheit 
von: 

Mei-
len 

Wiesen:  Hued und Weiden: 
Benennung: 

Jährliche Geld Praestanda 

Der Stadt 
Hannover: 

 
03   

jährlich Fu-
der Heu: 

 
10 

1. in der Feldmark und 
um dem Dorfe 
2. im Hartbruch 
3. im Mohre 
 

Mannschaft zu den 
Landregi- 
mentern 

00 6/9   

Celle: 04  Grasart: Bruch-
gras vom Amt: 01 ¼     rtl mgr pf 

zur Kirche: 00 ¼    Nutzungsart:  Herrschaftl. 010 17 ½   00 
zur Schule: 1/16 mit 

Duden-
bostel 

werden bis Maitag mit 
dem Vieh betrieben. 
NachGelegenheit ge-
düngt 
 

Gutsherrl. 000 00 00 
Geistliche 002 00 ¾     00 

Polizeianstalten: Privative oder  
1. Koppel: 

Contribution 086 19 1/3 00 

Pfänder 00 
Hirten 02 von dem  

geernteten 
Heu werden: 

 2. mit sieben Dörfern 
Feuer Leiter 01  3. mit zehn Dörfern Landviehschatz 015  00 00 
Feuer Haken 01 Fuder  Tobacksgeld 002 00         00 
Eimer 06 consumieret: 10  Service 001 27  00 

Grund und 
Boden 

sandigt 
 

zugekauft: 06  Grasgeld 001 01 1/8 00 
Hornvieh: 
kleine Art 

42 Qualität: gemeine 
Dorfausgaben 

030 20 00 
Saat-Ländereien: 1. Stoppel u. Gras    
Feldfluren: rund um 
dem Dorfe an dem 
Hartbruch in offenen 
Feldern 

Pferde: 
Stuten und 
Wallachen 

12 2. Bruchgras u. Heide Natural 
praestanda: 

   
3. Bruchgras u. Heide    
 statt Heu u. 

Fourage 
005 22 00 

Schafe: 
halb-
rheinische 

87 

sind geteilt: in unge-
teilten Feldern 

 
wird betrieben: Häckselgeld 004 00 00 

davon liegen 
brach: 06 Morgen 

Schweine: 
mittelmäßig 

06 1. mit Hornvieh  und 
Schweinen 

zusammen: 355 rtl 108 mgr 
Korngefälle   32 1/3  Himbten 

werden bedünget 
umbs: dritte Jahr mit 
Plaggen und Mist 

Immen: 60 entspricht: 679 kg 
Aufzucht: 2. mit allerlei Vieh   
Kälber 18 3. mit allerlei Vieh Erklärungen:  

bestellt mit: 
Pferden  

Lämmer 20  ein Malter = 120 kg 
Ferken 18  Ein Himpten = 31 Liter 

Art Getreide tragen: 
Roggen, Buchweitzen 
u. Rauhhafer 

Füllen 00  Ein Himpten mit 
Roggen gefüllt 

= 21 Kg 
Verkauf jährlich: Größe:  
Hornvieh: 01 1. 100 Morgen Ernte hier = 2324   kg 

Getreidequantum so 
das Dorf jährlich: 

Kälber: 12 2. 2400 Ruten Im 
Um-
kreis 

Ernteverhältnis: 1 : 3 
Schweine: 12 3. vier Mor-

gen 
Ein Fuder Heu gefahren 

in Malter Schafe: 06 zweispännig  = 40 Zentner 

aussäet 42 2/3      einspännig = 25 Zentner 
erntet 180 2/3   Fischerei: nichts   
gewinnet 146  Rottzehnte: steht der 

Herrschaft zu 
Dorfsholzungen: keine Angaben 

consumiert 180 2/3  Benennung der Lage 
zugekauft 00   privative Dorfs- 

holzungen Größe: 
keine Angaben  

Feld-Zehnten:  
Dem Domstifte zu 
Minden 
 

  keine Angaben 
Der Fleischzehnte 
stehet zu 

Zustand: keine Angaben 
Holzart: keine Angaben  

geben keinen Fleisch-
zehnten 

Ob der eigene Holzvorrat zureicht ? keine Angaben 
Torf Mohre: Namen: im  Moore 
Lage u. Gegend: beim Hartbruch 
Torfart: gelber Torf 
Benuzungsart: Ein jeder hat seine eigene Kuhle 
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1770 Tabellarische Beschreibung Dorf Schadehop XX. 
Deren Lage und Gegend: liegt an einer niedrigen  Gegend am Hartbruch.       
Entlegenheit 
von: 

Mei-
len 

Wiesen:  Hued und Weiden: 
Benennung: 

Jährliche Geld Praestanda 

Der Stadt 
Hannover: 

 
02 ½    

jährlich Fu-
der Heu: 

 
13 

1. in der Feldmark und 
um dem Dorfe 
2. im Hartbruch 
3. im Buchholtz 
 

Mannschaft zu den 
Landregi- 
mentern 

00 2/9   

Celle: 03 ½   Grasart: Bruch-
gras vom Amt: 00 ½       rtl mgr pf 

zur Kirche: 00 ¼    Nutzungsart:  Herrschaftl. 007 18 ½   00 
zur Schule: 00 ¼ 

nach 
Brelin-
gen 

werden bis Maitag mit 
dem Vieh betrieben. 
Nach Gelegenheit ge-
düngt 
 

Gutsherrl. 000 00 00 
Geistliche 002 03     00 

Polizeianstalten: Privative oder  
1. Koppel: 

Contribution 029 04 ½  00 

Pfänder 00 
Hirten 02 von dem  

geernteten 
Heu werden: 

 2. mit sieben Dörfern 
Feuer Leiter 00  3. mit sieben Dörfern Landviehschatz 008 30 ¾     00 
Feuer Haken 00 Fuder  Tobacksgeld 000 30 00 
Eimer 00 consumieret: 13  Service 000 33  00 

Grund und 
Boden 

moorigt 
 

zugekauft: 00  Grasgeld 000 18 9/10  00 
Hornvieh: 
mittelmäßig 

41 Qualität: gemeine 
Dorfausgaben 

018 24 00 
Saat-Ländereien: 1. Stoppel u. Gras    
Feldfluren: vor dem 
Dorfe an Ostseite 

Pferde: 
Stuten und 
Wallachen 

04 2. Bruchgras u. Heide Natural 
praestanda: 

   
3. Heide    

sind geteilt: in unge-
teilten Feldern 

wird betrieben: statt Heu u. 
Fourage 

002 29 00 
Schafe: 
Halb-
rheinische 

112 1. mit Hornvieh  Scha-
fen davon liegen 

brach: 00 Morgen 
Häckselgeld 002 00 00 

2. mit allerlei Vieh zusammen: 69 rtl 071 mgr 
werden bedünget 
umbs: dritte Jahr mit 
Plaggen und Mist 

Schweine: 
mittelmäßig 

06 3. mit Schafen Korngefälle   00 ½   Himbten 
 entspricht: 10,5 kg 

Immen: 00   
bestellt mit: 
Pferden und Ochsen 

Aufzucht:    
Kälber 12  Erklärungen:  

Art Getreide tragen: 
Roggen, Buchweitzen 
u. Rauhhafer 

Lämmer 12  ein Malter = 120 kg 
Ferken 06 Ein Himpten = 31 Liter 

Füllen 00 Größe:  Ein Himpten mit 
Roggen gefüllt 

= 21 Kg 
Getreidequantum so 
das Dorf jährlich: 

Verkauf jährlich: 
Hornvieh: 00 1. 120 Morgen Ernte hier = 16800  kg 

in Malter Kälber: 06 2. 2400 Ruten Im 
Um-
kreis 

Ernteverhältnis: 1 : 4 
aussäet 20   Schweine: 04 3. 00 ¼  Mei-

le 
Ein Fuder Heu gefahren 

erntet 80 Schafe: 06 zweispännig = 40 Zentner 

gewinnet 60    einspännig = 25 Zentner 

consumiert 80     Fischerei: nichts   
zugekauft 00 Rottzehnte: steht der 

Herrschaft zu 
Dorfsholzungen: Ein Fuhrenbusch am Dorfe 

Feld-Zehnten:  
Dem Prediger zu Bre-
lingen 

Benennung der Lage 
privative Dorfs- 
holzungen Größe: 

100 Schritt lang  
 50 Schritt breit 
Der Fleischzehnte 
stehet zu 

Zustand: keine Angaben 
Holzart: Fuhren  

Dem Prediger zu Bre-
lingen 

Ob der eigene Holzvorrat zureicht ? keine Angaben 
Torf Mohre: Namen: Hartbrucher Moore 
Lage u. Gegend: an dem Amte Langenhagen 
Torfart: gelber loser Torf 
Benuzungsart: Ein jeder hat seine eigene Kuhle 
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1770 Tabellarische Beschreibung Dorf Scherenbostel XXI. 
Deren Lage und Gegend: lieget auf der Höhe ander Poststraße von Bremen nach Hannover.       
Entlegenheit 
von: 

Mei-
len 

Wiesen:  Hued und Weiden: 
Benennung: 

Jährliche Geld Praestanda 

Der Stadt 
Hannover: 

 
02     

jährlich Fu-
der Heu: 

 
25 

1. in der Feldmark und 
um dem Dorfe 
2. im Mohrbruch 
3. im Mohre 
 

Mannschaft zu den 
Landregi- 
mentern 

00 6/9   

Celle: 03    Grasart: Bruch-
gras vom Amt: 00 ¼        rtl mgr pf 

zur Kirche: 00 ¼    Nutzungsart:  Herrschaftl. 024 20 1/8   00 
zur Schule: 00 ¼ 

nach 
Wenne-
bostel 

werden bis Maitag mit 
dem Vieh betrieben. 
Nach Gelegenheit ge-
düngt 
 

Gutsherrl. 000 00 00 
Geistliche 005 06 1/8   00 

Polizeianstalten: Privative oder  
1. Koppel: 

Contribution 102 03 00 

Pfänder 00 
Hirten 02 von dem  

geernteten 
Heu werden: 

 2. mit drei Dorfschaf-
ten 

Feuer Leiter 02  3. mit fünf Dorfschaf-
ten 

Landviehschatz 018 16         00 
Feuer Haken 01 Fuder Tobacksgeld 002 12 00 
Eimer 00 consumieret: 25  Service 002 33  00 

Grund und 
Boden 

Sandigt 
u. 
moorigt 

zugekauft: 00  Grasgeld 001 25 7/8 00 
Hornvieh: 
mittelmäßig 

61 Qualität: gemeine 
Dorfausgaben 

028 30 00 

Saat-Ländereien: 1. Stoppel u. Gras    
Feldfluren: vor dem 
Dorfe nach Wiechen-
dorf in offenen Fel-
dern 

Pferde: 
Stuten und 
Wallachen 

10 2. Mohrgras  Natural 
praestanda: 

   
3. Mohrgras u. Heide    
 statt Heu u. 

Fourage 
009 13 00 

Schafe: 
halb-
rheinische 

93 

sind geteilt: in unge-
teilten Feldern 

 
wird betrieben: Häckselgeld 004 00 00 

davon liegen 
brach: 00 Morgen 

Schweine: 
mittelmäßig 

21 1. mit Hornvieh  Scha-
fen und Schweinen 

zusammen: 96 rtl 040 mgr 
Korngefälle   49  Himbten 

werden bedünget 
umbs: dritte Jahr mit 
Plaggen und Mist 

Immen: 06 entspricht: 1029 kg 
Aufzucht: 2. mit allerlei Vieh   
Kälber 20 3. mit allerlei Vieh Erklärungen:  

bestellt mit: 
Pferden und Ochsen 

Lämmer 24  ein Malter = 120 kg 
Ferken 24  Ein Himpten = 31 Liter 

Art Getreide tragen: 
Roggen, Buchweitzen 
u. Rauhhafer 

Füllen 00  Ein Himpten mit 
Roggen gefüllt 

= 21 Kg 
Verkauf jährlich: Größe:  
Hornvieh: 10 1. 200 Morgen Ernte hier = 4368  kg 

Getreidequantum so 
das Dorf jährlich: 

Kälber: 12 2. 00 ½ Meile Im 
Um-
kreis 

Ernteverhältnis: 1 : 4 
Schweine: 18 3. zwei  Mei-

len 
Ein Fuder Heu gefahren 

in Malter Schafe: 00 zweispännig  = 40 Zentner 

aussäet 52      einspännig = 25 Zentner 
erntet 208   Fischerei: nichts   
gewinnet 156 Rottzehnte: steht der 

Herrschaft zu 
Dorfsholzungen: Ein Fuhrencamp 

consumiert 208   Benennung der Lage 
zugekauft 00   privative Dorfs- 

holzungen Größe: 
200 Schritt lang  

Feld-Zehnten:  
Dem von Mandelsloh 

Der Fleischzehnte 
stehet zu 

50 Schritt breit 
Zustand: gut 
Holzart: Fuhren  

Dem von Mandelsloh Ob der eigene Holzvorrat zureicht ? keine Angaben 
Torf Mohre: Namen: Wiechendorfer Moore 
Lage u. Gegend: an dem Amte Langenhagen 
Torfart: gelber loser Torf 
Benuzungsart: Ein jeder hat seine eigene Kuhle 
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1770 Tabellarische Beschreibung. Dorf Sprockhof XXII. 
Deren Lage und Gegend: liegt an einer ebenen Gegend am Amte Essel        
Entlegenheit 
von: 

Mei-
len 

Wiesen:  Hued und Weiden: 
Benennung: 

Jährliche Geld Praestanda 

Der Stadt 
Hannover: 

 
03    

jährlich Fu-
der Heu: 

 
21 

1. in der Feldmark und 
um dem Dorfe 
2. Wietzenbruche 
3. auf den Reihen 
Wiesen  
4. in den Sack Wiesen 

Mannschaft zu den 
Landregi- 
mentern 

00 
6/9 

  

Celle: 03    Grasart: Bruch-
gras vom Amt: 01     rtl mgr pf 

Nutzungsart:  Herrschaftl. 008 25 1/8    00 
zur Kirche: 00 ¾     werden bis Maitag mit 

dem Vieh betrieben  
 

Gutsherrl. 000 00  00 
zur Schule: 
500 Schritt 

nach 
Berkchof 

Privative oder  
1. Koppel: 

Geistliche 003 18 ½      00 

2. mit dem halben 
Amte Bissendorf auch 
Burgwedel und Win-
sen 

Contribution 071 31 ½   00 
Polizeianstalten: von dem  

geernteten 
Heu werden: 

Fuder 
 
 

    

Pfänder 00 Landviehschatz 012 00  00 
Hirten 02 Tobacksgeld 004 16 ½  00 
Feuer Leiter 01 consumieret: 21 3. mit fünf Dörfern Service 000 16 ½  00 
Feuer Haken 02 zugekauft: 00 4. mit drei Dörfern Grasgeld 000 30 15/16  00 
Eimer 06   Qualität: gemeine 

Dorfausgaben 
026 27 00 

Hand Feuer-
spritzen 

00   1. Stoppel u. Gras 

Viehzucht: Anzahl 2. Gras u. Mohr     
Grund und 
Boden 

sandigt 
 

Hornvieh: 
kleine Art 

52 3. Anger u. Heide Natural 
praestanda: 

   
4. Anger    

Saat-Ländereien: Pferde: 
Stuten  

08 wird betrieben: statt Heu u. 
Fourage 

004 24 00 
Feldfluren: liegen: 
um dem Dorfe nach  
in offenen Feldern 

1. mit Hornvieh 
Schweinen und Scha-
fen  

Schafe: 
Schnucken 

160 Häckselgeld 006 00 00 
zusammen: 589 rtl 073  mgr 

sind geteilt: in unge-
teilte Felder 

Schweine: 
mittelmäßig 

10 2. mit allerlei Vieh Korngefälle 27 5/6   Himpten 
3. Mit Hornvieh und 
Schafen 

entspricht: 588 kg 
davon liegen 
brach: 00 Morgen 

Immen: 18 

4. Mit Hornvieh   
werden bedünget 
umbs: dritte Jahr mit 
Plaggen und Mist 

Aufzucht:   Erklärungen:  
Kälber 20 Größe: ein Malter  = 120 kg 
Lämmer 40 1. 150 Morgen Ernteverhältnis: 1 : 4 

bestellt mit: 
Pferden u. Ochsen 

Ferken 24 2. drei   Mei-
len 

 Ernte hier = 5780  kg 
Füllen 00  Ein Fuder Heu gefahren 

Art Getreide tragen: 
Roggen, Buchweitzen 
u. Rauhhafer 

Verkauf jährlich: 3.eine  Mei-
len 

Im 
Um- 
kreis 

zweispännig = 40 Zentner 

Hornvieh: 04 einspännig = 25 Zentner 
Kälber: 14 4. viertel 

Meile 
Ein Himpten = 31 Liter 

Getreidequantum so 
das Dorf jährlich: 

Schweine: 18 Ein Himpten mit 
Roggen gefüllt 

= 21 Kg 
Schafe: 20 Fischerei: nichts 

in Malter  privative Dorfsholzungen Größe: 
aussäet 45    Dorfsholzungen: Benennung oder Lage 
erntet 180   Einen Fuhren Busch nach Essel 

Qualität: gut 
600 Schritt lang 

gewinnet 135  Rottzehnte: die Herr-
schaft 

300 Schritt breit 
consumiert 180 Noch drei Fuhren Busche Quali-

tät: schlecht 
200 Schritt lang 

zugekauft 00 Der Fleischzehnte 
stehet zu: 

150 Schritt breit 
  Holzart: Fuhren 
Feld-Zehnten: 
Dem von Bestenbostel 
von zwei Morgen. Das 
übrige ist Rottland 

geben keinen Fleisch-
zehnten 

Ob der eigene Holzvorrat zureicht ? keine Angaben 
Torf Mohre: Namen: Im Negenborner  Mohre 

 Lage u. Gegend: an dem Amte Neustadt 
Torfart: gelber loser Torf 
Benuzungsart: Ein jeder eine eigene Kuhle 
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Die beiden Mühlen unten im Bild sind die Meiersche- später Wöhlersche Windmühle, die nach 
Wennebostel zu liegt. Die nach Bissendorf zu liegt ist die Arneckesche- später Duschen Mühle ge-
nannt. Beide Windmühlen sind seit 1972 nicht mehr vorhanden  
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1770 Tabellarische Beschreibung Dorf Wennebostel XXIII. 
Deren Lage und Gegend: liegt in einer niedrigen Gegend zwischen Mellendorf und Bissendorf. 
Entlegenheit 
von: 

Mei-
len 

Wiesen:  Hued und Weiden: 
Benennung: 

Jährliche Geld Praestanda 

Der Stadt 
Hannover: 

 
02 

jährlich Fu-
der Heu: 

 
60 

1. in der Feldmark und 
um dem Dorfe 
2. im Wietzenbruche 
3. im Hellbruch 
4. im Kiewitzmohr 
 

Mannschaft zu den 
Landregimentern 

02 8/9   

Celle: 03 Grasart: Bruch-
gras 

 rtl mgr pf 
vom Amt: 800 

Schritt 
Herrschaftl. 048 21 5/8 00 

zur Kirche: ebenso Nutzungsart:  Gutsherrl. 002 24 00 
zur Schule: eine 

eigene 
Schule 

werden bis Maitag mit 
dem Vieh betrieben 

Privative oder  
1. Koppel: 

Geistliche 010 04 1/8   00 

Polizeian- 
stalten 

 von dem  
geernteten 
Heu werden: 

Fuder 2. mit dem halben 
Amte Bissendorf auch 
Burgwedel und Wie-
chendorf 

Contribution 240 17 00 

Pfänder 01 consumieret: 60 Landviehschatz 035  02 ½  
Hirten 06 zugekauft: 20 3. mit fünf Dorfschaf-

ten 
Tobacksgeld 007 12 00 

Feuer Leiter 02   Service 007 31 ½  00 

Feuer Haken 03 Viehzucht: Anzahl 4. mit Bissendorf Grasgeld 004 29 ¼  00 
Eine Ortssprütze Hornvieh: 

mittelmäßig 
145 Qualität: gemeine 

Dorfausgaben 
057 06 00 

Feuerleiter 
u. Haken: 

04 
02 

1. Stoppel u. Gras 
Pferde: 
Stuten u. 
Wallache 

38 2. Gras u. Heide Natural 
praestanda: 

   
Eimer 17 3. Heide    
Grund und 
Boden 

sandigt 
 

4. Mohr-Gras statt Heu u. 
Fourage 

026 09 00 
Schafe: 
halbrheinsche 

171  
Saat-Ländereien: wird betrieben: Häckselgeld 000  00 
Feldfluren: liegen: 
rund um  dem Dorfe in 
offenen Feldern 

Schweine: 
mittelmäßig 

32 1. mit Hornvieh , 
Schweine u. Schafen 

zusammen: 427 rtl 038 mgr 
Korngefälle 113 ½ Himbten 

Immen: 29 2. mit allerlei Vieh entspricht: 2270 Kg  
sind geteilt: in unge-
teilte Felder 

  3. Hornvieh  u. Schafe     
  4. Hornvieh u. Pferde Erklärungen:  

davon liegen 
brach: 06 Morgen 

Aufzucht:   ein Malter ** = 120 kg 
Kälber 50 Größe: Ernteverhältnis  1 : 4 

werden bedünget 
umbs: dritte Jahr mit 
Plaggen u. Mist 

Lämmer 40 1. 290 Morgen hier Ernte = 111840 kg 
Ferken 30 2. drei Meilen Im 

Um- 
kreis 

Ein Fuder Heu gefahren 
Füllen 02 3. 2000 Schritt zweispännig = 40 Zentner 

bestellt mit: 
Pferden u. Ochsen 

Verkauf 
jährlich: 

 4. 2300 Schritt einspännig = 25 Zentner 
  Ein Himpten = 31 Liter 

Art Getreide tragen: 
Roggen, Buchweitzen 
u. Rauhhafer 

Hornvieh: 06     
Kälber: 40    
Schweine: 20 Fischerei:   

Getreidequantum so 
das Dorf jährlich: 

Schafe: 20 privative Interessenten 
keine 

 

Der Fleischzehnte 
stehet zu 

 
in Malter Dorfsholzungen:  keine Angaben 
aussäet 123 dem von Mandelsloh zu 

Duendorf von sieben 
Höfen. 
 
und der Herrschaft von 
einem Höfen. 
 

Benennung der Lage   
erntet 492** privative Dorfholzungen Größe: 

 
 

gewinnet 369  
consumiert 492 Zustand:   
zugekauft 012 Ob der eigene Holzvorrat zureicht ?  
Feld-Zehnten: dem 
von Mandelsloh zu 
Duendorf 

Torf Mohre:  

Namen: Im Wiechendorfer Mohre 
Lage u. Gegend: An dem Amte Langenhagen 

Rottzehnte: steht der 
Herrschaft zu 

Torfart: gelber  loser Torf 
 Benutzungsart: Ein jeder eine eigene Kuhle 
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1770 Tabellarische Beschreibung Dorf Wiechendorf XXIV. 
Deren Lage und Gegend: liegt in einer niedrigen Gegend am gemeinschaftlichen Torf Mohre. 
Entlegenheit 
von: 

Mei-
len 

Wiesen:  Hued und Weiden: 
Benennung: 

Jährliche Geld Praestanda 

Der Stadt 
Hannover: 

 
02 

jährlich Fu-
der Heu: 

 
15 ½  

1. in der Feldmark und 
um dem Dorfe 
2. im Hartbruch 
3. im Mohre 
 

Mannschaft zu den 
Landregimentern 

00 
8/9 

  

Celle: 03 ½   Grasart: Bruch-
gras 

 rtl mgr pf 
vom Amt: 00 ½  Herrschaftl. 021 15 00 
zur Kirche: ebenso Nutzungsart:  Gutsherrl. 000 00 00 
zur Schule: 
00 ½  Meile 

nach 
Wenne
-bostel 

werden bis Maitag mit 
dem Vieh betrieben 

Privative oder  
1. Koppel: 

Geistliche 005 20 ¼     00 

Polizeian- 
stalten 

 von dem  
geernteten 
Heu werden: 

Fuder 2. mit sieben Dörfern 
3. mit fünf Dörfern 

Contribution 093 22 ½  00 

Pfänder 00 consumieret: 15 ½  Landviehschatz 025  04  
Hirten 03 zugekauft: 12  Tobacksgeld 003 12 00 
Feuer Leiter 01   Service 001 31 1/16  00 

Feuer Haken 01 Viehzucht: Anzahl  Grasgeld 001 19 11/16 00 
Ortssprütze 00 Hornvieh: 

kleine Art 
88 Qualität: gemeine 

Dorfausgaben 
04 16 00 

Eimer 17 1. Stoppel u. Gras 
  Pferde: 

Stuten u. 
Wallache 

12 2. Bruchgras u. Heide Natural 
praestanda: 

   
  3. Heide und Anger    
Grund und 
Boden 

moorigt 
 

 statt Heu u. 
Fourage 

008 15 00 
Schafe: 
Schnucken 

142  
Saat-Ländereien: wird betrieben: Häckselgeld 006  00 
Feldfluren: liegen: 
vor  dem Dorfe nach 
Nord Westen in offe-
nen Feldern 

Schweine: 
kleine Art 

10 1. mit Hornvieh , 
Schweinen u. Schafen 

zusammen: 224 rtl 067 mgr 
Korngefälle 113 ½ Himbten 

Immen: 38 2. mit allerlei Vieh entspricht: 2270 Kg 

sind geteilt: in unge-
teilte Felder 

  3. mit allerlei Vieh   
   

davon liegen 
brach: 06 Morgen 

Aufzucht:   Erklärungen:  
Kälber 25 Größe: ein Malter ** = 120  kg 

werden bedünget 
umbs: zweite Jahr mit 
Plaggen u. Mist 

Lämmer 20 1. 220 Morgen hier Ernte = 5320  kg 
Ferken 12 2. 2400 Ruten Im 

Um- 
kreis 

Ernteverhältnis  1 : 4 
Füllen 01 3. zwei Meilen Ein Fuder Heu gefahren 

bestellt mit: 
Pferden u. Ochsen 

Verkauf 
jährlich: 

  zweispännig = 40 Zentner 
  einspännig = 25 Zentner 

Art Getreide tragen: 
Roggen, Buchweitzen 
u. Rauhhafer 

Hornvieh: 00   Ein Himpten = 31 Liter 
Kälber: 14     

Schweine: 06 Fischerei:   

Getreidequantum so 
das Dorf jährlich: 

Schafe: 00 privative Interessenten 
keine 

 

Der Fleischzehnte 
stehet zu 

 
in Malter Dorfsholzungen:   
aussäet 63 1/3  dem von Mandelsloh zu 

Duendorf von sieben 
Höfen. 
 
 
 

Benennung der Lage Ein Fuhren Busch  
erntet ** 253 1/3 privative Dorfholzungen Größe: 

 
200 Schritt lang 

gewinnet 190 60 Schritt breit 
consumiert 253 1/3 Holzart Fuhren  
zugekauft 019 Zustand: gut  
  Ob der eigene Holzvorrat zureicht ? keine Angaben 
Feld-Zehnten: dem 
von Mandelsloh zu 
Duendorf 

Torf Mohre:  

Namen: Im Wiechendorfer Mohre 
Lage u. Gegend: an der Langenhagener Gräntze 

Rottzehnte: steht der 
Herrschaft zu 

Torfart: gelber  loser Torf 
 Benutzungsart: Ein jeder eine eigene Kuhle 
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Tabula Von den sämtlichen Register Aufkünften und allen Abgaben der Unterthanen in der Amtsvogtei Bis-
sendorf39 
 
II. Übrige aus der Amtsvogtei Bissendorf erfolgende Aufkünfte 
Aus den Dörfern Gutsherrliche Geistliche Landschaftliche 
 An 

Korn 
An Gelde An 

Korn 
An Gelde Contribution Viehschatz Tabacksgeld 

 Himp-
ten 

rtl mgr Himp-
ten 

rtl mgr rtl mgr rtl mgr rtl mgr 

  1. Abbensen 000 16 00 08 5/6 13 04 ¾  204 13 7/8 34 33 5/8 09 12 
  2. Bennemühlen 030 04 00 02 3/4 03 32 ½  091 15 12 18 3/8 02 30 
  3. Berkhof 000 00 ßß 01 ¾  02 35 7/8 104 25 ½  21 01 03 18 
  0. Bestenbostel Ist als vom Gut abhängiges Dorf nicht aufgeführt worden 
  4. Bissendorf 000 00 00 08 ½  13 13 ¼  519 00 46 09 ½  22 12 
  5. Brelingen 012 02 35 071/4  19 12 ½  299 27 ½  54 01 1/8 13 00 
  6. Dudenbostel 000 00 06 00 ¾  02 09 062 06 13 06 02 00 
  7. Eltze 102 06 09 ¾  39 17 19 ¾  329 14 1/8  52 03 3/8 12 06 
  8. Gailhof 000 00 00 01 02 28 ¾  123 34 ½  24 35 ¾  03 18 
  9. Hellendorf 000 08 00 06 1/6  10 25 1/8  205 28 ¾  29 16 3/8  06 30 
10. Ibbesingen 000 00 00 02 03 34 ½  054 13 ½  13 29 1/8 01 12 
11. Ickhorst 000 00 00 01 01 29 052 12 11 32 01 06 
12. Meitze 000 00 00 04 10 28 3/8 329 23 ¼  47 25 ¼  10 24 
13. Mellendorf 000 00 00 40 1/6 24 17 ¼  278 26 3/8 36 00 ¼  13 06 
14. Negenborn 000 00 00 03 3/8 08 13 247 12 55 16 09 12 
15. Oegenbostel 000 00 00 05 10 20 1/8 124 16 ½  24 17 ¼  04 24 
16. Ohlenbostel 000 00 00 00 ¼  01 04 020 12 05 13 00 18 
17. Plumhof 000 00 00 03 04 31 5/8 114 21 17 20 03 12 
18. Resse 030 00 00 02 2/3 02 00 ¾  086 19 ½  15 00 02 00 
19. Rodenbostel 000 02 08 02 03 19 ½  061 19 19 03 3/8 02 30 
20. Schadehop 000 00 00 00 ½  02 03 029 04 ½  08 30 ¾  00 30 
21. Scherenbostel 000 00 00 03 05 06 1/8 102 03 18 16 02 12 
22. Sprockhof 027 00 00 005/6 03 18 ½  071 31 ½  12 00 02 12 
23. Wennebostel   040  02 24 09 ½  10 04 1/8 240 17 35 02 ½  07 12 
24. Wiechendorf 000 00 00 02 7/8 05 20 ¼  093 22 ½  25 04 03 12 
 Himp-

ten 
rtl mgr Himp-

ten 
rtl mgr rtl mgr rtl mgr rtl mgr 

Summa: 241 42 10 ¾  156 ½  183 35 5/8 3847 22 7/8 634 10 5/8 140 24 
Der Himpten Rog-
gen zu 

12 mgr 65 03  049 00       

Der Himpten 
Buchweizen zu 

09 mgr            

Der Himpten 
Rauhhafer zu 

04 mgr u. 
04 pf 

           

Summa:  107 10 ¾   232 35 5/8       
Fortsetzung nächs-
te Seite 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
39  NLA Hauptstaatsarchiv  Hann.  76 c G Nr. 5 Tabellarische Beschreibung 1770 Blatt 46;  
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Tabula Von den sämtlichen Register Aufkünften und allen Abgaben der Unterthanen in der Amts-
voigtei Bissendorf 
 

II. Übrige aus der Amtsvogtei Bissendorf erfolgende Aufkünfte 
Fortsetzung: Landschaftliche Allgemeine 

Dorfausgaben 
Als Brandkassen- 
Geld und Hirten-
lohn 

 
 Service, Grasgeld 

und 
Reutergefälle 

Import  
und  
Steuer 

Aus den Dörfern 

 rtl  mgr rtl mgr rtl mgr 
  1. Abbensen 27 30 ¾  000 00 072 01 
  2. Bennemühlen 14 00 3/8 000 00 033 31 
  3. Berkhof 11 04 ½  000 00 040 05 
  0. Bestenbostel Ist als vom Gut abhängiges Dorf nicht aufgeführt worden 
  4. Bissendorf 88 34 ½  000 00 111 33 
  5. Brelingen 48 27 15/16 000 00 085 04 
  6. Dudenbostel 07 00 3/16 000 00 022 04 
  7. Eltze 66 25 ½  000 00 087 06 
  8. Gailhof 12 21 13/16 000 00 038 12 
  9. Hellendorf 39 33 ¾  000 00 062 29 
10. Ibbesingen 05 21 ¾  000 00 025 16 
11. Ickhorst 04 04 05 /16 000 00 019 06 
12. Meitze 72 06 ¾  690 22 119 15 
13. Mellendorf 36 09 3/8 000 00 087 12 
14. Negenborn 41 11 5/8 000 00 073 06 
15. Oegenbostel 16 29 ¼  000 00 051 30 
16. Ohlenbostel 02 35 ¼  000 00 010 18 
17. Plumhof 12 21 15/16 000 00 036 29 
18. Resse 08 14 3/8 000 00 030 20 
19. Rodenbostel 05 21 ¾  000 00 023 18 
20. Schadehop 04 08 13/16 000 00 018 24 
21. Scherenbostel 14 00 3/8 000 00 028 30 
22. Sprockhof 10 00 3/16 000 00 026 27 
23. Wennebostel   38 03 ¾  000 00 057 06 
24. Wiechendorf 11 30 ½  000 00 044 16 
Summa: 601 33 11/16 690 22 1207 02 
Mit der Vorseite 
Zusammen: 

5224 19  03/16     

       
Repetitio sämtlicher Aufkünfte aus der Amtsvogtei Bissendorf 
 rtl mgr   
1. Herrschaftliche Register Aufkünfte: 3067 28   
2. Gutsherrliche Aufkünfte: 0107 13 ¾    
3. Geistliche Aufkünfte: 0232 35 5/8   
4. Landschaftliche Aufkünfte: 5224 19 3/16   
5. Allgemeine Dorfausgaben 1207 02   
Summa aller Aufkünfte: 9839 26  9/16  
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Aus dem Haushaltsbuch des Bauern Hans Hein-
rich Friedrich Dedecke, Bissendorf Nr. 2, Dei-
kenhof,40 liest man noch folgende immer wiederkeh-
rende Abgaben, bei denen nicht sicher ist, ob sie un-
ter der Rubrik >>Service<< in den Tabellen er-
scheinen. 
>>09. 01. 1827 Services und für die unehelichen 

Kinder zwei Groschen und ein 
Pfennig.<< 

>>12. 06. 1827 Für die wahnsinnige Frau Kuhl-
mann, Bissendorf Nr. 6, und die 
Frau Thürnau, Bissendorf Nr. 38, 
in Hildesheim (Heil- und Pflege-
anstalt) notiert er monatlich zwei 
Groschen und fünf Pfennig<<. 

Auch wird im selben Jahr für eine >>Chur<< ei-
nes kranken Kindes in Oegenbostel Geld entrichtet. 
Regelmäßig erscheint die Zahlung von zwei Gro-
schen >>für die elternlosen Kinder<<. So hat man 
den Eindruck, dass die Bevölkerung des Amtes zur 
Unterbringung von bestimmten Kranken und ande-
ren Sozialleistungen selbst aufkommen muß. Es be-
steht also eine beschränkte beitragspflichtige 
>>Kommunale Sozialversicherung<< für die ganze 
Amtsvogtei, die fallweise eingesetzt wird.  

Über sämtliche Abgaben, die die Bauern zu leis-
ten hatten, wird unter den Hofgeschichten berichtet.  

Die vorab geschilderten Einnahmen aus bäuerli-
chen Betrieben bildeten die entscheidende Grund-
lage für den Finanzhaushalt des kurhannoverschen 
Herzogtums. Außer dem Erzabbau im Harz, der mit 
dem Herzogtum Braunschweig/Wolfenbüttel ge-
meinsam betrieben wurde, gab es zu dieser Zeit kei-
ne nennenswerte Industrie, die den Staat mit Steuer-
einnahmen hätte erfreuen können. Man kann des-
halb auch sagen, der damalige Staatshaushalt wurde 
fast nur mit der Arbeit der Bauern finanziert41  

1796: Nach dem Personenstandsregister der Bis-
sendorfer Kirche42 (nicht sehr genau) lebten im 
Haushalt des derzeitigen Amtsvogts Johann Jacob 
Elderhorst dessen Ehefrau Anna Elisabeth geb. Le-
onhardt mit drei Söhnen und drei Töchtern, ein Leh-
rer und eine Gouvernante für die Kinder, drei Be-
dienstete und drei Mägde. Außerdem war dort im 
Haushalt die Schwester der Amtsvogtin Auguste 
Maria Wilhelmine Eva, genannt Molly Leonhardt, 
die seit 1785 mit Gottfried August Bürger, Dichter 
und Lehrer des deutschen Stils zu Göttingen, verhei-
ratet war. Es war seine zweite Frau, nachdem ihre 
Schwester Dorothea verstorben war. Molly und 

                                                      
40  Befindet sich im Privatbesitz von Frau Käte Dedecke; 30900 We-

demark; G. A. Bürger Straße Nr. 4 
41  Hirsch, Eike Christian, der berühmte Herr Leibniz. Eine Biogra-

phie. München 2000, ISBN 3-406-45268-X. 
42  1796 Personenstandsregister der Bissendorfer Kirche. Pfarrarchiv 

Bissendorf: Sign. : Archiv Nr. II Die Akten der Repositur. Faszikel: 
1 / 1 7 10 Nr. 104 

Bürger hatten aber bereits vorehelich 1782 einen 
Sohn Emil43  

Im Untergericht waren tätig Ein Hausvogt Jo-
hann Heinrich Schäfer, der im Pfarrwitwenhaus 
wohnte, ein Amtsschreiber Staats Nanne, der zu die-
ser Zeit eine juristische Ausbildung hatte, ein Ge-
richtsdiener Georg Ernst Friedrich Schatt, ein Steu-
ereinnehmer Johann Georg Heinrich Schneider und 
ein Pförtner Hinrich Arend Giesecke.  
 
Die Aufgaben des alten Hannoverschen Amtes 
und die damalige Rechtsprechung. 

Die Aufgabe dieses Untergerichtes, das infolge 
des Absolutismus entstanden und Nachfolger des äl-
teren Gogerichtes ist, war die Wahrnehmung des 
Zivil-, Arbeits-, Finanz- und des Verwaltungsrechts.  
Auch die freiwillige Gerichtsbarkeit wurde hier ab-
gewickelt. 

In diesem Untergericht wurden keine Straffälle 
behandelt. Das Criminalamt für Bissendorf lag bei 
der Großvogtei in Celle44 

In den Amtshandlungs- und Kontraktenbüchern 
des ehemaligen Amtes in Bissendorf, die ab 1621 
bis 1857 lückenhaft im Niedersächsischen Haupt-
staatsarchiv vorhanden sind, finden wir Aufzeich-
nungen über Ehestiftungen, Hofübergabeverträge, 
Grundstücks- und ganz selten Hofverkäufe, weiter-
hin Schneedeverletzungen (Grenzverletzungen) bei 
der Hut und Weide. Auch strittige Zehntsachen für 
die Gutsherrenschaft gegenüber den Bauern wurden 
hier geregelt.  

Der Verfasser dieser Zeilen hat alle 89 Bände mit 
ca. 70.000 Seiten dieser Kontraktenbücher blatt-
weise durchgesehen. Dabei fällt auf, dass es sich 
stets um eine ordnungsgemäße Verhandlungsfüh-
rung der Vögte oder deren Schreiber handelte. Es 
werden geduldig beide Parteien oft mehrmals ange-
hört. Bei strittigen Fällen wird als nächste Instanz 
die Kanzlei in Celle um Rat gebeten45 Einmal, um 
1590 wird sogar das Reichsgericht in Speyer46 um 
ein Urteil in einer Hofangelegenheit angerufen. Die 
jeweiligen Amtsinhaber, die die Nöte der Bauern 
sehr gut kannten, waren immer geneigt, die Interes-
sen ihrer >Untertanen< gegenüber unbilligen Forde-
rungen der Obrigkeit zu verteidigen.  

Bei den hinterlassenen Gemeindeakten47 des ehe-
maligen Bauermeister Dietrich Wöhler (1809 – 
1887) findet sich ein Rechtsstreit, der von 1687 bis 

                                                      
43  Henstorf, Heinrich; Chronik von Bissendorf; 1939 Verlag Madsack 

& Co S. 33 
44  Blazek, Matthias: Hexenprozesse – Galgenberge – Hinrichtungen – 

Kriminaljustiz im Fürstentum Lüneburg und im Königreich Hanno-
ver. ibidem, Stuttgart 2006, ISBN 3-89821-587-3 S. 314 

45  NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover, Hahn, H. Lüddecke Fr. T Bis-
sendorf  3,1 – 3,6, Bissendorfer Hof- und Familiengeschichten, 6 
Bände Bd. II. Hof Nr. 30; S. 1092 

46  Ebenda Bd. II. Hof Nr. 30; S. 1081 Reichskammergericht in Speyer 
von 1527-1689 Wikipedia 

47  Ebenda Band II. Hof Nr. 30; S. 1092 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_Leibniz
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/340645268X
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3898215873
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1767 geführt wurde. Dabei ging es um die >Krieger-
fuhren< und um die >Celler Reisen<, die als Spann-
dienste von den Meierleuten geleistet werden muß-
ten. >Die ¼ Meier in Bissendorf gegen die ¾ - und 
Vollmeier daselbst<. 

Die Ersteren beschwerten sich, sie würden an-
teilsmäßig für diese Dienste im Gegensatz zu den 
größeren Meiern zu oft angesetzt. Der Prozeß war 
bis 1767 noch nicht beendet. Die weiterführenden 
Aktenblätter sind verloren gegangen. Das Chur-
fürstliche Hofgericht, wie das Oberlandesgericht 
damals hieß, hat sich in diesem Falle als nicht sehr 
effizient und kenntnisreich erwiesen.  

Einen großen Einfluß auf die Ämterführung im 
Lüneburgischen haben die Calenbergische Hofge-
richtsordnung vom 02. 12. 1639 und die Calenbergi-
sche Kanzlei- und Untergerichtsordnung vom 25. 
11. 1663 und zuletzt >>Die erneuerte Amtsordnung 
vom 18. Juni 1674 für das Fürstentum Lüneburg<<. 
Nach>>unser Kreis<< Beilage des Burgdorfer Kreisblattes  
vom 01. 04. 1955 Dr. O. Bessenrodt 

 
Stempel des Oberappellationsgerichtes in Celle 
1760 -1801 

  
 

Umschrift außen:48 
Georgius III. D(ei) G(ratis) M(agnae) Brit(anniae) 

FR(anciae) & Hib(erniae) REX 
D(fensor fidei) Bruns(vicensis) & Luneb(urgensis) 

DUX S(acri) R(omani) I(mperii) 
A(rchi) TH(esaurarius) & ELECT 

Georg der Dritte von Gottes Gnaden König von 
Großbritannien, Frankreich und Irland 

Verteidiger des Glaubens, Herzog von Braun-
schweig und Lüneburg des Heiligen Römischen 

Reichs Erz-Schatzmeister und Kurfürst  
 

Umschrift innen: 
Honi soit qui mal y pense 

Ein Schelm der Böses dabei denkt 
 

waagerechte Schrift in Bandform: 
DIEU ET MON DROIT 

Gott und mein Recht 
 

O. A. G. Oberappellationsgericht 

                                                      
48  Vorwerg, Eckard Richter i. R. des OLG Celle und Leiter der Biblio-

thek  

In der unteren Vierung dieses Wappens (in der 
farbigen Darstellung besser zu erkennen)49 findet 
man den Bezug des Königs von Großbritannien zum 
Herzogtum Braunschweig (zwei Löwen) und Lüne-
burg (steigender blauer Löwen umgeben mit 11 ro-
ten Herzen, darunter das Niedersachsenroß. In der 
herzförmigen Mitte die Deutsche Kaiserkrone, die 
auf den Titel des Erz-Schatzmeisters und der beste-
henden Kurwürde des Herzogs hinweist  

 

 
farbliche Abbildung der Vierung 

 
Es sei hier aber nicht unerwähnt, dass viele Wie-

sen- und Ackerverkäufe im 16. und Anfang des 17. 
Jahrhunderts über die Kirchengeschworenen und 
nicht über das Amt abgewickelt und mehrfach von 
der Kanzel verlesen wurden. 

In der Gemeinheitsteilungskarte von Wennebo-
stel 183850 finden wir auch den alten Gerichtsplatz 
des Gogerichtes der Wedemark. Er lag am soge-
nannten A>>Wulwesberg<<, einer Heide-Sanddüne, 
die am Celler Weg auf einem Geestrücken an der 
Grenze zur Wietzeniederung lag, die Nr. 69/70 der 
oben genannten Karte, später die Nr. 28, ein Ge-
lände der Gemeinde Wennebostel. In unmittelbarer 
Nachbarschaft liegt ein großes Urnengräberfeld, das 
um 1900 entdeckt und ausgegraben wurde. 

Das herrschende Recht war sächsisches Recht 
(Sachsenspiegel). Die nächste Instanz für Rechtsfra-
gen war die Kanzlei der Großvogtei Celle. Da also 
das Bissendorfer Meyerding nur noch auf dem Pa-
pier existierte und auch nicht mehr angewendet 
werden konnte, tagte das Landgericht wahrschein-
lich am Michaelistag in Bissendorf in folgender 
Form, um Kriminalfälle zu verhandeln:  
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
49  http://www.coingallery.de/Varia/An Wappen varia  4 D.htm 
50  NLA Hauptstaatsarchiv  Hann Kartenabteilung 32b Wennebostel 1 

m 2 m acc.631 

http://www.coingallery.de/Varia/An
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Arms_of_Great_Britain_in_Scotland_(1714-1801).svg
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Sitzordnung bei einer Tagung des Landgerichtes 
in Bissendorf 
nach Justus Georgius Schottelius 167151 
Die Tagung soll, wenn möglich im Freien, sonst in 
einem größeren Raum stattfinden. 
 

 
 
  1  Deputierter des Großvogtes 
  2  Deputierter des Großvogtes 
  3  Deputierter des Großvogtes 
  4  Deputierter des Großvogtes 
  5 Der Amtsvogt, Beamter des Untergerichtes 
  6 Der Hausvogt, Beamter des Untergerichtes 
  7 Der Untervogt, Beamter des Untergerichtes 
  8 Der Schreiber, Beamter des Untergerichtes 
  9 Vorsitzender Richter, der vom Großvogt be-

stellt und auch Verhandlungsführer ist  
10 Dingleute (Gerichtsdiener) 
11 Dingleute (Gerichtsdiener) 
12 Bauer als Urteilsträger 
13 Bauer als Urteilsträger 
14 - 19 Sechs vereidigte Schöffen, meistens die 

sechs Kirchenjuraten aus den drei Kirchspielen 
20 - 25 Sechs Achtsleute, meistens die sechs Ge-

schworenen im Amt, die mit 14-19 die Urteils-
finder sind 

26 Prokurator (Verteidiger) 
27 Prokurator (Verteidiger) 
28 Angeklagter  

 
Die Sitzordnung wurde nach dem Text des 

Schottelius rekonstruiert, dabei ist die Zahl der De-
putierten des Großvogts nicht angegeben. Sie wurde 
so hoch angesetzt wie die Anzahl der Beamten im 
Untergericht war. Leider ist nicht angegeben, wo 
der Angeklagte steht oder sitzt; er wurde willkürlich 

                                                      
51  Schottel, Justus Georg: De singularibus quibusdam & antiquis in 

Germania Juribus [Iuribus] & Observatis = Kurtzer Tractat von un-
terschiedlichen Rechten in Teutschland: Als zum Exempel Das Ha-
gestolzen-Recht, das Baulebungs-Recht, das Baar-Recht Ausgefer-
tigt von Justo Georgio Schottelio. - Wolffenbüttel : Buno, 1671 
(Braunschweig : Duncker). - [8] Bl., 591 S., [8] Bl. : Ill. 

an den Tisch der Verteidiger gesetzt, möglicher-
weise hat er zwischen den Tischen gestanden. 

Ab 1711 wurde pflichtgemäß im Zuge der 1698 
gewonnen Kurwürde der Welfen in Celle das 
Oberappellationsgericht52 gegründet, welches sich, 
um seine Unabhängigkeit zu demonstrieren, nicht in 
der Residenzstadt Hannover befinden sollte. Die 
dort tätigen Richter waren zum größten Teil Ange-
hörige des Landadels, die ein abgeschlossenes Jura-
studium hinter sich hatten. 

Vor Einrichtung des Oberappellationsgerichtes 
gab es als Obergericht das sogenannte Hofgericht, 
1532 in Uelzen gegründet und 1563 nach Celle ver-
legt. Dieses Gericht war mit Universitätsdoktoren 
besetzt, die römisches Recht gelernt hatten, und da-
her mit den Landgerichten, die nur sächsisches 
Recht sprachen, selten konform gingen. Das Land-
gericht war ein wanderndes Rüge-Gericht und 
gleichzeitig Aufsichtsorgan gegenüber dem Unter-
gericht. Die Landgerichte wurden schon vor 1750 
nicht mehr eingesetzt. 

Der Regierungssitz war nun in Hannover, das 
dem Kurfürstentum auch den neuen Namen gab. 
Seit 1714 hatten die Welfen auch noch auf dem 
Erbwege die englische Königskrone erworben. 
 

Folgende zwei geschilderte Prozesse sind wahr-
scheinlich in Bissendorf durch das wandernde 
Landgericht verhandelt worden  
 
>>Das Gerichtsschein zur Witzemühlen<< 
Actum auf dem Berichte zur, Witzenmöhlen  
am 6. Juni ao 157053 
 
Harmen Meyer beschuldiget Carsten Clauß, 
>>dass er im vom Kuchen zu eßen gegben, davon er 
als bald kranck geworden, und folgends sein gantzer 
Leib so sehr geschwollen, daß ihm das Hembd auf 
dem Leibe, und die Schue an seinem Leibe gebor-
sten<< 
 

Beklagter sagt, >>dass eine Frau mit Kuchen vo-
rüber gegangen, derselbigen habe er einen Kuchen 
genommen und davon gegeßen, da habe Harmen 
Meyer gesagt, ob er ihm nicht etwas wolle davon 
geben, das habe er gethan, verhoffet nicht, daß in 
dem Kuchen etwas Böses gewesen, denn sonst hätte 
Beklagter auch woll Mangel in seinem Leibe gefüh-
let. Er habe mit ihme die Zeit seines Lebens in un-
guten nichts zu thun gehabt, derowegen er ja sol-
chen Poßen Harmen nicht erzeigen können, und sagt 
Beklagter weiter, daß Kläger keine Ursach habe, ihn 

                                                      
52  Gunkel Dr. Karl; Zweihundert Jahre Rechtsleben in Hannover; 

Hannover Helwigsche Verlagsbuchhandlung 1911 Festschrift zur 
Erinnerung an die Gründung des Kurhannoverschen Oberappellati-
onsgerichtes in Celle  

53  NLA Hauptstaatsarchiv Hann  74 Celle Fach 6 Nr. 9a 
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also zu klagen, dann diese, daß er einer Frauwen zu 
Bißendorff in ihr Haus gegangen und sich da ge-
setzt, da ist die Frau zu Beklagtem gekommen und 
gesagt es hätte sich Harmen Meyer in ihr Haus ge-
setzt, sie wüste nicht wie Sie ihn  solte darauß brin-
gen ,da habe er geandwortet: sie solte einen Knüp-
pel nehmen und Meyern auf den Leib schlagen so 
würde er wol weg gehen, solches mag auch gesche-
hen seyn, denn Harmen Meyer zum Beklagten 
kommen und gesagt: er solle deßen eingedenk seyn, 
wenn er ihnen wieder faßen könte, wollte er seiner 
nicht vergeßen, habe derer der Kläger Schaden be-
kommen, den habe er nicht von wegen des Kuchen, 
sondern seines geführten unorden1ichen Lebens 
halber bekommen, im Falle aber Kläger ihnen An-
spruchs nicht erlaßen wolte, er seynen bey des Klä-
gers Fuß laßen setzen. 

Kläger weiß den Schaden niemand zu zu meßen, 
den Casten Clauß, denn sobald er vom Kuchen ge-
geßen, sey er alsobaldt kranck geworden. Berufts 
sich auf Henrich Brauen und Ditrich Belsemeyer, 
welche dabey gewesen, und allen Handel neben 
Marten Betken gehöret und gesehen, er habe aber 
Marten außer zu kommen nicht können bewegen, 
Bitte dieselbige zu verhören. 

Die selbigen seyn vermahnet, dasjenige zu Be-
zeugen, das sie gesehen und gehöret haben. Das Sie 
in der Mühlen gewesen und gesehen haben, da Cars-
ten Clauß  habe Harmen Meyer vom Kuchen gege-
ben, Harmen habe davon gegeßen, und also baldt 
geklaget, das das ein seltzam Küche werr, dann es 
würde ihm gantz seltzahm im Leibe, Harmen habe 
dem Hunde den Kuchen fürgeworffen, ob aber Cars-
ten Clauß vom Kuchen auch gegeßen, das haben Sie 
nicht gesehen. 

Carsten Clauß berufft sich auff Marten Betken, 
von der Benne Möhle und übergibt einen Zettul in 
seinem Nähmen geschrieben, daß ein Weib in die 
Möhle gekommen, davon Carsten den Kuchen ge-
nommen und halb gegeßen und Harmen Meyer die 
andere Helffte gegeben, in halt nachfolgender Be-
kändtniß:  

Ich Marten Betken, von der Benne Möhlen be-
kenne offenbar sunder Irrung, in Bywesen Hanß 
Herrmann von Borchwedel, dat ik bin mit Carsten 
Clauß in der Mo Möhlen gewesen, bey Harmen 
Meyer, da iß ein Wiff ok in de Möhlen gekommen, 
de einen kleinen Koken im Köver (Korb) gehat, da 
hebbe ick tho der Fruen gesagt: drage jy 
Seite 2 
noch dat nie Jahr, da hefft Carsten den Koken ge-
nommen, und halb auffgegeßen, und Harmen Meyer 
dat ander gegeben, dat hefft je ock up gegetten, dit 
will Marten Betken bekennen wor er schall. 
 
 
 

Erkandt 
Dieweil Harmen Meyer die Kranckheit in Eßung 

des Kuchens bekommen, sey vermutlich der Windt 
habe es ihm angeweiht, derowgen solle Carsten 
Clauß gefänglich angenommen und rath der Herr-
schafft wieder ihn Verfahren werden, so er denn der 
That schuldig befunden, soll er dermaßen gestraffet 
werden, daß er es nicht mehr thue, Harmen Meyer 
sey dermaßen gestoßen, daß ihn die Herrschafft zu 
jeder // Gelegenheit wol bekommen könne. 
vid. fol. sequ. n. 13 
 

Belangend Carsten Claus, weil die Sache und In-
dizien etwas dunkel und in peinlichen Sachen vor-
sichtig gehandelt und probationes (Prüfungen) zwei 
Reihen Punkte in der Handschrift vorhanden seyn 
müssen auch die Rechte den Beklagten defensiones 
eta Indizia (zur Verteidigung gegen die Verdacht er-
regende Umstände) zu lassen so wurde bedacht 
rathschlahn zu seyn, dass der Kläger Harmen Meyer 
Inditionales articulos (Verdachtspunkte) übergab, 
mit Benennung der Zeugen, so darnicht verhöret 
werden sollen, und dieselben jenen den Beklagten 
für halten zu halten und ihm zu zu lassen, dass er 
dagegen so er wolle, defensionales articularis (in 
Sache der Verteidigung) übergebe, auch mit Benen-
nung der Zeugen und ist ihm in der Nothdurft einer 
zu zu lassen, der sich ihm stellen und rathen könne, 
und seyn Zeuge uff beiden Teilen articul (in der Sa-
che) zu verhören.<< 
 

Um eine hochdeutsche Kurzfassung zu bringen, 
hat sich folgendes in der Mohmühle in Gailhof er-
eignet: 

Herman Meyer teilt sich ein Stück Kuchen, das 
ihm Carsten Claus zu essen gab, welches dieser von 
einer unbekannten Frau bekommen hatte. 

Als Zeugen waren vier Männer zugegen. Nach 
Genuß des Kuchens bekam nur Meyer heftige kolik-
artige Bauchschmerzen, obwohl Carsten Claus auch 
von dem Kuchen gegessen hatte. 

Meyer glaubt nun von Claus vergiftet worden zu 
sein und es kommt zur Klage, die wegen des unkla-
ren Geschehens durch eine peinliche Befragung 
(Folter) des Angeklagten geklärt werden soll. 

Damit endet das Schriftstück. Wir erfahren nicht 
das Ende des Prozesses. 

Hoffentlich ist der Angeklagte nicht verurteilt 
worden, denn nach medizinischen Erkenntnissen, 
hat der Meyer einen akuten Darmverschuß bekom-
men, der zu den Schmerzen geführt und der mit dem 
Verzehr des Kuchens gar nichts zu tun gehabt hat.  
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Das Gericht hat am selben Tag auch diesen Fall 
verhandelt54 
 
Wilcken Schmedes belangendt  
 

Es ist vor zweyen Jahren zu Bißendorff bewroget 
(angeklagt gewesen), daß Helmke Plumhoff auf der 
Straße bey Breiling dey todt gefunden, und haben 
die Schwöre (Die Fehmgeschworenen) ihn besichti-
get und gefunden, daß er sehr geschlagen sey, denn 
ihm der rechtern Arm enzwey, und sonst bey der 
Faust und an der Brutst hart beschädiget, auch auf 
der Halbe (auf der Seite) am Haupt sehr ingeschla-
gen, und ist gelegen auf der Halbe, darauf er be-
schädiget, noch ist ihm eine Klufft Holtz (Holz-
scheit) auf dem Leibe gelegen, die er nach seiner 
Gelegenheit, wie Schworen, die ihme besichtiget 
bekennen, nicht Tragen können, sondern ist ver-
muthl. es habe ihn einer beschädiget und Todt ge-
schlagen, man weiß auch, daß er kurtz binnen Bre-
ling gewesen und daraus gegangen sey. 
Darauf ist vor dem Gericht zu Bissendorff er-
kandt: 

 
Derweil er kurtz vor abendt aus dem   //   Dorffe 

gegangen und unter dem Dorffe Todt und beschädi-
get gefunden, so sollen die Brelinger den Todtschlä-
ger ausmachen oder oder sämtlich in der Stedt ste-
hen (statt dessen in Verdacht stehen). 

Die Brelinger haben am 6. Juni ao 1570 fürge-
bracht, sie seyn am jüngsten Freytag bey-sammen 
gewesen, der ihnen des Vortages auf dem Seinen in 
Dieberey wie er sagt, be -funden und geschlagen, 
fragen laßen, weil er sich habe Vernehmen laßen, 
daß er ihn hette geschlagen, ob er sie wollte aus dem 
Schaden entheben, da habe er ihnen Zu entbothens 
er hette einen Kerl geschlagen, er wollte noch wol 
einen schlagen. Wilcken Schmidt sagt: er sey ihm 
bey Tage in die Scheune gegangen, Futter zu steh-
len, da habe er ihn ein mit dem Bohm ein mahl oder 
drey geschlagen, daß er ihn aber solte im Felde todt 
geschlagen haben, sey er nicht geständig. 

Jasper Polewes, der ihn besichtiget, sagt: des 
Todt Wahrzeichen habe ausgeweiset, daß er mit ei-
ner Bohm fron (tot) geschlagen gewesen  

Erkandt 
Dieweil Wilcken Schmidt gestehe, daß er sich 

mit Helmeken Plumhoff mit schlagen eingelassen, 
und dann deßen Warzeichen vorhanden, daß es nicht 
geringe Schläge gewesen, so könne sie Wilckender 
Schuld seines Todes nicht verlassen, er bringe denn 
einen anderen, der dessen schuldig seyn möge. Bit-
ten ihn in der Herrschaft Haft zu nehmen, so werde 
er einen anderen, so er ihn weiß, wol zu melden 
wissen 

                                                      
54  NLA Hauptstaatsarchiv Hann  74 Celle Fach 6 Nr. 9a 

vid. fol. sequ. sub. Nr. 17 
 
Wilcken Schmedes ist der Güte vor zu halten, 

weil er bekennt, daß er Helmcke Plumhoff geschla-
gen und er bald darnach todt gefunden, auch im 
vermutlich, daß er ihm bey hellem lichten Tage Fut-
ter stehlen wollen, so wolle man die Wahrheit von 
ihm wissen warum, wo, wann, an welchem Orth und 
womit er ihn erschlagen, mit Bedräuung peinlichen 
Fragen (heißt, dass er unter der Folter befragt wer-
den soll), und da er in der Güte nicht bekennt, ist 
solches mit zimlichen peinlichen Fragen von ihm zu 
erforschen.  

Das Ende dieses Prozesses ist ebenfalls nicht bei 
den Unterlagen 

Der Holzvogt Dietrich Behr ist dann noch wegen 
der Tötung zweier Männer vor das Landgericht zi-
tiert worden: 

Wegen der Tötung eines Mannes zu Dudenbostel 
157155 und wegen Tötung des Jörgen Meier aus 
Larholz (Laderholz) auf einer Hochzeit zu Bissen-
dorf durch Hans Holzvogt 157256. 

Auf die Schilderung von Zivilprozessen vor die-
sem Gericht, die noch bis 162157 stattfanden und 
nicht auf dem seit 1560 existierenden Amtsgericht, 
wird hier verzichtet  
 

Der Holzvogt Dietrich Behr
58 

In den 60er Jahren des 16. Jahrhunderts machte 
ein äußerst rabiater Holzvogt namens Dietrich Behr 
dem Amtsvogt und der ganzen Wedemark viel zu 
schaffen. Die darüber erhalten gebliebenen Schrift-
stücke sind sehr aufschlußreich nicht nur für die Ge-
schichte unseres Ortes, sondern auch der ganzen 
Wedemark. Dietrich Behr hatte sich >>uff die 
Achtworth befriet<<, also in ein Besitztum einge-
heiratet, mit dem ein Waldnutzungsrecht verbunden 
war. Seine Verwandtschaft und Freundschaft hatte 
er in Altenhorst wohnen, das schon zu Braun-
schweig gehörte. Sein Schwager, der Bruder seiner 
Frau, war Holzförster über die Landscheidung (= 
Landwehr, Grenzwall) und hatte sich schon damit 
gebrüstet, daß er demnächst in der >>Sandes Rie-
de<< pfänden werde, einem wedemärkischen Ge-
biet. Behr selbst hatte sich verdächtig gemacht, 
Holz, damals eine Mangelware, ins Ausland ver-
schoben zu haben, wie man heute sagen würde. Und 
zwar indem er im Moorbruche geholzt hatte und al-
les hier geschlagene Holz am Waldrand so gelagert 
hatte, daß es auf der >>drübigen<< Seite gestapelt 
worden war, wo es auch prompt von seinen Ver-

                                                      
55  NLA Hauptstaatsarchiv  Hann. Celle Br. 61a Nr. 636 
56  NLA Hauptstaatsarchiv  Hannover Celle Br. 61a Nr. 637 
57  NLA Hauptstaatsarchiv  Hannover Celle Br. 61a Nr. 774 
58  Gimmler, Paul; 1972, Seite: 70 – 73. und Erbregister der Ämter Ru-

the und Koldingen von 1593, Goedeke Hans Jeinsen, 1973  
August Lax Verlag Hildesheim S. 01, 36, 43 u. 44 
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wandten heimlich weggeholt wurde. Er selbst wusch 
seine Hände in Unschuld.  

Mit dem alten Vogt Eggelingk geriet er in hefti-
gen Streit, und da er diesen „nach 
Glimp,(verunglimpfen) Ehr, Lieb und Lieben ge-
standen“ d.h. ihn ehrenrührig verunglimpft ja nach 
Leib und Leben getrachtet hatte, kam es zum Pro-
zeß. Der Vogt konnte sich von den unwahren An-
schuldigungen reinigen, und Behr hatte >>durch 
sein falschk und erdichts mudtwilliges Angeben und 
Furhaben den Hals verwircket.<< (Angriffe auf die 
Ehre eines Menschen galten damals als ein schlim-
meres Vergehen als eine Körperverletzung, ja sogar 
Totschlag) Durch Gnadenakt verwandelten aber die 
beiden Brüder Fürsten Herzog Heinrich und Wil-
helm der Jüngere, die Todesstrafe in Gefängnisstra-
fe um. Auf inständiges Bitten seiner Frau und seiner 
Freunde sowie seiner Kinder wegen wurde ihm die 
Gefängnisstrafe gegen Stellung einer Kaution sogar 
auch noch erlassen, eine unverständliche Milde. Er 
mußte jedoch >>Urfehde<< schwören, d. h. eidlich 
auf jegliche Rache am Kläger und an den Richtern 
verzichten. 

Da die heutige Rechtsprechung so etwas nicht 
mehr kennt, soll der volle Wortlaut wiedergegeben 
werden. 
S. 70 

Nachdem Ich, Dieterich Behr zu Bissendorff, mit 
dem Voigte Cordten Eggeling von wegen etlicher 
unbefugten und unwahrhafftige erdichte draw und 
schmehe wort, damit ich Ihm zu verunglimpfen un-
derstanden, in rechtfertigung geraten und nach allem 
beschehene furpringen die Durchleuchtige hochge-
borne Fursten und Hern, Her Heinrich und Her Wil-
helm die Jüngere, geprüdere, Hertzogen zu Braun-
schweig und Lunenburch, meine gnedigen herren, 
durch Ihrer f. g.(fürstliche Gnaden) rechtlichen 
spruch erkandt, das ich gemeltem Voigte daran un-
recht gethan und derwegen ein Zeitlang mit gefeng-
nussen zu straffen wehre, vor welche gnedige straffe 
ich Ihren f. g. undertheniglich thue bedancken, und 
nun durch vielfeltige bitte und anhalten meiner 
hausfrawen und andere meiner freunde in betrach-
tung meiner armen Kleinen kindern in Burgen han-
den uff eine Urpheide dißmal der gefengnuß soll er-
lassen werden, So lobe und schwere ich, das ich und 
die meinen wollen und sollen solicher gnedigen ge-
fengnuß und was sich darinne und under mag zuge-
tragen haben, weder an hochgemelten meinen gne-
digen hern noch Ihrer f. g. Stadthaltem und Rethenn 
nochjemants anders Ihrer f. g. dienern, underthanen 
und verwandten, auch an gemeltem Voigte zu Bis-
sendorff, Cordten Eggeling, seiner Hausfrauwen 
und kindernn noch gantzen freundtschafft und alle, 
die jennen so radt und tadt dartzu gegeben und hulf-
fe dartzu gethan haben mochten, in ungudten nicht 
wil anden, eisenn noch rechenen, wedder wortlich 

oder tetlich, weder selbest noch andere von unsert-
wegen, weder heimlich oder öffentlich, in keiner 
weisse solches zu thunde gestatten, sondern ich will, 
und die meinen sollen sich hinfurder friedtlich und 
uffrichtig halten mit handt und munden und bemel-
tem Voigte und den seinen nichts boses, sondern al-
les gueten nachreden, auch nicht detlicher drawwort 
vernemen lassen, viel weiniger thetlichem an sie 
vergreifen undt alletzeitt, was mir der Voigt zu Bis-
sendorff ampfthalber bevelen und ansagen lassen, 
wieder gehorsamlich folge zu leisten, auch mich in 
die lage und gesellschafften, darinne der Voigt oder 
seine Sohne einer oder semptlich sein oder kommen 
werden, nicht gesellen, sondern Ihrer muessig gehen 
und keine ursach hinfurder geben, dadurch vielge-
melter Voigt und die seinen mit pillichkeitt zu zorn 
jegen mich oder die meinen konten bewogen wer-
den. So warlich helff mir Godt und sein heiligs 
Evangelium. Und damit solche meine gethane urp-
heide desto krefftiger und gewisser sein mochte, ha-
be ich meine nachparn und guten freunde mit namen 
Hansen Rickenberg, Hans Voigedeß, Hanß Pingest-
vos und Ludeke Buschers zu Bürgen gesatzt und ge-
lobt, da ich oder die meinen dieser obbemelten 
Puncten einen oder meher würden ubertretten, wie 
ob godt will nicht geschen soll, das sie alsdan mich 
sobaldt ich oder die meinen derenthalben schuldig 
würden, wieder umb alhie zu Zell in gefengnuß 
einantworten oder, do sie mich nicht konten be-
kommen, selbsteigener Person einstellen sollen und 
wollen. Alle argelist und geferde gesetzlich ausge-
schlossen. Des zu noch mehrer sicherheitt habe ich 
diese meine urpheide (Beurteilung?) uffs Papier in 
Schrifften vorfassen laßen und in mangels meines 
eigenen Petzschiers den achtparen und furnhemen 
Clauwes Schreiber, Burchschleuter zu Zell, gepeten, 
welcher von meinentwegen dasselbige vorsiegelt, 
doch ime und seinen Erben ohne schaden. Voigt und 
die seinen mit pillichkeitt zu zorn jegen mich oder 
die meinen konten bewogen werden. So warlich 
helff mir Godt und sein heiligs Evangelium. 

Und damit solche meine gethane urpheide desto 
krefftiger und gewisser sein mochte, habe ich meine 
nachparn und guten freunde mit namen Hansen Ri-
ckenberg, Hans Voigedeß, Hanß Pingestvos und 
Ludeke Buschers zu Bürgen gesatzt und gelobt, da 
ich oder die meinen dieser obbemelten Puncten ei-
nen oder meher würden ubertretten, wie ob godt will 
nicht geschen soll, das sie alsdan mich sobaldt ich 
oder die meinen derenthalben schuldig würden, 
wieder umb alhie zu Zell in gefengnuß einantworten 
oder, do sie mich nicht konten bekommen, selbstei-
gener Person einstellen sollen und wollen. Alle ar-
gelist und geferde gesetzlich ausgeschlossen. Des zu 
noch mehrer sicherheitt habe ich diese meine urp-
heide uffs Papier in Schrifften vorfassen laßen und 
in mangels meines eigenen Petzschiers den achtpa-
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ren und furnhemen Clauwes Schreiber, Burchsch-
leuter zu Zell, gepeten, welcher von meinentwegen 
dasselbige vorsiegelt, doch ime und seinen Erben 
ohne schaden. 

 
Geschehen zu Zelle, den 13. Junij ao. etc. (15)67 

Es ist unverständlich, wie es diesem Menschen 
gelungen ist, fürstlicher Holzvogt zu werden.  

Seit alters her war es in der Wedemark Brauch, 
daß vor der Ernennung eines Holzvogtes der Vogt 
und die Fehm- und Holzgeschworenen gutachtlich 
über die Eignung des Bewerbers gehört wurden. Im 
Fall Behr aber wurden sie vor die vollendete Tatsa-
che gestellt. Sie können es sich nicht anders erklä-
ren, als dass er sich 
S. 71 
durch falsche Angaben beim Großvogt >>ein weint-
zig Befelhs uber die Holtzung<<, also ein kleines 
Amt erschlichen hat, dieses aber über seine Zustän-
digkeit hinaus mißbrauchte. Er brachte vor dem Ge-
richt ungerechtfertigte Anschuldigungen gegen die 
Leute ein, erhob eigenmächtig für Holzentnahmen 
aus dem Walde, die von den Großvögten bewilligt 
worden waren, Strafgelder oder ließ sich Würste u. 
a. dafür geben ja, er tat sogar verschiedenen Leuten 
in ihren eigenen Häusern mit Mißhandlungen oder 
Drohungen Gewalt an. So schlug er Kortt Belßmeier 
ohne Ursache in seinem eigenen Hause (Nr. 35) zu 
Boden, und Hinrich Linkarnp, der sich auf dem We-
ge zum Herrendienst befand, verletzte er am Kopf. 
Er scheute sich nicht einmal, Frauen zu mißhandeln. 
Zehn Schwangere erlitten durch ihn schweren Scha-
den, die eine brachte ein totes Kind zur Welt. Um 
von vornherein jeden Widerstand zu ersticken, ver-
breitete er die Lüge, er hätte die Vollmacht erhalten, 
jeden Widerspenstigen stracks nach Celle ins Ge-
fängnis einzuliefern. Ebenso wäre es verabredet, daß 
jeder Beschwerdeführer sofort eingesperrt würde. 
Als er es aber zu toll treibt, reichen die Fehm- und 
Holzgeschworenen doch eine Beschwerdeschrift 
über diesen >>mudtwilligen Buben Diderichen 
Bern<< ein. Vogt Eggelingk, alt und krank, hat 
nicht mehr überall zum Rechten sehen können und 
schließt sich mit einem eigenen Schreiben an. Aus 
dem beigelegten Verzeichnis >>Waß Hanß Wagen-
knecht, Diderich Behr und Barteltt Boldeken van 
den Leutten uff der Wedemarcke gepandett<<, geht 
hervor, was er und seine Konsorten alles unberech-
tigt an Geld, Roggen, Hühnern, Würsten oder Bie-
nen eingeheimst hatten. In Mellendorf waren die 
Osterhofbauern Luder Balken und Giseke Furberg, 
ferner Hinrick Evers, Diderik Kordes [Nr. 39], Hans 
Moller [Nr. 28], Hermen Witreme [Nr. 7], Wilcken, 
der Schweinehirt, Frederich Volckmers (Nr. 24), 
Hennig Giseman, Kort Morhoff (Nr. 15), Kort 
Belßmeyer (Nr. 35) und Hinrich Linkamp die Be-
troffenen. 

Der eigentliche Anlaß zu dem erwähnten Be-
schwerdeschreiben der Geschworenen war der fol-
gende: Behr hatte wieder einmal Leute zu Unrecht 
beschuldigt und angezeigt. Da die >>wroige<< (das 
Vergehen) aber gar zu >>unbillich und vordech-
tig<< war, hatten es die Geschworenen abgelehnt, 
ein Urteil zu fällen, und den >>Landesvorspre-
cher<< beauftragt, dem Großvogt in aller Ehrerbie-
tung ihr Verhalten zu begründen. Hat er es daran 
fehlen lassen, oder hat er seine Sache zu unge-
schickt vertreten? Jedenfalls gerät der Großvogt in 
gewaltigen Zorn und überweist die Angelegenheit 
an das Gericht zur Wietzenmühle. An der Wietzer 
Mühle tagte im 15. Jahrhundert lange Zeit ein 
Fehmgericht. Das ist durch mehrere Eintragungen in 
den Registern der Celler Vögte bezeugt. Auch in 
späteren Jahrhunderten ist dort Gericht gehalten 
worden. Das noch immer den Namen >>zur 
Wietzenmühle<< führende Gericht tagte aber auch 
oft in Winsen a. d. Aller und galt als das höchste 
„Landgericht“ im Amt Celle, wohin auch Appellati-
onen verwiesen wurden. Die Wedemark war jedoch 
davon ausgenommen, weil diese dem Bissendorfer 
Meyerding und nicht dem Gericht zur Wietzemüh-
len unterstanden. Nur konnten die Bissendorfer 
Fehmgeschworenen schon zu dieser Zeit nicht mehr 
begründen, warum die Gerichtszustängigkeiten für 
sie eine andere war, als es hier gefordert wurde. Sie 
erklären es damit, daß sie sich stets vor der Fürstli-
chen Kanzlei in Celle verantwortet und nie etwas 
mit dem Gericht zur Wietzenmühle zu tun gehabt 
hätten. Sollten sie wegen eines einzigen Mannes 
Ungeschick ihrer alten Privilegien verlustig gehen? 
Dieser Behr sei auf dem gleichen Gericht selbst 
dreimal gewroigt worden, das eine Mal, weil er 
Holz aus der Wedemark gestohlen und nach Isern-
hagen verkauft hätte. Sie bitten um  
S. 72 

Absetzung des Holzvogtes und um Ernennung 
eines anderen, der mehr Treue und Gerechtigkeit 
besäße als der Behr. 

>>Wen wir armen leute in solcher unbillicher 
bedrancknis lenger sein und bleiben solten, mosten 
wir es vorlauffen und konten E. f. g.(Eure fürstliche 
Gnaden) ihren billichen und pflichtschuldigen 
Dienste und schatzung nicht geben.<< 

Sie drohen also, ihre Höfe zu verlassen und da-
vonzugehen, ein von den Bauern damals recht gern 
angewandtes Druckmittel. Aus dem Schreiben des 
Vogtes Eggelingk sei noch einiges zur Ergänzung 
angeführt. 

Auch er beklagt sich, daß er - entgegen altherge-
brachtem Brauch - bei der Ernennung des Behr zum 
Holzvogt übergangen worden sei. Er halte ihn für 
einen Menschen, der für dieses Amt gänzlich unge-
eignet, ja geradezu schädlich sei. Der Großvogt 
könne wohl auch ermessen, wessen er, Eggelingk, 
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sich zu vergewärtigen hätte, wenn er, falls ihm Gott 
die Gesundheit wiederschenke, mit dem Holzvogt, 
der ihm nach dem Leben getrachtet habe, in den 
Wald oder auf die Nachtjagd reiten müsse. Er sei ein 
alter, im Herrendienst ergrauter Mann, der bereits 
mit einem Fuß im Grabe stehe. Er bitte darum, daß 
sein Erzfeind nicht über ihn gesetzt werde. Er spiele 
sich jetzt schon so auf, als wenn er der Herr wäre. 
Als ihm Herzog Wilhelm die Holzvogtei angetragen 
hätte, hätte er ihn mit in die Küche genommen und 
ihm bei einem großen >>Raschen Bier<< die Zusa-
ge abgerungen, sonst hätte er es gar nicht getan. 
Auch hätte ihm die Fürstin ein großes Stück Braten 
für seine Hausfrau mitgegeben. Er rühme sich nicht 
nur großer Vollmacht, sondern handele auch bereits 
danach. Was er, Eggelingk, den Leuten gebiete, das 
verbiete er ihnen. Er, der Vogt, habe sich zwar oft 
über den alten Holzvogt beklagt und könne ihn auch 
jetzt noch nicht loben, aber dass auf diesen Schalk 
ein noch größerer folgen würde, das hätte er nicht 
erwartet. Er sage dies alles nicht aus eigenem Affekt 
oder Widerwillen, sondern alle Fehm- und Holzge-
schworenen der Wedemark müßten, wenn sie auf ih-
rer Seelen Seligkeit befragt würden, bekennen, dass 
sie den Behr für gänzlich ungeeignet hielten. Es gä-
be so viele andere Geschworene, die ihrem Fürsten 
und Herrn lange Jahre treu und redlich gedient hät-
ten. Wenn er aber keinen finde, so könne er ihm aus 
der Wedemark so viele präsentieren, die ihrem 
Herrn mit Gelöbnissen und Eiden verbunden seien 
und sich wohl zu dem Amte eines Holzvogtes eigne-
ten. Besonders empfehle er einen Benneke Negen-
born, der dem Hause Celle lange Zeit als Lands-
knecht gedient und sich auch sonst in Kriegsläuften 
wohl habe brauchen lassen. Falls aber der Behr und 
der alte Holzvogt über die Holzung regieren sollten, 
wie sie sich dessen schon berühmen, so haben alle 
Fem- und Holzgeschworenen gebeten, von ihren Ei-
den entbunden zu werden. Mit dem Schaden, den 
diese beiden anrichten würden, wollen sie nichts zu 
tun haben. Dem schließt sich der Vogt an. Leider ist 
der Ausgang dieses Streites in dem gleichen Akten-
stück nicht enthalten. Eigentlich müßte man anneh-
men, daß das Maß dieses Holzvogtes gerüttelt voll 
gewesen wäre, aber weit gefehlt!  

In >>Der Juraten Register in Bissendorf, Brelin-
ge und Melgendorff<< Anno 1580 findet man unter 
den Ausgaben der Kirche zu Mellendorf: 
30 gr. tho sagelohne thom Parhuse 
02 fl. Ditrich Beren tho Stemgelde (Stammgeld): 02 
Talers 04 gr. segers (Lohn) noch 
S.73 
16 gr. den Resser schwornen tho Stemgelde  
03 gr. Carsten Bettken tho Stemgelde  
04  Dahler Hinrich Linkamp tho sagelohne usw.  

Wie man sieht, ist auf der >>wedem<< (Pfarre) 
viel in diesem Jahre gebaut worden, wozu in der 

Hauptsache Holz verbraucht wurde. Jeder einzelne 
Baum mußte vom Amt bewilligt und vom Holzvogt 
und den Holzgeschworenen angewiesen werden, 
wofür ihnen eine Gebühr, das >>Stammgeld<<, ent-
richtet werden mußte. Aus dem großen Unterschied 
zwischen der Entschädigung der Geschworenen und 
der des Dietrich Behr geht einwandfrei hervor, daß 
er nicht entlassen worden, sondern immer noch als 
Holzvogt oder Holzförster im Amt ist. Vielleicht 
war Vogt Eggelingk inzwischen gestorben, und sol-
che rücksichtslosen Burschen wie den Behr konnten 
die Herzöge bei ihrem Bestreben, die Bauern aus 
der Holzmark zu verdrängen, gut gebrauchen. Die 
vorangegangenen Zeilen eröffnen interessante Ein-
blicke in das Rechtswesen der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts. Die welfischen Landesherren wa-
ren ständig bemüht waren, die Gogerichte weitge-
hend ihrer Herrschaftsgewalt unterzuordnen, die 
Rechtsprechung durch einen von ihnen ernannten 
Richter ausüben zu lassen und die Fehm- und Holz-
geschworenen zu bloßen Rügegeschworenen hinab 
zu drücken. Sie üben zu dieser Zeit - 1569 - noch 
unbehindert ihr Amt als Urteilsfinder aus, anschei-
nend nicht nur in den Holzgerichten. Ein >>Landes-
vorsprecher<< hatte die Aufgabe, ungewöhnliche 
Maßnahmen der Geschworenen vor dem Oberge-
richt zu begründen. Ihre Berufung auf ihre alten Pri-
vilegien, d. h. ihre >>Kanzleisässigkeit<< und 
Exemption vom >>Gericht zur Wietzermühle59<<, 
scheint nicht beachtet worden zu sein, denn 1570 
wird der Fall des tot bei Brelingen aufgefundenen 
Helmke Plumhoff wieder an das Gericht zur 
Wietzenmühle verwiesen. 

Daß die Bissendorfer zu Recht gegen die Zuwei-
sung zum Gericht zur >>Wietzenmühle<< protes-
tierten, ergibt sich aus der Zugehörigkeit des Bis-
sendorfer Meyerdings zum älteren Landgericht im 
Amte Ruthe, das auch politisch dem Bischhof in 
Hildesheim unterstand. Bissendorf war ein Nieder-
gericht, dessen Obergericht, das wandernde Landge-
richt im Ruther Raum war. Es tagte mal in Sarstedt, 
Laatzen oder Gleidingen und auch in anderen Orten 
des nördlichen Bistums Hildesheim. Diese Zusam-
menhänge scheint man aber 1570 in Bissendorf 
nicht mehr genau gekannt zu haben, sonst hätte das 
Amt auf die bestehenden älteren Rechte des >>Ru-
ther Obergerichtes<< hinweisen können. Möglich-
erweise wurde aber in Bissendorf gar kein 
>>Thing<< mehr abgehalten, weil ein solches Mey-
erdingsgericht nur unter unfreien Bauern abgehal-
ten werden durfte, die es zu dieser Zeit in der We-
demark nicht mehr gab. 

                                                      
59 Sclüter, E. W. G. Das Wietzemühlenrecht von 1570.Ein altes auto  
nomes Rechtsbuch im Fürstentum Lüneburg. Hggb. Stade, Dr. von Po-
ckwitz 1862 
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Also auch hier wieder ein Hinweis auf die alte 
Zugehörigkeit des Kirchspiels Bissendorf zu Hil-
desheim.  

Bei der >>Urfehde<< ist zu beachten, mit wel-
cher Akribie alle nur möglichen Konfliktsfälle auf-
gezählt und in die Urfehde einbezogen werden. Die 
Gestellung von vier Bürgen erinnert an das mittelal-
terliche >>Einlager<<, bei welchem ein Schuldner 
oder seine Bürgen sich verpflichten mußten, im Fal-
le der Nichterfüllung des Vertrages sich freiwillig in 
Personalarrest beim Gläubiger zu begeben. 

Wie im Königreich Hannover in einer Verord-
nung von 1772 über die überaus harte Bestrafung 
von Dienstbotenverfehlungen zu handeln sei, ist hier 
im damiligen Amtsdeutsch zu lesen. Selbst die Fol-
ter wird zur Ermittlung des Tatherganges empfoh-
len. 

 
Die nächste Strafakte wird auf der Großvogtei in 
Celle verhandelt60 

Vogt zu Bissendorf Curd von Bestenbostel be-
richtet der Großvogtei in Celle: Hier in hochdeut-
scher Fassung >>Den Edlen Hochgelarten gestren-
gen Erendvesten undt Erbaren, fürstlichen Stadthal-
ter und Räthe zu Zelle<<  

Im Jahre 1590 seien die Gebrüder Henning und 
Curdt Dithmers (Detmers) und ein Hans Martens 
aus Bissendorf in Scherenbostel zu einer Kindstaufe 
gewesen. Schon dort habe es unter Alkoholeinfluß 
Streit unter den Dreien gegeben, der gerade noch 
geschlichtet werden konnte. 

Auf dem Nachhausewege treffen die Streithähne 
auf dem Husalsberg wieder aneinander. 

Die sie begleitenden Frauen, besonders die Wit-
we Beckmann, geb. Mertens versuchten vergeblich 
die Streitenden zu beruhigen und zu trennen. Trotz 
aller Mühen geht die Schlägerei weiter bis Hans 
Martens plötzlich von einem Messerstich des Hen-
ning Dithmer getroffen zu Boden geht. 

Er wird noch lebend nach Hause gebracht stirbt 
aber am nächsten Tag unter geistlichem Beistand. 

Die beiden Brüder Dithmer fliehen ins Braun-
schweigische, nach Maspe, außer Landes, wo sie 
polizeilich nicht mehr verfolgt werden können. 

Beide gehen als Trainknechte in den Türkenkrieg 
nach Ungarn, wo Henning erschlagen wird.  

Wegen des Cord Dithmer, der ja nicht an der Tat 
direkt beteiligt war, stellen die Eltern, die eine Müh-
le betreiben und einen Kothof inne haben, nach über 
10 Jahren, bei dem gnädigen Fürsten den Antrag ih-
ren Sohn unter Zahlung einer angemessenen Strafe 
nach Hause zu lassen, da sie in ihrem hohen Alter 
die Arbeit nicht mehr schaffen können. 
02. Merz 1602 
Curdt von Bestenborstel 

                                                      
60  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover Celler Br. Arch 61 a Nr. 32 

manu propria 
Der Antrag wird positiv beschieden. Im Jahre 

1606 war Cord Detmers Wirt auf dem elterlichen 
Hof. Jahrhundert.  
Eine Hexenprozeß-Akte vom Jahre 154761.  
 

Hier handelt es sich um ein damals normales 
Prozessgeschehen, deren Verlauf in in der Con-
stitutio Criminalis Carolina (CCC) oder Caroli-
na62 von 1532 genau festgelegt war. 

Die peinliche Befragung (Folter) gehörte zur 
Hauptvernehmung des Angeklagten, wobei immer 
eine Vernehmung ohne Folter vorausging, um ein 
Geständnis (Urgicht) zu gewinnen. 
 

>>Am dage Nicolai im söven und viertigis-
ten Jahre hefft Metcke Husmans up die Artikell 
(Abschnitt eines Gesetzwerkes) welcke Jacob 
van Berstenborstell vanwegen siner Muder, und 
Gyseke Papen vor sick avergeven und averant-
wordet hebben, ungepiniget und freywillig des-
se Bekentnisse gedan wu volget 
Erstlich 

Bekennet sie dat sie van der Berstenborstels-
ken ein broth und einen mariengroschen ent-
pfangen hebbe. So hebbe sie den Torff graven 
laten, dar inne sie die Bersten-borstelscke geba-
det und ehre von demsulvigen Torfbade tho-
drincken geven hebbe. In densulvigen drank 
heft sie ingedan van einer Addernhudt und 
Fleiscke, welcke beyderley sie tho Pulver ge-
brant und ehr also Ingegeven hebbe der tuvers-
echt (Zuversicht) (heißt wahrscheinlich tuber 
secht gleich Zauberspruch) dat sie balde schol-
de syn wechgestorven, und nicht solange gele-
vet hebben. 

Dithsulvige hebbe sie darumb gedan, dat sie 
mit der Berstenborstelsken in unwillen gestan 
hebbe, unb ein Erve welckes die Musmanske 
hebbe verlaten moten. 

Sie vorment averst der Berstenborstelsken 
nicht wedder tuhelpen. 

Nachdeme Gyseke Papen in Curt Krust-
reders kost gekaket hebbe, und van dar na sinen 
huse des avendes gegangen sy, So heft ehme die 
Musmanske in den wech welcken hie gan 
scholde, ein Atterspett (welckes ist dat ruwe tu-
eg) (rauhes Zeug) wie Spenneweve (Spinnge-
webe) up den wipendornne (Weissdorn) In den 
wech gelecht, und als hie daraver gan sy dho 

                                                      
61  Hannoversche Geschichtsblätter Nr. 17; 23. April 1899, S. 131/132 
62  Deutsche Kultur- und Sittengeschichte, Scheer Johannes 1897 

Leipzig; Verlag Otto Wigand S. 366 – 396 und S. 636 - 645 
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heft hie sine weedage gekregen, nemlich also 
dat ehme sin Mage und syn hertte Im live vor-
dröget sy. 

Darna ist Gyseke Papen bie einem stocke tho 
ehr gegan und ehre sine krankheit tu erkennen 
geven, und sie gebeden, dat sie ehn helpen 
muchte, darvor wolde hie ehr ein Schwyn und 
eine Gans geven, welckes sie also van ehme 
enthfangen hebbe. 

Vordt darna heft sie ehme gebadet und Im 
bade ein warmbier mit vif beten brodes tuge-
richtet und vam Atharenn (Otter, Kreuzotter) 
dar Ingedan, und ehne thodrincken gegeven 
Averst diewile hie gedrunken hebbe, so heft sie 
dessen volgenden Segenn gesprakenn: 
Segenn 

Unser liever Herr Gott satt up einen hardeli-
ken stene, clagde ehne wiere (wäre) tho hertten 
bange Sue (Sieh) lieve Sone wat du nhu trurich 
bist, Ja Marie lieve Muder myn Ick mach woll 
bedroven syn Ick hebbet also sehre wat gievest 
(gibst) du ehm thulone diede de dat botede (hei-
len) Ick wolde ehm geven half hemmelrike und 
half Ertrike (Erdreich) und alle die lieven 
Siehelen (Seelen) diede des middewokens und 
des hilligen avendes vam ertrike scheiden. Do 
sprack die lieve Marye Id were ein gut lohen 
Unse liewe fruwe settede sick nedder sie Boete-
de (heilte) ehrem lieven Kinde Ere bothe ist Sö-
ven und söventich dar hören Söven und söven-
tich Bothe up Im Nhamen des Vater: Sons und 
hilligen Geistes  

Also heft die Musmanske Giseke Papen sine 
wehedage tugerichtet und noch darbie erholt 
Dessen dranck hebbe sie Giseke Papen umb 
desser Orsake willen Ingegeven dat hie ehre mit 
sinen pherden In ehre Kornee gehodet (ihrem 
Korn gehütet) Darbeneven dat Giseke Papen 
twiscken einen nhamen Curt Krustreder und si-
ne Itzigen husfruwen, diesulvige frye gemaket 
(Verheiratung) und vorhandelt hebbe welcken 
Krustreder desse Metcke Musmans, ehre doch-
ter thor Ehe geven wolde und nachmals wedder 
afgeschlagen sy Datsulvige heft ogk dartho ge-
hulpenn Dit alles hebbe Metcke Musmans van 
eine Beddlersken gelert und hebbet nicht van 
sick verlehreth. 

 
Desse nachfolgennde Artikell hebbe Metcke 

Musmans In ehrer Pynligen verhöringe bekannt: 
Erstlich 

Vier benompte fruwen so ehre tho dessen 
handell und wercke gehulpen hebben Die hefft 
sie apenbaret: Dessen fruwen samptlich hebben 
einen knocken (Knochen) tugerichtet densulvi-
gen heft Metcke Musmans In der Berstenbors-
telscken huse under den Doersüll (Türschwelle) 
na deme bringwort begraven. 

Und dat umb desser Orsake willen dat eine 
fruwe mit nhamen N. mit der Berstenborstels-
ken umb einen Acker welcker up deme Ghes-
merfelde vor deme Dorpe Breylinge belegen sy 
errig gestan hebbe. 

Avverst under Gyseke Papen bedde na der 
Kuvvert (Koben/Stall) hebbe desse Metcke 
Musmans einen Pott dar Inne sie allerlaye Inge-
dan begraven. 

Desse sulvige Pott heft twe Jar gestan und 
sind Sös Jahre dat sie ehme sine wedagen Im li-
ve tugerichtet hebbe. 

To dessen fruwen Ist der Duevell (Teufel) al-
le Viertide up einen hogen berch Im Ghesmer-
felde belgen als ein Jungkeselle, woll geschmu-
cket und nhu Jungst am avende Decollationis 
Johannis als ein Rueter up einem Pherde und in 
einem Roden rocke angekamen und sind aldar 
In groten freuwden ein tidlang miteinander ge-
west, ein mahell (Mahlzeit) tusamen gegeten 
und gedruncken, darna gedantzet und sind 
nachmals also wedder aneinander gekamen, In 
frewden gelevet und wat ein Jeder mit siner 
kunst uthgerichtet hadde edder nachmals thuful-
lenbringen, willens, berathschlaget und flitich 
beredet. Darnach Ist der Duevell van dessen 
wiveren In groter freuntlichkeit gescheiden. 

 
Die Urschrift, der Vorstehendes wortgetreu ent-

nommen, befindet sich im Besitz des Museumsver-
eins in Celle. Auf der Justizkanzlei in Celle ist der 
Prozess geführt worden.  

Das Urteil fehlt; es hat sicherlich auf den Feuer-
tod gelautet. Einen besonderen Wert bekommt die 
Akte dadurch, dass sie einen so genannten Segen 
enthält, denn solcher alter Zauberformeln sind nur 
wenige bekannt. Möglicherweise rührt der Spruch 
von den die Marienverehrung so eifrig betreibenden 
Barfüßermönche in Celle her, deren abgöttisches 
Tun und Treiben unter den Landleuten den gerech-
ten Zorn Herzog Ernst des Bekenners erregte. 
C. Cassel63  
 
Zur Erläuterung64: 

                                                      
63 Cassel Clemens, 1850 – 1925, ist Celler Stadtchronist gewesen. 

Vorher war er Realschullehrer in Celle. In den letzten Jahren soll er 
blind gewesen sein.) 
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Die Originalurkunde wurde nicht einge-
sehen. Trotzdem sind einige Lesefehler fest-
zustellen. Auf schriftliche Nachfrage hin, befin-
det sich die Urkunde nicht  im Stadtarchiv der 
Stadt Celle und auch nicht im Bomann Muse-
um. 
 
1.) Die Anklage durch den Jacob von Besten-

bostel und Giseke Papen, die im Prozesspro-
tokoll genannt werden, bezieht sich auf eine 
Person: „Metcke Mußmann“ - nicht „Hus-
mann“ - wie fälschlich im 1. Absatz gelesen 
wurde. 

 
2.) In dem ersten Absatz ist das Wort „tubers-

echt“ falsch gelesen und falsch übersetzt. Es 
sind zwei Worte zu lesen: „tuber“ und 
„secht“,in der Bedeutung: „Zauber, Zauber-
spruch“ und „sagen“ („Zuversicht“ -wie in 
der Absicht - heißt im Niederdeutschen ganz 
anders) Metcke Mussmann hat also unter 
Verwendung von Zaubersprüchen der Frau 
von Bestenbostel das oben genannten Mix-
getränk verabreicht. 

 
3.) Die Bedeutung von „Atterspett“ im 5. Ab-

satz ist schwierig wiederzugeben. Vermut-
lich handelt es sich um die alljährlich ge-
schehene Häutung einer Schlange, wobei 
die alte abgestoßene Haut durchsichtig wie 
Spinngewebe und rauh ist. 

 
4.) Der “Segensspruch“ ist eine Böte-Formel. 

Dreimal wird das Wort „bothe“ oder „Bote-
de“ „Boetede“ genannt. „Boten“ bedeutet 
im Niederdeutschen = heilen, Heilung. Die-
ses Wort hängt mit dem hochdeutschen 
Wort „büssen“ zusammen. „Bussen“ hatte 
ursprünglich die Bedeutung: „heilen“, „ge-
sund machen“. 

 
5.) Ob „Ghesmerfeld“ Absatz 15 und 18 richtig 

gelesen wurde? Vielleicht Oehmerfeld? Die 
Ackerflächen am Oegenbosteler Weg von 
Brelingen nach Oegenbostel haben den 
Flurnamen „Am Oehmerwege“. 

 
Die Urkunde umfasst zwei Aussagen der Ange-
klagten. Die erste vor der Folterung und die 
zweite in der Folterung. (Die Übertragung ins 
Hochdeutsche lautet): 

                                                                                      
64 Textanalyse von Oehlschläger Gerd, Pastor i.R. Neustadt / Evensen 

Am Tage des Nikolaus (6. Dezember) im sie-
benundvierzigsten Jahre hat Metcke Musmann 
auf die (Anklage-)Artikel, welche Jakob von 
Bestenbostel in Sachen seiner Mutter und Gies-
eke Papen für sich übergeben und beigebracht 
haben, ungefoltert und freiwillig dieses Be-
kenntnis abgelegt wie folgt:  
Erstens 

Sie bekennt, daß sie von Frau von Besten-
bostel ein Brot und einen Mariengroschen emp-
fangen hat. Daraufhin habe sie ein Wasserloch 
graben lassen, darin sie Frau von Bestenbostel 
gebadet habe und ihr auch von demselben Ba-
dewasser zu trinken gegeben habe. In diesen 
Trank hat sie hineingetan Teile von einer 
Schlangenhaut und Fleisch, welche sie beides 
zu Pulver gebrannt habe und ihr auf diese Wei-
se in den Trank gemischt habe und dabei den 
Zauberspruch gesagt, daß sie bald soll wegster-
ben und nicht mehr lange leben soll. 

Dasselbe habe sie darum getan, weil sie mit 
der Frau von Bestenbostel im Streit gelegen hät-
te, um ein Erbe, welches die Musmannsche ha-
be hergeben müssen. Sie habe absichtlich der 
Frau von Bestenbostel nicht helfen wollen. 

Nachdem Gieseke Papen auf dem Hochzeits-
fest von Curt Krustreder als Koch tätig gewesen 
war und von da am Abend nach Hause gegan-
gen sei, da habe ihm die Musmannsche auf dem 
Weg, welchen er gehen würde, eine abgestoße-
ne Schlangenhaut (die wie ein rauhes Zeug ist) 
wie Spinngewebe auf dem Weißdorn in den 
Weg gelegt. Und als er darüber hingegangen ist, 
da hat er seine Krankheit gekriegt, nämlich so, 
daß ihm sein Magen und sein Herz im Leibe 
vertrocknet sind. 

Danach ist Gieseke Pape, sich auf den Hand-
stock stützend, zu ihr gegangen und hat ihr sei-
ne Krankheit zu erkennen gegeben und sie ge-
beten, daß sie ihm helfen möge. Dafür wolle er 
ihr ein Schwein und eine Gans geben, welches 
sie dann von ihm empfangen hat. 

Kurz danach habe sie ihn gebadet und beim 
Baden ein warmes Bier mit fünf Bissen Brot 
hergerichtet und von der Schlange darein getan 
und ihm zu trinken gegeben. Dieweil er getrun-
ken hat, hat sie diesen folgenden Segen gespro-
chen: 
Segen 

Unser lieber Herrgott saß auf einem harten 
Steine, klagte, ihm wäre von Herzen bange. - 
„Sieh, lieber Sohn, was du nun traurig bist“. 
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„Ja, Maria, liebe Mutter s mein, ich mag wohl 
betrübt sein. Ich habe solche Schmerzen.“ „Was 
gibst du denen zum Lohn, die dir das heilen?“ 
„Ich will ihnen geben das halbe Himmelreich 
und das halbe Erdreich und alle die lieben See-
len, die mittwochs und am heiligen Abend vom 
Erdreich scheiden.“ Da sprach die liebe Maria: 
Es wäre ein guter Lohn. Unsere liebe Frau setz-
te sich nieder. Sie heilte ihre lieben Kinder. Ihr 
Heilen ist 77, darauf kommen 77 Heilungen. Im 
Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geis-
tes. 

Auf diese Weise hat die Musmannsche Gies-
eke Papens Krankheit bewirkt und sie auch 
noch weiterhin erhalten. Diesen Trank habe sie 
Gieseke Papen aus dem Grunde gegeben, weil 
er seine Pferde in ihrem Korn gehütet hatte. 
Weiterhin hat Gieseke Papen zwischen einem 
Mann Namens Krustreder und dessen jetziger 
Frau die Hochzeit vermittelt und vorher habe 
dieser Krustreder mit dieser Metcke Musmann 
verhandelt, daß sie ihm ihre Tochter zur Ehe 
geben wolle, was nachher wieder abgeschlagen 
wurde. Das alles hat auch dazu geholfen. Dieses 
alles habe Metcke Musmann von einer Bettlerin 
gelernt und habe es nicht von sich aus erdacht. 

Die nachfolgenden Artikel habe Metcke 
Musmann in dem Verhör unter Folterung be-
kannt. 
Erstlich 

Vier mit Namen genannte Frauen haben ihr 
zu diesem Handeln und Wirken verholfen. Sie 
haben ihr dies geoffenbart. 

Diese Frauen insgesamt haben einen Kno-
chen zugerichtet, den Metcke Musmann in dem 
Bestenbostelschen Hause unter die Türschwelle, 
die nach der eingezäunten Wort führte, vergra-
ben. 

Und das aus dem Grunde, daß eine Frau mit 
Namen N. mit der Frau von Bestenbostel um 
einen Acker auf dem Ghesmerfelde vor dem 
Dorfe Brelingen im Streit gelegen hätte. 

Aber unter Gieseke Papens Bett, das in der 
Nähe des Kobens (Stalls) steht, habe diese 
Metcke Musmann einen Topf mit allerlei Inhalt 
vergraben. 

Dieser Topf hat zwei Jahre da gestanden und 
es sind sechs Jahre, daß sie ihm seine Krankheit 
am Leibe bewirkt habe. 

Zu diesen Frauen ist der Teufel alle Viertel-
jahr auf einem hohen Berg im Ghesmerfelde be-
legen als ein Junggeselle gekommen. Er war 

prächtig angezogen. Und zuletzt am Abend des 
Tages der Enthauptung des Johannes des Täu-
fers (29. August) ist er gekommen als ein Reiter 
auf einem Pferde und in einem roten Rocke, 
und sie sind allda in großen Freuden eine Zeit-
lang miteinander Geschlechtsverkehr gehabt 
haben, sie haben bei einer Mahlzeit zusammen 
gegessen und getrunken, danach getanzt und 
sind nochmals wieder zusammengekommen 
(haben wieder Geschlechtsverkehr gehabt). In 
Freuden haben sie gelebt. Und was ein jeder mit 
seiner Kunst ausgerichtet hatte und nochmals 
willens war zu vollbringen, haben sie berat-
schlagt und fleissig beredet. Danach hat sich der 
Teufel von diesen Frauen in grosser Freund-
lichkeit verabschiedet. 
 
Kommentar zu dem Hexenprozess: 

Der Prozess ist, auf der Justizkanzlei in Celle 
und nicht, wie damals üblich vor dem >>Wiet-
zemühlengericht<< geführt worden.  
 
Wer waren nun die hier genannten Perso-
nen? 

Die angelblich tödlich verhexte Frau war Ca-
tarina von Bestenbostel, geb. von Ilten, die auf 
dem ein Sechstel Teil des Amtsvogts-Hofes des 
Gutes in Bestenbostel in der Wedemark lebte65. 

Ihre Beziehung zu der Familie von Besten-
bostel wird durch die Benennung ihres Sohnes 
Jacob von B. dargelegt, wahrscheinlich, weil sie 
bereits verwitwet war. 

66 
67 

In der Familiengeschichte der Familie von 
Weltze68 wird erwähnt, dass sie 1541 verstarb69 

                                                      
65

 1000 Jahre Brelingen 1990; Oehlschläger Gerhard Der Hof Besten-
bostel S. 338 - 369. 

66
 Beiträge zur Norddeutschen Geschichte. Auszug aus der Familien-

geschichte Weltzien. 1993/94 Band 4, S. 3 
67

 Siebmachers Wappenbuch von 1605 Band II. Tafel S. 185 
68

 Beiträge zur Norddeutschen Geschichte. Auszug aus der Familien-
geschichte Weltzien. 1993/94 Band 4, S. 3 
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und mit Dirick von Bestenbostel verheiratet 
war. 
Der Prozeß begann also sechs Jahre nach ihrem 
Tod. 
Wenn man den Grabstein des Amtsvogt von 
Curd Bestenbostel70 in der Bissendorfer Kirche 
betrachtet, erkennt man an der Wappendarstel-
lung, dass Catarina von Ilten seine Großmutter 
war. 
Die beklagenswerte Catarina von Bestenbostel 
wird an einer unerkannten Krankheit gelitten 
haben, die von der Kräuterfrau Metcke Muß-
man, die aus Brelingen oder anderen Orten des 
Kirchspiels stammte, erfolglos behandelt wor-
den war.  
Wegen eines Ackers geriet sie mit denen von 
Bestenbostel in einen Erbstreit, indem sie unter-
lag. So war sie vermutlich mit der Familie auch 
noch verwandt oder verschwägert. 
 
Auch Metcke Mußman, die Krankheiten wohl 
besprechen konnte, wie man heute sagt, scheint 
Witwe gewesen zu sein, da ihr Mann nicht er-
wähnt wird. Sie besitzt Ländereien, die wohl zu 
ihrem Hof gehört haben, da sie ihre Tochter mit 
dem Hoferben des Bauern Crustreder verheira-
ten wollte. Dieses Ansinnen konnte sie nur er-
folgreich stellen, wenn die Höfe wirtschaftlich 
etwa gleichgestellt waren. 
 
Den Bauern Crustreder (später hochdeutsch in 
Wennebostel und Wiechendorf Kreuztreter ge-
nannt) und Gyseke Papen im Kirchspiel Brelin-
gen einzuordnen ist nicht möglich. Diese Na-
men werden in keinem zeitgleichen Register 
(Viehschatzregister Wienhausen 1521) auch 
nicht im ganzen Kirchspiel erwähnt.  
 
Die aufgeführten Strafprozesse sind nur Beispiele 
für das Rechtswesen vor Einrichtung der Amts-
vogtei Bissendorf im Fürstentum Lüneburg. 
Im Niedersächsischen Landesarchiv in Hannover 
liegen noch zahlreiche Unterlagen über Straf- und 
Zivilsachen unter dem Celler Briefarchiv 61a  
Nr. 627 bis 958, die den Umfang des hier dargestell-
ten Themas sprengen würde.  
 
 

                                                                                      
69

 Norddeutsche Familienkunde Jg. XI, Neustadt Aisch 1962, 36, 
Adel oder Bauernstand; v. Reden Henning S. 40; die Mutter des Ja-
cob v. Bestenbostel stirbt um 1541 an einer Verhexung 

70
 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover T Bissendorf 3,1-3,6 Bissendor-

fer Hof- und Familiengeschichten 6 Bände; Hahn H. Lüddecke Fr. 
Band VI Kirche S. 160  
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Vorgesehene Strafen für Vergehen der Dienstboten 
1772 Original71 

 

 
 

                                                      
71  Fundstück auf einem Flohmarkt durch Reiner Linnemüller 1996 
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Text wörtlich abgeschrieben 

Georg der Dritte72 von Gottes 
Gnaden, König von Groß=britan- 

nien, Frankreich und Irrland, Beschützer des Glaubens, 
Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, des Heil. Röm. 

Reichs Ertz=Schatzmeister und Churfürst. etc 
Nachdem uns vorgetragen worden, daß denen in Unsern 
Teutschen Landen gegen die Hausdieberey ergangenen Ver- 
Ordnungen, der darauf erfolgten Extensions- und Erläuterungs- 
Edicte73 ohngeachtet, dennoch verschiedene Zweifel vorgekommen, wo- 
Durch der Sinn dieser Verordnungen mißdeutet werden wollen; So 
Haben Wir, um alle erregten Zweifel zu heben, und dem der gemeinen 
Sicherheit so schädflichen Verbrechen der Haus=Dieberey desto ge- 
Wissen Einhalt zu thun, Uns bewogen gefunden, die vorhin ergan- 
Genen Verordnungen zu renoviren, in einigen Punkten abzuändern, 
und solchergestalt Unsere Willensmeinung in Bestrafung der Haus- 
Diebe in diese Verordnung zusammen zu fassen, damit solche bey jedem 
Besonders bestimmten Falle desto genauer in Obacht genommen werde. 

Wir setzen demnach und ordnen Kraft hoher Landesherrlicher 
Macht und Obrigkeit anderweit: 

 
I ) dass der= oder diejenigen Dienstboten und Hausbedienten, so 

in eines anderen Kost und Lohn stehen, oder nebst dem Lohn statt der 
ordentlichen Beköstigung Kostgeld oder ein gewisses Deputat74 erhal- 
Ten, worunter auch die Kaufmannsdiener, Kramer= und Handwerks- 
Gesellen, und Lehr=Burschen, wenngleich letztere ausser der Kost kei- 
nen Lohn empfangen, sie mögen übrigens Lehrgeld geben oder nicht, 
mit zu rechnen sind; welche sich unternehmen, ihren Haua= und Dienst- 
Herrn, oder Haus= und Dienst=Frauen etwas von ihren Sachen, 
Gelde, Silber, Pretiosis, Kleinodien, Linnengeräthe, und andern 
Meublen und Effecten boshaft und vorsetzlicher Weise zu entwen- 
den, oder auch Eß= und Trink=Waaren schnöden Gewinnstes halber 
zu verpartiren, und im Falle, wenn der Thäter über zwanzig Jahre 
Alt ist, und der Werth des auf einmahl, oder nach und nach gestohl- 
nen auf funfzehn Thaler Spezies75, oder Dreißig nach Leipziger Fuß 
S. 2 
ausgeprägte Gulden sich beläuft, mit dem Strange bestraft 
werden sollen. 

II ) Wenn aber der Haus=Dieb das zwanzigste Jahr noch 
nicht vollbracht, oder der Werth des gestohlnen die vorhin bestimm- 
te Summe der funfzehn Thaler Spezies nicht erreicht; so soll der 
Haus=Dieb in den Karrn oder in das Zuchthaus auf Zeitlebens ver- 
urtheilet werden. 

III ) Dafern auch ein Diensbote sich unterfangen sollte, seiner 
Haus= und Dienst=Herrschaft Eß= und TRin=Waaren nicht in der 
Absicht, um Gewinnst davon zu machen, sondern solche für sich al- 
lein, oder mit andern zu verzehren, diebische Weise zu entwenden, 
oder solche einem Dritten zubringt, ohne davon zu genießen; 

d. d. 24. Nov. 1772 
Renovirte 
Verordnung 
Wegen Bestra- 
fung der 
Hausdieberey 
Und Untreue 
Der Dienstb- 
Boten 
 
 
 
 
I. Haus- 
diebe von 20. 
Jahren, die ei- 
Ne Summe 
Von 15 Thlr. 
Spezies ent- 
Wandt haben, 
werden mit 
dem Strange 
bestraft 
 
2. Hausdiebe 
unter  20 Jahren, 
oder die die gesetz- 
mäßige Summe nicht 
entwandt haben, wer-
den mit  
lebenswieriger 
Karrn= oder Zucht- 
Hausstrafe belegt 
 
3. Entwendungen 
von Eß= und 
Trinck=Waaren,  
welche nicht des 
Gewinnstes wegen 
Geschehen werden 
Mit harter Leibe- 
Strafe gebüßt 

 
 

                                                      
72  George William Frederick; * 24. Maijul./ 4. Juni 1738greg. in London; † 29. Januar 1820 in Windsor Castle) war von 1760 bis 1801 König von 

Großbritannien und Irland, (Wikipedia) Der neue Gregorianische Kalender war ab 01. 03. 1700 gültig nach Grotefend S. 25 
73  Edict =Erweiterungs- und Erläuterungs Erlasse 
74  Deputat = Sachleistungen 
75  Thaler Species =vollwertige Silbermünze im Gegensatz zum Rechnungsthaler. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Julianischer_Kalender
http://de.wikipedia.org/wiki/4._Juni
http://de.wikipedia.org/wiki/1738
http://de.wikipedia.org/wiki/1738
http://de.wikipedia.org/wiki/London
http://de.wikipedia.org/wiki/29._Januar
http://de.wikipedia.org/wiki/1820
http://de.wikipedia.org/wiki/Windsor_Castle
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_britischen_Monarchen
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Gro%C3%9Fbritannien
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Irland
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so soll derselöbe mit harterLeibes=Strafe beleget, und dem Befinden 
nach zum Festungs=Bau oder Zuchthaus=Arbeit condemnirt76 wer- 
den. 

IV ) Sollte auch das Haus=Gesinde, welchem Futterung 
Des Viehes anvertraut ist, seiner Haus=Herrschaft Korn, Stroh, 
und andere Futterung nicht Gewinnstes halber, sondern deren Vieh 
damit zu füttern, heimlich und treuloser Weise hinwegnehmen; so 
soll diese begangene Untreue und Unterschleif jedes Mal nachdrüchlich 
bestraft werden 

V ) Damit auch die Haus= und Dienst=Herrschaft gegen die- 
jenigen, denen siebaares Geld oder anderes Haus=Geräthe und son- 
stige Effecten anvertrauen, und in Verwahrung geben, es mögen 
solches Schreiber, Haus=Verwalter oder andere Haus=Bediente 
seyn, in Sicherheit gesetzt werden mögen; so verordnen Wir hie- 
mit, daß, wenn ein solcher Haus=Bedienter, er se3y auf die Verwal- 
tung des ihm anvertrauten Geldes, oder Aufbewahrung der ihm 
unter Händen gegebenen Sachen beeydiget oder nicht; das ihm 
anvertraute Geld betrüglicher Weise unterschlägt, oder die in Ver- 
wahrung habenden Sachen veruntreut, derselbe einen Haus=Diebe 
gleich geachtet werden, und wenn er das zwanzigste Jahr zurückge- 
leget, und der Werth des veruntreuten Geldes oder Guts Einhun- 
dert Thaler Species beträgt, mit dem Strange bestraft werden soll. 
Wenn aber der Thäter das zwanzigste Jahr noch nicht zurück gelet 
haben, oder der Werth des veruntreuten Geldes oder Guts nicht 
auf Hundert Thaler Species ansteigen sollte; so soll derselbe zu Karrn77= 

S. 3 oder Zuchthaus=Strafe auf Zeitlebens condemnirt wer- 
den; Es wäre dann, dass die Summe des veruntreuten Geldes 
oder Guts nur zwanzig Thaler Species betrüge, in welchem Falle 
die Strafzeit auf gewisse Jahre nach dem Ermeßen des Richters 
bestimmt werden soll. 

VI ) Diejenigen Dienstboten, welche ihren Mitdienstboten oder 
Fremden Anleitung oder Vorschub geben, ihre Brodtherrschaften zu 
bestehlen, oder den intendirten Diebstahl gefährlicherbWeise ver- 
Heelen, sollen zu harter Leibe=Strafe condemnirt werden. 

Sollte auch ein solcher Dienstbote, der zu Bestehlung seiner 
Herrschaft vorerwehnter maßen Anleitung gegeben, sich gelüsten 
lassen, nachmals von dem gestohlenen zu participiren; so soll dersel- 
be, wenn er gleich bey der Ausübung des Diebstahls selbst, nicht mit 
Hand angeget, dennoch denen Haus=Dieben gleich geachtet, und 
nach Maaße seines Alters, und desjenigen, so er von dem ge- 
stohlnen zu seinen Antheil bekommen, mit einer härteren Leibes- 
Strafe, wie in dem ersteren Falle, auch dem Befinden nach, mit 
der Lebens=Strafe beleget werden. 

VII ) In wie ferne denen Haus=Dieben, wie auch denen unge- 
treuen Haus=Bedienten die Einwendung, dass das gestohlene oder 
veruntreute wieder erstattet sey, oder die Wiedererstattung erfol- 
gen könne, mithin dem Bestohlnen kein Schaden verbleibe, zur Mil- 
derung der Strafe gereichen möge, solches wird derrichterlichen Er- 
mäßigung nach Vorschrift der peinlichen Rechte78 überlassen.- 

 
 
4. Entwendungen 
der Futterung für 
das Vieh werden 
nachdrücklich  
bestraft. 
 
 
5. Strafe der  
ungetreuen 
Hausbedienten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Auf die Anleitung 
und Vorschub zu 
Bestehlung der 
Herrschaft folgt 
harte Leibes= 
auch dem Befinden 
nach, Lebensstrafe. 
 
 
 
 
 
 
7. In wie ferne die 
geschehene Wieder- 
erstattung des ge- 
stohlen oder verun- 
teueten die gesetz- 
mäßige Strafe mildert 

 
 
 

                                                      
76  condemniret = verurteilet 
77  zu >>Karrn-Strafe<< verurteilt= auch Baugefangene genannt, die mit Fußketten versehen in Zuchthäusern oder Festungen schwere Transportar-

beiten mit Karren zu verrichten hatten und in Gemeinschaftsquartieren zu 20 bis 50 Mann untergebracht waren.  
Pierers Universallexikon 1858 S. 417 

78  peinliche Rechte =  Ermittlung des Tatherganges unter Anwendung der Folter. 
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VIII ) Es soll auch bey denen Haus=Diebstehlen oder Verun- 
treuungen kein Unterschied gemacht werden, ob das entwendete Geld 
oder Gut der Brodt=Herrschaft eigenthümlich gehöret, oder dersel- 
ben nur zur Verwahrung oder Verwaltung gegeben worden; aller- 
maßen der Brodt=Herr auch in Ansehung dieser ihm anvertrauten 
Sachen billig in Sicherheit gesetzt werden muß. 

Wir gebieten und befehlen demnach Unsern Justitz=Collegiis, 
denen von der Ritterschaft und andern Obrigkeiten, so mit den peinli- 
chen Gerichten versehen sind, dass sie bey sich eräugnenden Fällen 
nach dieser Unserer renovirten Verordnung sich richten und darnach spre- 
S. 4 chen, auch solche denen zu einer etwa auswärtig einzuholenden 
peinlichen Urtheil verschickenden Acten mit beylegen sollen. 

Damit auch diese Unsere renovirte Verordnung zu jedermanns 
Notiz und Wissenschaft komme, und niemand sich mit der Unwissen- 
heit entschuldigen könne; so ist Unser gnädigster Wille, daß diselbe  
nicht allein an gewqöhnlichen Orten affigirt, sondern auch in allen 
Kirchen Unseres Churfürstenthums und Landen, folglich auch in den reformirten 
und catholischen Kirchen, auf den jedesmaligen 23ten 
Sonntag nach Trinitatis, nach allen vor= und nachmittägigen Predig- 
ten, von den Canzeln verlesen, solches auch denen Gemeinen allemahl 
8 Tage vorher von der Canzel angedeutet, und die Hausherrschaften 
erinnert werden sollen, ihr Gesinde an dem benanten Sonntage zu 
Anhörung dieser Unserer Verordnung fleißig in die Kirche zu schicken, 
wie Wir denn auch denen Predigern ernstlich empfehlen, denen ihrer 
Vorbereitung zu Cnfirmation anvertrauten Kindern den Inhalt 
derselben bekannt zu machen. Gleichergestalt ist diese Unsere Ver- 
Ordnung der Judenschaft in Unsern Landen zuzustellen, damit selbi- 
ge in ihren Schulen auf einen von ihr selbst zu bestimmenden Tag 
verlesen, und damit alle Jahre fortgefahren werde; und soll die 
Judenschaft jeden Orts, daß solches geschehen, bey Unserer Landes- 
Regierung Anzeige thun. 

Wornach sich also ein jeder zu achten. 
Gegeben auf Unserm Palais zu St. James den 24ten No- 

vember. des 1772sten Jahrs, Unsers Reichs im Dreyzehnten79. 
 
L  S     GEORGE  REX.   
          
       J. F. C. v. Alvensleben80. 

 
8. Hausdiebereyen 
werden auch an den-
jenigen Sachen verübt, 
die der  
Hausherrschaft zur 
Verwahrung oder  
Verwaltung  
Hingegeben sind. 

 
Bevor die politischen Grenzen der Amtsvogtei beschrieben werden, sei auf die >>Hud- und Weideschnee-
den81<< hingewiesen, die sich durch die Allmende der Dörfer ziehen und sich vielfach überschneiden.  
In der südlichen Gemarkung Bissendorfs erkennt man: die Bissendorfer Schaff,- Hornvieh-, Pferdeschneede 
und Plaggenhiebsgräntze sowie für die angrenzenden Orte Maspe, Altenhorst entsprechende Schneedefüh-
rungen. 
Eine Auflistung der Orte, die die Schneden berühen findet sich nicht. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
79  im Dreyzehnten =Regierungsjahr 
80  Johann Friedrich Karl von Alvensleben (* 26. Oktober 1714 in Magdeburg; † 16. Mai 1795 in Ham Common, England) war ein britisch-

hannoverscher Minister (Wikipedia) 
81   NLA Hauptstaatsarchiv Hannover Kartenabteilung 32 b Bissendorf Q cc 631 Karte der Gemeinheitsteilung 1827/28 

http://de.wikipedia.org/wiki/26._Oktober
http://de.wikipedia.org/wiki/1714
http://de.wikipedia.org/wiki/Magdeburg
http://de.wikipedia.org/wiki/16._Mai
http://de.wikipedia.org/wiki/1795
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ham_Common&action=edit&redlink=1
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Beschreibung wie die Grenzen der Amtsvogtei 
Bissendorf von 1472 bis 1771 gefunden und fest-
gelegt wurden82.  

Da die Wedemark vor 1771 keine eigene voll-
ständige Vogteikarte oder eine vollständige Be-
schreibung ihrer Grenzen hatte, mußte auf die Be-
schreibungen und Karten der umliegenden Vogteien 
Langenhagen, Burgwedel, Essel, Neustadt83, Win-
sen und Ricklingen zurückgegriffen werden. 

Die erste ausführliche farbige Kartierung der 
Wedemark finden wir in der Kurhannoverschen 
Landesaufnahme von 177184. 

Auf dieser Karte sind immer noch zwei Varian-
ten der Grenzen zu sehen. Die von den Bissen-
dorfern bevorzugte Grenzführung ist gelb einge-
zeichnet worden, die der anderen Vogteien grün. Da 
die Karte mit ihrem Maßstab von 1: 23000 fast dem 
späteren Messtischblatt entspricht, kann man die 
Angaben auf den verschiedenen Karten  gut mitei-
nander vergleichen.Allerdings sind die auf den frü-
her datierten Karten so zahlreich genannten Grenz-
punkte nur spärlich und dann auch noch verändert 
wieder zu finden. 

Die noch älteren Grenzbeschreibungen aus dem 
Jahre um 990, 1007 und 1013 sind in Band VI der 
Chronik von Bissendorf, Abschnitt Kirche S. 5 – 11 
erwähnt worden und werden hier nicht diskutiert. 

Die älteste Schneedebeschreibung85 der Süd- und 
Ostgrenze der Wedemark gibt es von dem Burgwe-
deler Vogt Bartold Schlüter aus dem Jahre 1472. 

Für die Amtsvogtei oder damals noch die Goh-
grefenschaft der Wedemark werden hier folgende 
Grenzpunkte genannt, die mit >>Altenhorst auf dem 
Kesselkhaken<< beginnen, >>Zellringelo<<, 
>>Wittenkamp<<, >>Springloh<<, >>vor in der 
Sandesriede<< hin, bis auf die >>Karbrakeride<< 
(Karbohmsriede auf der Karte der Gemeinheitstei-
lung von 1828)86 geht und hier nach Norden zu dem 
Verlauf der Wietze folgend >>krumm und gera-
de<<. (Bis zur Gemeinheitsteilung 1828 bleibt die 
Wietze immer unsere Ostgrenze.)> >Sivers Klin-
te<<, >>Modekuhlen<< (Mohmühle), (Alterbrink, 
hier mündet die Hengstbeke in die Wietze), Hage-
dorn, Timmersbrink, (nur auf der Amtskarte von 

                                                      
82  NLA Hauptstaatsarchiv  Hannover 74 Burgwedel Grenzfragen Nr. 

152-157 
83  NLA Hauptstaatsarchiv  Hannover Celler Br. 61a Nr. 70 Betr. die 

Irrungen zwischen den Fürstentümern Calenberg und Lüneburg 
wegen beider Grenzen 1538-1557 

84  Kurhannoversche Landesaufnahme 1771; farbige Karten Nr. 101, 
102, 109 und 110; Signatur: 25564; Staatsbibliothek Berlin; Preußi-
scher Kulturbesitz. 10785 Berlin; Potsdamer Straße Nr. 30 – 37 

85  Münkel, Wilfried Hannoversche Geschichtsblätter Bd. 34/1980; S. 
10/11, , Die Diözesangrenzen zwischen den Bistümern Minden und 
Hildesheim nördlich der Stadt Hannover um das Jahr 1000 und die 
Entstehung der älteren Vogtei Lauenrode im 14. Jahrhundert. 

86  NLA Hauptstaatsarchiv  Hannover Kartenabteilung; 32 b Bissen-
dorf a. c. c. 631; Karten der Gemeinheitsteilung 1828/38 

Burgwedel zu sehen)87 >>die Wietze lang<<, 
>>Schierenhorst<<, >>Wedderwech<< und >>Hel-
dery<< oder später >>Hellernwiesen<< genannt. 

Hier endet die Ostgrenze der Wedemark zur 
Vogtei Burgwedel im Norden. 

Die Grenze liegt mit ihrem Verlauf >>durch den 
Kesselhaken in Altenhorst<< fast einen Kilometer 
weiter südlich als bei den späteren Beschreibungen. 

Merkwürdigerweise wird der wohl zu weit nörd-
lich liegende Forst >>Rundshorn<<, der schon auf 
einer Amtsübersichtskarte des Fürstentums Lüne-
burg von 1592 zu sehen ist, nicht erwähnt88. 

Auf dieser Karte sind die Grenzen der Kirchspie-
le Bissendorf und Brelingen angegeben, Mellendorf 
mit Kirche als Ort, in Bestenbostel ist eine Kirche 
eingezeichnet. Hainhaus, Maspe und Twenge sind 
dem Kirchspiel Bissendorf zuzuordnen. Politisch  
liegen diese Orte außerhalb der Amtsvogtei. Das 
Bissendorfer Moor heißt hier >>kaltes Mohr<<. Der 
>>Oese-Winkel<< 1771 heißt hier >>Öhxs-
Winkel<<. Diese Niederung kommt erst nach der 
Gemeinheitsteilung 1828 zur Gemarkung Bissendorf 
und wird jetzt >>Mörsewinkel<< genannt. 

Ältere Schneederezesse im Westen und vor allen 
im Süden der Wedemark werden 1538/39 und 1543 
erwähnt. Hierbei geht es immer Auseinandersetzun-
gen wegen Plaggenhauen, Hud-, Weide-, Mast-, 
Holz- und Jagdrechte, die die politischen Grenzen 
der Ortschaften überschneiden. In diesen Gebieten 
liegen oft >>Richehagen oder Rehagen<<, also Hä-
gewiesen, die einen besonderen Schutz genießen. 
Manchmal werden Jäger oder Förster genannt, die 
diese Gebiete beaufsichtigen. 

Als Grenzpunkte im Süden des Amtes Bissen-
dorf, die durch Erdhaufen gezeichnet sind, werden 
1543 genannt: >>Bissendorfer Schlagen<<, >Ick-
horster Wiesen<< >>Uhlenbrink<<, >>Gisecke 
Claustes (Clawes) Wiesen<<, Sandesriede<<, 
>>Natelsweges Heide<<, >>Isternhagener (Isern-
hagener) Wiesen<<, im >>Maspper hoge<<, 
>>Moorbrink<<, >>Burgwedeler Bolweg<< und 
>>Landwehr<<.  

Die erstgenannten Flurnamen liegen in der We-
demark, die letzten fünf auf der Burgwedeler oder 
Langenhagener Seite. Der Langenhagener Vogt ist 
1543 >>Crissten halber<<. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
87  Amtskarte von Burgwedel 1662; NLA Hauptstaatsarchiv   Hanno-

ver; Kartenabteilung 31b/10 pm. 
88  NLA Hauptstaatsarchiv  Hannover Kartenabteilung: 1/99 pm. kolo-

rierter Kupferstich von Ortelius, Abraham; Antwerpen; Brunsvcen-
sis et Luneburgensis Ducatum vera delineat  
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Amtskarte der Vogtey Bissendorf 1579; Archivbild des historischen Museums Hannover Sign.: F 476, ge-
zeichnet von Mellinger. Gedruckt 1630 
 
 
 
 
 
 
 



 89 

 
Fürstentum westliche Ämter. Kolorierter Kupferstich aus Deutscher Atlas 1796 von Franz Johann Joseph 
von Reilly (1766-1820) Amtsvogtey Bissendorf. 
Die Karte ist im heutigen Sinne stark verzogen. In Bissendorf ist eine größere Kirche eingezeichnet, in Bre-
lingen und Abbensen je eine kleinere Kirche. In Mellendorf, Negenborn Berkhof und Elze fehlt jeder Hin-
weis auf die dortige Kirche oder Kapellen. 
Die Schreibweise der verschiedenen Orte weicht von der heutigen Form ab. 
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Die Grenzbeschreibung der Vogtey Lauenburg von 
154889 

In der Vogteikanzlei ist l548 zu Zeiten Hinrich 
Lorlebergs eine Grenzbeschreibung verfaßt worden.  
Eine frühere, allerdings unvollständige >>Gircum-
ferentz Schnede und Gräntze ist Anno 1528 befun-
den<<, berichtet im Jahre 1660 der Langenhäger 
Vogt Balthasar Alewin. Aus der Grenzbeschreibung 
von 1548 und einer späteren Abschrift werden hier 
Teile wiedergegeben, die dem Verlaufe der heutigen 
Stadtgrenze in ihren nördlichen Abschnitten unge-
fähr entsprechen: 

Am Dienstag nach Mathey Apostoli (24. 09.) 
Anno 1548. Is dusse nabeschreve Snede der Lawen-
roder vogedie up dem Holting tho Engelnborstel ge-
funden wie folgt: von den Denneckberg entlangk up 
den 

wendischen kerckhoff, dorg dat Reße dorg 
S. 28 
iasper bussen Hus up den Kettelhakeri  
up de slipride von dahr up dat dridde  
slach tho Bissendorpe, up de Snitgraste  
ride up den slachbohm darsulfst up den 
olden graben in der Sandersride up de 
witzen. de witzen krum und recht dahl  
bet up den borgwedelischen bolweg recht 
dorg bet up den hertzstig, den hertz- 
stieg krum und recht ut bet up den 
Kottelbrinck up de weßenbeke, de 
weßenbeke dahl up de Duvenbrincke." 
Die Beschreibung endet dann in Hannover vor 

sunte Illigen Dore (Ägidientorplatz)  
 
Hochdeutsche Übersetzung dazu: 
Vom Deneckenberg entlang auf den wendischen 

Kirchhof zu durch das Dorf Resse 
durch Jasper Busses Haus auf dessen Kesselha-

ken zu auf die Slipride und von da auf den dritten 
Schlag nach Bissendorf, auf die Schnitgersriede 

auf den Schlagbaum daselbst, auf den alten Gra-
ben in der Sandesriede, auf die Wietze zu in deren 
Verlauf krumm oder gerade bis an den Burgwedeler 
Bohlweg gerade zu bis auf den Herzstieg 
Vermutliche Grenzbeschreibung der Vogtey Lan-
genhagen von 1716 
Der jetzt folgende Text stammt nicht aus dem Jahre 
1548, den muss Bode aus anderen nicht genannten 
Quellen haben, denn die genannten Hofbesitzer 
Jobst Engelke Interimswirt von 1700 – 1705 und 
Cord Ohlenbostel Hauswirt von 1677 – 1722 in Ick-
horst haben 150 Jahre später gelebt90. 

                                                      
89  Bode Walter; Geschichte Langenhagens Heft 6, S. 28 – 32 1984 

Stadtarchiv Langenhagen, Eigenverlag  
90  Hahn Hellmuth; nicht veröffentlichte Hofgeschichte des >>Jürns- 

und des Harms Hofes<< in Ickhorst, 1996 

So ist zu vermuten, dass die Beschreibung der Lan-
genhagener Amtskarte dem Jahre 1716 zuzuordnen 
ist91. 

Zur linken Seite auf den großen Stein zu, welcher 
über den Stehlinger Torf belegen und sieben Fuß 
lang und vier Fuß breit ist (210 x 120 cm. In den 
noch älteren Grenzbeschreibungen wird er >>Ru-
henstein<< genannt) 
von diesem Steine wiederumb Zur Linken an Jobst 
Gosewischs undt Heinrich Riechers Cämpe an den 
Graben sothaner Kämpe hierumb  
S. 31 
Biß an die riede, selbige entlang an den einfluß des 
Großen Borns von der Quelle desselben an den 
Wendischen Kirchhoff, von demselben zur Rechten, 
vor dem Reßer Felde hinweg neben dem Hirten 
Hause über, auf Hauß in Reße, zur einen seithenthür  
hinein an den Kesselhaken, zur anderen Seithenthür 
hinauß durch die Reßer Gehäge, auf den Born vor 
dem Mohre, die Muswilder See genanndt und dann 
ferner das Mohr herab, Biß an den eckstender am 
Zollhauße, in den Bisserdorfer Schlagen von dannen 
zur Rechten seithe zwischen Curdt Ohlenbostells 
und Jobst Engelken Häußern durch über das Ihck-
horsterfeld auf die Mohrriede an der Ecke der Ick 
horster wiese, dann zur Linken an den Allern dahl, 
auf den Kaltenbrink, von demselben gerade über die 
wiesen, Biß an den Alten Graben, woselbst ein Bis 
sendorfscher Schlagbaum gestanden,  
S. 32 
durch die Sandesriede über die Natelsweges- Heide 
wieder an einen alten Graben bis an die Wietze, an 
derselben hinaus bis an den Burgwedeler Bohlweg, 
woselbst an der Wietze mit beiden Ufern der Fürst-
lichen Vogtey Langenhagen zuständig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
91  NLA Hauptstaatsarchiv  Hannover Kartenabteilung 16/34 m Amts-

karte von Langenhagen um 1716 Zeichner de Villiers; NLA Haupt-
staatsarchiv  Hannover Kartenabteilung 16/34 m 
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Die Nordwestgrenze wird 171192 und 171693 aus-
führlich dargestellt.  

Schon am 08. Juli 1711 hat der Bissendorfer Amts-
verwalter Johann Christian Nolbek (1708 – 14) eine 
Schrift Abbensen contra Helstorf verfasst, in der ein 
15 Jahre währender Streit zwischen den Ämtern Bis-
sendorf und Neustadt beschrieben, indem es um 
Hud- und Weiderechte und um Torfstech- und Plag-
genhaurechte geht. Auch sein Amtsvorgänger Lüde-
cke (1691 – 1695) hätte sich mit dem Vorgang be-
schäftigen müssen.  
Auch der Holzgeschworene Cord Walters aus Bre-
lingen wurde zu Rate gezogen. Wenn sich die eine 
Partei sich im Recht wähnte, hat sie Kühe oder Pfer-
de der Gegenseite in Pfand genommen, die später 
wieder gegen Geld eingelöst wurden. Auch wurden 
Knechte deshalb geschlagen und ihnen Arbeitsgerä-
te, >>Twicken<<, (Schaufel zum Plaggenhauen) 
weggenommen. 

Die Schneede wurde folgendermaßen beschrieben:  
1. Der Schnede graben 
2. Die Depen Fahren 
3. Der Doppelte graben 
4. Die Silber Kuhle 
5. Im Viehbruche, wo vor Zeiten eine wasser müh-

le gewesen (Die Ober-oder Jürsenmühle) 
6. Das Mittelste steg für Helstorf 
7. Helstorff 
8. Abbensen (ist nicht mitkopiert) 
9. Ossen beeke 
10. Der Neustadter praetendierte grentze 
Wegen dieses hier aufgezeichneten Konfliktes wurde so-
gar eine kleine primitive Grenzzeichnung94 angefertigt, 
die in Kopie beiliegt und mit dem Ausriß aus der genauen 
Karte von 1716 verglichen werden kann. Beide Karten 
sind Handzeichnungen vom 08. Juli 1711. Das 
Kirchdorf soll Helsdorf sein. Die Mühle steht weit 
nördlich von Abbensen 

 

 

 

                                                      
92  NLA Hauptstaatsarchiv  Hannover 74 Burgwedel Nr. 156; ohne Seitenzahl. Beschreibung der Nordwestgrenze der Vogtei Bissendorf 
93  NLA Hauptstaatsarchiv  Hannover; Kartenabteilung 31 b 6 m 1716/17 Süd-, West- und Nordwestgrenze der Vogtei Bissendorf 
94  NLA Hauptstaatsarchiv  Hannover 74 Burgwedel Nr. 20 S. 1/12 Grenzstreitigkeiten zwischen dem Amte Neustadt und Bissendorf 1715 
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NLA Hauptstaatsarchiv Hannover. 
Kartenabteilung Sign.: 31 b/6 m.
Grenzkarte von 1716, De Villiers
Carte zwischen den ämtern Neustadt, Essel,
Bissendorff, Ricklingen und Langenhagen
Capitain Inginieur Couffier De Bonniuel,
De Villiers genandt. Annis 1716 und 1717
Scala von 400 calenbergischen Ruthen
(Eine Ruthe gleich 4,66 Meter)
Eine viertel teutsche Meile von 12 auff dem gradu

Schunhage 1581

Honbrogk 1581

Großer Sand 1581

Ludigken Denecken
Funken Kesselhaken
1581

H. Rodes 1581
Immengarten

Ausriß aus der Grenzkarte des Amtes Bissendorf 1716 
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Auf dem >>Lutterdammer Landgericht<< am 26. 
Juny 158195 wird u. a. nach der Snede gefragt, die 
im Gebiet von Esperke, Helstorf und Basse die 
Nordwestgrenze der Wedemark berührt. 
Der im Wesentlichen übersetzte Text lautet: 
Seite 3  

Vesbegken: Von dem Herdehaus auf den 
>>Rehagen<<, denselben krumm und recht entlang 
bis auf den >>Hollenbecker Hoff<< 
Seite 4 

Helstorf: Von da auf den >>Halenberg<<, von 
dort zu dem >>Kesselhaken von Kastens Abbense-
ner Haus<<, (Haus des Müllers der Obermühle) von 
dort auf den >>Schunhagen<< (Havelbrink auf der 
Karte von 1716/17) und weiter bis zu Hermen Ro-
des Immengarten. 

Basse: (eigentlich handelt es sich um die Ge-
markung Metel) Von dem Immengarten auf die 
>>Ossenbegke<<, diese krumm und recht entlang 
bis zur Honbrogk (Brügge gleich hinter dem Zu-
sammenfluß von >>Jürse<< und >>Ossenbe-
cke<<), auf den großen Sand denselben entlang bis 
zu Ludigken Denecke Funken Kesselhaken. (Hier 
handelt es sich wahrscheinlich um den zweiten Hof, 
der auf der Karte von 1716/17 bei der Obermühle 
eingezeichnet ist.) 

Beide Wassermühlen, obwohl vorhanden, wer-
den hier merkwürdigerweise nicht erwähnt. Die 
Rechtschreibung im Originaltext ist sehr variabel. 

 
Erklärung zu Esperke nächste Seite 
Die Viehbruchsmühle96 wird 1526 von dem Lü-

neburger Zöllner Hans Schade an Dirick von Bes-
tenbostel für 100 >>Rheinische Gulden<< verkauft 
und heißt im Kaufvertrag die >>Helenmühle mit 
dem Helenteich<<. (Staurecht v. Mariae Geburt 08. 
09. bis Mariae Verkündigung 25. 03.) 

Die Bezeichnung könnte mit der Lage der Was-
sermühle zu tun haben. Sie lag auf einer kleinen 
Anhöhe mit einem Gefälle von zwei m in die Niede-
rung hinab. Helen bedeutet Halde, also abfallendes 
Gelände. 

Mühle am Hang könnte man heute sagen  
 
Im Kaufvertrag 1624 des Gerd Dietrich Feuer-

schütz97, als Erbe des kinderlosen Amtsvogts Curdt 
von Bestenbostel, wird diese Wiese, die Aschhorst, 
für 40 rtl verkauft und u. a. auch die Viehbruchs-
mühle an Dietrich Hans von Bestenbostel dem Ei-
gentümer des Junkernhofes 
 
 
 
                                                      
95  NLA Hauptstaatsarchiv  Hannover, Cal. Br. 2 Nr. 1922 
96  Kleeberg Wilhelm. Mühlengeschichte des Landkreises Burgdorf, 

1958, Schriften des Niedersächsischen Heimatbundes, Neue Folge 
Band 35 

97  1000 Jahre Brelingen. Oehlschläger Gerhard. >> Der Hof von 
Bestenbostel<< S. 344 - 348 
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Ausriß aus der Grenzkarte von 1716/17 nördlicher Bereich 
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Seite 3:  
Esperke: vom Baum auf dem Schartenberg, die 

Grindau hinunter krumm und recht, auf die Knop-
persbahn, auf die Hogkenn (Hapken?) Hausstelle 
(gemeint ist das Haus des derzeitigen Müllers auf 
der Viehbruchsmühle, die hier seltsamerweise nicht 
genannt wird) auf die >>Asthort<< (nicht zu finden) 
(eine große Wiese vor Ögenbostel, die 1624 Asch-
horst genannt wird), dann an den verstender (Gie-
bel) des >>Ögenbosteler Hirtenhauses<<  
 

Schon am 12. 01. 1720 gibt es einen neuen Kon-
trakt, der mit einer Kartenkopie dieses Gebietes von 
1716 versehen ist.  

Es wird ein Grenzpfahl vor Höpers Schlagen ge-
setzt, der Schlagbaum ist nicht mehr eingezeichnet, 
und durch das Moor hinfolgend ein zweiter am Cör-
pers Bach und dritter Pfahl vor Ibsingen, welcher 
Letztere alle drei Ämter scheidet.  

Um die geplante Grenzvermessung 1716 durch-
führen zu können, werden erfahrene Bauern aus den 
betreffenden Schnedegebieten gebeten, sich an der 
Findung der Grenzpunkte zu beteiligen. 

So am 06. 05. 1716 in Abbensen und Helstorf.  

Auch wird ein alter? Extract des seeligen Amts-
vogts von Schrader aus Neustadt beschafft, der hier 
aufgelistet wird: 
  1.)  Schnedegraben vor dem Harbruche 
  2.)  Depen Fuhren 
  3.)  grauer Immenzaun 
  4.)  doppelter Graben vor dem Meteler Felde 
  5.)  Trompeterberg 
  6.)  Silberberg 
  7.)  Viehbrüche (Obermühle) 
  8.)  Mitterste oder Brunnensteg vor Helstorf 
  9.)  Kirchborn oder Westbeke  
10.)  vorgleich durch die Heide auf das Mittelste 

Stech vor Helsdorf 
11.)  von der Riehde oder dem mittelste Steg den 

Fluß entlang auf den Kirchborn 
12.)  Von den Kirchborn den Fluß auf die Rehagen, 

über den Loniberg (Lerchenberg) aber vor die-
sen ein Heister gestanden, der Rehagenheister 
genannt wird. 

13.)  Von da biß auf den Dünnspanhorn bey Ernst 
Detmerings von Vesbek Immenzaun, auf den 

14.)  beim (Win)gartten (Weingarten)  
15.)  Auf das schwartze Flart 
16.)  Auf die drei weißen Plocken beim Gororell? 

Steg, auf den Ort vorm Hope, woselbst vor die-
sem der mittelste Schlagbaum gewesen. 

(Da die Fürstentümer Lüneburg und Calenberg  
1705 politisch vereinigt wurden, mußte hier wohl 
kein Zoll mehr erhoben) 98 

                                                      
98  Geschichte Niedersachsens Bd. 3,1; van den Heuvel Chris-

tiane und von Boetticher Manfred; S. 159 

17.)  Von da geht die Schnede auf die Grindau, 
krumm und recht bis in die Leine, so aber hie-
sige Vogtey Bissendorff nichts angehöret, so-
dann die Vogtey Essel von dem Amte Neustadt 
a. Rbg. scheidet  

 
Am 01. 05. 1717  wird vom Amt Bissendorf an die 
hohen Räte zu Hannover ein Grenz-Conzept für de 
Villiers erstellt. 
  1.) Vom Schneedegraben im Harbruch den Grenz 

pfählen daselbst 
  2.)  Die rauen steine 
  3.)  Tevenrihe (in Resse) 
  4.)  hilige Mehr 
  5.)  flachswete ? 
  6.)  grimpen graben 
  7.)  Rahbröchsberg 
  8.)  doppelte graben an der hanöverschen herstraße  
  9.)  Hesten dam 
10.)  olenhörster dam 
11.)  Moorvordam  
12.)  hilige wiede 
13.)  weiße Kuhlen undt 
14.)  biß in die Wietze, so die Amtsschnede zwi-

schen Bissend. undt Burgwedel biß nach wietze 
an der aller ist. 

Diese Grenzführung fällt völlig aus dem sonst ange-
gebenen Rahmen. 
 
Beschreibung der südlichen, westlichen und 
nördlichen Grenzen der Amtsvogtei Bissendorf 
1716 
Vorbemerkung: 

Die umfangreichen Texte auf der Karte wurde 
von Hellmuth Hahn im Mai 1998 in Schreibmaschi-
ne übertragen und auf eine verkleinert kopierte Kar-
te eingesetzt, um die Originalkarte (150 x 50 cm) 
lesbar und verständlich zu machen. 

Der Kartenmaßstab ist in kalenbergischen Ru-
then angegeben. Diese verkleinerte Karte hat den 
ungefähren Maßstab von 1:25000. Kommentare und 
Ergänzungen sind in Kursivschrift eingetragen. 

Dem Vermessungsingenieur >>de Villiers<< hat 
bei seiner Vermessung wohl eine ältere Karte, und 
wie 1711 beschrieben, auch ältere Aufzeichnungen 
vorgelegen, die er nicht erwähnt, und nun versucht 
die älteren Angaben auf seiner neuen Karte einzu-
tragen, was ihm nicht immer gelingt. 

Die Ortskarte von Resse mit ihren vielen ge-
drängten Eintragungen ist von mir mit einer Lupe 
gesondert herausgezeichnet worden, weil man die 
vielen Einzelheiten auch auf der Originalkarte nicht 
erkennen kann. 

Dabei ist die Grenzziehung der Übersichtlichkeit 
wegen ausgelassen worden. 

Es gibt noch zweite Karte aus dem Jahre 
1716/17, die eine Kopie der >>de Villierschen<< 
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Zeichnung ist und keine Abweichungen vom Origi-
nal zeigt. Sie wurde von einem S. H. Segelcke ange-
fertigt. Auf dieser Karte ist Grenzführung im Ort 
Resse besser zu erkennen99. 
 
Carte zwischen den ämptern Neustadt, Essel, 
Bissendorff, Ricklingen und Langenhagen  
von dem Schlagbaum vor Hopen an bis an die qua-
den riede hinter Resse, vorherig, strittigen gewese-
nen, nunmehr aber geometrice getheilten gräntzen 
durch mich unterschriebenen Capitain Ingenieur an-
nis 1716 und 1717 Gouffier De bonniuel De villiers 
genandt. 
Scala von 400 calenbergischen Ruthen (Eine kalen-
bergische Ruthe entspricht 4,66 m.) 
Ein viertel teutsche Meile von 12 auff dem gradu 
 
Von dem Schlagbaum bey hope an bis an den groß 
schnede graben alles ist durch die geometrische tri-
angel calculiret und getheilet, solcher gestaldt, dass 
ein ampt nicht eine vierte lichte ruthe mehr, als das 
ander habe und also die neue eingesetzten pfahle der 
ganz zwischen den praetendirten Grentzen begriffe-
nes Land, gleich getheilet ist.  
Exceptio 
 
das zwischen scharl und born gelegenes torffmoor 
(gemeint ist Scharrel und Negenborn) wird nicht 
nach der grösse des landes, sondern nach der güte 
des torffmoors getheilet in dem nach vielen zwi-
schen denen neustaetischen und bissendörfischen 
beampten geschehenen disputen, ist man zu jetzt 
eins geworden dass man 3 geschworene erfahrene 
außländische männer nehmen würde, die das gut 
moor von dem schlechten moor aber distinguiren 
würden, welche männer die Separatio >a a a a< sie 
gemacht haben, nach welcher ich gemessen mein 
Calculum und hernach gräntz scheidung gemacht 
habe. 
 
Bissendorfische Gräntze: 
Von dem schlagbaum bey hope nach denen dreyen 
weissen pläcken 
auff die schwartze Flöte 
auff den win goerten 
auff den dünspan horn 
auff den rehagen heister 
auff den Kirchborn 
posten riede, nur auf der Karte 
mitlste steg, nur auf der Karte 
auf die viehe brücke 
auff den silberberg 
auff den trompetes berg 
auff den doppelten graben 

                                                      
99  Kopie der Grenzkarte von 1716/17 im südlichen Bereich; NLA 

Hauptstaatsarchiv  Hannover Kartenabteilung 31b/3k, Zeichner Se-
gelcke   

auff den immengraben 
auff den tieffen fuhr 
auff den grossen schnede graben 
denselben entland, auff den ruhenstein 
den weg entlang, biß an den ort desweges A. 
an den kleinen heister B. 
die lans riede entlang, an klingemans wiese C. 
die dewen riede entlang biß an das loch der heide D. 
 
Bissendorfische Gräntze 
den bach entlang durch Johan heinrich wieses (Wie-
se) Kesselhaken E. 
christian riechers wiese F. 
durch den struckbusch G. 
durch henning moorhoffs gehäge H. 
auff die quaden riede, oder born J. 
durch das torff moor auff das wildmeer 
von danen auff den grimpen graben K. 
 
Auf der Karte auch >>doppelter Graben<< ge-
nannt.Nur auf der Originalkarte zu sehen. 
N B:  
Die fünf Stücke lands A. zur linken hand des kirch 
borns, ob sie schon auff dieseits der neue gemachten 
gräntze gelegen, gehören mit allen ihren Pertinen-
tien und priwilegiis, den ampte neustadt zu Hinge-
gen 
Die portion des halenbekers feldes B. auff jenseits 
der neuen gräntze gelegen, gehoret mit allen Perti-
nentien und priwilegiis, der vogtey Bissendorff zu 
Langenhägische Gräntze 
Von riechers im gosewisch campf K. 
an die riede L. 
auff den einfluß des resser borns, in selbige riede m. 
auff die quelle derselben 
auff den wendischen kirchhoff 
an Johan heinrich wiesen Kesselhacken 5. 
auff die resser gehäge h. 
auff die quaden riede oder born J. 
auff das wilde meers oder muß wildesee 
auff schagen an den stender des Zollhausses 
gemeint ist Schlage vor Bissendorf 
 
Neustadtische Gräntze mit Bissendorff 
Von dem schlagbaum bey hope 
durch die hoper wiesen die grindau entlang, 
auff die mühlen kuhle 
die grindau entlang auff die lintweder heister. nicht 
zu finden 
auff Gaeken hauß stette. (nicht zu finden) 
gemeint ist Goedeke, wahrscheinlich der Pächter 
der Viehbruchsmühle, die 1694 ein Peters dem Gut 
Bestenbostel abgekauft hatte. Das Gut hatte die 
Wassermühle 1526 von den Lüneburger Zöllner 
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Hans Schade erworben und fiel auf dem Erbwege 
1630 an den Junkernhof des Gutes Bestenbostel100 

 
auff lorpers bahn  
auf der Karte heißt  es Corpers Bach 
auff das ögenbösteler hirten hauß 
auff den rehagen  
auff den hallenbecker hoff 
auff  kastens hauß Kesselhaken. nicht zu finden 
Die Obermühle, eine Erbenzins Wassermühle, ge-
hörte schon 1589 einer Familie Kastens, 1716 aber 
der Familie Segelke101 
Obwohl sie 1711 schon nicht mehr in Betrieb war.  
auff den ossenbek 
auf die silber kuhle. nicht zu finden 
auff den schnedegraben, vor dem hardbruch 
das har(t)bruch entlang auff die höhen eichen 
man wisse nicht eigentlich, wo die hohen eichen ge-
standen 
 
Das Hartbruch nördlich Resse war der einzige gro-
ße Eichenwald in der Wedemark und diente zum 
Holzeinschlag für den hiesigen Hausbau. Also wa-
ren die auf einer älteren Karte beschriebenen Bäu-
me zum Holzeinschlag frei gegeben worden und nun 
nicht mehr vorhanden. 
von dannen auff beneken teufels, itzo Johann wiesen 
Kesselhaken 5.  
auff den wendische Kirchhoff  
wendisch bedeutet bei uns nicht unbedingt >sla-
wisch< sonder fremd, wahrscheinlich ein Urnen-
friedhof 
auff den ruhenstein (Rauhen oder Runenstein, in der 
Grenzbeschreibung um 990 >>mesan stehen<< ge-
nannt. 
In der Beschreibung von Bode, S. 31, ist er mit  
210 x 120 m sogar ausgemessen angegeben worden) 
auff die langen weitzen stücke. (Buchweizenfelder) 
 
Ricklingische gräntze 
Von deneken berg auff den ruhenstein 
auff den wendischen kirchhoff 
auff Johan heinrich (Wiesen) Kesselhaken 5. 
auff die landscheidung 
auß allen diesen gräntz beschreibungen, a a 
ist abzunehmen, dass die neustadtische, 
langenhägische, und ricklingische, bey Resse zusa-
men übereinstimmen, von dem windischen Kirch-
hoff an, biß an Johan heinrich wiesen Kesselhacken 
5. 
Ende des Textes, der  auf der Karte von 
1716/17steht.  

                                                      
100  Kleeberg Wilhelm. Nach Mühlengeschichte des Landkrei-

ses Burgdorf 1958;  
101  Kleeberg Wilhelm. Mühlengeschichte des Landkreises 

Burgdorf, 1958, Schriften des Niedersächsischen Heimat-
bundes, Neue Folge Band 35 

Über die Nordostgrenzen Bissendorfs zum Amt 
Winsen hin finden sich erst sehr spät schriftliche 
Unterlagen. 

Am 26. 11. 1754  schreibt der Amtsvogt von Mit-
torf an seine Amtskollegen den Oberhauptmann von 
Adelebsen, dass man sich zur Zeit des Landrath von 
Spörken (1737 – 1747) in Bissendorf über einen 
Grenzrezess >>ex aequo et bono<< (gütlich) geei-
nigt hätte: 
Die Bissendorfer >>Acht<< fängt auf der Schieren-
horst an, geht an den Eltzer Wischen einen bekann-
ten Weg entlang, führt auf die >>Helelow<<, dann 
an den Schlagbaum vor dem Rundes Horn auf die 
Heide, woselbst verschiedene Erdhaufen annoch 
seyn zwischen hiesiger und Bissendorfer Amts-
vogtei, bis an die >>Höper Wege<<, woselbst die 
Esselsche Schnede zugleich an die Winsener ansto-
ße. 

Die Aufsicht habe der reitende Förster Rassau (in 
Wennebostel) aus Schon am 04. 04. 1761102 gibt es 
eine erneute Grenzbegehung. Jetzt heißt die >>Hele-
low<< >>Herren Lohe<< 

Es wird auf der Winsener Seite ein >>Klock-
horst<< genannt, das nördlich des Bissendorfer 
Rundshorngehäges liegt. Die Flur >>grauer Win-
kel<< befindet sich in Winsener Acht. 

Der Schlagbaum ist entfernt worden. (Wozu die-
ser überhaupt gut war, ist unklar, da ja beide Ämter 
im Fürstentum Lüneburg lagen). 

In einem Kontrakt zwischen den Ämter Essel 
und Bissendorf am 19. 06. 1778 wird die Nord-
grenze beschrieben: Der >>braune Kamp<< (die 
Flurbezeichnung gibt es heute noch) die >>Datten-
berge<< (heute Deppenberg) bis zu den Viehbrü-
chen (Viehbruchsmühle) genannt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
102  NLA Hauptstaatsarchiv  Hannover 74 Burgwedel Nr. 157; ohne 

Seitenzahlen 
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Handzeichnung nach den Angaben auf der Karte von 1716/17 

 

 
Ausriß Ort Resse aus der Kurhannoversche Landesaufnahme 1771; Karte 109; Nr. 25564 Preuß. Kulturbesitz Berlin 
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Wenn wir uns die Amtskarte von Langenhagen um 1716 ansehen, die wesentlich grober beschrieben ist, 
als die De Villiersche Karte, kann man einige der früher genannten Grenzpunkte wiedererkennen. Die jetzt 
kartierte Südgrenze der Amtsvogtei Bissendorf führt vom Schlagbaum in Schlage kommend mitten zwischen 
die beiden Ickhorster Höfe hindurch bis zu der damals noch vorhandenen Zollstation in Maspe. Der 
>>Harmshof<< läge demnach im Amt Langenhagen und der >>Jürnshof<< im Amt Bissendorf. Das aber 
stimmt nicht. Es hat zwischen den Ämtern einen Jahrhunderte währenden Grenzstreit gegeben, der erst durch 
die Gemeinheitsteilung beendet wurde, als man neue Grenzen festlegte. Solange stellte jedes Amt seine 
Schneede immer so dar, als ob ihr Amt etwas größer als in Wirklichkeit war. Der Schlagbaum in Maspe und 
die Zollstation, die nur hier einmal erwähnt werden, ist vielleicht damit zu erklären, dass die Haupthandels-
straße von Hannover nach Bremen und Hamburg auf dem Geestrücken westlich der Wietze über Meitze bis 
zur Klappbrücke in Essel, die es mindesten seit 1440 schon gab, über die Aller führte103. In Meitze war 
einstmals der Verkehrsknotenpunkt im nördlichen Hannover, wo sich die Wege von Braunschweig nach 
Verden und Bremen, von Celle nach Neustadt am Rbge. und von Hannover nach Hamburg kreuzten. 

Nach einer unveröffentlichten Darstellung von dem ehemaligen Rektor der Elzer Schule104. 
Auf der nächsten Seite 
Ausriß aus dem nördlichen Abschnitt der Amtskarte Langenhagen um 1716105.  

Die Grenze ist nach den Angaben in der Kurhannoverschen Landesaufnahme von 1771, Karte Nr. 109   

nachgezeichnet. Außerdem sind Erklärungspunkte gesetzt, da die Karte schwer lesbar ist und zwei Hand-
schriften aufweist, die ältere ist lateinisch geschrieben, die jüngere Handschrift ist in Altdeutsch verfasst 
worden. 
Legende:…….gedachte Langenhagener-, ___________  gedachte Bissendorfer Grenzführung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
103  Brünnecke Werner. Dorf und Kirchspiel Schwarmstedt; S. 338; 1988; Verlag J. Hoffmann GmbH & Co Nienburg 
104  Kuske Georg; In Festschrift 50 Jahre Schützenverein Meitze; 1971; S. 20 – 22; Selbstverlag 
105  NLA Hauptstaatsarchiv  Hannover Kartenabteilung Sign.: 1c/ 34 m Amtskarte von Langenhagen 
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  1. Grenzführung zwischen Amt Langenhagen u. 

Bissd. 
  2. Zollstation mit Schlagbaum 
  3. Harmshof 
  4. Jürnshof 
  5. Ickhorst 
  6. Ickhorster Feld 
  7. Mohrvürde (Moorförde) nördl. davon der Kot-

telbrink. 
  8. Alter Schlagbaum 

  9. Töll – Zollstation 
10. masne = Maspe 
11. Radbrecher Berg 
12. Burgwedeler Bohlweg 
13. Mungrabe (Mönchsgraben heute Trentelgraben, auf 

 Bissendorfer Seite Quebes) 
14. Twenge 
15. Altenhorster Weg (oder Bissendorfer Stadtweg) 
16. Schafsteg – Brücke (Hartsteg) 
17. Sandesriede 
18. Die Wissel (Niederdeutsch für Wietze 

Die Flur im >>Mörsewinkel<< (1593 Öhxs Winkel, 1771 Ösewinkel genannt) würde sich zwischen die 
Positionszeichen 16 und 18 befinden. Nach der Gemeinheitsteilung 1828 wird dort ein kleiner Flurteil östlich 
der Wietze der Gemarkung Bissendorf zugeschlagen. Jetzt wird auch die viel weiter nördlich gelegene Flur 
zwischen der Sandesriede und der Wietze >>im Mörsewinkel<< genannt. 

Die Flur zwischen den Positionszahlen 8, 15 und 17 heißt 1828 >>Karbohmsriede<< und 1472 >>Karb-
rakeride<< 
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Die Kirchspiele  in der Wedemark106: 
In der vorreformatorischen Zeit war die Wedemark 
durch später untergegangene Einzelhöfe mehr zer-
siedelt. Bekannt sind der Jürsenbostelhof, westlich 
von Mellendorf107 und die zwei Osterhöfe (nicht un-
tergegangen) bei Mellendorf, der Neue Hof108 zwi-
schen Wiechendorf und Schlage Ickhorst, der Ho-
lenbekerhof nördlich von Dudenbostel und Dul-
schenbostel westlich von Brelingen gelegen, sowie 
zwei Einzelhofsiedlungen, deren Namen nicht be-
kannt sind und von denen eine nordwestlich vom al-
ten Dorf Bissendorf heute an der Straße Hirsch-
damm, Ecke Uhlenhorst lag und die andere >in 
Wöhren< (Worth) nördlich von Bissendorf im alten 
Amtsgarten zu finden ist. 
Weiter heißt es wörtlich: >Die Amtsvoigtey Bissen-
dorff ist in keine gewiße Districkte, Voigteyen oder 
Gogrefenschaften sondern nur in drey Kirchspiele, 
als Bissendorff, Mellendorff und Brehlingen vert-
heilt<: 
1.) Das Kirchspiel Bissendorf umfaßte die Dörfer 

Bennemühlen, Hellendorf, die zwei Osterhöfe, 
Gailhof, Wennebostel, Scherenbostel, Wiechen-
dorf und Schlage-Ickhorst. Die Orte Maspe, 
Hainhaus und Twenge, die ebenfalls kirchlich 
seit der Reformation zu Bissendorf gehören, lie-
gen im Amte Langenhagen. 

 Die Osterhöfe wurden 1818 nach Mellendorf 
umgepfarrt. Die Mohmühle im selben Jahr von 
Fuhrberg nach Bissendorf eingepfarrt. 

2.) Das Kirchspiel Mellendorf nur mit dem Kirch-
dorf alleine. 

3.) Das Kirchspiel Brelingen umfaßte die  Kapellen-
gemeinden Elze und Negenborn, sowie Oegen-
bostel, Bestenbostel, Ibsingen, Meitze, Berkhof, 
Sprockhof und Plumhof.  

 
Die Orte Dudenbostel und Rodenbostel und die Ka-
pellengemeinde Abbensen, sowie die Obermühle 
gehören zum Kirchspiel Helstorf, das im Amte Neu-
stadt liegt. Der Ort Resse gehört kirchlich zu Engel-
bostel im Amt Langenhagen. 

 
Über den Abgabemodus des Frucht- und Fleisch-
zehnten wird im Amt folgendes festgehalten109: 

Der v. Mandelslohsche Zehnte, der sogenannte 
große Bissendorfer Zehnt, war von alters her ein 

                                                      
106  NLA Hauptstaatsarchiv. Hannover Hahn, H. Lüddecke Fr. T Bis-

sendorf 3,1-3,6 Bissendorfer Hof- und Familiengeschichten, 6 Bän-
de, Kirche S. 5 

107  Gimmler Paul Mellendorf I. 1972 im Selbstverlag der Gemeinde 
Mellendorf S. 17-23 

108  Kurhannoversche Landesaufnahme 1771; Karte Nr. 25564 / 109; 
Farb-Dia. Aufnahme auf 18 x 24 cm verkleinert. Preußischer Kul-
turbesitz, Staatsbibliothek Berlin Kartenabteilung, 1000 Berlin 
Postfach Nr.1407; Potsdamer Str. Nr. 33 

109  NLA Hauptstaatsarchiv. Hannover  72. Burgwedel Nr. 352 S. 195 
von Mandelslohscher Zehnte 

Streuzehnter und kein stehender Zehnt, wie in einem 
Rechtsstreit vom 16. 01. 1721 beschrieben wird:  

Es sollen in dieser Angelegenheit befragt werden 
Henrich Kuhlman und Henrich Dedeke, beide aus 
Bissendorf, und der alte Henrich Graeß aus Wie-
chendorf. Schon dessen Großvater hätte berichtet, 
daß dieser Zehnt ein Streuzehnt sei, bei dem von je-
der Stiege Roggen zwei Garben (20 Garben sind ei-
ne Stiege) auf dem Feld liegen bleiben, die der 
Zehntherr einsammeln müsse. Wenn er dieses nicht 
rechtzeitig täte, würden die hinterher zur Stoppel-
weide eingetriebenen Schweine das Korn auffres-
sen. So sei es zur Zeit des besagten Großvaters 
Graeß in Wiechendorf geschehen.  

Nach alten ungeordneten Gemeindeunterlagen 
vom 26. 03. 1778 werden Einzelheiten beschrieben, 
wie der Fleischzehnte zu handhaben ist110. 

„In Sachen des Herrn v. Mandelsloh zu Dündorf 
Kläger wieder die in actis benahmten v. Mandelslo-
ischen Fleischzehntpflichtige hiesiger Amtsvogtey 
Klage in puncto. 

Der Fleischzehnte, wird beyden Theilen von de-
nen Herrn Predigern hiesiger Gegend ertheilten Be-
scheinigungen in Ansehung der hiesigen Amtsvogtey 
gewöhnlichen Zeit wenn ehr die Zehntpflichtigen 
das Zehntvieh abzuliefern schuldig, Copey erkannt  

Da nun Beklagte sich mittelst protocolli vom 12. 
09. 1775 in Ansehung der Kälber zu 18 Tagen erbo-
ten, nach anliegender Bescheinigung aber dieselben 
bereits in 14 Tagen abgenommen werden mußten. In 
Ansehung des übrigen Viehes aber diese bescheini-
gung gleichfalls eine differente Zeit (wenn ehr die 
Ziehung des Fleischzehntens geschehen muß) ange-
ben; als werden von Amtswegen hierdurch nachste-
hende Termine zu Ablieferung des v. Mandelsloi-
schen Zehntviehes bestimmt:  
1. Ein Füllen nach Verlauf der 18ten Woche. 
2. Ein Kalb nach Verlauf von18 Tagen. 
3. Ein Lamb den nächstfolgenden Michaelistag (29.  09.) 
4. Ein Verken (Ferkel) nach geendigten 6 Wochen 
5. Eine Gans gleichfalls zu Michaelis jedes Jahr, 
wobey sich von selbst versteht, daß die Beitreibung 
des Zehntviehes zu denen festgesetzten Terminen als 
erster May und erster Oktober jedes Jahr ohnaus-
bleiblich geschehen müßte. So wir übrigens beyden 
Theylen fals mit diesen hierdurch bestimmten Ter-
minen nicht zufrieden sind, die Ausführung ihrer 
Gerechtsame und der rechtliche Beweis der von 
ihnen verlangten Termine mit Vorbehalt der Gegne-
rischen Nothdurft vorbehalten bleibt. Das wird zu-
gleich beyden 
 

                                                      
110  Nach Unterlagen alten Gemeindeakten aus dem Hof Nr. 26 in Bis-

sendorf. 1976 von Krüger Kurt überlassen, hier erstmals archiviert 
unter NLA Hauptstaatsarchiv. Hannover Hahn H. Lüddecke Fr. T 
Bissendorf 3,1-3,6 Bissendorfer Hof- und Familiengeschichten, 6 
Bände, verbesserte und erweiterte Neufassung der Darstellung des 
Amtes in Bissendorf  2011 
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Theilen Amtswegen aufgegeben, sich binnen vier 
Wochen ab infinnito dieses zur Klärung ob sie 
bey diesen Terminen zu aquiesciren (annehmen) 
oder weiter rechtlich Verfügung gewärtigen wol-
len.“ 
Decretum Bißendorf den 26. Mart. 1778 
Königl. Und Kurfürstl. Amtsvogtey 
gez. Hans von Uslar 
 

Rückseite: 
Ein gleichbleibendes Decretum habe dato dhd (des 
heutigen Tages) Major von Mandelsloh insinuiret 
(ausgehändigt)  
Die von Mandelsloischen Zehntpflichtigen (die eine 
zweite Kopie erhalten haben) 
Bisendorf den 18ten May 1778.  
F. Andree; Hauvogt. 
 

Die Bissendorfer Höfe111 waren nach dem Lehns-
register des Herzogs zu Braunschweig und Lüne-
burg seit 1360112 Lehnshöfe der Herren von Man-
delsloh auf Duendorf. Ursprünglich gehörte der gro-
ße Bissendorfer Zehnt zum Hochstift Hildesheim 
und wurde von der Prelatur113 Bissendorf verwaltet. 
In den Quellen zur Hildesheimischen Landesge-
schichte (Deeters) 1458 wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, daß der Bissendorfer Zehnt vom Bi-
schof Ernst (ehemals Graf zu Holstein) dem Cordt v. 
Mandelsloh zu Lehn gegen wurde. >> dyt nhabe-
schreven heft Cordt v. Mandelsloh von dem stichte 
(Hochstift) tho Lehn. Item den tegenden tho 
Bispendorpe mit siner thobehoringe.<< Ausgenom-
men war nur der später dreigeteilte >>Negenborns 
Hof<< in Bissendorf, der ein Lehn des Gutes Wath-
lingen bei Celle war und der Freyhof, ein herrschaft-
liches Lehn. 
Die von Mandelsloh besaßen in allen Orten der We-
demark Lehnshöfe. Viele Höfe waren auch an die 
von Bothmer, von Bestenbostel als Afterlehn des 
Gutes Wathlingen, die von Bünow auf Gut Elze und 
die von Cramme in Mellendorf und in Brelingen die 
von Stolzenberg auf Luttmersen verlehnt. 
Niedersächsische Streulehen.  
 
 

                                                      
111 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  T Bissendorf 3,1 – 3,6 Bissen-

dorfer Hof- und Familiengeschichte 6 Bände, Hahn H. Lüddecke 
Fr. Band I. Vorgeschichte zu den Höfen 

112 Lüneburger Lehnregister 1360 der Herzöge Otto und Wilhelm und 
der Herzöge Bernhard und Wilhelm: Seculi XIV und XV ; nebst ei-
nem Homburger, einem Hallermunder und einem Wölper Lehnre-
gister von Hodenberg. - Hannover: Celle, Culemannsche Buch-
handlung, 1856 Nr. 315 aus dem Jahr 1360 lautet: Johan van 
mandesle hermens sone. den tegheden to biscopinghedorpe unde 
dat andere dat dar to hortdasulves. twene hove unde ene kot. to dem 
scherenborstle enen hof. to wenneborstle enen hof. to elzensen enen 
hof. to botmere enen hof to grindow I. hof. 

113 Corpus Bonorum 1777 der Bissendorfer Kirche im Fürstentum Lü-
neburg, Sign.: Findbuch Pfarre Nr. VI. Lfd. Nr. 3; S. 65 

Da die Höfe lehnsrechtlich vergeben waren, be-
deute das für die Bauern gewissermaßen ein Be-
standsschutz mit Erbrecht für den Hof, was jede 
Willkür durch die Lehnsherren, auch wenn diese 
wechselten, ausschloß. Gegen Kriegsgeschehen, 
Wetterkatastrophen war man nicht gesichert. Auch 
das Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung war be-
achtlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://opac.tib.uni-hannover.de/DB=3/SET=1/TTL=1/SHW?FRST=3
http://opac.tib.uni-hannover.de/DB=3/SET=1/TTL=1/SHW?FRST=3
http://opac.tib.uni-hannover.de/DB=3/SET=1/TTL=1/SHW?FRST=3
http://opac.tib.uni-hannover.de/DB=3/SET=1/TTL=1/SHW?FRST=3
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Weiter aus alten unsortierten Gemeindeunterlagen aus dem Schneermannshof in Bissendorf Nr. 26 
Ablösung verschiedener Höfe von ihrer Zehntpflicht um 1813 im Canton Bissendorf 
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Stempel des Notars Friedrich Georg Christian 
von Ilten, der die freiwillige Gerichtsbarkeit im 
früheren Amte Bissendorf versah, während wir im 
Nordhannoverschen  zum französischen Königreich 
Westfalen gehörten. 
 

 
 

 
Umlaufschrift oben: ROYAUME DE WESTPHA-
LIE; unten: DEP: DE  L’ ALLER 
Medallion: FR. G. CHR; D’ ILTEN; NOTAIRE 
DE; CANTON A  LA; RESIDENCE; DE BIS-
SENDORF 
 
Diese Darstellung wird durch Unterlagen aus dem 
Archiv in Hannover bestätigt.114 

                                                      
114  NLA Hauptstaatsarchiv  Hannover 72 Burgwedel Nr. 410 S. 624/27 

Vol.  I. Pag. 175 Nr. LXXVIII. 
Stempel: 15 Cetimen 
Königreich Westfalen 

Stempel: 10 Cetimen 
Königreich Westfalen 

Stempel: 5 Cetimen 
Königreich Westfalen 

Stempel Kaiseradler 
Zwei Franken 

 
Erste Ausfertigung: 

Geschehen Commüne Wennebostel, Canton Bis-
sendorf, Districts Celle, im Departement der Aller-
den vier und zwanzigsten Junius des Jahres Eintau-
sendachthundert und dreyzehn. (24. 06. 1813) 

Der mir dem Notar Friederich Georg Christian 
von Ilten und den beyden adhibirten Zeugen, den 
Einwohner Johann Heinrich Dunker und den Ein-
wohner Johann Heinrich Magers, beyde hieselbst 
wohnhaft, volljährig und im Genuß des Westfäli-
schen Bürgerechts erschienen in meinem Geschäfts-
zimmer in der vormaligen Försterwohnung nachbe-
nannte Grundeigenthümer und Landwirthe zu Bis-
sendorf, welche dem Herrn Gutsbesitzer Georg Au-
gust von Mandelsloh hieselbst zu Wennebostel den 
Frucht- und Fleischzehnten aus ihrer Feldmark und 
Dorfschaft entrichten müsten nemlich: 
1. Der Einwohner Hans Heinrich Schneermann 

(Nr. 26) 
2. Der Einwohner Johann Heinrich Ohlhorst (Nr. 

47 u. 54) 
3. Der Einwohner Friedrich Rust (Nr. 36) 
4. Der Einwohner Johann Heinrich Lindemann 

(Nr. 32) 
5. Der Einwohner Johann Heinrich Wöhler, ge-

nannt Windmüller (Nr. 29) 
6. Der Einwohner Friedrich Wöhler, genannt 

Kuhlmanns (Nr. 27) 
7. Der Einwohner Hans Heinrich Plinke (Nr. 28) 

 
und geben folgendes zu Protokoll: bis lang hätten 
sie bekanntlich das Ablösungsgeschäft mit den übri-
gen von Mandelslohschen Zehntpflichtigen zu  
Bissendorf, Wiechendorf, Gailhof und Ickhorst und 
so ferner betrieben, da indeß die meisten ihrer Orts-
genossen gegen die intendirte Ablösung des Zehnten 
ihre Abneigung 
 Seite 2: 
zu erkennen gegeben hätten und hierdurch das ein-
geleitete Ablösungsgeschäft unterbrochen worden, 
sie inzwischen ihren Entschluß: den fraglichen 
Zehnten nach Anleitung der darüber sprechenden 
Decreti abzulösen, bis jetzt nicht aufgegeben hatten, 
sondern nemlich dessen Verwandlung in eine Rente, 
oder falls mit ihren bemeldeten Zehntherren eine 
Übereinkunft stattfinden sollte, den Ablösungs Preis 
baar herauszubezahlen, sehnlichst wünschten, so 
wollten sie hiemit ihrem Zehntherren, dem Gutsbe-
sitzer Herrn Georg August von Mandelsloh zu 
Wennebostel ihre Zehntpflichtigkeit, was ihre Per-
son anlange nachmals aufkündigen und von der Ab-
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lösungs-Befugnis des Articuli siebenzehn des Kö-
niglichen Decrets vom siebenten September Eintau-
sendache und zehn (07. 09. 1810) Gebrauch ma-
chen. 

Zur Beförderung und Betreibung dieser Angele-
genheit sey der bemeldete Einwohner Hans Heinrich 
Schneermann aus ihrer Mitte mit Vollmacht verse-
hen und wollten sie denselben hiedurch beauftragen 
dieses Geschäft nicht allein Namens ihrer ernstlich 
zu betreiben und durch eine gütliche Übereinkunft 
oder deren Entstehung auf dem gesetzlichen Wege 
mit ihren vorgedachten Zehntherren zum Abschluß 
zu bringen, sondern  auch nach eigener besten Ein-
sicht in dieser Angelegenheit zu behandeln und ihre 
allerseitigen Vortheile zu befördern, erforderlichen-
falls eine Rechts Consulenten in Rath zu nehmen, 
einen oder mehrere Anwälde zu bestellen, gestalten 
sie denn auch alles dasjenige was ihr vorbemeldeter 
Mandanten oder dessen Substitut in folgender Hin-
sicht zu ihrem Nutzen und zu ferneren Beförderung 
der Sache, es sey gütlich oder gerichtlich, auch ohne 
weitere Spezial-Vollmacht vornehmen oder verrich-
ten würde, also genehm halten wollten als wenn es 
von ihnen selbst geschehen oder gehandelt wäre, bis 
sie diese Vollmacht auf eine zu Recht beständige 
Weise 
Seite 3  
zurückgenommen haben würden. Übrigens wollten 
sie hiemit auf den Fall, daß zur Ablösung des Zehn-
tens geschritten werden sollte, folgende Taxatoren 
zu Behuf der Abschätzung ihren erwähnten Zehn-
herren nahmhaft machen, damit derselbe eventuali-
ter seine Einreden gegen bemeldete Personen  an-
stühen, oder dieselben unbedenklich zu diesem Ge-
schäft zulassen. Diese wären nemlich 1tens der 
Einwohner und Brantweinsbrenner Herr Peter Si-
mon Mielmann zu Gailhof und 2tens der Einwohner 
Ahlvers genannt Stille zu Meitze.  

Nachdem den Comparenten der Inhalt der obigen 
Verhandlung vorgelesen und bekannt gemacht war, 
und von ihnen genehmigt worden, so ist sie von 
ihnen und den Zeugen unterzeichnet 
Der Einwohner Hans Heinrich Schneermann  

(Nr. 26)115 
Der Einwohner Johann Heinrich Ohlhorst  

(Nr. 47 u. 54) 
Der Einwohner Friedrich Rust (Nr. 36) 
Der Einwohner Johann Heinrich Lindemann  

(Nr. 32) 
Der Einwohner Johann Heinrich Wöhler, genannt 

Windmüller (Nr. 29) 
Der Einwohner Friedrich Wöhler, genannt Kuhl-

manns (Nr. 27) 
Der Einwohner Hans Heinrich Plinke (Nr. 28) 

                                                      
115  Die hinter den Familiennamen genannten Zahlen, sind die Brand-

kassennummern der jeweiligen Höfe von 1750 bis 1964 gültig. 
Eingesetzt nach dem Kontributionskataster von 1793 

Johann Heinrich Dunker als Zeuge 
Johann Heinrich Magers als Zeuge 
wie vorstehend gegenseits eigenhändig und hiemit 
attestiret wird 

Friederich Georg Christian von Ilten 
Notar des Cantons Bissendorf 

Seite 4: 
Daß die vorstehende auf einen Bogen zu zwey 
Francs dreysig Centimen ausgefertigte Abschrift mit 
dem in meinem Urkundenregister befindlichen Ori-
ginale gleichlautend sey; solches wird sub. fide no-
tariali (für die notarielle Richtigkeit) beglaubigt. 
So geschehen Wennebostel den acht und zwanzigs-
ten Junius des Jahres Eintausendachthundert und 
dreyzehn. (28. 06. 1813) 

Notariatsstempel  
Friedrich Georg Christian von Ilten 

Notar im Canton Bissendorf 
 

Die tatsächliche Ablösung des Zehnten nach dem 
Code Napoleon für den Hof Nr. 26 Schneermann116 
erfolgte am 07. 09. 1813, so liest man es in der Hof-
geschichte dort in einem Vertrag mit demselben 
Notar.  

Die Ablösesumme betrug 492 Reichtsthaler  
8 Groschen und 3 1/5 Pfennig  

Für den Börnshof in Wiechendorf Nr. 1 erfolgte 
die Ablösung des Zehnten am 18. 09. 1813 und für 
den Hasenhof dort am 21. 09. 1813117 

 
Bericht über die Ablösung des Fleisch- und 

Fruchtzehnten des Herrn V. Mandelsloh in Bissen-
dorf, Wennebostel und Scherenbostel. Verhandlun-
gen über eine Ablösung haben schon 1797 begon-
nen und ist im Rezess vom 22. 08. 1825 festge-
schrieben worden. 
Es gibt drei adelige Güter in der Wedemark:118 

1.) Das Gut Bennemühlen ist ein adelig freies Gut 
so den v. Bothmer zugehöret.119 

2.) Das Gut Bestenbostel in vier Höfe geteilt gehö-
ret den v. Bestenbostel, ist ein kanzleisässiges 
freies Sattel-Gut120  >>Kanzleisässig<< 
meint>>Kanzleischriftsässiger Vasal<<, bedeutet, 
der Besitzer des Gutes ist ein Aftervasall in diesem 
Fall des Gutes Wathlingen bei Celle. Die v. Besten-
bostel haben das Gut nicht vom Herzog zu Braun-

                                                      
116  NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover, Hahn Hellmuth / Lüddecke Fr.  

T Bissendorf 3,1 – 3,6, Bissendorfer Hof- und Familiengeschichten, 
6 Bände, Bd. II. Hofgeschichte Nr. 26, S. 956 – 960  

117  NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover T Wiechendorf Hahn Hellmuth / 
Lüddecke Fr. Hof- und Familiengeschichten des Dorfes Wiechen-
dorf; Börnshof Nr. 1, S. 27 – 33 und den Hasenhof Nr. 3 S. 13 – 34  

118  NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover 74 Burgwedel Nr. 5 Beschrei-
bung der Amtsvogtei Bissendorf 1755 

119  NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover Nachrichten über das Gut 
Bennemühlen Kleine Erwerbungen A 15 Nr. 31, 32, 33, 36 

120  NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover 74 Burgwedel Nr. 190. Die Be-
schwerden der Gutsbesitzer v. Bestenbostel zu Bestenbostel wider 
das Amt Bissendorf über beeinträchtigte adeliche Freiheit und Pri-
vilegien 1694  
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schweig-Lüneburg direkt zu Lehn bekommen, son-
dern vom Gutsbesitzer v. Dageförde auf Wathlin-
gen. 

 
3.) Das Gut Elze ist ein adelig freies Gut, so dem 

Baron v. Stechinelli zugehöret, und dabei die 
völligen Niedergerichte über 18 daselbst 
wohnhafte Köthners hat121.  

 
Zum Schlage ist eine herrschaftliche Zollstati-

on122. Die in der Amtskarte von Langenhagen 
1716?123 noch erwähnte Zollstation westlich von 
Maspe, wird weder 1664 noch 1770 beschrieben.  
 

Legende: Zu Mellendorf gab es eine herrschaftliche 
Poststation. 

Geistliche Güter, Stifte oder Klöster sind in den 
Amtsgrenzen nicht befindlich. Auch außerhalb der 
Amtsgrenze (sind) keine Örter, welche zum Amte 
gehören, belegen.  
 
Gewerbebetriebe in der Amtsvogtei: 
Pachthöfe und Pachtmühlen sind in dieser Amts-
vogtey nicht vorhanden, aber eine herrschaftliche 
Erbenzinswindmühle, vor Mellendorf belegen. 
An Privatwindmühlen124 hingegen befinden sich: 
vor Bissendorf  2 Windmühlen 
zu Abbensen  1 Windmühle 
bei Elze  1 Windmühle, so dem v. 

Stechinelli zu Elze gehöret, 
erst um1685 errichtet.  

zu Negenborn  2 Wassermühlen 
beim Viehbruch  1 Wassermühle 
zu Hellendorf  1 Wassermühle (Vortmühle in 

Sommerbostel) 
zu Bennemühlen  1 Wassermühle, so dem v. 

Bothmer daselbst zugehöret 
bei Gailhof  1 Wassermühle, die Mohmühle 

genannt 
bei Bissendorf  1 kleine Wassermühle, so der 

Kirche zu Bissendorf zugehö-
ret, jetzo aber auf einen Er-
benzins ausgetan worden. 

Die Obermühle, oder Jürsenmühle, oder Wasser-
mühle im Reitbruch nord-
westlich von Abbensen wird 
hier nicht erwähnt, weil sie 

                                                      
121  NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover 74 Burgwedel Nr. 191 Allge-

meine Nachrichten über das von Stechinellische Gut zu Elze. Vor-
mals von Bünow 

122  NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover D. Sonderdruck 5558, Hahn 
Hellmuth Geschichte des Zollhofes in Schlage Ickhorst in der 
Amtsvogtei Bissendorf im Fürstentum Lüneburg 

123  NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover Amtskarte von Langenhagen 
1660 Kartenabt. sign. 1 c/34m 

124  Kleeberg Wilhelm Mühlengeschichte des Landkreises Burgdorf 
1958; Satz und Druck Niedersächsisches Amt für Landesplanung 
und Statik Schriften des Nieders. Heimatbund e.v. Hannover 1958: 
Reihe A: alphabetische Reihenfolge 

seit ca. 1750 nicht mehr in 
Betrieb war. 

Es werden folgende herrschaftliche Forstbezirke oh-
ne Größenangabe benannt: 
Forst Rundshorn, im Nordosten der Vogtei. 
Das Hartbruch, nördlich von Resse. 
Hennjes Camp, westlich von Mellendorf. 
Die Hellendorfer Dannen, nördlich von Hellendorf. 
Das herrschliche Gehäge, östlich von Schlage-
Ickhorst. 
Zur Pflege des Waldes wurden 7047 Eichenheister 
angepflanzt, von denen 6108 angegangen sind. 
Die Forstgröße wird als gering eingeschätzt. Der 
Mangel an Holz kann nur durch die Torfgewinnung 
im Bissendorfer Moor ausgeglichen werden. 
 
An Gewerbe und Nahrung wird genannt: 

Die hauptsächlichen landwirtschaftlichen Pro-
dukte, die nach außerhalb verkauft werden sind:  

Buchweizengrütze, Honig und etwas Wolle.  
Es werden zudem Pferde- und Ochsenhandel be-

trieben. 
Es gäbe viele Branntweinbrennereien (es werden 

keine Orte genannt,) mit deren Abfällen Hornvieh 
und Schweinemast betrieben würde. 

Die uns bekannten Bierbraugerechtigkeiten in 
Wiechendorf und Elze werden nicht aufgeführt. 

Am 17. 01. 1778 geht ein Bericht auf die >>hei-
mische Textilindustrie<< ein: Die 381 Feuerstellen 
spinnen von Michaelis bis Ostern 5943 Bund Garn, 
dafür werden 7429 Reichsthaler an Lohn einge-
nommen. 

Für die Garnspinnerei wurde hier der kurze so-
genannte >>Kein-Flachs<< (Eigenname) angebaut, 
der zur Leinsamengewinnung nicht gedroschen 
werden mußte. Man legte die >>Knoten<<, die den 
Leinsamen enthielten, einfach in die Sonne, wobei 
die Knoten zersprangen und den Leinsamen freiga-
ben. 

Der Boden sei bei uns so schlecht, daß man nur 
den >>Kein-Flachs<< anbauen könne und nicht den 
Rigaer Flachs, der sehr viel besser (länger) wäre. 
Auch könne man deshalb keinen Hanf anbauen. 

 
Es wird aus einem Pfunde (Flachs) ein Stück 

Werkelgarn gesponnen. 
Die Geschworenen geben an, daß in der Vogtei 

41 Himpten Flachs (Leinsamen) eingesät werden. 
Die Bauern können den Flachs und die Wolle nach 
Entrichtung des Fruchtzehnten beliebig verwenden. 

Die bäuerliche Leinenindustrie wurde im Han-
noverschen so intensiv betrieben, daß englische 
Händler große Bestände an grober Leinwand auf-
kauften, um damit ihre Sklaven in ihren Kolonien 
einzukleiden.  

In der Vogtei werden 800 Stück >halbrheini-
sche< Schafe gehalten, die einmal im Jahr gescho-
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ren werden und pro Schaf ein Pfund Wolle liefern. 
Außerdem gibt es 630 Heidschnucken, die zweimal 
im Jahr geschoren würden, aber pro Schur und 
Schaf nur ½ Pfund Wolle gäben. 
 
Im November 1814 wurde die alte Amtsordnung 
von 1674 wieder eingeführt 

Restitution der Hannoverschen Amtsverwal-
tung125. Bei uns durch den Amtsschreiber Adolph 
Mühlenfeld und Gustav Georg Friedrich Wedemey-
er, der 1818 zum Amtsvogt ernannt wird. 

Die unter den Franzosen tätigen Geschworenen 
und Bauermeister werden in den sechs Dorfschaften 
aufgefordert, ihre Arbeit für das Amt wieder aufzu-
nehmen.  

An dieser Stelle muß über die  Verhandlungen 
berichtet werden, die wegen der Zusammenlegung 
der Ämter Essel und Bissendorf geführt wurden. 

Diese wurden schon in der Franzosenzeit seit 
1806 geführt. In einem Promemoria vom 25. 02. 1814, S. 
8 – 24, wurde sogar vorgeschlagen, die Amtsvogtei 
Essel zu dritteln. Die Dörfer Essel, Schwarmstedt, 
Bothmer und Buchholz sollten zum Amt Ahlden 
kommen und die Dörfer Blankenburg, Engehausen 
und Stillenhöfen zum Amt Winsen, sowie die Dör-
fer Lindwedel, Hope Grindau und Marklendorf zum 
Amt Bissendorf. 

Dieser Vorschlag des Amtsschreibers Kannegie-
ßer aus Essel wurde von der königl. Kammer in 
Hannover abgelehnt und am 19. 04. 1814 verfügt, 
dass die ganze Amtsvogtei Essel von Bissendorf aus 
verwaltet wird, wobei ein Obervogt in Essel ver-
bleiben sollte. 

Das Amt wird ebenso als Musterungsbehörde für 
die Wehrdienstpflichtigen benutzt, die dort auch 
ärztlich untersucht werden. 

Bei der Auflösung des Amtes erfahren wir, dass 
zur Eidesleistung eine Bibel für die Christen und ein 
hebräisch geschriebenes altes Testament für die Ju-
den bereitgehalten wird. 

An Kartenmaterial war eine Amtskarte von 1780 
und eine >>Papesche Karte<< ohne Jahresangabe 
dort vorhanden. 1836 wird auch eine Liste der Blin-
den und Taubstummen in der Vogtei geführt. 

In Hellendorf waren zwei blinde und in Brelin-
gen ein blinder Einwohner. Mellendorf hatte einen 
Taubstummen. 

Noch einige Besonderheiten, die in der Amts-
vogtei bestanden oder sich ereigneten: 

Am 05. 10. 1805 brach im Arbeits- und Schlaf-
zimmer des Amtsvogts Elderhorst ein Feuer126 aus, 
welches das ganze Wohnschloß hätte vernichten 
können. Nur durch das schnelle und herzhafte Ein-

                                                      
125  NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover 74 Burgwedel Nr. 8, Restitution 

der Hannoverschen Amtsverwaltung 
126  NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover 74 Burgwedel Nr. 982 

greifen des Registerschreibers Münkel konnte das 
Feuer gelöscht werden. 

Elderhorst hatte sich mit seiner Familie zu Be-
such auf dem Gut Bothmer in Bennemühlen aufge-
halten und war deshalb nicht im Hause. Der Brand 
soll durch Nachlässigkeit einer Hausangestellten 
entstanden sein, die auch bestraft wurde.  

 
Die im Amt tätigen Geschworenen und Bauer-
meister mußten einen >>Eyd<<127 auf ihren Lan-
desherren leisten, ehe sie ihren Dienst antraten. 

 
1799 

 

>>Des nun bestellten Holtz Knecht Henrich 
Möller aus Bissendorff abgestatten Eydt. Ihr sollt 
geloben und geschworen einen Eyd zu Gott und sein 
heyliges Worth. das ihr als ein getreuer Holtzknecht 
folgende Holtzung alß: 
1. den gantzen Mohrbruch 
2. die Feldbüsche vor Bissendorf 
3. die Feldbüsche vor Scherenbostel 
4. die Feldbüsche vor Wennebostel 
5. die Feldbüsche vor Gailhof 
wollt fleißig begehen und in acht nehmen alle die 
jenigen so zum Holtzfällen, ohne Anweisung oder 
mit Abhütung der jungen Pflanzungen? von auch 
betroffen werden, oder ihr sonsten in Erfahrung 
bringen könnet beim Ambte und Holtzförster, so 
offt es einzubringen verlanget wird, zum Einschrei-
ben ins Bruchregister richtig wollet melden undt mit 
niemanden durch die Finger sehen.  
 

Es mögen Namen haben wie sie er wolle auch 
Freund oder Feind sein und solches nicht unterlas-
sen weder durch Gabe gunst oder Geschenke, in-
gleichen was beim heisterpflanzen und sonsten in 
forstsachen auch zu berichten anbefohlen werden 
mögte. Alles also geträulich und fleißig verrichten 
wollet wie ein getreuer ehrlicher Holtzknecht und 
redlich wol anstehet, eignet und gebühret. So wahr 
als auch Gott helfe und seyn heiliges Worth.<< 
 
Dazwischen geschrieben in anderer Schrift128: 

>>Diesen Eyd hat auch Hans Hermann Stumm 
zu Hellendorf die Helmer Tannen mutatis mutandis 

                                                      
127  NLA-Hauptstaatsarchiv Hann. 72.  Burgwedel Nr. 352 S. 89 – 91 vom  21. 

11. 1718 
128  NLA-Hauptstaatsarchiv. Hannover 72 Burgwedel Nr. 372 S. 542 – 

549, 28. 12. 1770 
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(mit den nötigen Änderungen) abgeschworen. 18. 
04. 1722 nachdem gedachter Henrich Möller obigen 
Eyd heute auf königlicher Ambtsstube in Gegenwart 
des Holtzförsters und Ambtsvogtes nach Hart-
varschrünung des Mein–Eydes wirklich abgestattet 
hat, als ist er damit zu Holtzknecht aufs halten be-
stellet und diesen ihm nachrichtlich zugestellt wor-
den. So geschehen Bissendorff auf königliche Ambts-
stube am 16. 11. 1718. An dessen statt ist 23. July 
1722 Johan Wichman zu Wennebostel erwählt wor-
den.<< 
 
Bauermeister Eid von 1727 für die ganze Wede-
mark129. (Hochdeutsche Zusammenfassung) 

Ihr sollt geloben und schwören einen Eid zu Gott 
und auf sein allerheiligstes Wort, dass Ihr seiner 
Königlichen Majestät und kurfürstlichen Durch-
laucht und den Beamten der hiesigen Amtsvogtei 
getreu und aufs Gehorsamste dienen wollt. Der Ob-
rigkeit Bestes stets beachtet und Arges so gut Ihr 
vermögt, frühzeitig erkennt und verhindert und 
wenn Euch Mißstände zu Ohren kommen, diesen 
vorbeugend zu begegnen. Auch Rat und Tat sollt Ihr 
Euerem Herrn nicht verwehren. Auch der Euch an-
vertrauten Bauernschaft gegenüber sollt Ihr Euch 
wie oben beschrieben verhalten. 

Die von Euch aus der Gemeinde zu erhebenden 
Gelder sollt Ihr zu gehöriger Zeit einfordern und mit 
Fleiß beachten, dass solches Geld ohne Aufschub 
entweder an das Amt oder einer anderen zuständi-
gen Stelle geliefert und eingezahlt wird. Von diesen 
Geldern sollt Ihr nichts zu Euerem Nutzen verwen-
den. Ihr sollt sorgfältig darüber Rechnung führen 
und bei Euerem Ausscheiden aus dem Dienst eine 
korrekte Übergabe machen. Ihr sollt niemanden aus 
privaten Gründen bevorzugen oder Geschenke an-
nehmen, weder in Haß noch in Feindschaft jeman-
den benachteiligen. 

Die althergebrachten Herrendienste sollt Ihr ge-
recht einteilen und niemanden damit über Gebühr 
belasten oder andere davon unbegründet frei zu stel-
len. Diese Dienste sind nach altem Brauch der 
>>Reiheordnung<< den Höfnern und Köthnern 
pflichtgemäß zuzuteilen. Ihr möget Eueren Ver-
pflichtungen aufrichtig nachkommen und diese per-
sönlich verrichten. Es ist nicht zulässig, dass ihr sie 
durch euere Weiber oder Kinder vornehmen laßt. 
Bei Einquartierungen und allen Dorfsachen, die zu 
euerer Besorgung gehören, sollt ihr die Lasten auf 
die Bauernschaft gleichmäßig verteilen. 

Was Euch amtshalber oder von den Fehm-
geschworenen im Rahmen ihres Dienstes befohlen 
wird, sollt Ihr tadellos ausführen. Briefe und Zettel 
sollt Ihr unverzüglich zustellen. Schwierigkeiten, 
die den Bauermeistern während Ihres Dienstes ent-
                                                      
129  NLA-Hauptstaatsarchiv Hann. 72.  Burgwedel Nr. 352 S. 89 – 91  

vom 21. 11. 1718 

stehen oder sich beginnen abzuzeichnen, sollten 
dem Amt gemeldet werden. Im Übrigen sollt Ihr so 
verfahren, wie man es von aufrichtigen, fähigen und 
unter Eid stehenden Untertanen erwarten kann.  

>>Diesen Eyd haben ex specialis mandato Sr. 
Exellenz des Herrn Geheimraths und Großvogts 
Freyherrn zu Eltz nach gesetzten Bauermeisterern 
als<<: 
 
Zu Abbensen, Duden- und 
Rodenbostel: 

Johan Dethmering 

Negenborn: Hinrich Bruckman 
Brehlingen: Werner Brunckhorst 
Plumhoff, Berkhoff und 
Sprockhoff: 

Jürgen Hinrich  
Plumhoff 

Oegenbostel und Ibsingen: Hanß Meine bey der 
Wieden 

Eltze: Tönnies Langehennie 
Meitze: Hinrich Gieseman 
Hellendorf  und  
Bennemühlen: 

Hennie Betje 

Mellendorf: Cordt Klingemeier 
Wennebostel, Scherenbos-
tel, Wiechendorf und Ick-
horst 

Rolff  Ralffs. 

 
Hanß Schaperjahn hat den Eid den 14. 10. 1733 

abgeschworen, ist damit zum Bauermeister bestellt. 
Höfner Bauermeister: Daniel Sievers (Bissendorf 

Nr. 48) 
Köthner Bauermeister: Hanß Dedecke (Bissendorf 

Nr. 24) 
„Heute dato als den 24. Aprill 1727 morgens um? 

Uhr, >>praevia avisatione de vitando periurio<< (nach 
vorheriger richterlicher Belehrung einen Meineid zu ver-
hindern) wirklich abgeschworen, und sind damit zu Bau-
ermeistern über obspezificirte (oben beschriebene) Dörfer 
bestellet.“ 
 
>>Fehmgeschworenen Eyd<< 08. 11. 1740130  

Seine Königliche Majestät und Churfürstliche 
Durchlaucht unserm gnädigen König und Churfürs-
ten wie auch hiesiger Obrigkeit sollet Ihr geloben 
und schweren einen Eyid zu Gott und sein heiliges 
Wort, daß Ihr (Wiederholung der Obrigkeitsformel) 
wollet getreu, hold und gehorsam (sein), stets dero 
Bestes beobachten und Arges so viel (wie) möglich 
lehren (erkennen), wehren, warnen und (ab)wenden, 
und auch in Rat und Tat richt(ig) sein, dar in wieder 
Hoch gnädig Herzogliche, Königliche Majestät, 
fürstliche Durchlaucht und diese Ambtsvogtey be-
stellten jetzigen und künftigen Beamten gehandelt, 
geraten und getan werden möchten; besonders so-
bald ein >>aufwiegelung<< sich ereugete (ereigne-
te), Ihr solches in (bei) Zeiten beim Amte anmelden. 

                                                      
130  NLA-Hauptstaatsarchiv. Hann. 74 Burgwedel Nr. 500 
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Vor allen Dingen aber bei der eng anvertrauten 
Fehmgeschworenenschaft auf die Bruchfälligen 
(Personen, die strafbare Handlungen begangen ha-
ben) ein wachsames Auge und fleißig Acht zu ha-
ben. Diejenigen Brüche (Straftaten), die angefallen 
und zu bestrafen sind, bei der Amtsvogtei  richtig 
vorzutragen, ohne jemanden zu schonen. Bei Ein-
quartierungen und allen anderen Amts- und Dorf-
gemeinschaftssachen die Bauernschaften gleichmä-
ßig zu belasten. Was Euch zu schätzen aufgegeben 
wird, auf Eueren Eid hin ehrlich zu handhaben, 
niemanden sollt Ihr bevorzugen und niemanden be-
nachteiligen. Auch was Euch sonst zur Aufgabe be-
fohlen worden ist, sollt Ihr ohne Zeitverlust getreu-
lich verrichten. 

Obigen Eyd hat Jürgen Hinrich Struve unter dato 
abgestattet und ist zum Fehmgeschworenen zu Mel-
lendorff als den 08. 11. 1740 bestellet worden. 

Den 15. 11. 1740 Hinrich Warnecke zum P.......... 
Den 14. 12. 1742 hat hat Johann Hinrich Wöhler 

obigen Eyd abgeleget und ist damit zum Fehmge-
schworenen zu Melendorff bestellet. 

Cord Jürgen Plumhoff zum Plumhofe ist den 07. 
01. 1746 zum Fehmgeschworenen beeydigt und be-
stellet worden. 

Cord Castens zu Hellendorff ist den 07. 06. 1749 
zum Fehmgeschworenen beeydigt worden. 

Den 22. 04 1757 ist auf Absterben des Fehm-
geschworenen Cord Jürgen Plumhoff zum Plumhofe 
an dessen statt Johann Cordt Meyne zu Oegenbostel 
in der Oegenbosteler und Plumhoffer Bauerschaft 
vorstehender Eyd  sole ni modo gerichtlich abge-
nommen und damit bestellet.    

 In fidem     Gössel 
 
Vemgeschworener  
Nach der Literatur ist der Ursprung des Wortes 
Veme wahrscheinlich: Strafe, Verurteilung n. A. 
Lübben 

Nach Pierer’s Universallexikon131 bedeutet das 
Wort F. Weise, wissend, abgeklärt ethymologisch 
nicht geklärt. Mit dem Veme- (Geheim) gerichten132 
hat diese Bezeichnung nichts zu tun. 

Erklärung: Vemgeschworener oder Fehmge-
schworener (ein weiser Geschworener) ist ein unter 
den Bauern frei gewählter (später) schriftkundiger 
Vertrauensmann in einem Amtsbezirk, einer Dorf-
schaft, der Straftaten im Auftrage des Amtsvoigts 
oder des Gohgrefen ab 1560 des Amtes selbständig 
verfolgt und einen Teil der Strafgelder als Bezah-
lung einbehalten darf. Man kann ihn als Rechtsfin-
der unterster Stufe bezeichnen. In den alten wan-

                                                      
131  Pierers Universallexikon von 1858, Band VI. S. 160/61 
132  Fiedeler, A. Zur Geschichte der Vehmgerichte in besonderer Bezie-

hung auf die Braunschweig-Lüneburgischen Lande, Ztschr. des his-
torischen Vereins für Niedersachsen, Jg. 1854; Hannover 1856 in 
der Hahn’schen Hofbuchhandlung S. 184-189 

dernden Landgerichten (bis 1750) bildeten sie von 
der Anzahl her die Hälfte der Urteilsfinder133. Der 
Fehmgeschworene teilt die Bauern auch zu den 
Spanndiensten ein. Der Bauermeister zu den Hand-
diensten. Dieselbe Bedeutung haben die Holzge-
schworenen der Bauern für die Waldwirtschaft. 

Vertrag zwischen der Lüneburger Landschaft 
und den Amtsgeschworenen134 in der Vogtei Bis-
sendorf. 

Dabei verpachtet die Lüneburger Landschaft den 
seit 1624 nach dem Landtagsabschied bestehenden 
Importvertrag an die nachfolgend genannten Amts-
geschworenen von Neujahr 1771 – 1773 für den Be-
trag von 40 rtl Cassenmünze. Eine Afterverpachtung 
ist nicht gestattet. 

Die compensirenden Importen sind die betref-
fenden Einfuhrgebühren von: Fremden Immen (die 
in die Vogtei kommen), allerhand Bau- Nutz und 
Brennholz, Torfkohle, Flachs, Wolle, Wachs und 
Honig ingleichen von außer Landes gehenden Vie-
hes, Korn, Mehl und anderen Waren, ausgenommen 
von: Freyen Häusern, von Mühlengründeln (Mahl-
geld), vom Scheffelschatz von direkten Erbschaften, 
von Handelsleuten mit Amedorm und Poudre (Stär-
kemehl und Puder) auch fremde Hüte. Auf diese 
Weise wurden die Geschworenen für ihre Tätigkeit 
im Amt entlohnt. 
 
Folgende Amtsgeschworene der Vogtei waren die 
Pächter: 
Hennig Kuhlmann, Bissendorf, 
Hans Christoph Lorenz, Meitze, 
Hans Klingmeyer, Mellendorf, 
Hans Heinrich Langehennig, Elze, 
Johann Cord Gleue, Abbensen, 
Hans Heinrich Mohrlüder, Negenborn, 
Jobst Heinrich Voltmer, Brelingen, 
Hans Heinrich Rahlfes, Wennebostel, 
Johann Cord Meine, Oegenbostel, 
Johann Friedrich Grünewald, Hellendorf. 
 
Wie sich dieser Vertrag mit den Gebühren der Zoll-
stationen an den Grenzen des Fürstentums vertrug, 
geht aus dem Schreiben nicht hervor.  
 
 
 
 
 
 

                                                      
133  Schottel, Justus Georg: De singularibus quibusdam & antiquis in 

Germania Juribus [Iuribus] & Observatis = Kurtzer Tractat Von un-
terschiedlichen Rechten in Deutschland: Als zum Exempel Das Ha-
gestolzen-Recht, das Baulebungs-Recht, das Baar-Recht Ausgefer-
tigt von Justo Georgio Schottelio. - Wolfenbüttel: Buno, 1671 
(Braunschweig: Duncker). - [8] Bl., 591 S., [8] Bl. : Ill. 

134  NLA-Hauptstaatsarchiv. Hann. 72 Burgwedel; Nr. 369 S. 123 – 129 
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Es folgen wichtige statistische Angaben, die dazu beitragen sollen, die Sozialgeschichte der Amtsvogtei  
Bissendorf zu verstehen. 
Tabelle der Feuerstellen in der Amtsvoigtey Bissendorff: 31. 01. 1757135 
Die Hofnamen und auch anderes, was klein geschrieben worden ist, wurde ergänzt. Im Original findet sich eine lfd. 
Nummer. Der Übersicht wegen sind die Brandkassen Nr. gewählt worden, die gerade erst zu dieser Zeit eingeführt 
wurden 
Bebaute 
Stellen: 

Abben-
sen 

Bende- 
mühlen 

Berck- 
hoff 

Bissen- 
dorff 

Breh- 
lingen 

Duden- 
bostel 

Eltze Gail- 
hoff 

Hellen- 
dorff 

Ibbe- 
singen 

Ick- 
horst 

Meitze 

Meier- 
stellen 

   reale 
Zahl 

        

7/4              
01 

        

1/1   03 04      
02 

    01    

3/4    02      
02 

        

5/8             
7/16    02      

02 
        

1/2  03  09      
06 

13  05 01 04 02  01 

5/12    03      
03 

        

3/8     02  04  03   06 
1/3             
1/4    03      

06  
  03 02 04   04 

1/6    03   03      
1/8    02     02   02 
1/16         02    
Höfe    23     27         
Köther 27 07 06 28     28  26 05 21 06 05 01 02 19 
Brinck- 
sitzer 

   16     15 00  01      

Summa 
bebaute 
Stellen 

 
27 

 
10 

 
09 

 
68     70 

 
41 

 
05 

 
37 

 
09 

 
21 

 
03 

 
02 

 
33 

unbe- 
baute 
Stellen 

            

1/2       01      
1/8     01        
Köther 01            
Brinck-
sitzer 

            

Summe 
aller un-
bebauten 
Stellen 

 
 
01 

 
 
00 

 
 
00 

 
 
00 

 
 
01 

 
 
00 

 
 
01 

 
 
00 

 
 
00 

 
 
00 

 
 
00 

 
 
00 

Summe 
aller 
Stellen 

 
28 

 
10 

 
09 

 
68    70 

 
42 

 
05 

 
38 

 
09 

 
21 

 
03 

 
02 

 
33 

Ergänzung: Die Zahl der Bissendorfer Feuerstellen ist an Hand der wirklich vorhandenen bebauten Höfe „Liste der 
Hauswirte nach den Pfarrakten 1756“136 korrigiert worden. Vier Köthnerstellen haben auch dazu einen Meierhofanteil. 
Der Ort Bestenbostel ist als adeliges Gut mit vier Höfen nicht aufgeführt worden. 
So sind insgesamt 24 Orte in der Amtsvogtei. 

                                                      
135  NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover 74 Burgwedel Nr. 8 
136  Kirchenarchiv Bissendorf. Die Akten der Repositur Nr. II. Faszikel: 1; 10; 104; >>Spezifiction derer  nachgesetzter Personen, wie viele in jeder 

Dorfschaft befindlich<<  
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Tabelle der Feuerstellen in der Amtsvoigtey Bissendorff 31. 01. 1757 
 Mellen- 

dorf 
Negen- 
born 

Oegen
gen-
bostel 

Ohlen- 
bostel 

Plum- 
hoff 

Resse Roden- 
bostel 

Schade- 
hop 

Sprock-
hoff 

Scheren- 
bostel 

Wenne-
bostel 

Wiechen- 
dorf 

Bebaute 
Stellen: 

            

Meier- 
stellen 

            

1/1 01  01      02 01 01  
¾ 01    01        
5/8   01        01  
7/16             
½ 06 03 02  02     04 05 03 
5/12             
3/8   01        01  
1/3   03          
¼ 05 05 02  01       02 
1/6             
1/8  02           
1/16             
Köther 18 15 05 01 05 06 06 02 04 01 18 03 
Brinck- 
sitzer 

12            

Summa 
bebaute 
Stellen 

 
43 

 
25 

 
15 

 
01 

 
09 

 
06 

 
06 

 
02 

 
06 

 
06 

 
26 

 
08 

             
unbe- 
baute 
Stellen 

            

½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Köther 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brinck-
sitzer 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summe 
aller 
unbe 
bauten 
Stellen 

 
 
00 

 
 
00 

 
 
00 

 
 
00 

 
 
00 

 
 
00 

 
 
00 

 
 
00 

 
 
00 

 
 
00 

 
 
00 

 
 
00 

Summe 
aller 
Stellen 

 
43 

 
25 

 
15 

 
1 

 
9 

 
6 

 
6 

 
2 

 
6 

 
6 

 
26 

 
08 

             
Summa 
bebaute 
Stellen 

 
418 

           

Summe 
aller 
unbe-
bauten 
Stellen 

 
 
03 

           

Summe 
aller 
Stellen 

 
421 

           

             
Der Ort Bestenbostel ist als adeliges Gut mit vier Höfen nicht aufgeführt worden.  
So sind es insgesamt 24 Orte in der Amtsvogtei 
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Auflistung der pflichtigen Feuerstellen in der Vogtei Bissendorf, die den Amtshaushalt unterhalten müssen, 
bis das Amt 1852 aufgelöst wird.  
Ohne die Höfe der Vogtei Essel, die seit 1814 zur Vogtei Bissendorf gehörten. 
Diese Aufstellung ist vom Verfasser zusammengetragen worden. Im Original gibt es eine solche Tabelle nicht. 

Ortsbezeichnung 
Die Schreibweise der Ortsna-
men ist über die Jahre hinweg 
unterschiedlich. 

Jahr der Aufzeichnung 

alphabetisch geordnet 1438 1511 1589 1678 1770 1774 1793 1824 1862 
Die Hirtenhäuser und 
Häuslinge waren nicht 
pflichtig. 

Schatz- 
register- 
der Groß 
vogtei 
Celle. 
Grieser 

Vieh- 
schatz- 
register 

Vieh- 
schatz- 
register 
Baren 
scher 

Contri- 
butions- 
register 

Tabellari- 
sche 
Übersicht 

Feuerstel- 
lenregister 
Hann 74 
Burgwedel 
Nr. 5 

Contri- 
butions- 
register 

Höfe 
liste 

Grund- 
steuer- 
mutter- 
rolle. 

Abbensen 13 16 24 26 28 28 33 32  

Bennemühlen 
der Gutshof war nicht 
pflichtig ebenso nicht 
die Abdeckerei o. 
Halbmeisterei dort. 

nicht 
genannt 

06 12 01 
zwei   
Höfe  
wüst 
 

10 
 
nicht mehr 
erwähnt 

10 
 
nicht mehr 
erwähnt 

11 
 
nicht 
mehr 
erwähnt 

12 
 
nicht 
mehr 
erwähnt 

12 

Bestenbostel 
die dort noch vorhandenen  
vier adeligen Höfe waren nicht 
pflichtig 

nicht 
genannt 

nicht 
genannt 

nicht 
genannt 

? 02 ? nicht ge-
nannt 

? ?  

Berkhof 02 04 08 09 09 9 09 09  

Bissendorf 
Der Amtshaushalt sowie die 
Kirche mit ihren Einrichtun-
gen waren nicht pflichtig. Gilt 
auch 
für Mellendorf u. Brelingen. 

32 43 61 68  
zwei  
Höfe 
wüst 

69 68 69 71 78 

Brelingen 
wahrscheinlich mit Schadehop 

34 31 45 39 37 42 43 49 52 

Dudenbostel 01 03 06 05 05 05 05 05  

Elze 
Der Gutshof war nicht pflich-
tig 

19 14 40 40 37 37 40 
mit 
Wind- 
mühle 

38 
= 

46 
= 

Gailhof 
Die weit außerhalb liegende 
Mohmühle (Wassermühle) 
ist keine Feuerstelle, gehört 
auch zu Fuhrberg 

02 07 09 09 10 09    

Hellendorf 
m. Ortsteil Sommer-
bostel 

11 
wird 
nicht 
differen- 
ziert 

11 
03 

15 
05 

16 
05 

16 
05 

21 16 
05 

19 
05 

28 (alle) 
Teilungs 
rezess 
1845 

Ibsingen (bostel) 02 03 03 03 03 03 03 03 03 
Ickhorst 
Der Zollhof in Schlage war 
nicht pflichtig 

01 02 02 02 02 02 02 02 02 

Jürsemöhlen Hof 
Kann auch unter Abbensen ge-
führt sein 

? ? 01 ? 01 
Ober-mühle 

nicht 
aufgeführt 

?   

Meitze 09 22 32 33 36 33    
Mellendorf 
mit den früheren Ortsteilen 
Jürsenbostel  (01) 
u. Osterhöfen  (02) 

21 
 
( 01 ) 
( 01 ) 

33 
 
( 01 ) 
( 02 ) 

41 
 
( 01 ) 
( 02 ) 

44 
um 1630 
aufgege-
ben 
( 02 ) 

46 
mit Mühle 
 
( 02 ) 

45 48 
mit Müh-
le 
( 02 ) 

50 50 
Höfeliste 
1850 
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Auflistung der pflichtigen Feuerstellen in der Vogtei Bissendorf, die den Amtshaushalt unterhalten müssen, bis das 
Amt 1852 aufgelöst wird. Ohne die Höfe der Vogtei Essel, die seit 1814 zur Vogtei Bissendorf gehört. 
 Jahr der Aufzeichnung 
alphabetisch geordnet 1438 1511 1589 1678 1770 1774 1793 1824 1862 
Ortsbezeichnung 
Die Schreibweise der Ortsna-
men 
ist über die Jahre hinweg  
unterschiedlich. 

Schatz- 
register 
der Groß 
vogtei 
Celle. 
Grieser 

Vieh- 
schatz- 
register 

Vieh- 
schatz- 
register 
Baren 
scher 

Contri- 
butions- 
register 

Tabella- 
rische 
Übersicht 

Feuerstel- 
lenregister 
Hann 74 
Burgwedel 
Nr. 5 

Contri- 
butions- 
register 

Höfe 
liste 

Grund- 
steuer- 
mutter- 
rolle 

Negenborn 08 14 24 26 26 25 26 27 34  (1855) 
Auf dem Neuen Hof 
zwischen Schlage-Ickhorst 
und Wiechendorf gelegen 

auf-
gegeben 

        

Oegenbostel 04 10 16 14 13 15 16 17 21(1834) 

Ohlenbostel 
wahrscheinlich nicht erkenn-
bar unter Negenborn geführt 

nicht auf 
geführt 

 01 hier 
u. Scha- 
dehop 

 01 01 01 01  

Plumhof 
Die Viehbruchsmühle ist nicht 
als Feuerstelle geführt worden. 

04 06 10 09 09 09 09 10 10 

Resse 
Der Forsthof Resse besteht 
erst seit 1845 

01 05 06 06 07 06   09  
(1858) 

Rodenbostel 01 05 06 06 06 06 07 08  
Schadehop 
wahrscheinlich nicht erkenn-
bar unter Brelingen geführt 

nicht 
genannt 

02 02 02 02 02 02 02 02 

Scherenbostel 02 06 05 05 07 06 06 12 13 
(1848) 

Sprockhof 02 04 06 06 06 06 06 06 08 
Wennebostel 
Der Forsthof war nicht pflich-
tig 

10 15 21 26 26 26 31 32 35 
( 1853 ) 

Wiechendorf 03 05 06 08 08 08 08 08 09 
( 1864 ) 

Zusammen je angege-
benes Jahr: 

     422    

          

1814 waren es wohl 
kriegsbedingt nur 

392 
Feuer- 
stellen 

        

In einer 1757 auf Sei-
te 40 und 41 aufge-
führten Tabelle, in der 
die Höfe nach ihrer 
Qualität aufgeschlüs-
selt worden sind, ha-
ben wir: 

421 
Feuer- 
stellen 
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Liste der Seelenzahl und der Wohngebäude in der Amtsvoigtei Bissendorf, ohne Essel am 01. 08. 1836137 
Seite 
1 

1 2 3 4 5 Unter der in der Spalte 4 aufgeführten Seelenzahl sind 
begriffen: 

lfd. 
Nr. der 
Ge- 
schwo
- 
renen 
schaft 

lfd. 
Nr. 
der 
Dör- 
fer 

Namen der 
 
Ortschaften 

Zahl 
der  
Wohn- 
gebäu- 
de 

Haupt-  
seelenzahl 

Mili 
tairs 
auf 11 
montl. 
Ur 
laub 

6 
von der Geburt 
bis zum 
vollendeten 
7. Jahr 

7 
 vom 7.  
Bis  zum  
vollendeten 
14. Jahr 

8 
vom 14. 
Bis zum 
vollendeten 
20. Jahr 

9 
vom 20. 
Bis zum 
vollendeten 
45. Jahr 

 Geschworenen-
schaften: 

 männ 
lich 

weib 
lich 

insge 
samt 

 m w m w m w m w 

I. 1 Bissendorf 88 313 316 629 4 48 44 46 36 48 40 111 125 
II. Wennebostel              
 2 Ickhorst 3 14 12 26  3 2 1 2 4 2 5 5 
 3 Scherenbostel 12 54 44 98 1 10 8 7 8 9 3 16 17 
 4 Wennebostel 39 133 149 282  21 27 26 20 7 16 50 54 
 5 Wiechendorf 9 35 33 68 1 4 5 3 1 2 5 16 14 
 6 Schlage 2 4 5 9  1     1 2 3 
III. Meitze              
 7 Gailhof 13 59 41 100  9 6 15 3 9 5 19 19 
 8 Meitze 44 167 172 339 5 31 32 19 16 24 15 50 69 
IV: Elze              
 9 Elze 46 185 169 354 1 34 21 28 25 21 18 54 54 
V. Oegenbostel              
 10 Berckhof 12 38 44 82  6 7 3 11 6 8 17 13 
 11 Bestestenbostel 7 17 27 44  2 5 1 6 2 2 6 7 
 12 Ibsingen 4 22 19 41  1 1 4 2 4 4 6 7 
 13 Ögenbostel 20 72 53 125  6 2 15 8 8 10 26 19 
 14 Plumhof 11 41 43 84  5 4 7 10 8 7 14 13 
 15 Sprockhof 7 22 31 53  3 6 1 2 2 6 11 8 
 16 Viehbruchs-

mühle 
1 4 3 7  1   2 1  2 1 

VI. Bennemühlen              
 17 Bennemühlen 22 78 69 147 2 11 10 16 10 6 8 31 27 
 18 Hellendorf 35 117 106 223 1 24 11 21 17 12 12 31 35 
VII. 19 Mellendorf 64 223 213 436 1 39 36 28 28 34 18 68 65 
VIII. Brelingen              
 20 Brelingen 58 226 203 429 3 50 36 36 33 22 23 65 67 
 21 Schadehop 2 10 11 21  2 1 3  1 1 5 4 
IX. Abbensen              
 22 Abbensen 38 144 130 274 3 29 21 24 24 18 13 43 43 
 23 Dudenbostel 6 22 20 42  5 4 2 1 3 4 10 7 
 24 Rodenbostel 8 30 22 52  3 1 7 2 4 3 10 10 
X. Negenborn              
 25 Negenborn 36 121 135 256 3 22 24 17 25 11 17 47 39 
 26 Resse 10 45 43 88 1 7 4 7 7 7 10 12 13 
 27 Ohlenbostel 2 7 8 15    1 3 1 2 3  
  Summe: 595 2203 2121 4324 26 377 318 338 302 274 253 730 738 
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Liste der Seelenzahl und der Wohngebäude in der Amtsvogtei Bissendorf, ohne Essel am 01. 08. 1836 
Seite 
2 

1 2 Fortsetzung der Tabelle 

 
 Unter der in der Spalte 4 aufgeführten  Seelenzahl  sind 

inbegriffen: 

lfd. Nr. 
der Ge- 
schwo- 
renen 
schaft 

lfd. Nr. 
der 
Dör- 
fer 

Namen der 
 
Ortschaften 

10 
Vom 45. bis 
zum vollende-
ten 
60. Jahr 

11 
Vom 60. bis 
zum vollen-
deten 
90. Jahr 

12 
über 90 Jah-
re 

13 
Ehe 
paare 

14 
Wit 
wer 

15 
Wit 
wen 

16 
Nach den 
Religionsverschiedenheiten 

 Geschworenenschaft: m w m w m w  m w Lu 
thera-
ner 

Re-
for-
mier
te 

Ka-
tho-
liken 

Me-
no-
nit-
en 

Isra 
eli 
ten 

I. 1 
Bissendorf 

29 41 31 30   98 14 33 625 1 2  1 

II. Wennebostel               
 2 Ickhorst 1 1     3  1 26     
 3 Scherenbostel 7 6 3 4   16 2 3 97  1   
 4 Wennebostel 13 15 19 14   51 6 9 279 3    
 5 Wiechendorf 5 5 4 4   12  5 68     
 6 Schlage 1   1   2  1 9     
III. Meitze               
 7 Gailhof 3 3 4 5   10 2 6 100     
 8 Meitze 18 15 25 25   65 7 20 339     
IV: Elze               
 9 Elze 34 30 14 21   66 9 20 354     
V. Oegenbostel               
 10 Berckhof 6 3  2   13  4 82     
 11 Bestestenbostel 1 4 5 3   5 1 2 44     
 12 Ibsingen 3 4 4 1   4 2  41     
 13 Ögenbostel 9 13 6 3   17 3 5 125     
 14 Plumhof 5 7 2 2   13  3 84     
 15 Sprockhof 3 5 4 2   11  1 53     
 16 Viehbruchs-

mühle 
      1   7     

VI. Bennemühlen               
 17 Bennemühlen 10 6 4 8   24  4 147     
 18 Hellendorf 19 22 10 9   36 4 12 223     
                
VII. 19 Mellendorf 35 42 19 24   75 8 27 436     
VIII. Brelingen               
 20 Brelingen 33 31 17 16   75 10 21 429     
 21 Schadehop  1 2 1   3 1 1 21     
IX. Abbensen               
 22 Abbensen 19 22 11 7   46 8 11 274     
 23 Dudenbostel 2   2   4 2 4 42     
 24 Rodenbostel 4  2 2   10  1 52     
X. Negenborn               
 25 Negenborn 11 18 13 12   42 2 14 256     
 26 Resse 8 5 4 4   12 2 3 88     
 27 Ohlenbostel 2 2  1   2  1 15     
  Summe: 281 307 203 203   716 83 212 4316 4 3  1 
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Die Bauermeister Bücher der Dorfschaft Bissen-
dorf im 19ten Jahrhundert von 1804 – 1890138, 
Buch I, Gemeindebuch für Landfolgedienste wie 
Hand- und Spanndienste, Krigerreisen, Zeller-
reisen und andere Reisen für die Gemeinde Bis-
sendorf mit Blattanlagen:  
Celler=Reisen nach I u. II u. III Meilenweges und 
Einquartierungslisten 

 
Die in Kursivschrift gemachten Eintragungen 

und Erläuterungen dieser Abschrift sind Angaben 
des Übersetzers zur besseren Veranschaulichung 
der Verhältnisse, da oft keine weiteren präzisen An-
gaben gemacht wurden. 

Der Originaltext und die Schreibweise sind mög-
lichst beibehalten worden. Um den fließenden Text 
eine lesbaren Sinn zu geben, war eine nicht vorhan-
dene Interpunktion vonnöten. 

Die Namen sind damals oft verschieden ausge-
schrieben oder einfach verkürzt worden. Fehler 
beim Abschreiben sind nicht ausgeschlossen, da 
manche Zeilen nicht mehr gut zu lesen waren.   

Viele Seiten sind aus diesem Buch herausgeris-
sen. Andere sind leer. Die Buchseiten sind nicht 
nummeriert worden.  

 
Im Originalbuch gibt es keine Seitenzahl 
Vorwort 
Die nachstehend zusammen gefassten drei Bau-

ermeister Bücher wurden für die Ortschaft Bissen-
dorf im 19ten Jahrhundert von zwei Bürgermeistern, 
genannt Bauermeister; einer zuständig für die Mei-
erleute und einer für die Köthner, geschrieben. Die 
Bauermeister und ihre zwei Beigeordneten waren 
für die Leitung und Sicherstellung der verschiede-
nen Aufgaben wie Hand- und Spanndienste im Dorf 
und auch nach den umliegenden Orten verantwort-
lich.  

Die Einteilung der Dienste wurde für jedermann 
zu gerechten Anteilen nach Größe und Wirtschafts-
kraft des Hofes aufgezeichnet und abgerechnet.  

 
Für eine Reise wurde immer ein Gespann mit ei-

nem Pferd und Wagen gerechnet. Für schwere 
Transporte mit einem Gespann von zwei Pferden 
und Wagen hatte der Verpflichtete eine „Reise gut“. 
Das Gespann mit einem Pferd war deshalb zu rech-
nen, weil viele Köthner nur ein Pferd besaßen. 

Andererseits konnten die Besitzer mehrerer Pfer-
de (Meierleute) den Hof gleichzeitig neben dem 
Landfolgedienst weiter bewirtschaften. Oft spannten 
auch die Höfe, die nur ein Pferd besaßen bei schwe-
reren Spanndienstfahrten ihre Pferde zu zweit zu-
sammen. Es kam vor, daß jemand, der zu einer Rei-
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se verpflichtet war, diese durch eine Geldzahlung 
abwendete. Für einige Höfe sind die Dienste 
dadurch auch von anderen erledigt worden, um ein 
Zubrot zum landwirtschaftlichen Einkommen zu 
haben. 

Für einen Hof waren im Jahr viele Spanndienste 
zu leisten. Die Meierleute mußten allein schon für 
den Herzog 12 Tage Spann- und vier Handdienste, 
die Köthner 14 Tage Handdienste im Jahr für den 
Herzog fahren. Es kam vor, dass die Höfe vor allem 
in Kriegszeiten ihre landwirtschaftlichen Arbeiten 
nicht mehr ordnungsgemäß durchführen konnten; so 
in den Jahren 1813/14. So dass die Bevollmächtig-
ten der Krigerfuhrpflichtigen im Amt Bissendorf, 
die Bauermeister aus Bissendorf, Chr. Hr. Ahrbeck, 
Joh. Hr. Dangers, sowie aus Meitze, Cord Hr. Lo-
renz am 2ten Sept. 1814 an das Königl. Churfürstl. 
Kriegs-Commissariat zu Hannover eine Klage we-
gen zu vieler Krigerreisen und Burgfestendienste 
erhoben. (Siehe der Klagebrief auf der übernächsten 
Seite). Die Höfe mußten zu oft für das Militär fah-
ren und waren oft tagelang unterwegs. Der Klage 
wurde stattgegeben. Zu beachten: Das Wort Kriger-
reisen hat nicht direkt mit dem Wort Krieg zu tun. 
Damit ist der Transport von Militärsachen gemeint. 

Die Geschworenen und Bauermeister waren von 
den Hand- und Spanndiensten befreit. Weitere 
Landfolge Bestimmungen der Meierleute und Köth-
ner sind in den >>Verordnungen laut höheren Am-
tes<< auf der nächsten Seite beschrieben. Diese 
Hand- und Spanndienste werden heutzutage zum 
großen Teil von der Gemeinde- oder Regionalver-
waltung durch den heutigen Bauhof erledigt. Des 
Weiteren sind Realverbände zur Erledigung der Ar-
beiten beteiligt, da viele Wege bei der Teilung 
(1833) und Verkoppelung (1890) entstanden und in 
ihrem Besitz sind. 

Die Spanndienste für die Großvogtei in Celle, 
wie für die Amtsvoigtei in Bissendorf (für diese 
beiden Ämter waren auch die Nachbargemeinden 
abwechselnd jährlich gefordert) betrafen den Trans-
port für folgende Dinge: Brennmaterial, wie Torf 
mußte aus dem Müggenburger Moor nach Celle ge-
schafft werden, Deputatholz, Fadenholz, u.a. aus 
dem Bissendorfer Moorbruch zum hiesigen Amte, 
Bagagefahren für das Militär und sogar Kanonen 
mußten transportiert werden. 

Fahrdienste mussten auch für den Pastor und die 
Kirche, für den Küster, für die Pastorenwitwen  und 
für die zwei Schulen geleistet werden. Dabei han-
delte es sich vorwiegend darum, Heizmaterial herbei 
zu schaffen, manchmal aber auch um Baumaterial 
für öffentliche Bauten bereit zu stellen. Ferner fielen  
Transporte für Dienstfahrten der Obrigkeiten von 
und nach Hannover und nach Celle an. Die eintref-
fenden Gefangenen wurden nach Celle gefahren. 
Kranke wurden nach Hildesheim gebracht. Der 
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Postdienst erfolgte zu Fuß. Bei Bränden musste die 
Feuerspritze auf dem Amtshof bespannt werden. 
Löscharbeiten wurden auch außerhalb der Ortschaft 
und über die Wedemark hinaus, gefordert. 

Damals gab es noch keine Freiwillige Feuer-
wehr. 

Ein wesentlicher Teil der Hand- und Spanndiens-
te machte damals die Instandhaltung der Kommuni-
kationswege, heute die Land- und Regionsstraßen 
und sonstigen Straßen, der Feldwege, der Gewässer 
II (hier die Wietze) und III Ordnung (Mühlengraben, 
Johannisgraben und sonstige Entwässerungsgrä-
ben), der Brücken und Stege aus. An den Straßen 
mußten Bäume gepflanzt und gepflegt werden. Zu-
meist waren es Birken im Außenbereich oder Lin-
denbäume im Dorfe. Sie wurden aus den gemein-
schaftlichen „Forstörtern“ geholt, oder teils in einer 
angelegten Schonung, z.B. Brandhaide hinter Wie-
chendorf, gezogen. 

Föhren- und Eichenkämpe, z. B. die drei Eichen-
kämpe: Im Ossenregel, am Dorfausgang nach 
Burgwedel und am Kummerberg, dienten zur Ge-
winnung von Ersatzbohlen und Brettern; aber auch 
für Bauholz an kirchen- und gemeindeeigenen Ge-
bäuden. 

Im Dorf selbst mußten, da es noch keine befes-
tigten Straßen gab, alle Dorfstraßen und Fußwege 
oft mit Sand oder Grand (grober Sand oder Kies) 
ausgebessert werden. Erst im letzten Viertel des 
19ten Jahrhunderts wurden die ersten Durchgangs-
straßen gepflastert. Diese Fahrten und Arbeiten 
wurden mit dem Oberbegriff >>Landfolgedienste<< 
als >>Dorfs- oder Hüppelreisen<< bezeichnet. 

In den Büchern sind in vielen Tabellen die Höfe 
mit ihren Pflichten aufgelistet, sowie die Ausgaben 
der Bauermeister für jegliche Verbindlichkeiten der 
Dorfgemeinschaft von den Barausgaben für Repara-
turen bis zum "Burgwesengeld", welches an das 
Amt nach Celle gebracht werden mußte.  

Die Bücher enthalten außer vorgenanntem und 
außer dem jährlich an die Amtsvoigtei Bissendorf 
abzuliefernde >>Meierdings Gefälle<<, das zur 
Speisung der Meierdingsleute mit ihrem Anhang 
bezahlt werden mußte, auch einige private Eintra-
gungen der Bauermeister über ihre persönlichen 
Ausgaben. Eine lange Auflistung der >>Sprungoch-
sen<<- und >>Ewer-Benutzung<< (Schweineeber), 
ein frommer Gottesspruch, ein Totennachruf und ein 
paar Tierrezepte vervollständigen den Text.  

Da die Bauermeister aus bäuerlichen Verhältnis-
sen hervorgingen, sind ihre Aufzeichnungen nicht 
immer in büromäßige  Schreibnormen verfaßt, son-
dern mehr in dessen mundartliche plattdeutsche Re-
dewendungen geschrieben. 

Einen Einblick in die Bücher sollen einige einge-
scannte original-typische Buchseiten am Schluß des 
Bauermeisterbuches vermitteln.  

Die Bücher wurden uns freundlicherweise von 
Frau Marga Eggers geborene Wissel, Nachwirtin 
vom ehemaligen Pinkvoß-Wöhlerhof, Brandkassen 
Nr. 30, und vom damaligen Bauermeister  

Johann Heinrich Wöhler, der diese Bücher unter 
anderem geschrieben hat, zur Verfügung gestellt.  

 
An  
Königlich Churfürstliches Kriegs Commissariat 

zu Hannover139 
untertänigste Vorstellung und Bitte der Kriger-

fuhrpflichtigen der Amtsvoigtey Bissendorf den 
2ten Sept. 1814 um Abstellung der auf der Etappe 
Neustadt zu leistenden Krigerfuhren wird untert-
hänigst gebeten.  

So lange der so langjährige unglückliche Krieg 
gedauert hat, haben wir, unser geographischen Lage 
nach, auch immer viele und überhäufte Krigerfuhren 
prästiren müssen, und sind dadurch für die Einge-
sessenen benachbarter Aemter ganz vorzüglich 
prägravirt (überlastet) und sehr hart mitgenommen 
worden. 

Vor Einführung der Westfälischen Verfassung 
mußten wir zur Etappe Hannover dienen und nach 
der Einführung derselben wurden wir theilweise zur 
Etappe Celle und Burgdorf gelegt, so daß  wir in ei-
nem Zeitraum von fünf – sechs Jahren wöchentlich 
gedient und oft mehrere Pferde in einer Woche ge-
stellt haben oder dafür Summen von 2-3 rthl bezah-
len mußten. 

Diese unsere Kräfte übersteigende Lasten wur-
den noch beym Marsch der Königl. Schwedischen 
Truppen dadurch ungemein vergrößert, daß wir auf 
der nächsten Etappe nicht wieder entlassen, sondern 
vielmehr gezwungen wurden, die Armee zu den Or-
ten ihrer Bestimmung zu begleiten und dadurch 
sechs bis sieben Wochen von Haus entfernt waren, 
ja viele unter uns nicht einst ihre Pferde wieder zu-
rückerhalten haben, sondern solcher beraubet wor-
den sind. Als ein besonderes Glück war es anzuse-
hen, wenn wir in Lüneburg oder Uelzen entlassen 
wurden, zu welchen Touren doch immer wir schon 
von neuem zum Dienste aufgefordert, und so hat es 
fast den ganzen Sommer durch gegangen. Welche 
Nachtheile dieses für uns hervorgebracht, haupt-
sächlich für diejenigen unter uns, so nicht bespannet 
viel Geld zu verdienen oder sonst anzuschaffen, als 
diese Krigerfuhren kosteten und weshalb sich viele 
unter uns in Schulden schlagen mußten. 

Vorzüglich wenig haben die Eingesessenen des 
Amtes Neustadt gegen uns prästiret (geleistet). So 
lange ein Theil desselben noch zum vormaligen 
Canton Bissendorf gehörte, mußten sie zwar mit uns 
gleiche Lasten tragen allein wie diese Trennung im 

                                                      
139  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover; Des 74 Burgwedel III, II, 3,  

Nr. 17, 1814 von Paul Gimmler, Gilborn 1, Mellendorf 1964,  
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vorigen Jahre wieder vor sich ging und sie wieder 
zum Amte Neustadt zurückkehrten, haben sie, wie 
sie sich selbst öffentlich berühmen, gegen uns fast 
nichts gethan. Wir hingegen haben beständig in der 
hillesten Saat und Entezeit zu Schillerslage und 
Burgdorf gedienet und überdem noch die zu Mel-
lendorf so häufig vorfallenden Kriegerfuhren prästi-
ren müssen, und Ew. Hochwohl und Wohlgebohren 
werden sich daher aus den vom Amte Burgdorf ein-
zusendenden monatlichen Kriegerfuhr-
Verzeichnisse überzeugen, daß wir gewiß nicht im 
Rückstand sind, sondern vielmehr weit vorausge-
dienet haben. 

Unsere getragenen Lasten sind in der Kürze sehr 
leicht zu schildern, wenn wir nur gehorsamst be-
merken: daß wir alle großen Armeen auf iher resp. 
Hin- und Rückmärschen mit transportiert haben. 

Noch bey dem neuerlichen Durchmarsch der 
Königl. Preußischen Truppen, wozu wir mehrer 
hundert Pferde gestellt haben, wurden wir großent-
heils zu Celle nicht einst abgelöst, sondern vom da-
sigen Fuhrcommisariat gezwungen, bis zum zweiten 
Nachtlager zu fahren, wodurch wieder ein bedeu-
tender  

Nachtheil für uns entstand, um so mehr, da wir 
uns auf solche langen Touren mit Fourage, Geld und  

Lebensmittel nicht versehen hatten. In wiefern 
dieses der strengen Gerechtigkeit angemessen war, 
überlassen wir Ew. Hochwohl und Wohlgebohren 
hohen Ermessen. 

Allein, außer allen diesen willig und ohne Mur-
ren getragenen Lasten werden wir neuerdings von 
unserer Obrigkeit aufgefordert, uns wegen der bey 
der Etappe Neustadt abzuleistenden Reserve und 
sonstigen Kriegerfuhren von dem dasigen Commis-
rist abgeschlossenen Contract zu erklären in wiefern 
wir selbigen beitreten oder in natura dienen wollten. 

Ohne uns über diesen Contract selbet im gerings-
ten zu äußern, glaubten wir, daß dabei ein Irrthum 
zum Grunde liege, und daß solches auf uns nicht 
anwendbar sey: allein aus dieser Meinung werden 
wir dadurch gerissen, daß wir nun schon seit wenig 
Tagen mit 26 vierspännigen Wagen schnell, wo uns 
die Natural-Ableistung ohne den allergrößten 
Nachtheil nicht möglich ist, und wo wir zu jeden, 
selbst den höchsten Pries zu Neustadt die Lohnfuh-
ren bezahlen müssen. 

Wir selbst bescheiden uns zwar recht gern, daß 
ein Amt dem andern im Fall der Noth zu Hülfe eilen 
und forthelfen muß: allein wir können uns nicht 
überzeugen, daß das große und bemittelte Amt Neu-
stadt außer Stande sein sollte, diese kleinen Deta-
schements aus eigenen Kräften weiter zu transpor-
tieren, um weniger, da die dasigen Amtseinwohner 
vier, sechs, ja acht Pferde und darüber, wie wir 
höchstens nur zwei und der bei weiten größere Theil 
gar keine Pferde halten können. Angenommen aber 

auch, daß muß doch auch in Erwägung ziehen, wel-
che große Lasten wir bislang getragen haben und sie 
selbst über die Auflösung mit uns sich gefreuet und 
berühmt haben, weshalb uns doch auch wohl eine 
kleine Erholung zu gönnen sein dürfte. 

Unter diesen Umständen hoffen wir daher, keine 
Fehlbitte zu thun, wenn wir eherbietigst darauf an-
tragen, und von den bei der Etappe Neustadt abzu-
leistenden Krieger- und Reserve-Fuhren hochgewo-
gentlichst zu entbinden und desfalls das Erforderli-
che schleunigst an das Fuhrcommisariat zu Neustadt 
zu erlassen, damit wir doch wenigsten so viel Ruhe 
haben, unsere Erndte einzuscheuern. 

 
Verfaßt vom einem Krigerfuhrpflichtigen. 
 
H. Dedeke 
 

Die Bevollmächtigten der Krigerfuhrpflichtigen im 
Amt Bissendorf 

Christoph Heinrich Ahrbeck,  
Amts-Geschworener zu Bissendorf 

Cord Heinrich Lorenz, Geschworener zu Meitze 
Johann Heinrich Dangers, 

Bauermeister zu Bissendorf. 
 
Antwort auf den Brief: 
Dem Amt Neustadt wird aufgegeben, von Not-

fällen abgesehen, bis Ende Oktober keine Krieger-
fuhren vom Amt Bissendorf anzufordern. 

Schon 40 Jahre früher gab es Schwierigkeiten 
mit den Dienstleistungen140. 

Am 21. 12. 1762 konnte die Gemeinde die Kos-
ten für die Krieger- und Landfolgefuhren nicht be-
zahlen. (Die Bauern hatten diesen Dienst zu bezah-
len, wenn sie nicht fahren konnten.) Dafür mußte 
von den Bauern ein Kredit zu 4% in Höhe von  
400 rtl aufgenommen werden, den der Hauswirt und 
Schmied Phillip Backhus, Bissendorf Nr. 1, gab.  
 

1804 (zu dieser Zeit141 war Hannover durch 
Preußen besetzt worden, bevor die Franzosen ka-
men) mußten an die Preußen 14 Pferde geliefert 
werden, die die Gemeinde für 550 rtl in Gold ankau-
fen mußte. Folgende Bauern gaben Geld dafür: 
Hans Heinrich Schneermann lieh 150 rtl, Friedrich 
Wöhler  
100 rtl, Heinrich Heine 100 rtl und Christoph Bau-
ermeister 100 rtl. Rückzahlung in einem Jahr. 

Die nächste Tabelle zeigt uns die komplizierten 
Dienste, die die Bauern leisten mußten und zusam-
menfassend >>Herrendienste<< genannt wurden.  
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Die Herrendienstleistungen der Bauern wurden 
von den jeweiligen Bauermeistern im >>Hiern-
deinstbuch142<< schriftlich festgelegt. Zwei solcher 
Bände von 1825 bis 1880 mit unvollständigen Ori-
ginalaufzeichnungen sind uns erhalten geblieben. 
Sie füllen, in Schreibmaschine übertragen, einen 
ganzen Leitzordner. 

Der erste Band stammt von dem Bauern Hans 
Heinrich Friedrich Dedecke, Bissendorf Nr. 2, Bau-
ermeister von 1824 bis 1831. Der zweite Band von 
dem Vollmeier Dietrich Heinrich Wöhler, Bissen-
dorf Nr. 30, Bauermeister von 1833 bis 1849.  

Daneben hatten die Bauern noch den Zehnten an 
ihre Gutsherren zu zahlen, den Viehschatz, sowie 
den Haus- und Wiesenzins und Tabakgeld zu ent-
richten. Diese Angaben finden sich erstmals voll-
ständig in der Tabellarischen Übersicht von 1770.  

Auch an die Kirche und den Pastor waren Abga-
ben zu entrichten. Sie sind im >Corpus Bono-
rum143< von 1687 und 1777 aufgelistet worden. Alle 
diese Lasten sind den jeweiligen Hofgeschichten 
beigefügt worden. 

Hier ein Auszug aus dem Bauermeisterbuch: 
Bauermeisterbuch der Dorfschaft Bissendorf 1848. 
Die Unterlage stammt aus dem Hause des Vollmei-
ers Dietrich Heinrich Wöhler in Bissendorf. Das 
Buch hat im November 1859 der Gemeindevorsteher 
August Dangers in Empfang genommen. Übergeben 
hat das Buch der Beigeordnete Müschen  dem Bei-
geordneten Dietrich  Streboß. 
Nachricht vom 05. Juni 1835 
 
Nr. 1) Landfolge: Meier und Köthners, auch der 

Abbauer Imelmann jedesmal die Land-
folge, Amtsfolge, namentlich Gefangen-
wache, Chausseedienste, Baugeld zur Un-
terhaltung der geistlichen- und Schulge-
bäude. Dorfs-Wege und Stege. Frei sind 
die Geschworenen und Bauermeister. 

Nr. 12) Landfolge: Köthners allein keine frei wie 
Geschworene und Bauermeister. 

Nr. 24) Briefträger welche zu Hause geblieben 
sind. 

Nr. 32) Handdienste auf dem Amte Köthners al-
lein. Hier gelten alle die Befreiungen wel-
che beim Forstdienste angegeben sind: 
Geschworene, Bauermeister, Sprützenfrei-
heit, Reihefreiheit Uhle (ist der Brinksitzer 
Nr. 68) und Abbauern. 

 
Nr. 42)  Kleine Jagd wird ebenso geleistet, wie der 

Landfolgedienst, keiner frei wie Geschwo-
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rene und Bauermeister Nr. 52)  Dorfs- 
Dienst Meier und Köthner Abbauer Imel-
mann, Dorfs- Wege und Stege trägt er halb 
so viel bei als die übrigen Anbauern.  

Nr. 66) Am Kirchhofe und Pfarrhause und Wit-
wenthum. Da muß Meier und Köthner und 
Anbauer sich gleich dienen und fahren 
auch desgleichen. 

Nr. 78) Kirchengeläute. 
Nr. 88) Holztragen und Torfzurückbringen ge-

schieht von den Bissendorfer Köthnern. 
Frei sind die Geschworenen, Bauermeister 
die beiden umgehenden Freiheiten, die 
Sprützenfreiheit, ferner Uhle (ist der 
Brinksitzer Nr. 68) und die Anbauern. 

Nr. 110) Hunde-Ziehen sollen ins Künftige die 
Köthner alleine thun. 

Nr. 111) Hohe Jagt. Keiner frei wie Geschworene 
und Bauermeister. Köthner allein Anbau-
ern und Brinksitzers. 

Nr. 120) Amtshofabfegen, Amtsgarten graben. 
Landfolge. Köthners allein. Keiner frei 
wie Geschworene und Bauermeister 
(scheint wieder gestrichen zu sein). 

Nr. 135) Dorfs-Dienst Meiers und Köthners ist kei-
ner frei als Geschworene und Bauer-
meister.  

 
Anbauer I(h)melmann thut halb so viel als die übri-

gen Anbauern. 
Die Abgaben für die Anbauern144 
waren 1819 folgendermaßen geregelt: 
Größe des Hausplat-
zes 

Ein halber Morgen 

Gartenland Ein Morgen 60 Q-Ruthen 
Pachtland zwei Morgen 
insgesamt dreieinhalb Morgen 

Saatland 
Schutzthaler  
u. Dienstgeld 

zwei Reichsthaler 

Hauszins drei Mariengroschen 
Gartenzins drei Mariengroschen 
Ein Rauchhuhn drei Mariengroschen 
Ein Maihuhn drei Mariengroschen 
Rottzins zwei Pfennig 
Rottzehnten in Natura 
Sie dürfen keine Bienenstöcke halten 
 
 

                                                      
144  NLA-Hauptstaatsarchiv Hann. 80 Lüneburg Nr. 1086; Nr. 10; 23. 

04. 1819 – 15. 02. 1825 
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Dieser Zollschein des Amtes Langenhagen findet 
sich in den Kirchenrechnungen der Bissendorfer 
Kirche145. 

1797 mußte ein neuer Brunnen auf dem Pfarrhof 
gegraben werden. Darüber gibt es folgenden Be-
richt: Von dem Kirchenjuraten Johann Cord Knibbe 
wurden in Barsinghausen von Meister Blume  
40 gehauene Steine a‘ 33 mgr gleich 36 rtl 24 mgr 
einschließlich des Aufsatzes gekauft, die dieser an 
den Schützenhof in Hannover abgeliefert hat. Von 
dort haben die Bissendorfer die Steine mit 13 Wa-
gen abholen müssen. Dafür haben sie an der Grenze 
in Langenhagen 18 mgr Zoll bezahlt. Das sind 
0,74% des Warenwertes. Der Brunnen sei 40 Fuß 
(11,68 m) tief von der Brunnenkrone an gemessen 
und 3 ½ Fuß (102,23 cm) breit. Dann wäre die Tiefe 
des Brunnens von der Erdoberfläche aus gesehen 
etwa 10 m gewesen. Zuletzt haben noch zwei Steine 
gefehlt, die dann von Christian Strube aus Wen-

                                                      
145  Findbuch der Bissendorfer Pfarre. Signatur: K R III a 4 Kirchen-

rechnung de 1797 Belege 1792 – 1806. Karton mit grünem Punkt. 
Brunnenrechnung ad Pag. 38  

nebostel hinzu gekauft wurden. Dabei liegen dann 
noch die Abrechnung des Zimmermannes für das 
Brunnenhaus mit Winde und die des Schmiedes für 
die Metallteile der Winde, Döwken (nicht zu klären, 
was das ist) und Klammern. Die Arbeiten haben 
ausgeführt: Der Brunnenbauer und Maurermeister 
Johann Friedrich Querfeld. und Handlanger Ru-
dolph Pinkvoß. Der Amtszimmermeister Heinrich 
Ludwig Hanebut. Der Schmiedemeister Johann 
Heinrich Dangers. 
Bauermeisterbuch: S. 52/53 
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Im Rahmen der Herrendienste mussten die Bau-
ern die Pferde für die Bespannung des Spritzenwa-
gens zur Verfügung stellen. 
 

 
Aus Chronik Wiechendorf von Annemarie Buschbaum 2010 

 
In jenem Haus, wo eine Feuerstelle war, musste 

ein lederner Feuereimer und ein Feuerhaken statio-
niert sein. 

 

  
Krentler E. sen.,/Lüddecke Fr. Aus Chronik Freiwillige Feuer-
wehr Bissendorf 2000, S. 18/19 

 

 
Einreißhaken der Feuerwehr 

 

 

 
 
 
 
Signalhorn der Feuer-
wehr 

 
 

Für die Feuersprütze haben gespannt146. 
1839 

Christoph Bauermeister, Cord Hr. Warneke, 
Hans Hr. Ohlenbostel, haben den 6ten März 1839 
für die Feuersprütze gespant, da in Fuhrberg Feuer 
entstand. 

Den 9ten October 1839 haben für die Feuer-
sprütze gespant da in Wiechendorf Feuer entstand:  

Fritz Voges, W. Bätje, Joh. Hr. Riekenberg, den 
Wagen Hans Hr. Plinke. 

Hr. Bauermeister, Cord Hr. Niemeyer, Joh. Hr. 
Ohlhorst haben an 29ten May für die Feuersprütze 
gespant da hinter Fuhrberg in Holtze Feuer ent-
standen ist. 

Hr. Niemeyer den Herrn Assessor gefahren und 
Schmidt Wöhler den Wagen gefahren. 
 
1842 

Cord Hr. Niemeyer, Fritz Voges, Hr. Dedeke ha-
ben für die Feuersprütze gespant, da in Buchholz 
Feuer gewesen und bis hinter Mellendorf gewesen 
und Conrad Schmidt den Wagen gefahren. 

Für die Feuersprütze haben gespant da in 
Grindau Fuhren Feuer war: 

H. Wöhler, Hilfers, Warneke. 
Hr. Voigts den Wagen gefahren bis hinter 

Bennemühlen. 
29ten August: Für die Feuersprütze haben ge-

spant: Georg Ahrbeck, Joh. Hr. Bartens, Joh. Hr. 
Riekenberg den Wagen gefahren. 
 
1844  

Für die Feuersprütze hat gespant da in Breling 
Feuer entstand: Wittw. Stegmann, Herr Ehlermann. 

Dietrich Wöhler den Wagen gefahren. 
 
1848  

Für die Feuersprütze hat gespant da in Bissen-
dorf an 6ten October 1848 Feuer entstanden ist: 

Für die Hannoversche Sprütze hat gespant und 
nach Hannover gefahren: 

Conradt Meyer und Hr. Voigts, den Wasserwa-
gen hat hin gefahren August Hr. Schneermann, 
Krumwiede. 

Nach Fuhrberg hat gefahren Thürnau und Pink-
vos. 
 
1849  

Für die Feuersprütze hat gespant da auf Langen-
hagen Reßmeser abgebrannt ist an 26ten April 

Hr. Niemeyer, Wittw. Ehlermann, Conrad Meyer 
Wagen gefahren. 
 
1850 

                                                      
146  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover T Bissendorf 2 Krentler E. sen., 

Hahn H., Hand- und Spanndienste in der Ortschaft Bissendorf im 
19ten Jahrhundert, S. 52/53 
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Für die Feuersprütze hat gespant da in Wetmer 
zum 2ten Mal Feuer war an Juni 1850: 

Hr. Niemeyer, Hr. Riekenberg, Conrad Meyer, 
den Wagen Georg Ahrbek. 

Für die Feuersprütze hat gespant da in Isernha-
gen Feuer war an 25ten August 1850 

Hr. Niemeyer, Conrad Schmidt, Cordt Warneke, 
den Wagen Dietrich Schrader. 
 
1851 

Für die Feuersprütze hat gespant da in Hellen-
dorf Feuer entstanden: 

Georg Ahrbek, Johann Runge, den Wagen Hr. 
Sievers Novem. 1851. 
 
1852 

Für die Feuersprütze hat gespant da in Negen-
born Feuer entstanden: 

Hr. Pinkvos, Krumwiede, Chr. Hapke  
und Fr. Grünewald den Wagen gefahren den 8ten 

Juni 1852. 
Für die Feuersprütze hat gespant da in Abbensen 

an 29ten Juni Feuer war: 
Christ. Henke, Hr. Schneermann, Hr. Engelke  
und Conrad Krüger den Wagen gefahren und 

Mohlfeld Herrn Hausvoigt hin gefahren. 
Für die Feuersprütze hat gespant den 16ten April 

Wintmüller Wöhler, Heinr. Wöhler, den Wagen 
Georg Plinke da Feuer in Lindwedel,  

den 16ten May Georg Niemeyer, Conrad Meyer, 
den Wagen Christ. Bauermeister, den Wagen hinter 
in Isernhagen Feuer war. 
 
Im Archiv in Hannover finden wir noch weitere 
Feuersbrünste in der Amtsvogtei 
am 11. 03. 1768147 brennen im Westen Wennebos-
tels folgende Höfe nieder: 
1) Halbmeier Jürgen Bethgen, Hof Nr. 14, mit 

sämtlichen Gebäuden, dazu drei Kälber und alle 
Schafe. 

2) Halbmeier Johann Dedecken, Gemeindevorste-
her, Nr. 11, Wohnhaus und eine Scheune. 

3) Halbmeier Johann Ludwig Mohlfeld, Nr. 12, ein 
Backhaus und Spieker.  

4) Köthner Hans Heinrich Pinkvoß, Nr. 15, Wohn-
haus Scheune und Backhaus. 

Die Ursache der Feuer ist nicht geklärt worden. 
 
Am 08. 08. 1798148 ist dem Halbmeier Gies-

ecken, Nr. 1, in Gailhof, sein Backhaus und eine 
Scheune abgebrannt. 
 

                                                      
147  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover Nr. 74 Burgwedels Nr. 982, kei-

ne Seitenzahl 
148  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover Nr. 74 Burgwedels Nr. 982, kei-

ne Seitenzahl 

Am 29. 01. 1803149 ist in Wennebostel, Nr. 23, 
dem Köthner Christoph Schaperjahns Wohnhaus 
und Scheune abgebrannt. Schaden 200 rtl.  

Am 14. 06. 1814150 sind dem Köthner Heinrich 
Meyer in Gailhof, Nr. 9, alle Gebäude abgebrannt. 

Im Juli des Jahres 1826151 brannten die Höfe Nr. 
3, Hasenhof, heute Bernhard Mente, Schaden 250 rtl 
und  

Nr. 4, Kauershof, heute Georg Cohrs, durch 
Blitzschlag nieder. Brandschaden 666 rtl. Das 
Backhaus steht noch. 

Am 28. 03. 1835152 sind dem Viertelmeyer Fried-
rich Mohlfeld in Wiechendorf das Wohnhaus und 
zwei Nebengebäude abgebrannt. Schaden 332 rtl. 
In der Nacht vom 05. auf den 06. 10. 1848153, um  
2-3 Uhr nachts, brannte die gerade erst gebaute neue 
Scheune des Kaufmanns Dangers, Bissendorf  
Nr. 64, durch Brandstiftung nieder. Schaden 400 rtl. 
Durch Funkenflug und fehlendes Löschwasser im 
Oberdorf brannte der Nachbarhof Nr. 65 des 
Schmiedes und Köthners Cord Heinrich Wöhler mit 
fast allen Gebäuden nieder: Schaden 500 rtl. 
Schmiede und Backhaus blieben verschont.  
 
Mohlfeldsche Chronik Seite 3a154 

Im Jahre Oktober 1839 brannten die Höfe Nr. 6, 
heute Hans Heinrich Schnehage, Biershof und  
Nr. 7, heute Friedrich Dettmering, Heiershof nieder. 
Beide Höfe sollen an einem Tage abgebrannt sein; 
ob durch Blitzschlag oder eine andere Ursache, ist  
unbekannt. 

 
Im Jahre 1867155 brannte das Wohnhaus des 

Harms-Hofes in Ickhorst nieder. Die erhalten ge-
bliebene Scheune von 1750 wurde 1970 einge-
äschert. 

Das im Jahre 1854156 erbaute Haupthaus Nr. 85 
in Bissendorf des Anbauern und Zimmermanns 
Heinrich Friedrich Kreyenberg brannte 1888 nieder 

Im Jahre 1890157 brannte in Scherenbostel Nr. 2 
das Wohnhaus des Grönboldschen Hofes nieder. 

                                                      
149  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover Nr. 74 Burgwedels Nr. 982, kei-

ne Seitenzahl 
150  Steinborn M. Gailhof, die Geschichte unseres Dorfes 2000 im 

Selbstverlag; S. 76 
151 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover T 1 Wiechendorf Hahn, H., Lüd-

decke Fr. Hof- und Familiengeschichte des Dorfes Wiechendorf 
Hof Nr. 3 S. 40, aus Chronik von Mohlfeld Seite 3a.  

152  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover Nr. 74 Burgwedels Nr. 983, kei-
ne Seitenzahl 

153  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover Hahn, H. Lüddecke Fr. T Bis-
sendorf 3,1 – 3,6, Hof- und Familiengeschichte in 6 Bänden. Bd. V. 
S. 2465  

154 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover T 1 Wiechendorf Hahn, H,     
Lüddecke Fr. Hof- und Familiengeschichte des Dorfes Wiechendorf 
Hof Nr. 6; S. 32, aus Chronik von Mohlfeld Seite 3a. 

155  Hahn, H. Lüddecke Fr. Hof- und Familiengeschichte des Harms 
Hofes in Ickhorst 2006, nicht veröffentlicht 

156  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover Hahn, H. Lüddecke Fr. T Bis-
sendorf 3,1 – 3,6, Hof- und Familiengeschichte in 6 Bänden. Bd. V. 
S. 2731    
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Im Jahre 1892158 brannte während einer Tanzver-
anstaltung in der Gaststätte des Krüger-Knibben Ho-
fes Nr. 70 in Bissendorf das ganze Gebäude nieder, 
wobei niemand zu Schaden kam.  
 
Wiechendorf, den 28 August 1899:159 

Gestern, gegen 7 Uhr, entstand auf dem Hofe des 
Herrn Mente hierselbst Feuer.  

Die >>Menteschen<< Gebäude, welche aller-
dings mit Stroh gedeckt waren, standen in wenigen 
Augenblicken in hellen Flammen und waren in eini-
gen Stunden völlig eingeäschert, obgleich die Sprit-
zen aus Brelingen, Bissendorf, Mellendorf und Lan-
genhagen ihr Möglichstes leisteten, um des Feuers 
Herr zu werden. Man konnte sich daher nur auf die 
Rettung der Nachbargebäude beschränken. Leider 
haben auch mehrere Schweine den Tod in den 
Flammen gefunden. Das Feuer ist entstanden durch 
einen kleinen mit Benzin gefüllten Luftballon, wel-
chen ein einem hier weilenden Touristenverein aus 
Hannover (in der benachbarten Gastwirtschaft Quer-
feld Wiechendorf Nr. 8 feierten) angehörendem 
Knaben hier steigen ließ und der auf dem Dache des 
Menteschen Hauses explodierte. Charakteristisch 
für den genannten Verein ist die Tatsache, dass die 
Mitglieder die Flucht ergriffen, als sie einsahen, 
welches Unglück einer der Ihrigen angerichtet hatte. 
Man kann es den Landbewohnern der Umgegend 
Hannovers wahrlich nicht verdenken, wenn sie vom 
Besuch der Städter nicht recht erbaut sind. Ein ganz 
besondertes Lob gebührt unserem Lehrer, Herrn 
Marks, für seinen Rettungsversuch. Herr Marks war 
mit unglaublicher Schnelligkeit und Gewandtheit, 
ohne eine Leiter anzusetzen, auf das Dach gestiegen, 
um das Feuer im Entstehen zu löschen, doch musste 
er nach langem vergeblichen Bemühen der Gewalt 
des mit rasender Schnelligkeit um sich greifenden 
Elementes weichen. 

 
Mohlfeldsche Chronik Seite 3a. 

Im Jahre 1899 brannte der Hof Nr. 2, (Graashof) 
Heinrich Mente nieder. 

Es war im August ein heißer, von Tagen langer 
Sonne erwärmter Boden. 

Ein Touristischer Verein aus Hannover ließ bei 
Querfelds, Nr. 8 damals Gastwirtschaft, Freiballons 
aufsteigen. Ein Ballon ging zuerst südlich, kam 
dann wohl in eine andere Luftströmung und fiel 
brennend auf die mit Stroh bedeckte Scheune. Ich 
war selber Augenzeuge. Innerhalb von 20 Minuten 
stand der alte Hof mit Stroh bedeckten Dächern in 

                                                                                      
157  Hahn, H. Lüddecke Fr. Hof- und Familiengeschichte des Grönbolds 

Hofes in Scherenbostel, 2010; S. 36, nicht veröffentlicht 
158  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover T Bissendorf 3,1 – 3,6 Bissen-

dorfer Hof- und Familiengeschichten 6 Bände; Bd. V. S. 2646 
159 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover T 1 Wiechendorf Hahn, H., Lüd-

decke Fr. Hof- und Familiengeschichte des Dorfes Wiechendorf 
Hof Nr. 2 S. 33 

Flammen. Die Gebäude waren um 1500 bis 1620 
aufgebaut. Vielleicht auch noch älter, aber gut erhal-
ten, alles Eichenholz im Fachwerk und Gebälk. 
Burgdorfer Kreisblatt Nr. 127; 34 Jahrgang 30. August 1899 S. 33 

 
In diesem Zusammenhang muß auf einen mögli-

chen Großbrand im Westdorf Bissendorfs am Tat-
tenhagen und Am Markt160 um 1600 hingewiesen 
werden, der weder in den Archiven noch im Volks-
mund seinen Niederschlag gefunden hat. 

In diesem Bereich des Dorfes sind nämlich vier 
Häuser zeitgleich neu erbaut worden: 1.) 1600, Fin-
ken Dedecken Haus Nr. 56, 2.) 1604 Linnewebers 
Haus Nr. 51, 3.) 1606 Sommers Haus Nr. 48, 4.) 
und 1618 Bormans Haus Nr. 62. Die letzten beiden 
Häuser sind 1895 und 1966 abgebrochen worden. 
Vom Haus Nr. 62 ist uns der alte Giebelschwellbal-
ken mit der Inschrift erhalten geblieben:  >>GODT 
DE HERE BEWARE DIT HUS GESEGNE WAT 
HIR GEIT IN UND US 1618<<. 

Im Kirchengüterverzeichnis von 1568161 findet 
sich aber ein Hinweis, dass auf dem >>Tarne-
Hagen<< von den der Pfarre pflichtigen Höfe etli-
che wüste Feuerstellen wären, die deshalb keine 
Abgaben leisten könnten.  

Wenn hier ein Zusammenhang besteht, liegt das 
Unglück also schon Jahre vorher zurück und der 
Wiederaufbau und die Annahme der Höfe mit neuen 
Besitzern haben sich über 30 Jahre hingezogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
160  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover T Bissendorf 3,1 – 3,6 Bissen-

dorfer Hof- und Familiengeschichten 6 Bände; Bd. III. Nr. 48, BD. 
IV. Nr. 51, Nr. 56, und Nr. 62  

161  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 83 IV. 1 S. 23 Kirchengüterver-
zeichnis 1568 Bissendorf in der ausgearbeiteten Form 



 126 

  
Die Dörfer im Amt waren in sechs Dorfschaften162 aufgeteilt: 08. 02. 1763 
Mit 10 Fehmgeschworenen für alle Dörfer 
Man beachte die doppelt besetzte Stelle des Bauermeisterpostens in Bissendorf. Der Bauermeister für die Köthner war 
es auch gleichzeitig für die Resser Bauern, wo es nur sechs Köthnerhöfe gab. Die Höfner im Dorf stellten ihren eige-
nen Bauermeister. Nach 1810 werden nicht mehr zwei Bauermeister gleichzeitig in Bissendorf erwähnt. 

  Ortschaften Fehmgeschworene 
bestellte die Spanndienste 

Bauermeister  
bestellte die Handdienste    

Holzgeschworene 
überwachten die  
Holzentnahmen 

1.)  Bissendorf 
 
 
Resse 

Henje Kuhlmann 
1702 - 1781 

Christoph Heinrich Sie-
vers, 1707- 1763 darunter:  
Daniel Dedeke 
1714 - 1783  = gestr. 

 
 
 
Johann Dedeke = gestr. 

2.) 1/2 Wennebostel 
Scherenbostel 
Wiechendorf 
Ickhorst 

Joh. Heinrich Rahlfs Rudolph Wöhler Hennig Wiechmann 

1/2 Mellendorf Hans Wiechmann Joh. Hennig Plinke Cord Andreas Abel 
3.) 1/2 Brelingen 

Schadehop 
Ernst Vortmüller Joh. Heinrich Backhus Hans Cord Niemeyer 

1/2 Negenborn 
Ohlenbostel 

Hs. Hr. Schröder Hans Cord Plumhof Casten Möller 

4.) 1/2 Abbensen 
Dudenbostel 
Rodenbostel 

Cord Jürg. Gloges Wilhelm Beckmann  

 1/2 ?    
5.) 1/2 Hellendorf 

Bennemühlen 
Fried. Grünewald Joh. Hennig Meine Cord Andr. Vortmüller 

1/2 Oegenbostel 
Plumhof 
Berkhof 
Sprockhof 
Ibsingen 

Joh. Cord Meine Joh. Hr. Kuhls 
 
Christian Alpers 

 

6.) 1/2 Meitze 
Gailhof 

Christoph Lorenz Jürgen Giesemann Joh. Hr. Langehennig 

1/2 Elze Hs. Hr. Langehennig = 
gestr. darüber: Bruns 

Hs. Fried. Langehennig Ludolph Evers 

Der ganze Ort Bestenbostel ist ein adeliges Gut, das - in vier Höfe aufgeteilt - nicht der Administration des 
Amtes unterstand. Das gilt auch für das Gut von Bothmer zu Bennemühlen und für das v. Bunowsche Gut 
zu Elze, später ab 1682 Stechinelli163, das für einige Höfe dort das Untergericht war. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
162  NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover 74 Burgwedel Nr. 5; S. 8 Die Dörfer im Amt waren in sechs Dorfschaften aufgeteilt 
163  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 72 Burgw. Nr. 344; S. 85 u. Hann. 72 Burgw. Nr. 340; S. 963-966 
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Tabula Von dem Dienstwesen in der Amtsvoigtei Bissendorf 1770 Dorf Bissendorf164
 S. 127 

Ordinaire Dienste165: 
Zu dienen schuldig: Jeder Spanndienst muß mit zwei Pferden und zwar der Vollhof nochmal so viel wie der Halbhof 
ungemessen dienen. Nur daß die sogenannten Höppelreisen, die innerhalb des Amtes geschehen, von sämtlichen Be-
wohnern der zerteilten Höfe in gleicher Maße verrichtet werden. Die Handdienste werden von den Kötern und 
Brincksitzern in gleicher Maße ungemessen verrichtet. 
Dienstpflichtige: haben gedient: 
 herrschaftl.: Gutsherrl. Summe: ein jeder alle  
I. Vollmeier:           Durchs ganze Jahr  
1. die in natura mit dem 

Spann dienen 
07 11  

30 
Spann- 
Dienst 

Hand-
dienst 

Spann-
dienst 

Hand-
dienst 

Behuf: 

2. die dienstfrei sind 05 00  
 
 
 
 
 
 
00 

 
 
 
 
 
 
 
00 

 
 
 
 
 
 
 
421 

 
 
 
 
 
 
 
1301 

1. der Forst 
3. die Dienstgeld geben 07 00 2. Bauwesen 
II. Halbmeier:    3. Deputate 
1. die in natura dienen 
    mit dem Spann 

37 36  
77 

4. Amtshoheit 

2. die dienstfrei sind 02 02 5. Zeller Reisen 
 

3. die Dienstgeld geben 00 00 6. Amts  Angele-
genheiten 

III. Köther:     
1. 
zu obigen Behufe 
 
 
2. 
zum Briefetragen 
 

1. die in natura dienen 
    mit der Hand 

124 18  
235 

2. die dienstfrei sind 26 30 

3. die Dienstgeld geben 24 13 
IV. Brincksitzer:    
1. die in natura dienen 
    mit der Hand 

24 00  
36 

2. die dienstfrei sind 05 01  
3. die Dienstgeld geben 06 00 Summe: 421 1301  
        

Anschlag von Nutzung der vorstehenden Dienste nach der im Geld-Register gewöhnlichen Berechnung des Dienstge-
ldes  
Im Register werden berechnet für jeglichen ordinären Spanndienst-Tag in gleichen von den Extraordinären Spann-
diensten, für Pflicht-, Burgvesten- und Holtzungsdienst: 6 mgr 
Für jeglichen ordinären Handdienst-Tag in gleichen von den Extraordinären für jeglichen Pflicht-, Burgvesten- und 
Holtzungsdienst 1 ggr = (guten Groschen) 
Es beträget also das Dienst-
geld für: 

haben dienet      
alle das ganze Jahr durch Geldbetrag:   

 Spanndienste Handdienste rtl Mgr Pf   

1. ) ordinäre Dienste: 421 1301 124 13 04   
2. ) Pflichtdienste : 00 0081 003 13 04   
3. ) Burgvesten Dienste: 282 0780 079 18 00   
4. ) Holtzungsdienst: 152 0179 032 28 04   
 Summe: 855 2341 240 01 04   
Nachricht von denen Dienstpflichtigen Untertanen zu reichenden Pröven – Gelde166 
I. Für Ordinäre Dienste: werden keine Pröven-Gelder berechnet außer: 
1. behuf der Deputate, Holzfuhren nach Zelle für jeden Spanndienst: 4 Pf. 
 behuf der Herrschaftlichen Küche zu Hannover für jeden Spanndienst: ein Hering und zwei Wäggen167 Brod so 

aber im Geldregister nicht berechnet werden. 
 
 
 

                                                      
164  NLA-Hauptstaatsarchiv. Hannover 76 c G Nr. 5 – 6 Seite 38; NLA. Hauptstaatsarchiv Hahn, H. Lüddecke Fr. in T Bissendorf 1 Register und 

Tabellarische Übersicht Ort Bissendorf 1770 
165  NLA-Hauptstaatsarchiv Hahn, H. Lüddecke Fr. Hannover T Bissendorf 3,1-3,6 Bissendorfer Hof und Familiengeschichten 6 Bände; Band VI. 4. 

Anhang S. 19-21 Sachwort und Abgabenregister.  
166  Pröven: Abgaben, aber auch Vergütungen, Pflichtgeld leitet sich von Provende ab, heute Privilegien  
167  großes Roggenbrötchen  
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Tabula Von dem Dienstwesen in der Amtsvoigtei Bissendorf 1770 Dorf Bissendorf S. 2 
Extraordinaire Dienste: 
zu dienen schuldig: 
Dienstpflichtige zur Pflichte zur Burgvesten zu Jagd- und 

Landfolgen 
Zu Kriegerreisen zu Holtzungen 

im Wietzen-
bruch 

I. Vollmeier: Behuf Behuf Wenn solche er-
fordert werden: 
jedoch 
sind etliche der 
Untergerichts-
leute von den 
kleinen Jagdfol-
gen befreit 
 
 
 
II., III. u. IV. 
Sind nur sum-
marisch erfaßt 
worden. 

Behuf Behuf 
1. die in natura 

mit dem 
Spann dienen 

1. Deputatholz 
 hauen 

1. der herrschaftl. 
 Wiesen zu         

Celle 

1. Transportierung 
  der Mondi-

rungsstücke u. 
dergl. 

Aufhaufung 
und Zusammen-
fahrung des Fa-
den-holzes 

2. die dienstfrei 
sind 

2. Torfstechen 
 fürs Amt 

2. des Torfmoores 
 zur Müggenburg 

2.  Wegbringung 
der Gefange-
nen 

 

3. die Dienstgeld 
geben 

3. Graben des 
Amtsgartens 

3. des herrschaftl. 
 Gartens zu Celle  

3. Contributions-
sachen 

 

II. Halbmeier: 4. Amtshaushalt 4.  andere herr-
schaftl. Angele-
genheiten 

  

1. die in natura dienen mit dem Spann    
2. die dienstfrei sind    
3. die Dienstgeld geben    
III. Köther:     
1. die in natura dienen mit der Hand    
2. die dienstfrei sind    
3. die Dienstgeld geben    
IV. Brincksitzer:     
1. die in natura dienen mit der Hand    
2. die dienstfrei sind    
3. die Dienstgeld geben    
haben gedient: alle genannten Pflichtigen zusammen. 
zu Pflichte zu Burgvesten zu Jagdfolge zu Landfolge zu Kriegerrei-

sen 
zu Holtzungen 
im Wietzen-
bruch 

Summe aller 
extrardinären 
Dienste 

Sp. H. Sp. H Sp. H. Sp. H. Sp. H. Sp. H. Sp. H. 
              
00 81 282 780 02 510 79 158 53 00 152 179 568 1708 
 
Anschlag von Nutzung der vorstehenden Dienste nach der im Geld-Register gewöhnlichen Berechnung des Dienstge-
ldes. Wiederholung von Seite 1 
Im Register werden berechnet: 
für jeglichen ordinären Spanndienst-Tag in gleichen von den Extraordinären Spanndiensten, für Pflicht-, Burgves-
ten- und Holtzungsdienst: 6 mgr = Mariengroschen 
Für jeglichen ordinären Handdienst-Tag in gleichen von den Extraordinären für jeglichen Pflicht-, Burgvesten- und 
Holtzungsdienst 1 ggr = guten Groschen  
 
Nachricht von denen Dientspflichtigen Untertanen zu reichenden Pröven – Gelde 
II. Für extraordinäre Dienste: 
werden keine Pröven-Gelder gereicht außer von der Burgvogtei für die Burgvesten Dienste behuf der herrschaftlichen 
Wiesen und Gärten, auch des Torf-Mohres zu Müggenburg für jeden Spanndienst 4 Pf und für Handdienste 2 Pf  

 
Die Eintragungen in Kursivschrift sind Ergänzungen.  
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Tabula Von dem Kirchen- und Schulwesen auch Armenkasten168 in der Amtsvogtei Bissendorf 1770 
Signatur. EDV Signatur: Dorfgeschichte Amtkirchetabula1770 

I. Der Kirche zu Bissendorf; Kirchen, Capellen und Armenkasten; consistorial: 1; patronal: 0 
Einkünfte von: Pertinentien ungewisse Revenüen Summe aller Einkünfte 
 rtl mgr rtl mgr rtl    mgr  
a. aus dem Kirchenregister 159 03 68 25 227 28  
b. aus dem Capellenregister : entfällt        
c. aus dem Armen Aerario 00 20 97 16 98 00  

den Besoldungen an: Fixis Accidentien  Summa  Gebäude Neben-
gebäude Diener: rtl mgr rtl mgr rtl    mgr   

1. Pastor Conradt August Lampe 220 00 200 00 420 00  1 gut 2 schlecht 
2. Organist Bruno Albrecht Uhle 58 16 18 00 76 16  nicht eingetragen 
3. Jurate Johann Cord Wöhler Bis. Nr. 58 03 00 01 33 04 33  Keine Angaben 
4. Jurate Johann Cord Pinkvoß Bis. Nr. 04 03 00 01 33 04 33  Keine Angaben 
5. Jurate Christoph Wöhler Bis. Nr. 05 03 00 00 12 03 12  Keine Angaben 
6. Prediger Witwe ist nicht vorhanden 
    hat sonst zu genießen 

00 00 00 00 10 00  1 schlecht 

 
Eingepfarrte: Dörfer Höfe Mannschaft geboren heiraten sterben     
1. Bissendorf 69 484  

 
 
 
 
 
 
46 
 
47 nach 
Eintra-
gung 
im 
Tauf- 
buch 

 
 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 
 
36 
 
32 nach 
Eintra-
gung 
im  
Sterbe- 
buch 

    
2. Bennemühlen 10 064     
3. Gailhof 09 067     
4. Hellendorf 
m. Sommerbostel 

21 138     
    

5. Ickhorst 02 009     
5a. Schlage 01 005 ca Ist n. aufgeführt worden, da Zollgebäude. 
6. Osterhöfe 
b. Mellendorf 

02 13     
    

7. Scherenbostel 06 038     
8. Wennebostel 26 166     
9. Wiechendorf 08 054     
10. Maspe 02 010 ca die letzten drei Dörfer sind nicht aufge-

führt worden, obwohl sie z. K-spiel gehö-
ren, aber auch z. Amt Langenhagen 

11. Hainhaus 05 030 ca 
12. Twenge 02 010 ca 
Summe: 153 1033        
ergänzt: 163    Sind nicht mit aufgeführt worden, obwohl 

die dortigen Personen in Bissendorf 
eingepfarrt sind 

Der Amtshof  11 ca   
Der Forsthof i. Wennebostel 05 ca   
Der Pfarrhof  07 ca        
Die Küsterei  05 ca        
Die Schule  05 ca        
Das Gut zu Bennemühlen 11 ca    Die von Bothmer   
Summe der Eingepfarrten 1132 mit Ergänzung      
Schulen zu:  Schulmeister: deren Besoldung:  Schul- 

häuser 
  

Anzahl der Schulkinder:  rtl mgr    
1. Bissendorf 80 Hennig Wöhler 65 26  1 sein eigen Haus  
2. Bennemühlen 16 Christoph Schinder 12 00 und 

Reihe 
gehen 

1 wohnt i. Hirtenhaus  
3. Gailhof 12 Conrad Lindwedel 03 18 1 siehe unten: 
4. Hellendorf 20 Hans Cord Langehennig 17 00 0 wohnt im eigenen Hof 
5. Wennebostel  

 
30 

Jobst Nölke 26 00 1 sein eigen Haus  
a. Wennebostel    gehet im Winter wöchentlich von 

einem Haus zum anderen  b. Osterhöfe    
c. Ickhorst       
d. Scherenbos-
tel 

      

c. Wiechendorf       
Summe: 158 Schulkinder       

 

                                                      
168  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 76 c G Nr. 5 – 6 Seite 34 und 36  



 130 

Zusammenfassung der Berichte, die über den alten Amtshof in Bissendorf vorliegen und über die Anordnung 
und das Alter der vorhandenen Gebäude (aus den Jahren 1622169, 1649, 1660, 1799, 1818, 1825/26). Ein-
schließlich der Situationspläne des Amtshofes, wie sich der Amtshof 1799 dargestellt hat. 
 

 
Kurhannoversche Landesaufnahme 1771; Karte Nr. 25564 / 109, Staatsbibliothek Berlin, Preußischer Kul-
turbesitz, Dorfbild Bissendorfs mit 70 Feuerstellen, Nord und westliche Ackerflur Bissendorf, Maßstab der 
Originalkarte ca. 1: 23000 
Am oberen Bildrand die Duschenmühle nahe Bissendorf und die Wöhlersche Windmühle nach Wennebostel 
zu gelegen. 
 
 
 

                                                      
169  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover, Celler Br. Archiv 61a Nr. 779 Beschwerde der Untertanen der Vogtei Bissendorf wegen der vom Vogt ge-

planten neuen Gebäude 1622  
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1622 findet sich unter den Akten, die den Amts-
hof betreffen, ein Brief der Großvogtei Celle an den 
derzeitigen Amtsvogt in Bissendorf, Hans v. Har-
ling170 (1621-1636). Darin antwortet die Großvogtei 
auf eine Beschwerde der Untertanen der Vogtei Bis-
sendorf wegen geplanter Neubauten auf dem hiesi-
gen Amtshofe, man möge ihnen diese Last nicht zu 
schwer machen. Möglicherweise handelt es sich um 
den geplanten Anbau des Westflügels am Wohnhaus 
des Amtsvogtes. Dieses Bauvorhaben ist bei 
Dehio171 auf das Jahr 1611 datiert worden. Über die 
außerordentliche Belastung der Bauern wurde wohl 
deshalb geklagt, weil 1620 erst das Hinterhaus ge-
baut worden war und das Hannoversche Land in den 
Anfangsjahren des dreißigjährigen Krieges stark ge-
litten hatte. 

Nach den Bauakten des Amtshofes 1649 und 
1660172, in denen von umfangreichen Reparaturen 
am Dach und Giebel, von Gründungsarbeiten und 
Erneuerung von 60 Fenstern die Rede ist, wird auch 
erwähnt, daß der Hof zu Celle das Wohnhausgebäu-
de des Amtsvogts immer noch als Ablagerhaus zu 
Jagdzwecken gebraucht. Dies sei aber dem Hof in 
diesem Gebäude ohne Reparaturen zur Zeit nicht 
mehr zuzumuten. Die Arbeiten werden genehmigt 
und ausgeführt. 

Der Bericht vom 06. 03. 1799173 soll darstellen, 
welche Gebäude von den Amtseingesessen und wel-
che von der Herrschaft in Bau und Besserung gehal-
ten werden müssen. 

Da diese Auflage für die Hofbesitzer in der 
Amtsvogtei Bissendorf (entspricht der heutigen 
Gemeinde Wedemark) eine nicht unerhebliche zu-
sätzlich Last ist, die zu den übrigen Abgaben und 
Contributionen hinzu kamen, haben die Bauern ver-
sucht, diese Verpflichtung, die anscheinend in ihrem 
Umfang über lange Jahre sehr strittig war, auf das 
allernotwenigste Maß zu drücken.  

Bei dieser Gelegenheit sind die Gebäude in ihrer 
Grundfläche vermessen worden, und es werden ihre 
Funktionen und Anordnung - allerdings nicht er-
schöpfend - erläutert. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
170  NLA. Hauptstaatsarchiv Hannover Hahn, H. Lüddecke, Fr.  

T Bissendorf 3,1-3,6 Bissendorfer Hof und Familiengeschichten 6 
Bände; Band VI, S. 123 

171  Dehio, Georg Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler ISBN 3-
422- 03022-0; S. 226  

172  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover ,Celler Briefarchiv 61a Nr. 856 
173  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 76 Nr. 382 I. 16. 03. 1799 Be-

richt über die Gebäude welche von den Amtseingesessen und wel-
che von der Herrschaft in Bau und Besserung gehalten werden 
müssen 

Es folgt eine ausführliche Beschreibung des 
Amtshofes anhand eines Kostenvoranschlages zum 
Unterhalt aus dem Jahre 1803: 

Bericht der Amtsvogtey Bißendorff und des 
churfürstlichen Baumeister Ziegler zu Celle vom  
17. 10. 1799; Bausachen. Die Überschläge der drei-
jährigen Baukosten von 1800 bis 1803 betragend. 

Im Anschluße überreichen wir Euerer Excellen-
zen und Hochwohlgeboren unterthänigst die in 
rubro benannten Bausachen der Amtsvogtey Bißen-
dorff, nach welchen auf Seite drei besagte Zeit  
672 Reichsthaler 22 gute Groschen 4 3/5 Pfennige 
mithin jährlich 224 Reichthaler sieben gute Gro-
schen 4 1/5 Pfennig an Baukosten vorfallen werden. 

Zugleich legen wir die Diätenrechnung des zu 
diesen Baugeschäften gebrauchten Conducteurs 
Flügge von 16 Reichsthalern 27 gute Groschen ehr-
erbietigst anneben und ersuchen um deren baldige 
Lohnbewilligung unterthänigst, da sie von mir dem 
churfl. Baumeister bereits bezahlt ist. 

Unterschrift Amtsvogt Elderhorst u. ................. 
 
Ist dem unten Geschriebenen vorgeheftet. Aber 

dem Sinn nach, ein abschließender Kommentar ohne 
Unterschrift. 
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 Summarisches Verzeichniß von den Bauwerken der Amtsvoigtey Bißen-
dorff und der darauf zu verwendenden Baukosten von 1800 bis 1803174 

   
Nr. der 
Beilagen 
Seite 4 

Reichs- 
thaler 

gute 
Gro- 
schen 

Pfen- 
nige 

I. Schloßgebäude sind nicht vorhanden    
II. Beamten- Wohnungen: Die Wohnung des Amtsvogt bedarf einer Reparatur von 031   
 Das alte Amthaus worin im sogenannten Hinterhause die Schreiberey 

befindlich wird von den Amts-Unterthanen in Bau und Besserung erhalten 
   

III. Amts -Haushalts-Gebäude:    
III. a Das Nebengebäude worin 2 Pferdeställe, Holzstall und Sprützenhaus befindlich 

wird von den Amts-Unterthanen unterhalten. 
   

IV. Amtsgefängniße: ist in III. a untergebracht    
III. a Das Gefangenenhaus ist im nördlichen Anbau des Nebengebäudes worin unter die 

Wachtstube Kriminal- und Strafgefängniß oben die alte Amtstube befindlich; be-
darf einer Reparatur von  

 
 
004 

  

III. b 
 
Seite 5 

Das sogenannte Vorderhaus des alten Amthauses worin die Kuh- und Schweinstäl-
le befindlich, wird von den Amts-Unterthanen unterhalten. 
auch die Amt- und Arreststube angebracht desgleichen 

   

III. c die Torfscheune vor dem Amthofe desgleichen    
Nr. der 
Beilagen 

 Überschlag der Kosten wegen einiger Reparaturen an Wagenschauer 
auf dem Amthofe zu Bißendorff auf die 3 Jahre von 1800 bis 1803  

Reichs- 
thaler 

gute 
Gro-
schen 

Pfen- 
nige 

III. d Das Wagenschauer auf dem Amthofe bedarf einer Reparatur die berechnet zu 017 02 02 

V. Deputat Häuser: sind nicht vorhanden    
VI. 
 

Amts Unterbedienten Wohnungen und Stallgebäude: 
sind nicht vorhanden 

   

VII. Forstbedienten Wohn und Nebengebäude:    
 
Seite 6 

Das Forsthaus zu Wennebostel nebst dazugebauten Stallgebäude wird von den 
Amts-Unterthanen gebaut und unterhalten Die Scheune daselbst desgleichen 

   

VIII. Wassermühlen nebst zugehörigen Gebäude: sind nicht vorhanden    
IX. 
 

Windmühlen nebst zugehörigen Gebäuden: 
sind nicht vorhanden. 

   

X. Gebäude auf dem zum Amte gehörigen Vorwerke sind nicht vorhanden.    
XI. Zoll- und dabey befindliche Nebengebäude:    
 Das Zollhaus zum Schlage bedarf einer Reparatur von 010 02  
Seite 7 Das Backhaus daselbst wird von den Amts-Unterthanen gebaut und erhalten    
 Die Scheune dasselbst kann keiner Reparatur mehr unterworfen werden 

steht aber noch drei Jahre 
   

 Der Viehstall daselbst kann nicht mehr repariert werden hält sich  
aber noch drei Jahre 

   

 Das kleine Wachthaus daselbst desgleichen    
XII. Gartenhäuser:    
 Das Lusthaus im kleinen Garten auf dem Amthofe wird von den 

Amts-Unterthanen erhalten  
   

 Das Lusthaus im großen Garten vor Bißendorff desgleichen    
XIII. Waßerleitungs-Röhre    
 Die beyden Röhren in den Amts-Fischteichen sind noch haltbar    
XIV. Brunnen und Zukwerke:    
Seite 8 Der Brunnen auf dem Amthofe ist in gutem Stande    
 Der Brunnen auf dem Forsthof zu Wennebostel wird von den Amts-Unterthanen 

unterhalten  
   

 Der Brunnen auf dem Zollhause zum Schlage bedarf einer Reparatur von 007 12  
XV. Befriedigungs- Mauer, Planken und Zäune:    

 a.) Die Befriedigungsmauer um den Amthof bedarf einer Reparatur von 160 25 06  
 b.) Die Fachwand Befriedigung an der Südseite daselbst desgleichen 015 25 06 
 c.) Die Planke am kleinen Garten auf dem Amthofe bedarf der Erneuerung   

und ist berechnet zu 
 
017 

 
24 

 
04 

 Die Planke an dem großen Amtsgarten wovon die Amtsunterthanen 
979 Fuß unterhalten = 293 m 

   

 

                                                      
174  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover. 76a Nr. 382 I. /382 II. Summarisches Verzeichniß von den Bauwerken der Amtsvoigtey Bißendorff 
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Seite 9 

die 792 Fuß = 228,60 m die von der Herrschaft unterhalten werden sind im guten 
Stande Der Garten hat eine Größe von 6531 qm 

Reichs- 
thaler 

gute 
Gro-
schen 

Pfen- 
nige 

 Die Planke zur Befriedigung des Forsthofes und Garten zu Wennebostel wird von 
den Unterthanen unterhalten. 

   

 Die Scheide-Planke vor dem Garten daselbst desgleichen    
 Die Planke zur Befriedigung des Forstgartens zum Höllenkamp desgleichen    
 Ein Stück Planke zur Befriedigung des Gartens beym Zollhause zum Schlage des-

gleichen 
   

 Ein Stück Zaun zur Befriedigung daselbst desgleichen    
 Ein Stück Planke an einer Wiese daselbst desgleichen    
 XVI. Thorwege und Pforten:    
 Drey Thorwege auf dem Amthofe deren das nach Norden belegene von den Amts-

Unterthanen unterhalten wird 
   

 die beyden übrigen, so der Herrschaft gehören, bedürfen in drey Jahren keiner Re-
paratur 

   

 Ein Thor vor dem großen Amtsgarten vor Bißendorff wird von den Unterthanen 
unterhalten 

   

 Eine Pforte daselbst desgleichen    
Seite 10 Zwey Thore auf dem Forsthof zu Wennebostel desgleichen    
 drey Thore daselbst und vor den Garten desgleichen    
Nr. der 
Beilagen 

 Überschlag der Kosten wegen einiger Reparaturen an Wagenschauer 
auf dem Amthofe zu Bißendorff auf die 3 Jahre von 1800 bis 1803  

Reichs- 
thaler 

gute 
Gro-
schen 

Pfen- 
nige 

 XVII. Brücken, Gewölbe und Stege:    
 Die massive Brücke auf der Heerstraße durch Bißendorff bedarf keiner Reparatur    
7 a.) Die hölzerne Brücke auf dem neuen Damm vor Bißendorff kann ganz eingehen, 

die zur Abnahme und Ausfüllung zu verwenden den Kosten sind berechnet zu 
 
011 

 
13 

 

 b.) Die hölzerne Brücke hinter Wennebostel bedarf der Erneuerung und ist berech-
net zu 

 
088 

 
19 

 

 c.) Die hölzerne Brücke beym Zollhause zum Schlage bedarf einer Reparatur zu 005 18  
 d.) Der Steg auf dem Fußdamm daselbst ist noch drei Jahre haltbar    
 e.) Zwey hölzerne Brücken auf dem Postdamm bey Elze sind noch drei Jahre haltbar    
XVIII. Fahrwege und Fußsteige:    
 a.) Das Steinpflaster auf dem Amthofe bedarf einer Reparatur 017 18  
Seite 11      Dasselbe vor dem Amthofe ist noch im guten Stande    
 b.) Der Steindamm durch Bißendorff bedarf einer Besserung 067 08  
 c.) Der Steindamm zum Schlage desgleichen 135   
XIX. Schleusen Siele und Mönche:    
 Ein Siel im Steindamm durch Bißendorff ist dieses Jahr erst neu gemacht also gut    
 Zwei Mönche in den Amts-Fischteichen sind im guten Stande    
XX. Mühlen, Wehre und Freyfluhten: sind nicht vorhanden    
XXI. Deiche und Dämme an Flüßen auch Vorbaue: sind nicht vorhanden    
XXII. Bau-Geräthe:    
 Die Kalkgrube auf dem Amthofe bedarf einer Klappe, die berechnet ist zu 012 33  
Seite12 Hinzu kommt noch in Berechnung:    

 1.) Die nach dem Ausschreiben vom 30. Nov.1798 für zufällige Verwendungen er-
laubte Überschreitung a’ 5 Prozent beträgt von obiger Summe 

 
030 

 
01 

 
3/5  

 2.) Für kleine Reparaturen die der Herrschaft zufallen an Gebäuden 
nach der Ausmittelung jährlich beträgt auf 3 Jahre 

 
012 

  

Seite 13 Am Ausbau der Küche 16 Fuß entspricht 7,30 m Eichenschwellen 8/10 Zoll im 
Quadrat entspricht 19,4 cm x 24,3 cm inclusive Forstzins, Dienstjahren Holz 
bereiter auch aller Zimmer-Arbeiten a’ Fuß 6 gg 4 pf.  

 
 
002 

 
 
32 

 

 30 Fuß entspricht knapp 9,00 m), Eichenständer gleicher Stärke daselbst einzuset-
zen desgleichen a’ Fuß 5gg. 4 Pf. 

 
004 

21  

 45 Fuß entspricht 13,5 m Riegelholz 6/7 Zoll im Quadrat entspricht 16,00 cm x 
17,00 cm daselbst zu versetzen desgleichen 3 Pf. 

003 27  

 16 Fuß Fundament 1 Fuß hoch und breit von Mauersteinen halb alt und neu darun-
ter zu legen mit den Materialien a 1 gg. 6 Pf. 

 
000 

 
28 

 

 6 Fächer mittlerer Größe auszunehmen und mit neuen und alten Mauersteinen in 
Kalk wieder zu vermauern äußerlich auszufugen und innerlich mit Lehm zu beset-
zen und verputzen mit Allen a’ Fach 10 gg. 4 Pf 

 
 
001 

 
 
27 
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  Reichs- 
thaler 

gute 
Gro-
schen 

Pfen- 
nige 

Seite 14 18 laufende Fuß des Gebälkes nur zu drellern unter zu besetzen und nachher zu 
verputzen mit Materialien und Arbeit a’4 gg. 4 Pf. 

002 09  

 400 alte Zungenziegel nur in Kalk auf schneedichte Art zu decken  a’ hundert 33 gg. 003 24  
 7 Fuß neue Bleistreifen von 8 Zoll breit zum Dichten oben anzunägeln 

mit Materialien und Arbeit a’ Fuß 15 gg 
 
002 

 
33 

 

 3 Fach alte Fenster auszunehmen und mit dem Futter wieder einzusetzen a’ 12 gg. 001 00  
 Einen angefaulten Ständer des Aborts auf 3 Fuß anzuschuen mit  

Holzarbeit und Nägel 5 gg. 
 
000 

 
15 

 

 14 laufende Fuß neue Dachrinnen über der Hausthür an der Nordseite mit den Ha-
ken und Aufnahme der Dächer a’ Fuß 12 gg. 

 
004 

 
24 

 

Seite 15 Eine neue Fensterklappe vor der Speisekammer 4 und 6 Fuß im 
Quadrat sind 24 Quadratfuß von Tannen gehubelt auf Hirnleisten 
mit Auffrischen und Anbringen des alten Beschlages a Quadratfuß 

 
 
002 

  

 Den Schutt wegzuräumen 00 12  
Ziegler Summe 031 00 00 
Seite 16 Amtsvoigtey Bißendorff Haushaltsgebäude    
Nr. der 
Beilagen 

 Überschlag der Kosten wegen einiger Reparaturen an Wagenschauer 
auf dem Amthofe zu Bißendorff auf die 3 Jahre von 1800 bis 1803  

   

 26 Fuß = 7,80 m Eichenschwellen 7/9 Zoll Quadrat = 17 cm x 21,00 cm gegen 
Norden und Osten unterzubringen. Forstzins, Dienstfuhren, Holzbereiter und aller 
Zimmerarbeit a’ Fuß 6 gg. 4 PF 

 
 
004 

 
 
25 

 

 26 Fuß Fundament 1 Fuß hoch und breit von Mauersteinen halb alt und neu darun-
ter zu legen mit den Materialien a’ gg. 6 Pf. 

 
001 

 
09 

 
04 

 5 Fächer mittlerer Größe auszunehmen und mit alten Mauersteinen in Kalk zu 
vermauern äußerlich abzureiben und anzuweißen, inwendig  zu schlämmen 
in Allen a’ Fach 9 gg. 

 
 
001 

 
 
09 

 

 10 Fuß Eichen- Radstöße 6/8 Zoll Quadrat im Thore nach Osten anzubringen, 
Forstzins, Dienstfuhren, Holzbereiter Zimmerlohn auch Nägel a’ Fuß 3gg. 4 Pf  

 
000 

 
35 

 

Nr. der 
Beilagen 

 Überschlag der Kosten wegen einiger Reparaturen an Wagenschauer 
auf dem Amthofe zu Bißendorff auf die 3 Jahre von 1800 bis 1803  

Reichs- 
thaler 

gute 
Gro-
schen 

Pfen- 
nige 

Seite 17 Das Thor nach Osten 9 und 10 Fuß Quadrat sind 90 Qudrat Fuß von 
Tannen gekederten 5/ 4 zölligen Dielen auf Eichenleisten zu machen mit Holz-
Nägel ,Arbeit und Auffrischen des Beschlages a’ 2 gg. 6 Pf. 

006 31 04 

 Eine Thür derselben Seite 3 ½ und 6 ½ Fuß Quadrat sind 23 Quadratfuß desglei-
chen a’ Quadrat Fuß 2gg. 6 Pf. 

 
001 

 
27 

 
02 

 Den Schutt wegräumen 000 09  
 Summe 017 02 02 
Seite 18 Gefangenhäuser    
 Den eiseren Ofen in der Wachtstube umzusetzen mit Lehm und aller Zuthat 003 00 00 
 6 Quadrat- Fuß den Boden auszubeßern mit Holz Arbeit und Nägel a’ 6 gg. 001 00 00 
  Summe 004 00 00 
Seite 19 Zoll-Gebäude    
 Den Feuerherd der Küche 3 und 8 Fuß Quadrat 1 ½ Fuß hoch sind  36 Qubik-. Fuß 

umzulegen mit Zuthat von neuer Steine, Lehm und Arbeitslohn a’ Qubik- Fuß 1 
gg. 4 Pf.  

 
 
001 

 
 
18 

 

 Für Pferdestall 2 Fächer mittlerer Größe zu ermauern auswendig zufugen 
inwendig mit Kalk zuschlämmen mit aller Zuthat a’ 9 gg. 

 
00 

 
18 

 

 16 Fuß lang 4 Fuß hoch darin mit rauhen gestrichenen Dielen zu verschaalen sind 
64 Qudratfuß inclusive Holzarbeit und Nägel a’2 gg. 

 
003 

 
20 

 

 In der Haftstube den Ofen umsetzen mit aller Zuthat auch unter demselben ein 
Fundament anzufertigen 

 
004 

 
18 

 

  Summe 010 02 00 
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Seite 20 Brunnen: Der Brunnen auf dem Zollhhofe zum Schlage: Reichs- 
thaler 

gute 
Gro-
schen 

Pfen- 
nige  Die Brunnen an der Seite aufzugraben und zwei Schicht Brunnensteine gerade 

 zurichten und hinterstampfen auch das Pflaster wieder herzustellen 001 12  
 40 Fuß Eichenpfahl und Schlingholz 6/7 Zoll Qadrat 

Forstzins, Dienstfuhre, Holzbereiter und Zimmerlohn a’ Fuß 3 gg. 
 
003 

 
12 

 

 32 Fuß Eichendielen zur Verkleidung 1 ½ zu 16 Zoll desgleichen 
inclusive Nägel a’ 3 gg. 

002 24  

  Summe 007 12 00 
Seite 21 Amtsvogtey Bißendorff Befriedigungen    
Nr. der 
Beilagen 

a.) Wegen Erneuerung und Reparaturen der Befriedigungs-Mauer um den 
Amthof: 

   

 55 Fuß Mauer an der Ostseite des Amthofes abzunehmen und 2 ½ Fuß stark 8 Fuß 
hoch sind 935 Qubik-Fuß von Rauhsteinen in Kalk wieder aufzuführen mit Zuthat 
von neuen Steinen, Kalk, Sand und Arbeitslohn  a’Fuß 1 gg.2 Pf. 

 
 
032 

 
 
16 

 
 
06 

 28 Ellen Barsinghäuser Platten von 3 Fuß lang sind 42 Quadrat Ellen mit  
der Lippe zur Befriedigung inclusive des untermauerns a 18 gg. 4 Pf. 

 
014 

 
14 

 

 103 Ellen Barsinghäuser Platten von 4 Fuß lang sind 206 Quadrat Ellen mit der 
Lippe statt der verfallenen Pfannenbedachung auf den übrigen Theil der Mauer zu 
legen und untermauern a’ 18 gg. 4 Pf. 

 
 
103 

 
 
31 

 

 Die Mauer in der Verputzung zu ergänzen  
rechne an Materialien und Arbeit 

 
010 

  

Seite 22 b.) Wegen Reparatur zum Hinhalt der Fachewand-Befriedigung an der Süd-
seite des Amthofes 

   

 Die verfallene Pfannenbedachung wegzunehmen und die Wand zum Hinhalt mit 
einem Verdachungsbrett auf Knäften zu versehen  mit Holz Arbeit und Nägel auf 
60 Fuß a’ 8 Pf. 

 
 
013 

 
 
12 

 

 20 Fächer derselben zu verzwikken mit Materialien und Arbeitslohn a’3 gg.  001 24  
  Summe 015 00 00 
 c.) Wegen Erneuerung der Planke am kleinen Garten auf dem Amthof    

 4 Fach stehende Planke in 8 füßiger Theilung mit 9 füßigen Eichenphählen 7/8 
Zoll dergleichen Riegel ¾ Zoll-Quadrat und Unterbrett aus der forstlichen und 5/4 
zölligen Tannendielen für baares Geld zumachen inclusive Dienstfuhren, Nägel 
und Arbeit a Fach 4 Rthl. 15 gg.1 Pf.  

017 24 04 

  Summe  017 24 04 
Seite 23 Wiederholung:    
 a.) Wegen Erneuerung und Reparatur der Befriedigungs-Mauer um den Amthof 160 25 06 
 b.) Wegen Reparatur zum Hinhalt der Fachwand Befriedigung daselbst 015 00 00 
 c.) Wegen Erneuerung der Planke am kleinen Garten auf dem Amthofe 017 24 04 
  Summe 193 14 02 
Seite 24  Brücken    
 Überschlag der Kosten wegen Instanderhaltung der Brücken und Stege auf den 

Post- und Heerstraßen durch die Amtsvogtey Bißendorff auf die drei Jahre von 
1800 bis 1803 

   

 a.) Wegen Wegnahme der hölzernen Brücke auf den neuen Damm vor   
Bißendorff 

   

 Die Bohlenbalken und Jochbalken aufzunehmen die Vorsetzungsbohle  
wegzuziehen und die Pfähle abzukappen 

 
002 

 
12 

 

 Die Öffnung von 14 Fuß lang 24 Fuß breit 5 Fuß hoch sind 1680 Qubik- Fuß er-
fordern 42 Spann- und Handdienste a’ 7gg. 4 Pf. 

 
008 

 
27 

 

  Summe 011 03  
 b.) Wegen Erneuerung der hölzernen Brücke hinter Wennebostel.    
 80 Fuß Pfahlholz 12 Zoll Quadrat aus der Forst, mit Dienstfuhren, 

Arbeiterlohn auch Schärfen, Köpfen und einrammen a’ Fuß 9 gg. 
 
020 

 
00 

 
00 

Seite 25 32 Fuß Jochbalken 12/14 Zoll Quadrat desgleichen und mit den 
Bereiten und Aufbringen a’ Fuß 12 gg. 

 
010 

 
24 

 

 56 Fuß Balken 12/13 Zoll Quadrat desgleichen mit den Aufbringen und  
verkämmen a’ Fuß 9 gg. 

 
014 

  

 84 Fuß Vorsetzungs-Bohlen 3/16 Zoll desgleichen mit den Streichen und Anbrin-
gen a’ Fuß 5 gg. 4 Pf. 

 
012 

 
30 
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  Reichs- 
thaler 

gute 
Gro-
schen 

Pfen- 
nige 

 126 Fuß Bohlen 3 ½ zu 16 Zoll desgleichen mit den Streichen und 
aufzubohren a’ Fuß 5 gg. 4 Pf.    

 4 Fach Geländer auf 6 Fuß getheilt mit Ständern von 3 ½ Fuß 6/7 Zoll 
dergleichen Deckstück und Radstöße auch Bänder und 4 zöllige Riegel gehubelt 
zumachen mit Holz, und der Forst(zins) Dienstfuhren Nägel und Arbeitslohn a ‘ 
Fach 2 Rthl.14 gg. 

009 20  

 Die alte Brücke wegzunehemn für die Vorsetzung aufzugraben die  
neue Vorsetzung zu hinterstampfen 

 
005 

  

  Summe 088 19 00 
Seite 26 c.) Wegen Reparatur der hölzernen Brücke beym Zollhause zum Schlage    
 Das Geländer dieser Brücke zum Hinhalt mit 6 Laschen zu versehen inclusive Holz 

für baares Geld, Nägel, und Arbeitslohn a’ 15 gg. 
002 18  

 dasselbe 2 mal weis zu färben 003   
  Summe 005 18 00 
Wieder-
holung.: 

a.) Wegen Wegnahme der hölzernen Brücke im neuen Damm vor Bißendorff 011 03  
b.) Wegen Erneuerung der hölzernen Brücke hinter Wennebostel 088 19  
c.) Wegen Reparatur der hölzernen Brücke zum Schlage 005 18  

  Summe 105 04 00 
Seite 27 Fahrwege    
Nr. der 
Beilagen 

 Überschlag der Kosten wegen Instanderhaltung der herrschaftlichen Fahrwege und 
Fußsteige durch die Amtsvogtey Bißendorff auf die 3 Jahre von 1800 bis 1803 

   

 a.) Wegen Reparatur des Steinpflasters auf dem Amthofe    

 Längs dem Amthause das Steinpflaster neun Quadrat Ruthen aufzunehmen und 
nun zu pflastern mit Zuthat von Sand und Kiesel a’ Quadrat-Ruthe 1 rtl 24 gg 

 
015 

 
00 

 

 Die Gosse hinterm Amthause hält 1 ½ Quadrat-Ruthen aufzuzeichnen 
und neu zu pflastern desgleichen  

 
002 

 
18 

 

  Summe 017 18 00 
 b.) Wegen des Steindammes durch Bißendorff     
 Der Steindamm durch Bißendorff ist 121 Ruthen lang = 663,8 m 1 Ruthe breit = 

4,66 m davon müßen in 3 Jahren 1/3 aufgenommen und erneuert werden, sind 40 
1/3 Quadrat-Ruthen mit Zuthat von Sand u. Kiesel a’1 Rthl. 24 gg. 

067 08 00 

  Summe  067 08 00 
Seite 28 C.) Wegen des Steindammes zum Schlage    
 Der Steindamm zum Schlage bedarf in 3 Jahren der gänzlichen Umlegung ist 81 

Ruthen lang ( = 377,5 m ) 1 Ruthe (= 4,66 m ) breit, hält 
81 Quadrat-Ruthen, mit Zuthaten von Sand und Kiesel a’ 1 Rthl. 4 gg. 

 
 
135 

 
 
00 

 
 
00 

  Summe  135 00 00 
 Wiederholung:    
 a.) Wegen des Steinpflasters auf dem Amthofe 017 18 00 
 b.) Wegen des Steindammes durch Bißendorff 067 08 00 
 c.) Wegen des Steindammes zum Schlage 135 00 00 
                                                                                      Summe 219 26 00 
Seite 29 Amtsvoigtey Bißendorff                                 Baugeräthe    
Nr. der 
Beilagen 

 Überschlag der Kosten wegen  Instanderhaltung der herrschaftlichen  
 Baugeräthe der Amtsvoigtey Bißendorff auf die 3 Jahre von 1800 bis 1803 

   

 36 Fuß Schlinghölzer um der Kalkgrube 7/8 Zoll Quadrat aus der Forst mit Dienst-
fuhren Arbeiterlohn den Verkämmen und Lagen a’ Fuß 3 gg. 

 
003 

  

 Zu vermauern a’ Fuß mit Materialien a’ 1gg. 4 Pf. 001 18  
 80 Quadrat-Fuß zur Bedeckung und der Klappe von zusammen- gestrichenen 1 ½ 

zölligen Eichen Dielen zumachen inclusive Holz aus der Forst, Dienstfuhren, Nä-
gel und Arbeit(slohn) a’ quadrat-Fuß 3 gg.  

 
 
006 

 
 
24 

 

 Für den sämtliche Beschlag mit Wirbelhespen Überfall - Vorhängeschloß 001 27  
 Summe 012 33 00 
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Lfd. 
Nr. 

Summarische Tabelle 
der zu unterhaltenden Gebäude und übrigen Vorrichtungen 

An- 
zahl 

Fuß- 
zahl 

Ruten- 
zahl 

1  Wirkliche Amts-Häuser auch Beamten-Wohnhäuser 2   
2  Amts-Haushaltsgebäude 4   
3  Amts-Gefängnisse 1   
4  Verschiedene Gebäude bei dem Amte, oder sogenannte Deputat-Häuser 0   
5  Die Amts-Unterbedienten Wohnhäuser 0   
6  derselben Stall-Gebäude 0   
7  Wasser-Mühlen 0   
8  dabei gehörige Gebäude 0   
9  Wind-Mühlen 0   
10  Dazu gehörige Gebäude 0   
11  Amts-Vorwerks-Gebäude 0   
12  Amts-Gartenhäuser 2   
13  Wegegeld-Häuser 2   
14  dazu gehörige Gebäude 3   
15  Wasserleitungs-Röhren  16  
16  Brunnen-Posten und Zuckwerke 3   
17  Mauern Planken und Zäune   218 1/8  
18  Thorwege und Pforten 11   
19  Brücken auch Brücken-Gewölbe und Stege 7   
20  Fahr- und Fußwege   217 
21  Schleusen 0   
22  Siele 1   
23  Mönche und Teiche 1   
24  Mühlen-Wehre 0   
25  Freyfluthen 0   
26  Teiche und Brunnen an Flüßen auch andere Vorbauungen 0   
 Bissendorf  6ten May 1799                      H. Elderhorst175    

 
Zu den auf der nächsten Seite abgebildeten undatierten Grundrissen und Plänen des Amtshofes ist vo-

rauszuschicken, dass diese zufällig von Herrn Bernd Adam, Institut für Bau- und Kunstgeschichte der Uni-
versität Hannover, im Staatshochbauamt in Celle gefunden wurden, als dieser sich auf eine Arbeit über die 
Gebäude des dortigen Zuchthauses vorbereitete. Adam hatte 1993 das Amtshaus (das Wohnschloß des Amts-
vogtes) als Leiter einer Studentengruppe vermessen und konnte in Hannover im Archiv keine Planunterlagen 
über die Gebäude finden. 

Nach Auswertung der im Jahre 2003 aufgefundenen Grundrisse und Pläne sind diese im NSHStA Hanno-
ver unter >>Kartenmappe 1550/51<< deponiert worden.   

Auffällig ist bei der Beschriftung des Grundrisses, dass das Wohnschloß des Amtes hier mit >>vormals 
Herrenhaus<< bezeichnet ist. Anscheinend ist das Gebäude zu der Zeit, als die Pläne gezeichnet wurden, 
nicht bewohnt gewesen. Das könnte nur während  der Besatzungszeit durch die Franzosen gewesen sein.  
In dieser Zeit von 1806 bis 1813 amtiert der Cantonsmarie oder Verwaltungschef der Wedemark, es ist der 
frühere Hausvogt Johann Heinrich Christian Schäfer, mit seiner Verwaltung in Wennebostel im Forsthof und 
nicht in Bissendorf. 
Diese Daten dürften auch hilfreich sein, die Pläne zeitlich einzuordnen, die also um1806 entstanden sind. 
Zu dieser Zeit hat auch die Familie Ritter176 (1770 – 1843) in der Gastwirtschaft gelebt, die am Nordrande 
der Zeichnung zu sehen ist.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                      
175  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  Hahn H. Lüddecke Fr. T Bissendorf 3,1-3,6 Hof- und Familiengeschichten 6 Bände, Bd. VI. S. 125 
176  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover T Bissendorf 3,1-3,6 Hof- und Familiengeschichten, 6 Bände. Hahn H. Lüddecke Fr. Bd. V. S. 2619/49 
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Dieses Verzeichnis ist gegenüber dem Original der Übersichtlichkeit wegen geändert worden 
Nr. der 
Beilagen 
Seite 4 

Summarisches Verzeichniß von den Bauwerken der Amtsvoigtey 
Bißendorff und der darauf zu verwendenden Baukosten von 1800 
bis 1803 

Reichs- 
thaler 

Entsteh- 
hungszeit 
des Hauses 

I.  = a Beamten- Wohnungen: Die Wohnung des Amtsvogt bedarf einer Re-
paratur von 

031 1560 - 1570 

II.  = d 1 Das alte Amthaus mit dem  so genannten Vorderhaus des alten Amt-
hauses worin die Kuh- und Schweinställe befindlich, wird von den 
Amts-Unterthanen unterhalten. 
Worin auch die Amt- und Arreststube angebracht desgleichen 

 Um 1570 

III. = d 2 worin im so genannten Hinterhause die Schreiberey  Um 1700 
    
 Amts - Haushalts-Gebäude:   
IV. = b Das Nebengebäude worin zwei Pferdeställe, Holzstall und Sprützenhaus 

befindlich wird von den Amts-Unterthanen unterhalten. 
 Um 1570 

V. = c Das Gefangenenhaus ist im nördlichen Anbau des Nebengebäudes worin 
unter die Wachtstube Kriminal- und Strafgefängniß oben die alte Amts-
tube befindlich; bedarf einer Reparatur von  

004 Um 1700 

VI.  = e Das Wagenschauer auf dem Amthofe bedarf einer Reparatur die berech-
net zu 

017 Um 1750 

VII. = f die Torfscheune vor dem Amthofe desgleichen  Um 1570 
    
 Die Gartenhäuser sind ebenso wie das zum Amt gehörende Kavalliers-

haus nicht auf den Plänen verzeichnet. 
Möglicherweise war das Kavalliershaus zu dieser Zeit schon als Alten-
teilerhaus an den benachbarten Duschenhof verkauft 

  
Um 1621 

VIII. Das Lusthaus im kleinen Garten auf dem Amthofe wird von den 
Amts-Unterthanen erhalten  

 unbekannt 

IX. Das Lusthaus im großen Garten vor Bißendorff desgleichen  unbekannt 
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I. Amtsgebäude, so auf Kosten der Untertanen erbaut und erhalten werden mussten177. 
Der Hannoversche Fuß mit 29,209 cm gemessen 

 

 
Nicht datierter Plan des Amtshofes in Bissendorf178. Entstanden um 1714 oder um 1814. Nachzeichnung des 
Grundrisses, schwarz, des zu erbauenden neuen Dienstgebäudes um 1816 in den alten Plan des Hauses d/d 
hinein. Heute das Bürgerhaus im selben Grundriss. Die Zeichnung ist, wie damals üblich, nicht eingenordet. 
 

Das Vorwerk, (auf dem Plan oben mit d/d bezeichnet) oder auch Vorderhaus oder das alte Amtshaus 
genannt, in der die Amtsstube und die Registratur sowie die Ställe für Kühe und Schweine, eine Dreschdiele 
und Arreststube waren.  

Das Vorwerk ohne Anbau ist an der Ostkante mit 86 Fuß und an der Südkante mit 33 Fuß gemessen. 
(Geschrieben steht aber statt 33 Fuß 55 Fuß, 25,12 m lang und 9,94 m breit), versichert mit 1200 rtl. Ein Da-
tum, wann dieses Haus errichtet wurde, wird nicht genannt. Wahrscheinlich um 1700. 

 Der nördliche angefügte zweistöckige Anbau, (Auf dem Plan oben mit d bezeichnet) der 29 x 26 
Fuß (gemessen Westkante 26 x 24,5 Fuß Nordkante) 8,44 x 7,56 m (gemessen 7,59 x 7,16 m) groß ist, wird 
getrennt gemessen angegeben und auch als das Hinterhaus oder die alte Schreyberei bezeichnet.  

Es hat auf der Zeichnung sieben Gefache in Holzfachwerk auf der Längsseite und einen überkragenden 
ersten Stock an der Nordseite.  

Es ist unten ein Vorplatz mit Treppenhaus, sowie eine Kammer und Stube und oben eine Vorratskammer, 
eine Schreiber-Stube und Kammer in dem Plan eingezeichnet. Trotz der fehlenden Küche ist hier wohl das 
Wohnhaus des Amtsschreibers gewesen. (wörtlich: worin vor diesem die Beamte gewohnet haben). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
177  NSL Hauptstaatsarchiv Hannover 76 c G Nr. 5 – 6 Seite 42. 1770 
178  NSL Hauptstaatsarchiv Hannover Mappe 1550 und Mappe 1551, Kartenakzessionen 1390 und 1391 
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Das Vorwerk oder Vorderhaus des alten Amtshauses. Auf dem Plan mit d und d bezeichnet. Wahrscheinlich 
zweites Dienstgebäude erbaut um 1700 

 
Das Obergeschoß im Vorwerk des alten Amtshauses. 
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Ein Nebengebäude (auf dem Plan um 1800 mit >>b<< bezeichnet), worin ein großer Pferdestall, die Kü-
che mit einem Backofen, die alte Registratur, Pfortstube und das Gefängnis, sowie die Feuerspritze und ein 
großer Feuerungsschuppen ist. Es ist 103 Fuß lang und 30 Fuß breit, (30,09 x 8,76 m) versichert mit 800 rtl. 
An der Nordseite des Gebäudes findet sich ein zweistöckiger Abschluß von 15 x 30 Fuß (4,38 x 8,76 m) 
Größe. Im Obergeschoß ist eine Kammer mit Abort und eine große Informatorstube untergebracht (auf dem 
Plan von 1800 mit >>c<< bezeichnet). Ein Datum, wann dieses Haus errichtet wurde, wird nicht genannt. 
(16701?) Offensichtlich ist dieses Haus das ältere Dienstgebäude gewesen und nachdem das sogenannte 
Vorwerk als neues Dienstgebäude gebaut wurde, zum Nebengebäude herabgestuft worden. 

 
c. Das Nebengebäude.     Querschnitt durch das Nebengebäude b. 
Wahrscheinlich erstes Dienstgebäude des Amtes um 1600 

 

 
 
 
 
Bild links: Durchschnitt u. Grundriß des Nebengebäudes  >c< 

 
 
Dieses Nebengebäude >>b u. c<<soll nach einem Schreiben aus dem Jahre 

1825179 auch neu gebaut werden. Es sind deshalb als Steuervorzahlung 16 ggr. 
pro Feuerstelle im Amt Bissendorf Essel angesetzt worden. Spann- und Hand-
dienste müssen im Rahmen der Herrendienste dazu geleistet werden. 
 

 

                                                      
179  NSL Hauptstaatsarchiv Hannover 80 Lüneburg I. Nr. 1086 (vom 23. 04. 15. - 02. 1825) 
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e. Wagenschauer  f. Durchfahrts-Torfscheune 
 

Eine vor dem Amtshof gelegene Durchfahrts-Torfscheune, sie ist 40 x 27 Fuß (11,68 x 7,89 m) groß. 
Versichert mit 100 rtl (Auf dem Plan um 1800 mit >>f<< bezeichnet). Ein Datum, wann dieses Haus er-
richtet wurde, wird nicht genannt. 

Ein Wagenschauer, so gleichfalls auf dem Amthofe befindlich und von dem zeitigen Amtsvogt genutzt 
wird. Er ist 23 x 20 Fuß (6,69 m lang und 5,82 m) breit. Versichert mit 50 rtl. Er hat einen begehbaren Boden 
und an der Nordseite einen Abort. (Auf dem Plan um 1800 mit >>e<< bezeichnet). Errichtet um 1780 
durch den Amtsvogt Heinrich Jacob Elderhorst. 

 
Ein Garten- oder Lusthaus im Amtsgarten. Es ist 14 x 11 Fuß groß. (4,09 m lang und 3,21 m breit) Es 

liegt auf der Wort >>in Wöhren<<180. Ein Datum, wann dieses Haus errichtet wurde, wird nicht genannt. 
Vorstehende Gebäude werden vom dem zeitigen Vogt genutzt. 
 
g. Nordzugang zum Amtshof 
 
h. Westzugang zum Amtshof 
 

Da es in Bissendorf keine Zehntscheune gab, bleibt die Frage offen, wo die Bauern ihren Zehnten abge-
geben haben, und wo er gelagert worden ist, bis die jeweiligen Gutsherrn ihn abgeholt oder verkauft haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
180  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover Kartenabteilung 31b/16k Maßstab 1 : 6000 Flurbezeichnung dort 
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a. Das herrschaftliche Ablagerhaus, Wohnhaus des Amtsvogts erbaut um 1560 im Baustil der 

Hoch-Renaissance erkennbar, wenn man die Ornamentik181 zu Hilfe nimmt. 
 

 

                                                      
181  Busch, Ralf Fachwerk der Celler Altstadt 1965 Pohldruckerei Celle; Stadtarchiv Celle. Dazu Ortsbegehung in Celle am 05. 02. 1997 im Bereich 

der Stockwerkschwellenhölzer: Neue Str. Nr. 9 ohne Jahreszahl, Nr. 35 Jg. 1576, Schuhstr. Nr. 50 Jg. 1570, Nr. 43 Jg. 1570, Zöllnerst. Nr. 37 Jg. 
1570 
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a. Das herrschaftliche Ablagerhaus, das Wohnhaus des Amtsvogts 
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II. So auf Kosten der Herrschaft erbaut und erhalten werden. 
Auf dem Amthofe: Das herrschaftliche Ablagerhaus, worin der derzeitige Amtsvogt182 wohnet183.  
Es ist 21,40 m lang und 10,40 m breit, (73 x 35 Fuß an der Ostseite und 40 Fuß an der Westseite breit) al-

so hier über 5,00 m Länge 11,65 m breit. Versichert mit 2000 rtl. 
Die Toiletten auf der Südseite sind bei dieser Messung nicht berücksichtigt worden, da sie 1993 nicht 

mehr vorhanden waren.  
Am 15. 01. 2003 nachgemessen in Meter: Länge Nord: 21,45, Breite West: 11,65, Breite Ost: 10,17, Län-

ge West: 21,47. Vorsprung Südwest: 1,31, Vorsprung Süd: 0,32 Länge von Vorsprung Südwest bis Vor-
sprung Süd: 8,25, Länge von Vorsprung Süd bis Ostseite: 8,28. (Auf dem Plan von 1800 mit >>a<< be-
zeichnet) 

Über der Eingangstür steht geschrieben: H. Busse MDCCCLXXXXII (1892) Sophie Busse. 
Eine sonst übliche Jahreszahl, die über die Erbauung des Hauses Auskunft gibt, ist über dem Hauptein-

gang nicht zu finden. Bei der Vermessung 1993 keine >>dendrochronologische<< Untersuchung stattgefun-
den hat, kann man das Alter des Bauwerkes bestimmen, wenn man sich danach richtet, wie die Holzverzie-
rung in Form einer Rauten-Ornamentik in Verbindung mit der Laubstab-Ornamentik (an der Ostseite) gestal-
tet ist und diese mit Häusern in Celle, im Weserraum und im nahen Gutsschloß in Elze vergleicht. So kommt 
man ungefähr auf das Jahr 1560, da diese Ornamentik an den verbliebenen Häusern nur über wenige Jahre 
verwendet wurde. Siehe nächste Seite. 

Der Westflügel, der sich in der Struktur des Fachwerks deutlich vom Ostflügel abhebt, ist 1611 
nach Dehio angefügt worden184.  
Das Gebäude besitzt zwei voneinander unabhängig liegende Keller185. 
Der ältere Keller befindet sich unter dem nord-östlichen Teil des Gebäudes und erstreckt sich unter ca. einem 
Viertel des ursprünglichen Gebäudes. Der Zugang erfolgte über eine Außentreppe auf der Ostseite des Ge-
bäudes. Dieser Zugang ist im Zuge der Straßenverbreiterung der Burgwedeler Straße zu drei Viertel zuge-
mauert worden, so dass der Keller nur noch durch eine Fensterluke zu erreichen ist. Das Tonnengewölbe ist 
aus Ziegeln und Bruchsteinen gemauert, weiß getüncht und hat Fensternischen nach Norden und Osten. 
Der neuere Keller befindet sich unter dem Anbau im Westen und liegt somit quer zur Hausflucht. Der Zu-
gang erfolgt über eine Stahlbetontreppe im Raum 0.14. Während Raum -1.2 als Heizungskeller genutzt wird, 
steht Raum -1.3 den Bewohnern des Obergeschosses zur Verfügung. In dem Keller befinden sich vier Fens-
ternischen, wobei die nach Norden gerichtete wohl anläßlich der Neupflasterung des Hofes (1984) von außen 
verschlossen wurde.  

 

                                                      
182  Heinrich Johann Jacob Elderhorst Amtsvogt von 1778 bis 1806 
183  Vermessen 1993 von Adam Bernd Dipl. Ing. et alii: Amtshaus Bissendorf Schnitt B-B M 1 :50 
184  Dehio Georg, Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, Bremen Niedersachsen Berlin 1992, Seite: 226. 
185  Institut für Bau- und Kunstgeschichte Universität Hannover Hannover 1993/94; Amtshaus Bissendorf  S. 46; Betreuer: Adam Bernd, Amt 

Stefan Michele Burci; Bearbeiter: Jens Becker 1314614 Robert Gonia 1574470 Stefanie Monecke 1315260 Ulrike Postel 1352605 Jutta Schmuck 
1460759 
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Bei der im Folgenden dargestellten Renaissance-Ornamentik an den Gebäuden des Amtshofes in Form des 
Rauten- oder Zickzackfrieses finden sich bei einer örtlichen Begehung 1997 in Celle gute Vergleichsmög-
lichkeiten an den Häusern: 
Neue Straße Nr. 9, ohne Jahreszahl, und Nr. 35, 1676. 
Schuhstraße Nr. 50; 1570, und Nr. 43; 1570. 
Zöllnerstraße Nr. 37; 1570, und Pilser Gasse Nr. 5, ohne Jahreszahl.  
 
Nach der Renovierung des Wohnschlosses 1957 konnte man die farbig gestaltete Ornamentik186 dieses Ge-
bäudes gut erkennen. Zur besseren Übersicht ist die für die Renaissance typische Holzverzierung hier über-
sichtlich abgebildet worden. 
Holzornamentik im Schwellenbalken mit Zeitangabe des Vorkommens und Ortshinweise: 
 
Laubstabfries 1560/70 Bissendorf, 
Ostwand des Wohnschlosses auf 
dem Amtshof, darunter ein Tau-
bandfries in den unterhalb liegen-
den Füllhölzern. 

 
Zickzack-, Rhomben- oder Rauten-
fries: Eine Holzverzierung, wie 
man sie nur am Ende der Renais-
sancezeit im Nordost-
Hannoverschen Raum und an der 
Weser von Bodenwerder bis Ha-
meln findet. 

 

 

 
 
An der Westseite des Gutsschlosses 
in Elze in der Wedemark..  
 

 
 

1560/70 erbaut an der Nordwand 
des Wohnschlosses auf dem Amts-
hof in Bissendorf.  
 

 
 

 
 
Und in etwas abgeänderter Form 
am Kavaliershaus auf dem Amtshof 
in Bissendorf an der Nordseite des 
Gebäudes, 1620 erbaut. 
  

 
 
 
Taubandfries ist fast nur in den 
Füllhölzern des Wohnschlosses zu 
finden 1560 (Bissendorf) 
 
  

 

                                                      
186  Nebelsiek Astrid Fassadenornamentik im Celler Fachwerk 1975 Hausarbeit, Archiv der Stadt Celle 
        und Busch, Ralf Fachwerk der Celler Altstadt 1965; Pohldruckerei Celle 
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Älteres Bild des Wohnhauses des Amtsvogts mit der alten Pumpe. Wird im Volksmund immer fälschli-
cherweise als Amtshaus bezeichnet. 

 

 
Von Osten her gemachte Luftaufnahme um 1976: Links unten in der Ecke, gerade noch im Bild zu se-
hen, das Wohnhaus des Amtsvogts. Zur Bildmitte hin das langgestreckte Dienstgebäude von 1819, heu-
te Bürgerhaus.  
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Vom Süden aus gemachte Luftaufnahme um 1953, links im Bild Teil des alten Schulhofes mit der Gott-
fried-August-Bürgerstraße, daneben rechts das alte Dienstgebäude von 1819, jetzt Kaufhaus Busse, ganz 
rechts die alte 1957 abgerissene Remise, um 1600 das erste Dienstgebäude.  
 

 
ca. 1955 

Blick von Süden auf den Amtshof mit links dem Bussehaus und rechts der alten Remise vor dem Abriß. 
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1947 Das Wohnhaus des Amtsvogtes 

Der 1611 errichtete Westflügel mit drei Gefachen ohne Fußbänder im Obergeschoß ist 
deutlich zu erkennen. 

 

 
Gebäude I. c oder 4 u. 5 im Vordergrund 1947 Aufnahme: Rektor Helmut Möller 
Blick vom Kirchturm auf den Amtshof, das Wohnschloß im Hintergrund. 
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Ein letzter Verwaltungsakt der bereits aufgeho-
benen Amtsvogtei Bissendorf: 

Protestschreiben der Gemeinde Bissendorf und 
Großburgwedel an die königl. Landdrostei zu Lüne-
burg im Jahre 1853 um die vorgesehene Wasser-
baumaßnahme eines geplanten Leinekanals im 
Wietzenbruch zwischen den genannten Orten zu 
verhindern. Es wäre damit der ganze östliche Teil 
der Amtsvogtei Bissendorf betroffen gewesen.  

 
Nach dem Hannoverschen Staatskalender 1848 – 

1853187 war der Landcommissair Georg Wilhelm 
von Honstesedt auf Gut Eilte Abgeordneter der 
größeren Grundbesitzer im Amt Rethem und zeit-
weilig auch Ablösungscommissair. 

In der Vogtei Bissendorf war als Landcom-
missair C. W. von Bothmer zu Gilten tätig. 

>>Diese von der Landschaft gewählten, von dem 
Landesherren bestellten Beamten haben, sich in den, 
die Einquartierungen, die Kriegerfuhren etc. betref-
fenden Sachen mit den königlichen Ämtern zu 
cummunizieren  und dahin zu sehen, dass die Un-
terthanen nicht zu sehr belastet werden<<. 

 
Wie von Honstedt zu dieser oben genannten 

Aufgabe im Bereich der Amtsvogtei Bissendorf ge-
kommen ist, ist aus dem vorhandenen Schrifttum 
nicht zu ermitteln. 

 
Das hier beschriebene Geschehen, ist den Frag-

menten Bissendorfer Gemeindeakten188 zu entneh-
men, die 1976 auf dem Schneermannschen Hof in 
Bissendorf, Nr. 26, gefunden wurden. 

 
Danach war durch den Landkommissar von 

Honstedt auf Eilte 1848 angeregt worden, einen 
Leinekanal von der südlich Hannovers liegenden 
Masch durch die Eilenriede, den Flußverlauf der 
Wietze folgend, bis zur Einmündung in die Aller zu 
bauen, wohl um die Hochwassergefahr für die Stadt 
Hannover zu beseitigen. 

 
Am 16. 12. 1852 haben 46 von 70 Bauern in Bis-

sendorf ein Schriftstück unterschrieben, dass sie mit 
dem Bau eines >>Leinekanals<< einverstanden 
sind. Die Wietzeniederung solle durch >>Eindrin-
gung<< entwässert werden, um dann  >>gutes Lei-
newasser<< in das Flußbett zu leiten. Wegen der 
damit verbundenen Kosten nehmen die Bissendorfer 
und Burgwedeler Bauern ihre Zusage zurück, auch 
mit dem Hinweis, die königl. Regierung solle sich 

                                                      
187  NLA Hauptstaatarchiv Hannover; Hof- und Staatskalender Hand-

buch für das Königreich Hannover BS IX. 30, 1839; S. 110, 1848 
S. 130; 1852 S. 124 u. S. 133; 1853 S. 128 

188  Aus der Hinterlassenschaft unvollständiger Gemeindeakten des 
Gemeindevorstehers (1852 – 1892) und Hauswirt Heinrich Fried-
rich Schneermann Bissendorf Nr. 26 

an dem Unternehmen beteiligen, um das Risiko für 
die 60 Dörfer, die daran beteiligt sind, zu mindern. 

Darauf folgt noch ein wütender Protestbrief des 
von Honstedt vom 31.03. 1853 an die Gemeinde mit 
Androhung einer Regressforderung. Weitere 
Schriftstücke liegen nicht vor. 

 
Wie man weiß, ist aus diesem Vorhaben nichts 

geworden.  
  
Die Argumentation des von Honstedt, das Was-

ser in der Wietzeniederung durch Hinzufügung von 
Leinewasser zu verbessern, dürfte wohl nur die Ab-
sicht gehabt haben, zu verdecken, dass hier ein 
Hochwasserschutz für Hannover geplant war, indem 
man überschüssiges Leinewasser durch die Eilen-
riede über die Wietze oder einen Wietzekanal in die 
Aller umleiten wollte. 

Denn den reichlich mit Wasser versorgten Wiet-
zenbruch (der Name bezeichnet ja ein Feuchtgebiet) 
mit noch mehr Wasser zu überschwemmen, hieße ja 
Eulen nach Athen tragen.  

 
Wenn dieser Kanal unter Berücksichtigung der 

Bodenverhältnisse und in der richtigen Größe ge-
baut worden wäre, wäre die Hochwassergefahr für 
den Leineabschnitt von Hannover bis zur Einmün-
dung der Leine in die Aller tatsächlich gemildert 
worden. Nur hätte sich das Hochwasserproblem 
nördlich von Ahlten damit nicht verbessert. 
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Nachdem das Königreich Hannover 1866 durch Preußen in der Schlacht bei Langensalza189 besiegt wor-
den war, wurde unter Infragestellung des Gottesgnadentums!! der Fürstentümer das Königreich Hanno-
ver aufgelöst. Das Herzogtum Braunschweig -Wolfenbüttel blieb bestehen, da Braunschweig sich an der 
kriegerischen Auseinandersetzung nicht beteiligt hatte. 

In der Folgezeit führten wir im Lande folgende Flagge, die sich im Heimatmuseum in Bissendorf befindet 
und von Herrn Werner Hahnebuth aus Mellendorf im Jahre 2011 dem Museum überlassen wurde. Das in der 
Mitte befindliche Hoheitszeichen bei der hiesigen Fahne ist etwas einfacher in seiner Ausführung und das FR 
(Fredirikus Rex) auf der Brust des Adlers fehlt.  

 
Landesfahne Preußens von 1701 – 1918 

 
 

 
 

                                                      
189 Der Deutsche Krieg 1866, Der große Ploetz S. 839/40; ISBN 978-3-525-32008-2 
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 1956 
Das um 1660 im Renaissancestil erbaute Wohnhaus des Amtsvogtes mit dem um 1611 gefertig-
ten Anbau kann man auch als Schloß bezeichnen. 

 
 
 
 
 
 

 
1957 

Sanierung des Erdreiches nach dem Abriß der Scheune auf dem Amtshof, rechts die Burgwede-
ler Straße 
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1957 

Umbau des Wohnhauses auf dem Amtshof zur Gemeindeverwaltung, die sich bis dahin in 
dem Realgemeindehaus190 Nr. 70, zusammen mit dem Milchgeschäft von Heinrich Plumhof, 
an der Kirche im Erdgeschoß befand. 
 
 
 
 

 

 
1958 

Wohnhaus des Amtsvogtes nach der Renovierung 1957 
 

                                                      
190  NLA Hautstaatsarchiv Hannover Hahn H., Lüddecke Fr., T Bissendorf 3,1 – 3,6 Bissendorfer Hof- und Familiengeschichten 6 Bände; Bd. V. S. 

2654 
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Die Pumpe auf dem alten Brunnenschacht von 1910 
An dieser Stelle befindet sich jetzt der unten abgebildete 
Brunnen 
 

 
Links Alma Busse, Mitte Meta Busse (1884 -
1955), 
rechts Dora Busse (1892 – 1950). 
An der Pumpe des Amtswohnhauses 
Bild: Günter Kebel; 1938 

 

 
Aufnahme: H. Hahn 

Inschrift: H M E G B D O E 1819.  
 
Die primitiv eingeritzten Initialen beziehen sich auf 
die unten genannten Personen, die zu dieser Zeit auf 
dem Hof gelebt haben.  

Hans Heinrich Mente oo 17. 08. 1818 in Brelingen, 

Ilse EnGel Marie Anna Baumgarte und Dorothea 

OElerking, Witwe von Georg Julius Baumgarte. 
 

Aufnahme: H. Hahn 

Zierbrunnen an der Stelle der alten Pumpe, der 
1990 vom Verschönerungsverein an die Stelle des 
alten in Vergessenheit Brunnens gesetzt wurde. 
 Der Stein stammt aus Scherenbostel Hof Nr. 3,191 
>>Balkenhof<<, heute Wolfgang Wöhler, der die 
Brunnenkrone dem Dorf Bissendorf geschenkt hat. 
Cord Knibbe und andere Mitarbeiter des 
Verschönerungsvereines haben den 
Brunnenschacht gereinigt. Die Krone wurde 1996 
aufgesetzt. 

                                                      
191  Buschbaum Annemarie, Chronik Scherenbostel und Schlage/Ickhorst 2008, Balken Hof Nr. 3, S. 31 
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Westseite des Busse-Hauses, erbaut 1819, Foto um 2006 

Das neue Vorwerk, das auf dem Amtshofe ist im Jahre 1818/19 gebaut worden, 
wird auch Vorderhaus oder jetzt Haushalts- und Amtsstubengebäude genannt. 
Es hat die Maße 36,00 x 14,00 m. Im Nordteil des Gebäudes ist das Dachgeschoß 
zu Wohnzwecken ausgebaut worden. 

Das Gebäude wurde auf Kosten aller Feuerstellenbesitzer192 mit 624 Reichstha-
lern bezahlt. Jeder Hofbesitzer mußte zwei rtl bezahlen, also hatten wir zu dieser 
Zeit 314 Höfe. 1814 waren es allerdings 392 Höfe. Da nur der südliche Teil des 
Gebäudes, also die Hälfte, von den Bauern bezahlt werden mußte, und die andere 
nördliche Hälfte, in dem die Amtseinrichtungen untergebracht waren, zu Lasten der 
Herrschaft gingen, waren die Kosten des gesamten Hauses 1248 rtl. Heute würde 
zur Herstellung eines so großen Bauwerkes 2,5 Millionen Euro benötigt. Der Tha-
ler hätte also 1819 einen Wert von ca. 650 Euro gehabt. 
 

 
Der Amtshof, im Hintergrund Kaufhaus Busse, ist das frühere, 1819 erbaute 
Dienstgebäude des Amtes. Im Vordergrund die Brüder Friedrich u. Wolfgang 
Runge v.l.: Aufn.: 1957 

                                                      
192  NLA Hautstaatsarchiv Hannover 80 Lbg. 1086 Nr. 2: Veränderung der Bau und Unterhaltungskosten der hiesigen herrschaftlichen Gebäude be-

treffend 1819 und 1087 Nr. 10 Verpflichtung der Eingesessenen der Amtsvogtei zur Unterhaltung der herrschaftlichen Gebäude 1826 
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Nach den Planunterlagen um 1800 
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Ausriß aus der Zehntkarte des Herrn von Mandelsloh 1776193 

Die Dorfansicht auf der Zehntkarte des Herrn von Mandelsloh aus dem Jahre 1776 läßt wohl etwas ge-
nauere Einzelheiten erkennen. Das Amtshaus, das doch sicherlich nach der Kirche das größte Gebäude im 
Dorfe war, ist hier allerdings viel zu klein und ohne Dach eingezeichnet worden. Die Nebengebäude ragen 
hier weit in die spätere Burgwedeler Straße hinein, wie es tatsächlich der Fall war. Man kann aber auf der 
Karte gut die Amtsfischteiche und den großen Amtsgarten erkennen, der weit draußen vor dem Dorf nach 
Nord-Ost zu gelegen hat. 

Die 1771 erstellte Kurhannoversche Landesaufnahme (Karte Nr. 109194) zeigt immerhin, daß an der 
Westseite des Amtshofes der größere Gebäudekomplex gestanden hat, wenn auch das Kavaliershaus nicht 
eingezeichnet worden ist. Wie überhaupt bei dieser Karte in Bissendorf 16 nachweislich vorhandene >>Feu-
erstellen<< fortgelassen worden sind, was ein Kartenwerk, das so viele Einzelheiten ausläßt, etwas unglaub-
würdig erscheinen läßt. Das vorhandene Kartenmaterial ist also leider nicht sehr hilfreich, wenn es um die 
genaue Darstellung der Lage der gesuchten Gebäude geht.  

                                                      
193  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover Kartenabteilung 31b/16k Maßstab 1 : 6000 
194  Kurhannoversche Landesaufnahme 1771,Karte Nr. 25564/109; Staatsbibliothek Berlin Kartenabteilung; Preußischer Kulturbesitz 1000 Berlin 

Postfach Nr. 1407 
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 1984 Foto: I. Gutt 

Jetzt „Richard-Brandt-Heimatmuseum“ 
Personen v.l.: Ortsbürgermeister Dieter Mysegades, Richard Brand, Dr. Hellmuth Hahn, (Frau? ), Bürger-

meister Georg Reimann, Maria Hahn. 
 

Bissendorf (ck). Seit kurzem trägt das Bissen-
dorfer Heimatmuseum den Namen seines Gründers, 
Richard Brandt, der sich nach fast 30jähriger Auf-
bauarbeit, die viel Engagement und Akribie erfor-
derte, zurückzieht und die Leitung des Museums in 
jüngere Hände legt. 
„Ich finde, wenn man 82 Jahre alt geworden ist, 
dann ist es langsam Zeit, sich zurückzuziehen“, sag-
te der Wennebosteler Heimatforscher, der in frühe-
ren Jahren eifrig auch heimatkundliche Beiträge für 
das Burgdorfer Kreisblatt geliefert hat. Bürgermeis-
ter Georg Reimann, der zusammen mit Gemeinde-
direktor Dr. Wolfgang Schrödter, Ortsbürgermeister 
Dieter Mysegades und Ortsratsmitgliedern zu der 
Feierstunde gekommen waren, würdigte die „uner-
müdliche Arbeit Richard Brandts, der sich um die 
Wedemark verdient gemacht hat.“ Der Bür-
germeister erinnerte daran, unter welch schweren 
Umständen Richard Brandt gerade in der An-
fangsphase arbeiten mußte. Damals war die kleine 
heimatkundliche Sammlung noch im Amtshaus un-
tergebracht, später zog sie dann ins Kavaliershaus 
um, das ein ausgezeichneter Rahmen für ein Hei-
matmuseum ist. 

 „Es ist Richard Brandt und seinem Engagement 
zu verdanken, wenn das Heimatmuseum heute weit 
über die Grenzen des alten Landkreises Burgdorf 
und auch über die des neuen Großkreises Hannover 
bekannt ist“, sagte der Bürgermeister. Er enthüllte - 
als Höhepunkt dieser Feierstunde eine aus Holz ge-
schnitzte Tafel, die den neuen Museumsnamen 
trägt: „Richard-Brandt-Heimatmuseum.“ Blumen 
gab's dann für Richard Brandt und seine Frau von 
Ortsbürgermeister Dieter Mysegades, der dem neu-
en Museumsleiter Gerhard Mathies - er kommt aus 
Burgwedel und arbeitet im Schul- und Kulturamt 
der Wedemarkverwaltung - als neuestes Museums-
stück einen holzgeschnitzten Schlittschuh präsen-
tierte, der im Hesse-Haus in Bissendorf gefunden 
worden war. 

Richard Brandt erklärte in seinen kurzen Wor-
ten, ohne die Hilfe der aufgeschlossenen Bürger der 
Gemeinde Wedemark, die seiner Arbeit immer po-
sitiv gegenübergestanden hätten, wäre ihm der Auf-
bau des Heimatmuseums nicht möglich gewesen. Er 
versicherte, dem neuen Leiter, wo immer es ihm 
möglich sei, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 

 
Burgdorfer Kreiszeitung 02. 06. 1984 
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1985 

Amtshof mit Kavaliershaus von der Burgwedeler Str. aus gesehen links u. Wohnhaus des Amts-
vogts rechts. 
 
Das Kavaliershaus (ist nicht auf dem Lageplan eingezeichnet)  

Zu diesem Haus ist zu sagen, dass zu unbekannter Zeit die Südwand dieses Gebäudes bis 
zum ersten Stock um 30 cm herausgesetzt und völlig neu gebaut worden ist. Bei Reparaturarbei-
ten Ende 1996 kommt bei Entfernung der Fachwerksfüllung an der Südwestecke eine mit 
>>Tauband<< verzierte Rolle zum Vorschein, wie sie auf der Nordseite noch gut erhalten ist. 
An drei Wänden sind Inschriften im Schwellenbalken des ersten Stockwerkes angebracht. Die 
Südwand ist 1997 in ihrer ursprünglichen Form wiederhergestellt worden. Gleichzeitig wurde 
das ganze Haus saniert. Die Nordwand zeigt in dieser Höhe ein abgewandeltes Zackenfries, das 
offensichtlich dem gegenüberstehenden Wohnhaus des Amtsvogtes angepaßt ist, obwohl die 
Ornamentik dort von 1560/70 stammt. 
 

 
1997 

Kavaliershaus, Balkeninschrift an der Südseite, die das Baujahr 1620 (oder1621) und den Na-
men des Zimmermeisters Roder Stockmann trägt. Die Südwand ist im Erdgeschoß 1999 erneu-
ert und in ihre ursprüngliche Form zurückgeführt worden. Die oben genannte Inschrift ist bei 
der Renovierung nicht wieder sichtbar gemacht worden. 
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1997 

Kavaliershaus von 1621, Nordseite mit der Rautenornamentik, die von dem Amtswohnhaus von 1560 kopiert 
wurde. Die einst sehr schöne farbige Darstellung ist auf Anraten des Denkmalschutzes 1999 entfernt worden. 
 

 
Über den vier Eckenständern dieses Hauses finden sich in Höhe 
des ersten Stockwerks jeweils übereck drei >>Knacken<<, deren 
mittlere Knacke je eine geschnitzte Gesichtsmaske aufweist, die 
früher auch bunt waren. Diese Schutzmasken sollten wohl 
schlechte Geister von diesem Gebäude fernhalten. 

Die oben genannten >>Knacken<<, 
wie die kleinen verzierten Holzwinkel 
von den Zimmerleute genannt werden, 
haben eine abstützende Funktion für 
herausragende Holzteile und geben ei-
ne gewisse Verwindungsversteifung 
für das Fachwerkgerüst, ähnlich wie 
es die Kopf- und Fußbänder tun. Letz-
tere sieht man über den beiden rechten 
Fenstern, zwischen den Balkenenden 
und unter dem beschrifteten oder ver-
zierten Schwellenbalken, der die 
Wand des ersten Stockes trägt, die mit 
Punkten reich verzierten Rollen. Diese 
Zimmermannstechnik gibt dem oberen 
Abschluß der Wände im ersten Stock 
und der Wand unter dem Dachge-
schoß eine gefällige Form.  
 
 

Aufnahme: H. Hahn 2005 
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 1930 Foto: Kaletsch 

Kavaliershaus, Garten- oder Ostseite. 
Der schuppenartige Anbau ist heute nicht mehr vor-
handen. 
 

 
    Aufnahme: H. Hahn 1999 
 
 

 
Aufnahme: H. Hahn 

 
 
 

 
Aufnahme: H. Hahn 

 
 
 

 
 



 163 

Im Kavaliershaus stehen wieder die Ausstellungsstücke des Heimatmuseums 
Das historische Gebäude ist nach der langen Renovierung wieder geöffnet 
 

Bissendorf (jo). Die umfangreichen Renovierungs- 
und Restaurierungsarbeiten am Kavaliershaus auf 
dem Bissendorfer Amtshof waren schon im De-
zember 1999 beendet (WEDEmagazin berichtete). 
Jetzt ist das historische Gebäude zwischen Amts-
krug und Amtshaus auch wieder komplett einge-
richtet, die Ausstellungsstücke des Richard-Brandt-
Heimatmuseums können nun wieder von allen Inte-
ressenten besichtigt werden. 

 

 

Gerhard Mathis hat die Leitung 
des Heimatmuseums an Gerhard 
Kutzner übergeben 

Und die Leitung des kleinen Museums mit sei-
nen vielen verschiedenen Exponaten hat nun 
Gerhard Kutzner aus Bissendorf übernommen. Er 
trat damit die Nachfolge von Gerhard Mathis an, 
der im Rahmen der Wiedereröffnung von Gemein-
debürgermeister Wilfried Willers offiziell verab-
schiedet wurde: 

„Sie haben sich um das Heimatmuseum ganz be-
sonders verdient gemacht", sagte Willers. Mathis 
war seit 1977 Verwaltungsangestellter der Ge-
meinde Wedemark und leitete zuletzt die Bücherei 
in Bissendorf. Nach seiner Pensionierung übernahm 
er ehrenamtlich die Betreuung des Heimatmuseums. 
Neben fachkundigen Führungen durch die Ausstel-
lung lag ihm auch besonders die Pflege der einzel-
nen Ausstellungsstücke am Herzen. Der 80-jährige 
Mathis ist vor kurzem nach Bergisch Gladbach 
umgezogen und für ihn wird nun Gerhard Kutzner 
die Arbeit übernehmen. 

Rund 250.000 Mark haben die Bauarbeiten am 
Kavaliershaus gekostet, wie Willers noch einmal 
aufzählte. Ein großer Teil der Kosten ist durch Ein-
zelspenden, durch Unterstützung von Wedemärker 
Firmen sowie mit Geldern der Niedersächsischen 
Sparkassenstiftung aufgebracht worden. Das Amt 
für Agrarstruktur hat Mittel aus dem Dorferneue-
rungsprogramm zur Verfügung gestellt, der Ver-
schönerungs- und Naturschutzverein Bissendorf hat 
mit einer Sammelaktion rund 17.500 Mark beige-
steuert. Ebenso waren Mitglieder des Vereins tat-
kräftig zur Stelle, als das Haus komplett ausgeräumt 
und nach der Fertigstellung wieder hergerichtet 
werden musste.  

Willers: „Ihnen allen ist es zu verdanken, dass 
die Gemeinde Wedemark nun das schmucke, histo-
rische Gebäude in seiner ursprünglichen Form der 
Öffentlichkeit zugänglich machen konnte." 

Am Nachmittag herrschte rund um das Kava-
liershaus fröhliches Treiben, es konnte beim Spin-
nen zugesehen werden, alte Handwerkskunst wurde 
gezeigt, und die Gästeführerinnen der Wedemark 
boten einen Spaziergang durch Bissendorf an, bei 
dem viele interessante Geschichten über die frühere 
Zeit im Dorf zu erfahren waren. 

 

 
Der neue Museumsleiter Gerhard Kutzner präsen-
tierte das wieder hergerichtete Kellergewölbe. 
 

 
Nicht nur von außen, sondern auch von innen ist 
das Kavaliershaus komplett erneuert worden.  
Fotos (3): G. Vrobel 
 
WEDEmagazin 10. Mai 2000 
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ca. 1960 

Kavaliershaus 
 

An der Südwand konnte man vor Jahren noch im 
Seitenlicht die Inschrift: ANNO: DOMINI: 1620: 
RODER STOCKMAN erkennen. Sicherlich der 
Zimmermann, der das Hinterhaus errichtet hat, ob-
wohl die Baumeister eigentlich nur Abkürzungen ih-
rer Namen als Monogramm in das Holz geschnitzt 
haben. 

Möglicherweise ist Stockman sogar der erste Ei-
gentümer des Hauses gewesen. Die Ostwand zeigt 
einen verstümmelt, nicht verständlich lesbaren, farb-
lich restaurierten Spruch, der ergänzt folgenderma-
ßen lautet: 
IM : GELUCHKE : VORLEBEDT : JU : 
NICHT : IM : UNGELUCHKE : VORZAGEDT 
: NICHT : WENTE : GOD : IST : DER : MAN : 
DE : GELUCHK : UND : UNGELUCHK : 

WENDEN : KAN. 
Ins Hochdeutsche übertragen: 

Im Glück sei nicht übermütig, im Unglück ver-
zage nicht, denn Gott ist der Mann, der Glück und 
Unglück wenden kann. 

Die Klärung des Spruches an der Westseite des 
Kavalierhauses gelang erst im Januar 1997 dem 
Denkmalpfleger vom Landkreis, Dr. Manfred Koh-
ler, mit Hilfe der vom Verfasser 1978 angefertigten 
Photographien und Inschrift-Spezialisten der Uni-
versität Göttingen. Er konnte die niederdeutsche In-
schrift entschlüsseln, obwohl ganze Worte gar nicht 
mehr vorhanden waren. 

UP : DAT : AL : DE : AN : EM : GELOVEN : 
NICHT : VERLOREN : WERDEN : SONDERN : 

DAT : EWIGE : LEVEN : HEBBEN : GODT : 
HEFT : SINEN : SON : GEVEN. 

Das ist die vereinfachte plattdeutsche Form von: 
>>Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er sei-
nen eingeborenen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige 
Leben haben.<<. Evangelium Johannis Kapitel 3 Vers 16 . 

Dabei kam Dr. Kohler (Denkmalspfleger bei der 
Region Hannover) zu Hilfe, dass derselbe Bibel-
spruch in Niederdeutsch auf dem Grabstein des 
ehemaligen Amtsvogts Cord von Bestenbostel195 
stand, der von 1685 - 1621 in Bissendorf tätig war. 
Möglicherweise hat man auf seinen Wunsch hin 
diesen Spruch dort später angebracht. 
 
Anmerkung:  

Die in Kursivschrift dargestellten Buchstaben 
sind ergänzt worden. Eine nicht maßstabsgerechte 
Karte von 1874 ist angefertigt worden, um im alten 
Amtswohnhaus von 1660 eine neue Schule196 und 
Lehrerwohnung einzurichten. Daraus ist aus nicht 
mitgeteilten Gründen, wie man weiß, nichts gewor-
den. 

Die Dorfansicht auf der Zehntkarte des Herrn 
von Mandelsloh aus dem Jahre 1776 läßt wohl et-
was genauere Einzelheiten erkennen. Das Amtshaus, 
das doch sicherlich nach der Kirche das größte Ge-
bäude im Dorfe war, ist hier allerdings viel zu klein 
und ohne Dach eingezeichnet worden. Die Neben-
gebäude ragen hier weit in die spätere Burgwedeler 
Straße hinein, wie es tatsächlich der Fall war. Man 
kann aber auf der Karte gut die Amtsfischteiche und 
den großen Amtsgarten erkennen, der weit draußen 
vor dem Dorf nach Nord-Ost zu gelegen hat. 

Die 1771 erstellte Kurhannoversche Landesauf-
nahme (Karte Nr. 109197) zeigt immerhin, daß an der 
Westseite des Amtshofes der größere Gebäudekom-
plex gestanden hat, wenn auch das Kavaliershaus 
nicht eingezeichnet worden ist. Wie überhaupt bei 
dieser Karte in Bissendorf 16 nachweislich vorhan-
dene >Feuerstellen< fortgelassen worden sind, was 
ein Kartenwerk, das so viele Einzelheiten ausläßt, 
etwas unglaubwürdig erscheinen läßt. Das vorhan-
dene Kartenmaterial ist also leider nicht sehr hilf-
reich, wenn es um die genaue Darstellung der Lage 
der gesuchten Gebäude geht.  

                                                      
195  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover Hahn H. Lüddecke Fr. T Bissen-

dorf  3,1 – 3, 6 Bissendorfer Hof- und Familiengeschichten 6 Bän-
de, Bd. VI. Amt S. 121 Cordt von Bestenbostel, Amtsvogt in Bis-
sendorf von 1580 - 1621 

196  NLA Staatsarchiv Hannover Hahn H. Lüddecke Fr. T Bissendorf 
3,1- 3,6 Bissendorfer Hof- und Familiengeschichten 6 Bände; Bd. 
V. Schule  S. 48 

197  Kurhannoversche Landesaufnahme 1771,Karte Nr. 25564/109; 
Staatsbibliothek Berlin Kartenabteilung; Preußischer Kulturbesitz 
1000 Berlin Postfach Nr. 1407 
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Eine Mauer von 2,50 m Höhe und 97,90 m Län-
ge umschließt den Komplex der Amtsgebäude und 
grenzt das Kavaliershaus aus.  

Dazu muß man wissen, daß das ebengenannte 
Gebäude schon seit 1796 zum benachbarten Du-
schenhof198 gehörte und dort als >>das kleine 
Haus<< (Altenteilerhaus) bezeichnet wurde. Einen 
schriftlichen Kaufvertrag darüber gibt es nicht. Die-
se Befriedigung mußte ebenfalls von den Eingeses-
senen in Bau und Besserung unterhalten werden. In 
ihr befanden sich drei Durchlässe, die auf dem Plan 
mit g. h. i. gekennzeichnet worden sind. 

1818 wird wohl wegen der ewigen Streitereien, 
wer was an Bau und Besserung zu tragen hatte, eine 
grundsätzliche Änderung dieses Problems vertrag-
lich mit den Eingesessenen der Vogtei vereinbart. 
Hierbei ist auch sicherlich der Neubau des >Haus-
haltsgebäudes< (35,50 x 13,50 m) 1819 an der 
Westseite des Amtshofes mit ein wichtiger Grund 
gewesen, ebenso wie die gerade erst 1814 erfolgte  
>>Incorporation<< (Eingliederung der Amtsvogtei 
Essel199 in das Amt Bissendorf). Die nach Henstorf 
wohl erst 1818 beendet war. 

In Essel verblieb aber ein Obervogt Hautop für 
die Restverwaltung200. 

Am 01. Oktober 1852 wurde die Amtsvogtei Es-
sel in Bissendorf wieder ausgegliedert201 und dem 
Amt Ahlden einverleibt.  

 
Nach Auflösung der Amtsverwaltung 1859202 

wurden die Gebäude und das dazugehörige 
landwirtschaftlich genutzte Land verkauft203 

Verkauf des herrschaftlichen Reviers im Moor-
bruch von 77 Morgen und 45 Quadratruthen. Des 
Hegesandes 114 Morgen und 84 Quadratruthen. Des 
Moorbruches von 17 Morgen und 116 Quad-
ratruthen. Das angebotene Gelände ist parzelliert 
und verkauft worden. 

1867 unter der Artikel-Nr. 69204 war der Kauf-
mann Friedrich Thies Eigentümer des ehemaligen 
Amtshofes. Dieser hat zur selben Zeit auch die Hof-
stellen Nr. 2 und Nr. 23 in Bissendorf inne.  

                                                      
198  NLA Staatsarchiv Hannover Hahn H. Lüddecke Fr. T Bissendorf 

3,1- 3,6 Bissendorfer Hof- und Familiengeschichten 6 Bände; Bd. 
III S. 1628 

199  NLA Staatsarchiv Hannover 88 G 76 S. 78 a-c; Bestallung des 
Amtsschreibers Gustav. Fr. Georg Wedemeier für die zusammenge-
legten Amtsvogteien Essel und Bissendorf   

200  Brünnecke Werner, Dorf und Kirchspiel Schwarmstedt – die alte 
Amtsvogtei Essel- S. 89  

201  Brünnecke Werner, Dorf und Kirchspiel Schwarmstedt – die alte 
Amtsvogtei Essel- S. 89 

202  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 74 Nr. 214 Die dem Gerichtsas-
sessor Dröge aufgetragene Trennung und Übergabe der Registratur 
am 01. Oktober 1852 aufgehobenen Amtsvogtei Bissendorf Essel 

203  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 74 Celle Nr. 409 Veräußerung 
und Verschenkung herrschaftlicher Gebäude, Baustellen und Perti-
nentien 

204  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 143 Regierungsbezirk Lüneburg 
Amt Burgwedel Nr. 479/80 Grundsteuermutterrolle S. 4 

An der Nordseite des 1819 erbauten Wirtschafts-
gebäudes war von 1892 - 1895 hilfsweise die Gast-
wirtschaft Krentler untergebracht worden, nachdem 
sein Lokal gegenüber auf der Nr. 70 1892 niederge-
brannt205 war. Von 1895 - 1910 hat Thies dort einen 
Kolonialwarenladen und Wachshandel eingerichtet, 
den er dort auch noch betrieb, als er um 1889 den 
Amtshof an den Tischlermeister Busse verkauft hat-
te. 

Zur gleichen Zeit ist wahrscheinlich das Kava-
liershaus an die Nr. 44, seinerzeit an Albin Rehbein 
verkauft worden, da dieses Gebäude und der kleine 
Amtsgarten ihm nach Osten zu direkt benachbart 
waren. 

Der große Amtsgarten war um 1900 im Besitz 
des Kaufmanns Dangers, Biss. Nr. 64206. Dieser hat 
ihn 1935 an den Lehrer und Heimatdichter Hinrich 
Braasch verkauft. Das ganze Grundstück ist inzwi-
schen völlig parzelliert und bebaut worden, so dass 
man das ehemalige Lusthaus, das mitten auf dem 
Grundstück steht, nicht mehr von der Straße Am 
Kummerberg aus sehen kann. 

Um 1874 hat Thies durch wirtschaftliche Mißer-
folge die Amtshofgebäude der Gemeinde Bissendorf 
zum Kauf angeboten, wie wir aus der Zeichnung aus 
diesem Jahr wissen. Denn ursprünglich wollte diese 
die zwei zu klein gewordenen Schulen in dieses Ge-
bäude verlegen. 

1890 findet man in der Liste der Verkoppelungs-
interessenten unter der Bezeichnung >>bk<< Frieda 
Busse minor verzeichnet. Diese Buchstabenkombi-
nation gehört zu dem ehemaligen Amtshaushalt. 

 
Über der Eingangstür, die neu gestaltet wurde, 

steht Heinrich Busse MDCCCLXXXXII. (1892), 
Sophie Busse. Busse war ein angesehener Tischler-
meister. Wann er diesen Kauf genau vollzogen hat, 
ist zeitlich nicht festzulegen. Er hatte zunächst die 
Köthnerstelle Nr. 20 in Bissendorf inne. 

Am 27. 10. 1852, als das Amt aufgelöst wird, 
erfahren wir die Ausrüstung der Feuerwehr, die auf 
dem Amtshof stationiert war: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
205  NLA Staatsarchiv Hannover Hahn H. Lüddecke Fr. T Bissendorf 

3,1- 3,6 Bissendorfer Hof- und Familiengeschichten 6 Bände; Bd. 
V. Hof Nr. 70; S. 2646 

206  Daselbst; Bd. IV. Hof Nr. 64; S. 2413 
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Feuerlöschgeräthe207 zu Bissendorf:  

Eine Feuersprütze mit drei Schwengel, 
einer Koppel- und einer Zugkette. 

Ein Rohr mit zwei Mundstücken 
 

16 Hanfene Zugstrenge 
 

vier Lederne Schläuche 20 lederne Eimer zwei Henaleuchten 
drei Druckstangen acht Bindriemen sechs Bindleder 
vier Weiße Hüte für die Sprützenleute ein Schwamm zwei kupferne Siele? über den 

Sprützenkasten 
ein Hammer eine Kneifzange ein Schraubschlüssel 
eine Axt ein kleines Beil  
zu Wennebostel für die Revierförsterstelle: 
eine Feuerleiter ein lederner Feuereimer ein Feuerhaken 
 
1955 kauft die Gemeinde Bissendorf208 von Gustav Busse das alte Wohnschloß des Amtsvogts mit einer 
kleinen dazugehörigen Hoffläche, um darin für die sehr groß gewordene Gemeinde die notwendigen Verwal-
tungsräume einzurichten. Das war nötig geworden, weil die Zahl der Einwohner bei uns inzwischen sehr 
stark angestiegen war. Heute befindet sich in diesem Gebäude nur noch das Standesamt mit einem dazugehö-
rigen Trauzimmer. Nach der Gebiets- und Verwaltungsreform 1974 gehören die Gebäude der Gemeinde 
Wedemark. Die anderen dort vorhandenen Räume stehen verschiedenen sozialen Einrichtungen der Gemein-
de Wedemark zur Verfügung 
 

 
Aufnahme: H. Hahn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Eingangstür zum Wohnhaus des 
Amtsvogts, jetzt Standesamt der 
Gemeinde Wedemark.  
Die aufgemalte Jahreszahl von1691 
zwischen den Gefachen ist nicht 
korrekt. Die Angabe stammt aus 
früheren Jahren. 
 

 
 

                                                      
207  NLA Hauptstaatarchiv Hann. 72 Burgwedel Nr. 417/03 S. 1208/1227 26. 07. 1850 
208  Mündliche Mitteilung 1997 von Busse Rüdiger Bissendorf Nr. 72 
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Der große Amtsgarten mit Lusthaus ist privatisiert209 worden. 
Der Große Amtsgarten, der nach der Zehntkarte von 1776 die Nr. 347210 in der Gemarkung Wennebostel 

trägt, geht in Wirklichkeit bis an den Kopffohrenweg südöstlich der Nr. 347 und umfaßt ca. 6531 qm, ent-
spricht 2½ Morgen (die Form des Gartens ist rechteckig ca. 50 x 200 m). Nach der Gemeinheitsteilung ist 
der Garten im Norden um einiges kleiner geworden. Das in dem Garten stehende Lusthaus ist auf beiden 
Karten nicht eingezeichnet worden, und es findet sich auch keine Größenangabe. Auf einer Flurkarte von 
1871211 ist die Hausgröße mit 6 x 6 m auszumachen. Da es in Bissendorf keine Zehntscheune gab, bleibt die 
Frage offen, wo die Bauern ihren Zehnten abgegeben haben, und wo er gelagert worden ist, bis die jeweili-
gen Gutsherrn ihn abgeholt oder verkauft haben. 

 

 
 1951  Zeichnung: Alfred Brecht 
Das Haus mit späteren An- und Umbauten von Hinrich Braasch, welches er >Urfried<< nannte, hat er 1935 
vom Kaufmann Dangers, Nr. 64 erworben, dessen Vorfahren es 1859 gekauft haben. Dieses Haus ist das 
Lusthaus im großen Amtsgarten gewesen. Im Verzeichnis von 1770 wird es unter I e gelistet, allerdings 
nicht in dieser Größenordnung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
209  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 74 Nr. 214 Die dem Gerichtsassessor Dröge aufgetragene Trennung und Übergabe der Registratur am 01. Ok-

tober 1852 aufgehobenen Amtsvogtei Bissendorf Essel 
210  NLA Hauptstaatsarchiv Hannover Kartenabteilung 31b/16k Maßstab 1 : 6000 
211  Gemarkung Bissendorf Kreis Burgdorf 1871; Blatt 2 und 4 



 168 

 
 1953 
Lehrer und Heimatdichter Hinrich Braasch 

 
1960 

 Sophie Braasch Hinrich Braasch  
 (1883 – 1964) (1878 – 1968) 
 
 

 
Der Amtshof wird zur Wohnstätte vieler Familien. 

 
1927 

Wintervorrat vor dem Wohnschloß des Amtes, das jetzt ein Mietshaus für sechs Familien war, 
mit Gemeinschaftstoilette an der Südseite des Hauses. 
Frauen v.l.: Meta Busse - Ella Kalweit - Frieda Böhme - Stine Müschen 
Kinder: Grete Böhme - Heini Böhme - ( ? ) - Friedel Kalweit 

 
 
 



 169 

 
ca. 1930 Holz vor dem Amtshaus sägen 

1 Heini Böhme 3 Grete Böhme 5 Hulda Lührs 7 Frau Lange 9 Frieda Böhme 
2  4 Meta Busse 6 Agnes Lührs 8 Louis Pinkvos 10 Uhrmacher Lange 

 

 
1936 

Liesbeth Runge am Handarbeiten auf dem Amtshof. Die Holzfässer im Hintergrund wurden vom Kaufmann 
Busse für Sauerkraut und Salzheringe benutzt. 
 

1 2 3

4
5

6
7

8
9 10
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1938 

Waschtag der Kinder auf dem Amtshof 
 

 
1938 

Abtrocknen 
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Die alte Linde auf dem Amtshof in Bissendorf 
von Otto Thies, Bissendorf (siehe S. 154) 
 
Im Zentrum vor dem Amtshofhaus 
lebt noch die alte Linde 
fast ging ihr der Atem aus 
sie ist hohl, ihr Rückrat ist die Rinde. 
 
Du trägst aus alter Zeit 
ein eisern Nagelkleid 
dem Dorfe bist Du sehr vertraut 
obwohl Du alt bist, schon ergraut. 
 
Alles, was im Dorf geschah 
wurde man durch Dich gewahr 
orientieren konnt' sich jeder 
durch ein Schriftstück einer Feder. 
 
Zettel und Plakate 
sozusagen: „Inserate“ 
war'n an Deine Brust geheftet 
dadurch wurdest Du entkräftet. 
 
Tausend Nägel und noch mehr 
schlug man einfach kreuz und quer 
in Deine zarte Rinde 
Du wohlvertraute Linde. 
 
Wenn Dein Blick zum Kirchturm steigt 
die Turmuhr ihre Zeit anzeigt 
der Zeiger seine Runden dreht 
raunt's: „Ach, wie doch die Zeit vergeht“ 
 
Was „Kröpcke“ in Hannover ist, 
Du für unser Dorf hier bist, 
bei Dir war stets zu lesen, 
was kommt, was schon gewesen.  
 
Hier konnte jeder sehen, 
was im Dorf geschehen, 
beispielsweise sei gesagt, 
daß am 1. März der Ausschuß tagt -  
oder 
Meyers ist ein Rind entlaufen, 
Wer will kleine Ferkel kaufen? 
Wer kauft ein altes Grammophon? 
Wegen Umzug Inventar-Aktion! 
Bei Kunze ist in Zimmer frei! 
Eicheln kauft die Försterei! 
Verschenke Kätzchen, nebst dem Kater 
auf Wunsch von meinem Vater. 

Am Montag ist Gemeindewahl! 
Die Schule ist das Wahllokal. 
Wer hilft mir beim Dachumdecken? 
Suche Frauen zum Spargelstechen! 
Wer kann meine Bäume fällen? 
Suche einen Altgesellen. 
Zum Tannenpflanzen, das nicht schwer, 
sucht Frauen: Meister Emil Speer. 
 
Auch Scherze wurden hier vermerkt, 
weil es die Heiterkeit erstärkt. 
So hat die Linde viel geschluckt 
und manches Neue ausgespuckt. 
 
Jedes Jahr schmückt sie ihr Haupt, 
immer wieder grün belaubt, 
bis sie eines Tages nicht mehr steht - 
wie alles in der Welt vergeht. 
 
Nordseits ist sie stark lädiert: 
ein Loch in Ihre Seele führt. 
Eines Tages macht sie „halt“, 
verfällt dann der Naturgewalt. 
 
Künstlich wird sie noch ernährt.  
Durch die Platte, wo die Luft durchfährt, 
auch Feuchtigkeit und Regen dringt 
und sie so zum Atmen bringt. 
 
Das ganze Dorf Dich sehr vermißt, 
wenn Du Dorfbild nicht mehr bist. 
 

 

 

 
Wedemark Echo 17. 2. 1983 
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Der Pfeilerobelisk am Westtor des Amtshofes dient als Vorlage zum Gemeindewappen. 
Bissendorf. Wie die ,,Allgemeine“ bereits berichtete, wurde in der letzten Ratssitzung einstimmig be-

schlossen, als Symbol des neuen Gemeindewappens den Obelisken zu wählen, der die Anfangsbuchstaben 
der beiden Namen Georg Wilhelm trägt. Außerdem war man sich darüber schlüssig, den bisherigen Bearbei-
ter des Wappens, den Architekten Brecht mit der Unterbringung des Wappens zu beauftragen. Es muß als 
letzte Instanz dem Innenministerium vorgelegt werden, das über die Einführung verfügen wird. Wie die bei-
gegebene Aufnahme zeigt, ist der Eingang zum Amtshof von zwei Torpfeilern flankiert, deren Spitzen vier-
kantig auslaufen. Die Spitzsäulen wurden damals (1691) gesetzt, als das hinter ihnen zu sehende Gebäude 
zur Regierungszeit des Celler Herzogs Georg Wilhelm als Jagdschloß, als Raststätte für die Teilnehmer an 
der herzoglichen Jagd, erbaut wurde. Ähnliche Jagdschlösser gab es in Fuhrberg und Burgwedel. Die in 
Burgwedel und in Bissendorf wurden gleichzeitig oder anschließend Amtshäuser mit dem Sitz des Amts-
vogts. Ohne Frage sind diese Obelisken für Bissendorf und auch die Wedemark einmalig ein Charakteristi-
kum, das wohl verdient, als Symbol für das Wappen Bissendorfs festgehalten zu werden. Es sollte aber nicht 
vergessen werden, daß es noch andere Obelisken, von gleicher Gestalt und Größe in der näheren Umgebung 
gibt, wie z.B. in Wieckenberg, wo um dieselbe Zeit nach den Plänen des Günstlings desselben Celler Her-
zogs die Stechinelli-Kapelle entstand, in deren Nähe ähnliche Obelisken zu sehen sind. 
Burgdorfer Kreisblatt 27. Dezember 1955 

 

 

 

 
Die beiden Obelisken standen beim zukünftigen Bissendorfer Wappen Pate. Oben linker Torpfeiler 
Burgdorfer Kreisblatt 
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1998 

Initialen von Herzog Georg Wilhelm am  re. Tor-
pfeiler zum Amtshof.  GW 1691 

 

 
 

Das Bissendorfer Wappen 1956 

 

Das Bissendorfer Wappen212 
 

 
 
 

                                                      
212  Braasch Hinrich >>So löp min Leben<<, 1981 Freudenthal-Gesellschaft, Rotenburg/Wümme 
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Sinngemäß übersetzt: 
Zugleich mit diesem Plan kam nun auch die Frage wegen des Gemeindewappens zur Sprache, und auch 

diese Angelegenheit war mir über den Hals gewachsen, just, als wenn sie gar keinen anderen dafür finden 
können. Dass ich diese Sache nicht über das Knie brechen darf, das war mir klar. Ich habe sie mir längere 
Zeit durch den Kopf gehen lassen und bin zuletzt dazu übergegangen, dass ich ein paar Zeichnungen mache, 
zwei, die klarmachen, wie es nicht sein soll und eine, die für unser Dorf wohl in Frage kommt. Und was war 
das für ein Vorschlag? Der Pfeilerkopf von dem Haupteingang nach dem Amtshaus, wo in Sandstein die Na-
mensbuchstaben von dem Herzog Georg Wilhelm in schön verschlungener Form eingehauen sind: G.W. – 
Bald war eine öffentliche Gemeinderatsitzung einberufen, und ich habe in dem vollen Saal meinen Vor-
schlag vorgetragen. Aus der Geschichte von Bissendorf habe ich allerhand erzählt und habe deutlich ge-
macht, dass wohl kein anderes Sinnbild mit uns verbunden und verwachsen war, als dem alten Herzog sein 
Namenszug. Als ich mit meiner Rede am Ende war, da war es, als wenn ein Wunder passiert ist. Mein Vor-
schlag war einstimmig angenommen und damit war der erste Schritt getan. Und als die Sache durch die hö-
heren Instanzen lief und auch da Anklang gefunden hat, da dauerte es nicht allzu lang und die Kreisverwal-
tung kam raus und übergab dem Bürgermeister das Gemeindesiegel mit dem jungen Wappen. 

Für mich war das mal wieder große stille Freude. Und die war noch größer, als das erste amtliche Siegel 
unter die schöne Urkunde gedrückt war, die mich als Ehrenbürger meines Dorfes mit viel Anerkennung ins 
Haus gebracht wurde. 
 
 
Beschreibung: 
Auf Grün ein silberner Pfeilerkopf des Amtstores von 1691 mit der Chiffre GW 
Begründung: 
Dem Charakter der Landschaft entsprechend hat Bissendorf als Mittelpunkt der 
Wedemark den grünen Wappenschild gewählt. Frühgeschichtliche Symbole ha-
ben sich nicht angeboten. Bissendorf war bis 1852 der vormalige Sitz des Amts-
vogtes und des Gerichts für die Wedemark. In Erinnerung daran wurde das Kopf-
stück mit dem abgebrochenen oberen Teil der rechten Säule des Eingangsportals 
zum alten Amtshofe in das Wappen aufgenommen. Die Säule trägt die ver-
schlungenen Initialen>>GW<< des Herzogs Wilhelm von Braunschweig-
Lüneburg. 
Entwurf: Hinrich Braasch – Zeichnung Alfred Brecht 
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1955 Bissendorf erhält im Wohnschloß des alten Amtes eine Gemeindeverwaltung 
Weihnachten wurde die Gemeinde Besitzerin des historischen Gebäudes 

 

 
Blick von Westen auf den Seiteneingang zum 
Amtshof und Kavaliershaus, im Vordergrund die 
beiden Torpfeiler. 
 

Bissendorf (Kr. Burgdorf). Es war Zufall, daß 
gerade zu Weihnachten das Amtshaus nach lang-
wierigen Verhandlungen in den Besitz der Ge-
meinde Bissendorf überging. Wahrlich ein schönes 
Weihnachtsgeschenk, das, verglichen mit den son-
stigen dörflichen Begebenheiten im Jahre 1955, 
doch von überragender Bedeutung ist. Bereits vor 
Monaten faßte der Gemeinderat den fast einmütigen 
Beschluß, das Amtshaus zu erwerben, um diesen 
bedeutsamen Profanbau der Wedemark vor dem 
gänzlichen Verfall zu bewahren. Denn seit beinahe 
80 Jahren ist das historische Gebäude in Privatbe-
sitz; es wird augenblicklich noch von neun Familien 
mit insgesamt 20 Personen bewohnt. Nun sollen mit 
der Zeit die Wohnungen freigemacht werden, um 
die Räume unten rechts der Kreissparkasse Burg-
dorf für ihre neue Hauptzweigstelle Bissendorf zur 
Verfügung zu stellen und die Räume linker Hand 
des breiten Flurs als Verwaltungsräume der Ge-
meinde einzurichten. Später soll dann noch im obe-
ren Stockwerk ein Sitzungssaal geschaffen werden 
als würdige Versammlungsstätte der Gemeindever-
treter. 

 Über das Gebäude ist zu berichten, daß es im al-
ten Kern des Dorfes liegt, gegenüber der ehrwür-
digen, höherliegenden Kirche aus dem Jahre 1768 
und ihrem viel älteren Turm. Will man den Amts-
hof von der Gottfried-August-Bürger-Straße aus be-
treten, erblickt man zu beiden Seiten des alten 
Tores zwei Obelisken, von denen der eine sogar in 
das neue Gemeindewappen aufgenommen wurde. 
Er zeigt die Anfangsbuchstaben G W der Namen 
Georg Wilhelm, wie ein Celler Herzog hieß, der im 
Jahre 1691 dieses Gebäude errichten ließ, anfäng-
lich als Jagdschloß, in dem die Räumlichkeiten den 
Teilnehmern an den herzoglichen Jagden als Rast-
stätte dienten. Später ist dann das Amtshaus Sitz 
des Amtsrichters (Amtsvogts) geworden, der von 
hier aus die Geschicke der 1560 gegründeten Amts-
vogtei Bissendorf leitete, die nach 1818, als die 
Vogtei Essel eingegliedert wurde, von der Wietze 
bis zur Aller reichte, bis dann um die Mitte des vo-
rigen Jahrhunderts die Amtsvogtei Bissendorf auf-
gelöst und mit der Amtsvogtei Burgwedel zu-
sammengelegt wurde. 

Das Bissendorfer Gebäude ging sogar in die Ge-
schichte ein. Denn in seinen Räumen wurde laut 
Hausprotokoll 08./18. September 1694213  über das 
fernere Schicksal der Kurprinzessin Sophie 
Dorothea (genannt >>Prinzessin von Ahlden<<) 
eine geheime Verhandlungen geführt. Beraten ha-
ben sich u. a. der hannoversche Minister von Platen 
und der cellische Minister von Bernstorf. Die Prin-
zessin Sophie Dorothea war dabei nicht zugegen. 
Sie wurde später wegen versuchter Landesflucht in 
die Verbannung nach Ahlden geschickt, wo sie die 
letzten 32 Jahre ihres Lebens verbrachte. Eine Ver-
urteilung hat weder  in Bissendorf noch sonst wo 
stattgefunden. Erwähnenswert ist ferner, daß im 
Amtshaus der Dichter Gottfried August Bürger 
zeitweilig in der Familie seines Schwagers, des 
Amtsvogts Elderhorst, weilte, um der Schwester 
seiner Frau, der „Molly" seiner Lieder, nahe zu 
sein, die er im Jahre 1785 ehelichte. 

So verdient der Fachwerkbau mit vornehmem 
Torflügel und Kavaliershaus auf Grund seiner histo-
rischen Bedeutung erhöhte Aufmerksamkeit und 
besondere Pflege, die ihm nur zuteilwerden kann, 
wenn das Gebäude unter der Obhut einer großen 
Gemeinde steht. 
Burgdorfer Kreisblatt 27. Dezember 1955 

                                                      
213  Georg Schnath, Sophie Dorothee und Königsmarck S. 183 Lax Verlag 1979 
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Der an der südlichen Mauer 
des Amtshofes angebrachte 
Grabstein gehörte ursprünglich 
nach Schadehop und wurde 
dort von der Familie Vortmül-
ler 1984 auf ihrem Hof gefun-
den. Da der Stein ohne Jahres-
zahl und Ortsangabe war, ge-
staltete sich die Zuordnung 
dieses Epitaphs sehr schwierig, 
 
Nach Durchsicht der Brelinger 
Kirchenbücher durch Pastor G. 
Oehlschläger wurden die rich-
tigen Daten ermittelt, so wie 
sie unten dargelegt worden 
sind. 
Der seinerzeit gestaltende 
Steinmetzmeister hieß Heuer. 
 
Das  trauernde Elternpaar hat 
später noch einen Hoferben 
bekommen, denn erst nach 100 
Jahren heirateten die Vortmül-
lers in den Hof ein. 
Die Figuren auf dem Stein zei-
gen rechts den älteren Jungen 
Hans Heinrich Wigman mit 
dem Hut unter dem li. Arm, 
mit der anderen Hand hält er 
seine Schwester Ilse Dorothea 
und diese wiederum hält ihren 
Bruder Joh. Cordt an der 
Hand. Zu Füßen des Mädchens 
liegt der  verstorbene Säugling 
Anna Margaretha als Wickel-
kind dargestellt. 
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HANS HEINRICH WICHMAN 

DESSEN ALTER 8 JAHR 6 MON. 
ILSE DOROTHEA WICHMAN. ALTERS 

1 JAHR 19 WOCH.: JOHANN CORDT 
WICHMAN ALTER 6 JAHR 22 WOCH. 

ANNA MAGARETHA WICHMAN ALTERS 
5 WOCHEN 

JOH: WICHMAN ANNA MARGARETHA 
WARNEKEN HABEN DIESEN STEIN IHREN 

SEL: KINDERN AUFRICHTEN LASSEN. 
 
Nach den Kirchenbüchern in Brelingen sind drei Kinder im Jahre 1755 gestorben214: 
begr.: 01. 04. 1755 Johan Wichmans Söhnlein Johan Heinrich aus Schadehop 8 Jahre 6 Monate alt 
begr.: 01. 04. 1755 Johan Wichmans Töchterlein Ilse Dorothea aus Schadehop 1 Jahr 19 Wochen alt 
begr.: 22. 04. 1755 Johan Wichmans Söhnlein Johan Cordt aus Schadehop 6 Jahre 22 Wochen alt. 
Weder Anna Margareta Wichmans Geburt noch Todestag sind im Brelinger Kirchenbuch aufgezeichnet 
worden.  
 
Die Eltern waren: 
Johan Wich(g)man, oder Wiegman geschrieben, Witwer und Hauswirt in Schadehop 
geb.  29. 01. 1716 gest. 24. 03. 1762, 46 J. 
oo  20. 08. 1745 in Brelingen 
Anna Margaretha Warneken 
geb.  09. 04. 1724  gest. 10. 07. 1763, 40 J. als Witwe. 
Es wurde dann doch noch am 11. 03. 1759 der Hoferbe Johan Heinrich Christoph Wigman geboren 
 
Die Wichmans starben später in der männlichen Linie aus. 
Sophie Wilhelmine Wichmann, geb. 20. 01. 1836 gest. 1903. Die Hoferbin heiratete am 10. 12. 1858 den Heinrich 
Ludwig Vortmüller geb. 22. 01. 1834, gest. 1904 aus Brelingen. Seit dieser Zeit hat die Familie Vortmüller diesen 
Hof in Schadehop inne. 
 
 

                                                      
214  Nach persönlicher Mitteilung von Pastor Oehlschläger Gerhard in Brelingen 1984 
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Der Bereich der früheren Amtsvogtei Bissendorf 
wurde nach 1945 Wedemark genannt. Nach der Ge-
biets- und Verwaltungsreform 1974 wurden die 
Gemeinden der 16 Dörfer, die sich aus 25 Orten zu-
sammensetzen in der >>Gemeinde Wedemark<< 
mit Sitz der Verwaltung in Mellendorf zusammen-
gefasst. 
 
  1 ..... Abbensen mit Jürsenmühle 
  2 ..... Bennemühlen 
  3 ..... Berkhof mit Sprockhof 
  4 ..... Bissendorf 
  5 ..... Brelingen mit Schadehop und Ohlenbostel 
  6 ..... Duden-Rodenbostel mit Ibsingen und Besten-

bostel 
  7 ..... Elze 
  8 ..... Gailhof mit Mohmühle 
  9 ..... Hellendorf und Sommerbostel 
10 ..... Meitze 
11 ..... Mellendorf mit den Osterhöfen 
12 ..... Negenborn 
13 ..... Oegenbostel  
14 ..... Resse 
15 ..... Scherenbostel mit Schlage-Ickhorst und  
 Wiechendorf 
16 ..... Wennebostel 
 

   
Abbensen Bennemühlen Berkhof 

   
Bissendorf Brelingen Duden-Rodenbostel 

   
Elze Gailhof Hellendorf 

   
Meitze Mellendorf Negenborn 

 

   
Oegenbostel Resse Scherenbostel 

 

  

Wennebostel   

 
Das Wappen der Wedemark215 

 

 
 
Beschreibung und Begründung des Wappens 

Das Wappen der Wedemark zeigt eine in Gold 
gefasste grüne Eiche mit sechzehn Blättern und drei 
Eicheln. Die Eiche wächst aus einem grünen Berg 
im Schildfuß heraus. Vor dem Stamm des Baumes 
schreitet ein blauer Löwe, rotbewehrt und mit roter 
Zunge, über einer silbernen Wolfsangel. 

Der grüne Berg symbolisiert das Landschafts-
schutzgebiet Brelinger Berge, das inmitten der Ge-
meinde Wedemark liegt. Die Eiche verweist auf die 
ehemals dichten Eichenwälder und den auch heute 
noch reichen Bestand.  

Das Wort Wede im Namen der Gemeinde steht 
für Wald oder Holzung. Die sechzehn Blätter stehen 
für die sechzehn Ortsteile, die drei Eicheln für die 
drei ehemals bestehenden Samtgemeinden Bissen-
dorf, Mellendorf und Elze.  

Der blaue Löwe erinnert an die jahrhundertelan-
ge Einbindung des Gemeindebereiches in das welfi-
sche Teilfürstentum Lüneburg. Die Wolfsangel 
symbolisiert die Zugehörigkeit des Gebietes der 
neugebildeten Gemeinde zum ehemaligen Landkreis 
Burgdorf. 

                                                      
215  Quelle der Wappen: Internetseite der Gemeinde Wedemark 
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Nach langwierigen und kontroversen Vorverhandlungen entschließt sich der Verwaltungsaus-schuß der 
Gemeinde Wedemark am 30. 06. 2003, das Busse-Haus, Bissendorf, Am Markt Nr. 1, mit Hofgrundstück 
käuflich zu erwerben.  
Am 02. 01. 2004 geht das besagte Objekt in das Eigentum der Gemeinde Wedemark über und die Familie 
Busse gibt am 13. 03. 2004 ihr dortiges Geschäft und ihre Wohnung im selben Haus auf.  
Am 12. 05. 2004 werden von der Verwaltung vier Architektenbüros mit der Planung ihrer Entwürfe zum 
Umbau des Gebäudes beauftragt. 
 

 
 

 
 2005 Foto: H. Hahn 

Ostseite des ehemaligen Dienstgebäudes von 1819, rechts im Bild der nördliche Ge-
bäudeteil mit der weißen Wand ist der ältere Teil des Ladengeschäfts von Gustav Bus-
se, vormals E. Spitzner und H. Thies. 
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1867 – 1892 war der Kaufmann Friedrich Thies Eigentümer und Geschäftsinhaber auf dem ehemaligen 
Amtshof. 
 

 
Im Bild rechts zeigt ein Wegweiser aus Holz auf die Straße Am Kummerberg mit der Beschriftung >>Gail-
hof und Meitze<<. 
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Bissendorf (rb). Gustav Busse übernahm das Geschäft am 01. 06. 1920 von der Familie 
Spitzner. Gleichzeitig führte er als Rendant (Rechnungsführer) die Geschäfte der Kreis-
sparkasse Burgdorf. 
Sein Vater hatte als Tischler 1892 die Gebäude des Amtshofes gekauft.  
1956 wurde der südliche Teil des Amtshofes (auch das Wohnhaus des früheren Amtsvog-
tes, heute Standesamt) bis zur Linde an die Gemeinde Bissendorf veräußert. 
Wedemark-Echo 29. Mai 1970 

 

 
Abriss des Dachstuhls.  Foto H. Hahn 
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 Foto M. Hulacz 

Westseite des Gebäudes, im Vordergrund die Gottfr.-Aug.-Bürger-Str. 
 

 
 Aufnahme: A. Wiese 
24. 6. 2006 
SPD Bürgermeisterkandidat Tjark Bartels nahm am Mittwochabend die Baugrube am Busse-Haus 
in Augenschein. >>Hier werden Millionen begraben <<, bedauerte er. 
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Darstellung der Zehntkeller in den verschiedenen Amtshäusern auf dem Amts-
hof in Bissendorf  
Übersichtsplan der Gesamtanlage des Amtshofes  um 1800 

 
d = Dienstgebäude oder Amtshaus mit Hinterhaus, hier auch Vorgängerhaus genannt.  

Beschreibung des Zehntkellers in den Dienstgebäuden des Amtes Bissendorf, wie er sich nach Ausgrabungen 
2006 in seiner Funktion und nach alten, nicht datierten Plänen im Plan, Modell und Fotografien darstellt. 
Die Größe des Kellers lässt vermuten, dass hier leicht verderbliche Lebensmittel gelagert wurden, die zu den 
zehntpflichtigen Abgaben der Bauern gehörten, z.B. Käse und Eier. 
Unter dem Wohnhaus des Amtsvogts befinden sich zwei große Keller, die nur dem Eigenbedarf des jeweili-
gen Vogtes dienten. 
Das Modell entspricht nur ungefähr den natürlichen Maßen. 
Die Unterteilung erfolgt nach den aufgefundenen und vermuteten, hier nummerierten fünf Kellern. 
Die Buchstaben a – f bezeichnen die verschiedenen eingezeichneten Gebäudeteile. 
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Kellerumriß blau entspricht dem Busse-Haus. Orange: Teilkeller des Vorgängerhauses,  
grün Kellerreste eines unbekannten Vorgängergebäudes. 1 Fuß = 29,209 cm. 
Die metrischen Vermessungsdaten des Busse-Hauses stammen vom Archtiktenbüro Pfitzner, Isernhagen. Die 
Gebäude auf dem Amtshof sind in Fuß vermessen worden.  
 
 
 
 

 
Grundriß des Vorgängerhauses >>d<< auf dem Plan des Amtshofes. Orange der unterkellerte Teil dieses 
Hauses. 
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Der in lila dargestellte Grundriß zeigt das Haus >>d<< wie es sich mit dem Grundriß des später erbauten 
Amtshauses von 1819 überdeckt. 

 
Darstellung derverschiedenen Kellergrundrisse im Bereich des Dienstgebäudes von 1819 auf dem Amtshof 
zu Bissendorf. Umriß blau entspricht dem Keller des Busse-Hauses.  
Orange: Kellerteil des Vorgängerhauses >>d<<, grün eingezeichnet sind Kellerreste eines unbekannten 
Vorgängergebäudes.  
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Zeichnung Fr. Lüddecke 

1. – 10 Arkadenbogen 
11. Keller Westwand Busse-Haus 
12. Keller I. Busse-Haus 
13. Treppe 
14. Keller II. Busse-Haus 
15. Keller III. Busse-Haus 
16. Keller Ostwand Busse-Haus 
17. Keller Vorgängerhaus nach 

Planunterlagen 
18. Keller Vorgängerhaus nach 

Planunterlagen 
19. Kellertreppe im Vorgänger-

haus nach Planunterlagen 
20. Kellertür 
21. Pflasterung im Keller des 

Vorgängerhauses 
22. Keller Vorgängerhaus 
23. Keller Vorgängerhaus nach 

Planunterlagen 
24. Nordwand des Kellers vom 

Vorgängerhaus nach Planun-
terlagen 

25. Keller unbekanntes Vorgän-
gerhaus 

26. Nordwand eines unbekannten 
Kellers nach Fundamentresten 

27. Ostwand des Kellers vom 
Vorgängerhaus nach Planun-
terlagen 

Zehntkeller Übersicht. Keller I. mit darüber liegenden Kellerkammern. Die Kellerdecke bestand aus Holz. 
Größe: 5,60 x 5,40 m, Höhe wahrscheinlich 2,30 m. Gebaut: 1818. 
Der gesamte Keller des Bussehauses mit den Kellern I. II. III. a u. zeigt die blaue Umrandung.  
Zugang durch Treppenhaus zwischen Keller I. und II. 
  
Die rote Umrand umfasst den Keller des Vorgängerhauses, dessen einer Teil im Keller des Bussehauses ein-
bezogen wurde. Dieser Keller war an der Ostseite 8,00 m breit. 
Hierzu war die Einzeichnung der Kellertreppe auf dem Plan des Vorgängerhauses sehr hilfreich. Im Vorder-
grund links die Nr. 19. 
 
Die grüne Umrandung rechts deutet auf eine Kellerstruktur hin, die einem noch früheren Haus zuzuordnen 
ist, von dem es keine Aufzeichnungen gibt, die sich aber aus den Kellerdurchgängen  
9 und 10 erklärt, die sich im Fundament der Ostwand des Busse-Hauses finden. 
Die ganze Anordnung der nicht mehr vorhandenen verschiedenen Keller ergibt sich aus den fünf bogenför-
migen Durchlässen in der Grundmauer des jetzigen Busse-Hauses, hier rot/blau – rot - grün mit einer Länge 
von 12,00 m dargestellt. 
Diese Durchlässe verbinden die jeweiligen Keller miteinander. 
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N

1

2

3

4

5

6
7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 
Zeichnung Fr. Lüddecke 

1 - 10 Arkadenbögen 
11 Wand dargestellt nach Fundamentresten eines unbekanntes Vorgängerhauses 
12, 14 und 15 Nordwand des Vorgängerhauses nach Planunterlagen 
13 Keller Ostwand des Vorgängerhauses nach Planunterlagen 
16 Fundamentreste des Vorgängerhauses 
17 Bestehende Fundamente des Busse-Hauses 
18 Keller Nordwand des Busse-Hauses 
19 Keller Westwand des Busse-Hauses 
20 Tür von Keller I. zu Keller II. 
 

 

Keller Nr. I. ohne Decke. Im 
Hintergrund die Zapflöcher für 
die Holzdecke des Kellers an der 
Basis der Westwand gut zu er-
kennen. Im Vordergrund sind die 
gewölbten Decken für Keller III. 
a und III. b. zu sehen.  
Hahn H. im Vordergrund 
 

Keller II. bildete das Treppenhaus mit Zugang zu Keller I., III. a. und III. b. 
Größe: 5,40 x 1,70 m. Gebaut: 1818. Bei dem Modell Mauern in blau und gelb gefasst. 
Die Nordwand enthält den Bogen Nr. 1. von 1,30 m Breite und 1,55 m Höhe, dessen äußerer Ziegelsteinrand 
abgeschlagen ist. 
Gleich hinter dem Bogen 1 liegt ein Totraum von 1,50 x 1,50 m, von dem aus ein zugemauerter Türzugang 
zum Kellerraum III. b zu erkennen ist. 
Westlich des Totraumes befindet sich der Treppenschacht, der von den Wänden des Kellers Nr. I und III. a 
und b. gebildet wird. 
Dieser Kellerteil ist einem nicht mehr nachweisbaren Haus zuzuordnen. 
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Seitenansicht Keller II. im Totraum mit Blick auf 
die zugemauerte Tür zum Keller Nr. III. b. 
 

 
Kellerbogen Nr. 6 von Kellerraum Nr. III. b. aus ge-
sehen. R. Linnemüller steht im Keller  
Nr. III. a an der Südwand. 
 

Keller III. a. hat einen neu gemauerten 0,70 m breiten rechteckigen Zugang vom Keller II. aus, Größe 2,50 x 
4,00 m und eine Höhe in der Mitte von 2,10 m, am Rande 1,74 m. Die Decke ist tonnenartig gewölbt. Bei 
dem Modell Mauern in gelb gefasst. 
Den Zugang zu Keller III. b. bilden zwei gleich große arkadenartige Durchlässe (Nr. 6 östlich und Nr. 7 
westlich liegend) mit einer Höhe von 1,70 m und einer Breite von 1,50 m. Die drei, die Arkaden tragenden 
Pfeiler, sind 0,35 x 0,35 m stark. Das Baumaterial dieser Arkaden ist nicht zu erkennen. 
Erbaut wahrscheinlich erst zur Zeit der Errichtung des Busse-Hauses, da diese Wand mit Bogen sechs und 
sieben den Zugang zum Bogen fünf mittig verstellt. 
 

 
Kellerbogen Nr. 5 links im Bild in der Ostwand des Kellerraumes III. a, nur schwer 
zu erkennen. 
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Kellerbogen Nr. 5 in der Ostwand von außen gesehen. Der davor gelegene Boden ist Füllgut.  
 
Keller III. b. hat seinen Zugang durch die vorab beschriebenen Arkaden Nr. 6 und 7. 
Größe: 2,00 x 4,00 m. Höhe 2,10 m. Tonnenartig gewölbte Decke wie bei Keller III. a.  
Bei dem Modell sind die Mauern in gelb gefasst. 
An der Nordseite dieses Kellers befinden sich zwei zugemauerte in Ziegelsteinen gefasste Arkaden (Nr. 2 
und Nr. 3) von der Größe 1,30 x 15,5 m, der Pfeiler links ist 0,60 m, der mittlere Pfeiler ist 0,70 m und rechte 
Pfeiler 0,20 m dick. An der Ostseite der Wand findet sich ebenfalls eine mit liegenden Steinen zugemauerte, 
in Ziegelsteinen gefasste Arkadenöffnung (Nr. 4) von 1,40 x 1,55 m. Weiter nach Süden zu liegt ein ca. 0,60 
m breiter Pfeiler auf dem die nach Süden zu kaum noch zu erkennende Arkadenhälfte (Nr. 5) liegt. Die ande-
re Hälfte dieses auch mit liegenden Steine zugemauerten Bogens erkennt man in Keller III. a. Die Ausdeh-
nung ist der Bogenöffnung (Nr. 4) gleich. 
Die Ostwand der Keller III. a. und III. b. ist gleichzeitig die Fundamentmauer des Gebäudes  
von 1819. 
 

 
Kellerbögen Nr. 2 und Nr. 3 in Keller III. b. 
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Kellerbogen Nr. 3 und Nr. 4 im Keller Nr. III. b. von Kellerraum Nr. III. a. aus durch 
den Bogen sieben gesehen. 
 

 
Der Betrachter steht im Keller IV und sieht auf dessen Südwand mit den Kellerbögen von 
rechts nach links. Im Vordergrund der Füllboden im Raum des vermuteten Kellers Nr. IV. 
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Die Ostwand des Kellerraumes Nr. V. mit den Ziegelsteinbögen  Nr. 9 und Kellerraum Nr. IV. mit dem Bo-
gen  Nr. 8 rechts. 
. 

 
Die Kellerbögen Nr. 8 und Nr. 9 von außen dargestellt. 
 
Keller IV. ist nur durch die arkadenartigen Durchlässe Nr. 2, 3, und 8 sowie 9 in Andeutungen zu vermuten, 
da die Kellermauern im Norden und Westen nur in Resten zu erkennen sind.  
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Erbaut wahrscheinlich für das Vorgängerhaus von ca. 1700. 
Größe 3,70 x 5,00 m, ohne die Fläche der Ziegelsteinpflasterung. 
Der in diesem Kellerteil gefundene Boden ist nicht gewachsen, sondern Füllgut. 
 
An der Westseite findet sich eine 2,00 x 2,00 m große rechteckige Fläche aus gemauerten Ziegelsteinen, die 
mit einer Kopfsteinpflasterung überlagert war. Nach Osten zu grenzt eine Sandfläche von 2,00 x 2,00 m mit 
einer kleineren Brandstelle. Daneben, nach Osten zu, liegt eine etwa gleichgroße im Niveau tiefer liegende 
Kopfsteinpflasterung, die südlich an die Arkaden (Nr. 1) stößt. 
Von der nördlich und östlichen Begrenzung der Ziegelsteinpflasterung stößt man nach Norden zu auf einen 
Mauerrest von 1,70 m Länge, der rechtwinklig nach Osten zu 1,80 m lang ist und sich bis zur Ostmauer ver-
liert.  
Diese Ostmauer, hier grün, mit den Arkaden Nr. 8 und 9, ist gleichzeitig die Fundamentmauer des Hauses 
von 1819 und die westliche Begrenzung des Kellers Nr. V. 
In der Südmauer sieht man in ihrer ganzen Länge den Bogen Nr. 2 und 3.  
Die hier beschriebenen Durchlässe durch die östliche und südliche Begrenzung des Kellers IV. zu den Nach-
barkellern lässt vermuten, dass es sich beim Raum IV. wirklich um einen Kellerraum gehandelt hat, auch 
wenn wir die Begrenzungsmauern nach Norden und Westen nicht mehr nachweisen können. Aber wozu soll-
ten die beschrieben arkadenartigen Durchlässe wohl sonst dienen? 
 

 
 

 
 
 
 
Aufsicht von Süden auf die Steinpflaste-
rung im Keller IV., daneben die fortge-
räumte Überpflasterung mit Feldsteinen. 
Oben im Bild Reste von Mauerfunda-
menten. 
 

 
 

 
 
 
Brandspuren im Boden östlich der Zie-
gesteinpflasterung. Rechts Funda-
mentreste der nördlichen Kellerwand 
von Keller Nr. IV. 
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Freilegung der Bodenpflasterung im Keller  Nr. IV. Reiner Linnemüller 24. 05. 2006. 
 

 
Links vorn die Brandflecken, rechts daneben vor Bogen Nr. 2 liegend eine Kopfsteinpflasterung 
auf der Reiner Linnemüller steht. Vor ihm Dr. M. Kohler vom Landesamt für Denkmalspflege 
und Architekt Lüddecke vom Architektenbüro Pfitzner, Isernhagen. 
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28. 05. 2006  Foto H. Hahn 
Fundamentreste von einem möglicher Weise vierten unbekannten Gebäude im südlichen 
Drittel des Busse-Hauses. 
In der Mitte des Bildes Fundamentreste, die südlich an den Keller des Busse-Hauses her-
anreichen und keinem Gebäude zugeordnet werden können, da sie auf keinem Plan ein-
gezeichnet sind. 
 

 
Nahaufnahme des oberen Bildes. 
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 Foto M. Hulacz 
Weitere unbekannte Fundamentreste im südlichen Teil des Busse-Hauses, die nicht ausgemessen 
werden konnten, da sie durch Tiefbaumaßnahmen vorzeitig beseitigt wurden. 
Im Hintergrund Reste des Fachwerks. Die Personen gehen auf der Gottfr.-Aug.-Bürger-Str. 
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13. 07. 2007  Foto. H. Hahn 

Beginn des Wiederaufbaues neben gleichzeitiger Demontage des restlichen alten Fachwerkes. 
 

Begegnungsstätte für die Bürger 
Bürgerhaus Bissendorf gestern offiziell gerichtet. In einem Jahr bezugsfertig. 

 
HAZ Nordhannoversche Zeitung 02. 12. 2006 Foto F. Bernstorf  
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Am 01. 09. 2006 findet unter Leitung des Zimmermeisters Manfred Plinke aus Kleinburgwedel und im Bei-
sein des Gemeindebürgermeisters Wilfried Willers das Richtfest statt. 
Ratsmitglied Annemarie Döpke dankt den Wedemärker Kommunalpolitikern für ihre Unterstützung bei dem 
Kauf und Sanierung des 39 x 13 m großen Busse-Hauses. Die Kosten werden mit 1,7 Mil. Euro angegeben. 
Von dem alten Fachwerk konnte 70 % wieder verwendet werden. 
Im Obergeschoß wird ein 200 Quadratmeter großer Bürgersaal eingerichtet werden. 
Über die Verwendung des Untergeschosses bestehen noch Unklarheiten.  
 
Namenssuche für das Busse-Haus. Die SPD empfiehlt einen öffentlichen Wettbewerb, um eine treffende Be-
zeichnung für das neue Haus zu finden, welches häufig schon >>Bürgerhaus<< genannt wurde.  
Das 3,7 Millionen teure Bauwerk soll im Erdgeschoß gewerblich genutzt werden. 
Wedemark-Echo 27. 10. 2007 

 
Bürgermeister Tjark Bartels stellt auf der zukünftigen Terrasse des Kaffeehauses die neuen Mieter vor: Ste-
fan und Heike Bahl wollen das >>Kaffeehus Bissendorppe<< eröffnen. 
Jürgen Friede, Matthias Kreft und Ute Loewener vertreten den Kunstverein >>Imago<< und Regine Ball-
mann und Silke Leinweber Stürke stehen für >>Bücher am Markt<< 
Wedemark-Echo 10. 07. 2007: 
 
 

Eröffnung am Freitag, den 30. November 2007, um 18.00 Uhr. 
BISSENDORF. Draußen Feuerwehrmusik und Fackelzug, drinnen Chopin- und Gershwin-Musik am 

Flügel sowie 80 geladene Gäste: In einem offiziellen Akt übergab die Gemeinde Wedemark gestern Abend 
ihr neues Bürgerhaus Am Markt in Bissendorf seiner Bestimmung. Bürgermeister Tjark Bartels begrüßte im 
Foyer und im neuen Ratssaal im Obergeschoss des Drei-Millionen-Umbaus Gemeinderat und Verwaltung, 
Vertreter aus Nachbargemeinden sowie den Bissendorfer Ortsrat, Verwaltung und die Architekten. Er dankte 
den Handwerksbetrieben für deren Engagement, aber auch den Nachbarn, die den Umbau seit 2005 aus-
gehalten haben. Ein Name für das Haus, das nun das historische, denkmalgeschützte Amtshof-Ensemble er-
gänzt, muss noch gefunden werden. uc 
HAZ 1. Dezember 2007 
 

 
Foto U. Kallenbach 
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Wedemark Echo19. 12. 2007  Foto A. Wiese 

Bürgermeister Tjark Bartels leitet die erste Ratssitzung im neuen Bürgersaal. 
 

 
März 2011. Foto H. Hahn  
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20. Juli 2010.  Vorplatz vom Amtshof. Foto H. Hahn 
 

 
20. Juli 2010.  Vorplatz vom Amtshof Foto H. Hahn 

Bei der Gestaltung des Vorplatzes ist die Altpflasterung, die hier mittig keilförmig zu sehen ist, 
erhalten geblieben. Die helle Fläche zeigt die Neupflasterung. Gleichzeitig ist der Vorplatz um 
50 cm in die Fläche der Burgwedeler Straße hinein verbreitert worden.  
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Ein Platz für die Wedemark 
Mit einem Wettbewerb soll ein Name gefunden 
werden - Die Polizei hilft mit Megafon 
 

 

 
Zahlreiche Wedemärker bevölkern den Platz vor 
dem Bürgerhaus, den Bürgermeister Tjark Bartels 
(kleines Bild unten) und Ortsbürgermeisterin 
Susanne Brakelmann freigeben. Die Polizei hilft da-
bei mit einem Megafon aus. Bernstorf (2) 
 
Unter großer Beteiligung von Wedemärker Ein-
wohnern haben Bürgermeister Tjark Bartels 
(SPD) und Ortsbürgermeisterin Susanne Bra-
kelmann (CDU) gestern Nachmittag den neu ge-
stalteten Platz vor dem Bürgerhaus freigegeben. 
 

VON FRIEDRICH BERNSTORF 
 

BISSENDORF. In die Neugestaltung des Plat-
zes hat die Gemeinde rund 170.000 Euro investiert. 

20.000 Euro davon stellte die Sparkassenstiftung 
zur Verfügung. Dadurch sei es möglich gewesen, 
das alte Feldsteinpflaster zu erhalten, sagte der Bür-
germeister. 

Er wies daraufhin, dass es im Vorfeld kontrover-
se Ansichten zu der Gestaltung des Platzes gegeben 
habe. Auch der Eingriff, der in die Landstraße 383 
vorgenommen wurde, war umstritten. Alle Diskus-
sionen hätten schließlich zu einem gemeinsamen 
Ergebnis geführt, sagte Bartels. Er dankte allen Pla-
nern und beteiligten Firmen, aber auch den Anlie-
gern, die die Bauarbeiten ertragen hätten.  

Der Platz vor dem Bürgerhaus solle ein Platz für 
alle Wedemärker, für Veranstaltungen und für Be-
gegnungen werden, sagte Bartels. Ein Name, der der 
Funktion und Bedeutung des Platzes gerecht werde, 
solle durch einen Wettbewerb gefunden werden, 
kündigte der Bürgermeister an. Ortsbürgermeisterin 
Susanne Brakelmann betonte, dass die Fertigstel-
lung des Platzes der Abschluss einer großen Bau-
maßnahme sei. Bürgerhaus und der Platz davor sol-
len eine „gute Stube für die Wedemark“ werden, 
sagte Brakelmann. 
Während die Musik vom Ole-Wegener-Trio und 
dem Feuerwehrmusikzug Elze bei Speisen und Ge-
tränken von Wedemärker Firmen gut zu hören war, 
musste die Polizei für die Ansprachen mit einem 
Megafon aushelfen, weil eine Lautsprecheranlage 
defekt war. Ein mutwillig eingeschlagener Feuer-
melder rief schließlich auch noch die Bissendorfer 
Feuerwehr durch Sirenenalarm zu der Freigabe des 
Bürgerplatzes. 
HAZ 12. August 2009 
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Amtsvögte und Unterbeamte in der Vogtey Bissendorf: 
Die Daten sind aus den nebenstehenden Unterlagen zusammengestellt worden. Einige fehlende Vornamen 
konnte ich aus den Kirchenbüchern ergänzen. Es ist im Ganzen erstaunlich, wie wenig diese unten genannten 
Personen in den Bissendorfer Kirchenbüchern vorkommen. Entweder waren die hier beschäftigten Personen 
schon zu alt, oder sie waren nur wenige Jahre in dieser ärmlichen Vogtei beschäftigt. 
 

Funktion Name Zeit Quellennachweis 
ist voget uppe 
dem Wede 

von Bessingborstel, Segelke  29. 08. 1474 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Depos. 78 A Urkunde 16 

Vogt v. Heynistdorff Byße  1483 – 1493 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover Celle Brief Ar-
chiv 61 Nr. 857; IX. Seite 40a 

Vogt v. Bothmer Ivo 1508 – 1531 Gimmler Paul Seite 69; siehe Literaturverz. 
 Bissendorf hat zu dieser Zeit 24 Höfner 

u. 31 Köthner. Einkommen aus dem Amt  
32 Gulden 3 Schillinge. 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover. Celler Brief 
Archiv 61 Nr. 857; IX. Seite 40a Einkommen aus 
der Vogtey Bissendorf 1483 - 1493 

Amtsvogt 
 

Weigen (Weyghen) Johan 
kann auch v. Weyhe Johan 
sein, der 1547 als verstorben 
bezeichnet wird. 

1534 – 1547 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover. Celler Brief 
Archiv 48/34 Kirchengüterverzeichnis  
Biss. Kirche 1534 
NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  Dep. 37 A. 
Nr.78 Ritterschaft in Celle.  
Urkunden des Archivs der Land- und Ritterschaft. 

Am 18. 04. 1547 bestätigen die Befehlshaber und Räte zu Celle, dass Herzog Ernst vor etlichen Jahren dem Weyhe v. 
(Weie) Friedrich den Kornzehnten von Berkhof und Sprockhof, den Korn- und Fleischzehnten zu Gailhof, den 
Fleischzehnten zu Meitze und einen halben Hof und drei Kothen zu Bennemühlen für 400 Goldgulden verpfändet hät-
te. Diese Rechte hat v. Wyhe Fr. an seinen Bruder v. Weyhe Johan übertragen, der sie bis zu seinem Tod gebraucht 
hätte. Nun habe dieses Pfand auch der jetzige Vogt Eggelingk Cordt in Bissendorf inne. Dieses Schreiben zeigt, dass 
die Voigte in Bissendorf mit zusätzlichen Einnahmen versehen werden musste, die der Amtshaushalt nicht hatte. 
Um 1560  Amtsverfassung für die Hannoverschen Ämter Krieg Martin 

Gimmler, Paul S. 65 – 70   
u. Henstorf Heinrich  S. 12 – 14 
Alle Drei siehe Literaturverz. 

1563 zu Michaelis Gerichtstag in Bissendorf 
Es wird wegen eines Wiesenkaufgeschäftes zwischen Meyer De-
decke aus Negenborn und Runge Hermann und Bergman Diet-
rich aus Büren verhandelt. 
>>twe wischplacken im wietzenbruch: Auf Albers Brande und 
de Bartwisch<< 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover   
Celler Brief Archiv Nr. 40 – 76 
Wietzemühlengericht 
 
 

Amtsvogt 
 

Eggelingk Cordt o. Cuno  
geb. 1495 begr. um 1573, 78 J.  
oo um 1530   
Bauman Ilse   
geb. um 1500; begr. ?  
Tochter. des Amtsvogts in Bis-
sendorf (möglicher Amtsvogt) 
Baumann Hans  
 

1547 – 1573 
 
 
 
 
 
 
ca. 1532 -1534  

a. NLA Hauptstaatsarchiv Hannover . 
Han. 74 . Nr. 1096/ In einer Kopie eines Kaufbrie-
fes vom 22. 09. 1572 wird seine Unterschrift be-
stätigt. 
b. Gimmler Paul S. 69 siehe Literaturverz. 
c. Nach einem undatierten Schriftstück, das sich in 
den unvollständigen Gemeindeakten fand  
NLA Hauptstaatsarchiv Hannover   
Hann. 72 Burgw. Nr. 353 S. 21;07. 09 1726. 
d. DFA Band 147 S. 122 Celle 
Besitzt des Haus Kanzleistr. Nr. 2 

Sie hatten drei Söhne: Hans, geb. 1533, Baltasar, geb. 1535, Henrich, geb. 1537.    
Die beiden ersten Kinder sind unverheiratet gestorben. 
Der Vater von Eggelingk C. hieß Laurentius von Geiss oder Koch von Garsted, welcher Göttinges Adelheid, die Wit-
we Eggelingk von Eltzen, gebürtig aus Celle, geheiratet hat. 
Da Laurentius schon bald nach der Geburt seines Sohnes starb, ging die Witwe in ihr Elternhaus nach Celle zurück 
und führte den Namen Eggelingk, den dann auch ihr Sohn übernahm. 
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Funktion Name Zeit Quellennachweis 
Untervogt Langehennig Lüdecke  1544 

21. 12. 1568 
1572 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover   
Kleine Erwerbungen A. 15; 33  
NLA Hauptstaatsarchiv Hannover   
Hann. 72 Burgw. Nr. 353 S. 21; 07. 09. 1726, wird 
hier erwähnt. 

Nach 24 Dienstjahren gewährt ihm Heinrich der Jüngere Herzog von Br. Lüneburg einen Platz in der Överslohe bei 
Hanebuths Wiese und Vogedes Immetun bis an die Schweinedrenke gelegen, den er zu seiner Erbwiesen machen 
kann. Die Gemeinde ist damit einverstanden. Der Schein wird in Celle mit dem Ring besiegelt. 
Amtsvogt Ulep N.N.aushilfsweise, weil 

Eggelingk im Alter sehr krank 
war. 

1570 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann.74 Burgw. Nr. 280 

Amtsvogt Meppen Christopher  1573 – 1584 ? Nach Verkaufsbrief der Wennebosteler  
Schützenwiese 1606,  
Kirchenarchiv Biss. Urkunden I. 1 

Amtsvogt 
 

v. Bestenbostel Cord 
geb. 1546; 
begr. 23. 04. 1621; 75 J. 
oo  um 1570 
v. Weyhe Catharina 
geb. um 1550 begr. 21. 06. 1616 
ca 66 J. 

1580 – 1621 Gimmler S. 69 siehe Literaturverz. 
NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 74 Burgw. Nr. 280 
NLA Hauptstaatsarchiv Hannover. T Bissendorf 
3,1-3,6; 6 Bände; Hahn, H., Lüddecke Fr. 
Band VI. Schulgeschichte Bissendorf. S. 8-10 
Ausführliche Beschreibung dort. 

Kirchen-
jurat und  
Untervogt 

Lindeman Hans  
Bissendorf Nr. 32  
 

1612 Wiesenkaufbrief der Ischhöffer Wiese 
Hausakten: Curd Krüger Bissendorf Nr. 18. 
 

Vertreter des 
Amtsvogts 

v. Bunow? Rudolph unter-
zeichnet eine Urkunde am 

25. 04. 1612 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover   
Hann. 72 Burgw. Nr. 344 S. 334   
vom 08. 01. 1695. 

Amtsvogt v. Harling Hans 
Geb. 1594        gest. um 1636  
oo     
v. Schliestadt Dorothea Maria  
oder v. Schlüter verwitwete 
Schönar v. 12. 02. 1664  

1621 – 1636 
       
 
 
 
 
Bestallung: 
1619 

nach persönlicher Mitteilung Franz Christian v. 
Harling  auf Gut Eversen, 29303 Bergen  
am 20. 08. 1998.  
NLA Hauptstaatsarchiv Hannover   
Hann. 72 Burgw. Nr. 347  
S. 183 – 184 vom 31. 10. 1700 
u. Hann. 72 Burgw. Nr. 341 S. 342 
NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
 Celler Br. 61a Nr. 765 

Amtsvogt Marretigk Georg  1636 – 1660 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover   
Hann. 72 Burgw. 
Nr. 346 S. 51/53  
u. Gimmler Paul S. 69 siehe Literaturverz.  

Amts-
schreiber 

Bruns Johan 1673 war er tot. 
Hinterließ 60 rtl Schulden 

um 1627 – 
1660 
 

Hahn, H. Hofgeschichte Scherenbostel Nr. 5  
unveröffentlicht 
u. NLA Hauptstaatsarchiv Hannover Celler Br. 
Archiv 61° Nr. 915 
u. Hann. 72 Burgw. Nr. 340; S. 696 

Untervogt Peters Harm, Bissendorf Nr. 31 1647 – 1681 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover T. Bissendorf 
3,1-3,6 Bissendorfer Hof- und Familiengeschich-
ten 6 Bände, Hahn, H., Lüddecke Fr.,  
Band III. Hofgeschichte Bissendorf Nr. 31  
Grabstein an der Südwand der Bissendorfer Kirche 

Fehmge-
schworener 

Haase Hanß,  
Bissendorf Nr. 53 

Von ca. 1650 
an + 14. 06. 
1720 
mit 99 Jahren 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover T. Bissendorf 
3,1-3,6 Bissendorfer Hof- und Familiengeschich-
ten 6 Bände Band IV. Hahn, H., Lüddecke Fr. 
Hofgeschichte Bissendorf Nr. 53 

Amtsvogt v. Weyhe Otto 1661 Gimmler S. 69 siehe Literaturverz. 
u. NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Celler Br. Archiv 61 Nr. 876 

Amtsvogt Luninghusen Otto  1662 Gimmler Paul S. 69 siehe Literaturverz. 
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Funktion Name Zeit Quellennachweis 
Zollein-
nehmer  
in den  
Schlagen 

Meineke Konrad  1662 – 1699 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 
Celle Br. Archiv 61 a Nr. 247 
NLA Hauptstaatsarchiv Hannover D: D 5558 
Hahn, H., Geschichte des Zollhofes Ickhorst im 
Fürstentum Lüneburg 

Amts-
verwalter 

Heyman E. Gottfried  24. 01. 1666 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 
Hann. Burgw. 72 Nr. 347; S. 131 

Holzge-
schworener 

Ohlhorst Curdt,  
Wennebostel Nr. 13 
u. Langehenneken Tönnies  
ohne Ortsangabe 

1661 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 
Hann. 72 Burgw.  Nr. 341; S. 13 

Fehmge-
schworener 

Konerdingk Tönnies, Wennebos-
tel 

 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 
Hann. 72 Burgw. Nr. 341; S. 344 

Amtsvogt v. Heimburg Caspar  1658 – 1683 Gimmler Paul S. 69 siehe Literaturverz. 
Amtsvogt v. Weihe Otto. Wiederbestellung 1658 – 1662 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 

Celler Br. Archiv 61 a Nr. 237 
Fehmge-
schworener 

Knibbe Hans, Bissendorf Nr. 42 04. 03. 1669 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 
Hann. 72 Burgw. Nr. 342 S. 181 u. S. 531 

Fehmge-
schworener 

Borman Hans, Bissendorf Nr. 62 1679 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 
Hann. 72 Burgw. Nr. 342 S. 181 u. S. 531 

Fehmge-
schworener 

Grönewold Hans, Hellendorf 19.  06. 1672 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 
Hann. 72 Burgw. Nr. 342  S. 224 

Fehmge-
schworener 

Walter Andreas,  
Wennebostel Nr. 8  

04.  09.  1678 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 
Hann. 72 Burgw. Nr. 343 S. 428 

Fehmge-
schworener 

Bartram Hans,  
Hellendorf Nr. 15 

28. 06. 1672 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 
Hann. 72 Burgw. Nr. 342 S. 225  

Holzge-
schworener 

Könnecke Cord, Meitze 10. 07. 1675 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 
Hann. 72 Burgw.Nr. 343 S. 51 

Holzge-
schworener 

Borneman Claus,  
Bissendorf Nr. 20 

1672 u.  
29. 12. 1676 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 
Hann. 72 Burgw. Nr. 343 S. 255 

Amtsvogt Capellini Francesco Maria,  
genannt Stechinelli 

1678 – 1694 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 
Celler Brief Archiv 61a Nr. 922  
u. Hann. 72 Burgw. Nr. 344; S. 85 
u. Hann. 72 Burgw. Nr. 340; S. 963-966 

Geb. 18. 04. 1640 in Rimini kommt 1656 nach Hannover begr. 26. 11. 1694 in Hildesheim. 
Am 15. 04. 1680 und 18. 10. 1682 bekommt Francesco Stechinelli, bekannt als Drost zu Liebenau und Elze, das Brau-
recht für sein Gut in Elze zum Preis von 60 rt. überlassen, aber nur zum Vertrieb in den Dörfern Elze, Bennemühlen, 
Brelingen, Negenborn, Berkhof und Abbensen.  
Am 28. 05. 1684 wird Francesco Capellini Stechinelli zum Amtsvogt in Bissendorf wieder- ?- bestellt. 
Am 28. 11. 1686 beantragt er, und es wird ihm bestätigt, dass sein Sohn Johan Frantz Stechinelli 
nach ersterem Tod sein Nachfolger im Amt werde. 
Seit 11. 06. 1688 wird er Drost zu Bissendorf genannt, weil ihm der Kaiser in Wien den Titel eines Freiherrn zu 
Wiekenberg verliehen hat. 
Amts-
schreiber  

Ellerndorff Wilhelm  1681 Als Pate im Taufbuch der Biss. Kirche  
am 15. 04. 1681 genannt  

Am 19. May 1685 wird über den Bau eines neuen Zollhauses im Bissen-
dorfer Schlagen berichtet. Das Zollamt in Langenhagen soll aufgegeben 
werden. Über das möglicherweise noch vorhandene Zollhaus an der San-
desriede wird nichts berichtet 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 
Cal. Br. Archiv 2 Bd. 2 Nr. 1322 

Fehmge-
schworene 

Knibbe Hans, Bissendorf Nr. 42 
Haase Hanß,  
Bissendorf Nr. 53 
Lagehennig Hans Ernst, Meitze 

04. 06. 1688 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 
Hann. 72 Burgw. Nr. 340 S. 821- 822 

Fehmge-
schworener 

Worthman N.N.  26. 08. 1691 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 
Hann. 72 Burgw. Nr. 344 S. 469 

Fehmge-
schworener 

Strufe Jürgen, Hellendorf  16. 08. 1693 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 
Hann. 72 Burgw. Nr. 344 S. 242 

Fehmge-
schworener 

Mohrhoff Hans, Elze 08. 06. 1694 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 
Hann. 72 Burgw. Nr. 344 S. 270 
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Funktion Name Zeit Quellennachweis 
Untervogt Knibbe Hinrich,  

Bissendorf Nr. 70 
1699 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover T. Bissendorf 

3,1-3,6 Bissendorfer Hof- und Familiengeschichten 
6 Bände Hahn, H., Lüddecke Fr. 
Band VI. Hofgeschichte Bissendorf Nr. 70 

Untervogt Hanebuth Christoph,  
Bissendorf Nr. 70  
Ausschusssergeant 
 

1700 – 1705 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover T. Bissendorf 
3,1-3,6 Bissendorfer Hof- und Familiengeschichten 
6 Bände Hahn, H., Lüddecke Fr. 
Band VI. Hofgeschichte Bissendorf Nr. 70 
Und Band I. Nr. 17 

Amtsvogt Stechinelli Johann Francesco  1694 – 
10. 10. 1715 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann.74 Burgw. Nr. 280 

Da Stechinelli nicht in Bissendorf selbst residierte, folgen mehrere Amtsverwalter 
Er scheint auch nicht auf seinem Gut in Elze gewohnt zu haben. Das Gut war laufend verpachtet 
Amtsver-
walter 

Rhode David Rudolph  Als Pate eines 
Pastoren Soh-
nes am  
26. 01. 1685 
genannt 
28. 03. 1686 

Taufbuch d. Bissendorfer Kirche  
NLA Hauptstaatsarchiv Hannover T. Bissendorf 
3,1-3,6 Bissendorfer Hof- und Familiengeschichten 
6 Bände. Band III. Hahn, H., Lüddecke Fr. Hofge-
schichte Nr. 42 und Band VI. Nr. 69 darin Urkunde 
Knibbe Bi. Nr.42/ Bade Bi. Nr. 69 
NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 347 S. 499 

Amtsver-
walter 

Finckler Michael,  
er heiratet in Biss. am  
27. 01. 1689 v. Cöller Catharina 
aus Hamburg 
 

11. 04. 1689- 
1700 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover .  
Hann. 72 Burgw. Nr. 340; S. 923  
u. Hann. Celler Brief Archiv 61a Nr. 936  
u. T. Bissendorf 3,1-3,6 Bissendorfer Hof- und Fa-
miliengeschichten 6 Bände. Band II. 
Hahn, H., Lüddecke Fr.  
Hofgeschichte Nr. 32 
Heiratsregister Nr. 3; 1689 Biss. Kirche Traubuch 

Amtsver-
walter 

Engelhard Berend  12. 12. 1693 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 344; S. 264 

Amtsver-
walter 

Lüdecke Heinrich  1691 – 1695 Taufbuch Biss. Kirche 03. 07. 1691, Nr. 21  
NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
 Celler Brief Archiv 61a Nr. 915 

Amts- 
schreiber 

Wolff Heinrich  15. 11. 1695 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Celler Brief Archiv 61a Nr. 915 

Holzge-
schworene
  

Grünewald Hans,  
Scherenbostel Nr. 2 
Weste Christoph,  
Wiechendorf Nr. 8 

1699 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 346;  S. 182 

Amtsver-
walter 

Nolbeck Johan Christian  1708 – 1714 
02. 07. 1710 
 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 74 Burgw. Nr. 280  
u. Hannover 72 Burg. Nr. 349 S. 287 
Schulakten d. Biss. Kirche; Fasc. Nr. 333 I.  

Amts- 
schreiber 

Petersen Christian  +18. 04. 1709 
28 J. 

Sterbebuch Bissendorfer Kirche 

Fehmge-
schworener 

Ohlhorst Gerd,  
Wennebostel Nr. 13 

+ 11. 01. 1711 Sterbebuch Bissendorfer Kirche 

Amtsvogt v. Harling Friedrich, Obristlt. 
an der Brustseuche 70 J.  
Eine Bestallungsurkunde liegt vor 

26. 10. 1714 
+ 23. 04. 1728 

Sterbebuch Bissendorfer Kirche 
NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 74 Burgw. Nr. 280  

Vereidigung 
der Achts-
leute 

Görries Johan aus Wennebostel 
u. Martens Henni aus Brelingen 

16. 01. 1715 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw.  Nr. 351 S. 39 43 

Amts-
schreiber 

Borman J. W.  20. 11. 1718 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 352 S. 125 

Amts-
schreiber 

Dotte Anthon  
aus Burgw. 

05. 12. 1718 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 352 S. 107 

Amts-
schreiber 

Weyhe Johan  05. 12. 1718 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 352 S. 107 
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Funktion Name  Zeit Quellennachweis 
Amtsvogt 
Vertreter ? 

v. Wülfingen J. H. Bock 17. 01. 1719 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 352 S. 107 

Amts- 
Schließer 

Schultzen Friedrich  12. 02. 1723 Sterbebuch Bissendorfer Kirche 
stirbt seine Tochter Anna Margarethe 

Zöllner in den 
Schlagen 

Sander Johan Erich  29. 05. 
1720/27 
15. 06. 1728 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 352 S. 290  
u. Hann. 72 Burgw. Nr. 355 S. 197 

Fehmge-
schworener 

v. d. Brelie Henni, 
Wennebostel Nr. 12 

19. 07. 1721- 
+ 05. 12. 1752 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 352 S. 447 

Holz- u. 
Fehmge-
schworener 

Knibbe Henrich,  
aus Bissendorf Nr. 70  
Vereidigung  
 

10. 12. 1721 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 352 S. 483 

Fehmge-
schworener 

Rahlefs Jürgen Dietrich,  
aus Bissendorf Nr. 53  

09. 03. 1722 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 352 S. 517 

Actuaris ju-
ratis 

Bartels J. A.  06. 11. 1722 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 352 S. 590 

Untervogt Knibbe Heinrich, 
Bissendorf Nr. 70 

Ca. von 1699 
+ 20.  09. 
1728 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 353 S. 50 
 

Amtsge-
schworener 

Casten Curd,  
Hellendorf Nr. 10 

Um 1730 – 
+17. 01. 1759 

Sterbebuch Bissendorfer Kirche 

Amtsvogt Reinbold Ludolf Arnold Hein-
rich, Hofrat, oo am 26. 11. 1709 
In Burgw. v. Eltz Beate Henriette 
(1679 – Burgw. + 29.08.1735 
Burgw.), 1697 stud. in Leyden / 
Holland, Privatsekretär der Kur-
fürstin Sophie in Hannover, 1714 
des Kurprinzen Georg August, 
wurde schon 1718 Amtsvogt in 
Burgw. und Bissendorf, 1729 
Geheimer Kanzleisekretär 

1718 – 1734 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 355 S. 197  
u. Hann 74 Burgw. Nr. 280 
und schriftliche Mitteilung Dr. Saringhausen  
am 13.04. 2008  
GENEALOGIE, Heft 2/2007, S. 564). 

Actuarius 
juratis u.  
Gerichts-
verwalter 

Seelhorst C. T.  1728 – 1733 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 355 S. 197 
u. Hann. 72 Nr. 352 S. 125 
u. Hann. 74 Burgw. Nr. 5, Nr. 280 u. Nr. 281 
u. Hann. 74 Burgw. Nr. 1247;  
Bleistiftzahlen Seite: 23 li. Blatt bis S. 27 li. Blatt 
1688: Seite: 48 li. Blatt bis S. 52 li. Blatt  
Contributionskataster 1678 mit Nachträgen 

Policeyge-
schworener 

Möller Hans Harm,  
Bissendorf Nr. 35 

11. 07. 1729 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 72 Burgw. Nr. 355 S. 365 

Schließer im 
Amt 

Ferdinand N.N. 06. 06. 1939 + Sterbebuch Bissendorfer Kirche 

Schließer im 
Amt 

Erms Christopff  Von 1739- 
21. 01. 1746+ 

Sterbebuch Bissendorfer Kirche 

Untervogt Comperl Hans Heinrich,  
 

1729 – 1750 
+ 30. 04. 1750 
(50 J.) 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 356 S. 26 
siehe Taufbuch der Kirche Bissendorf  
Nr. 33, 22. 12. 1729 
siehe Sterbebuch ebenda. 

Fehmge-
schworener 

Kuhlman Hennig,  
Bissendorf Nr. 68 

19. 09. 1733 – 
1762 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw.  
Nr. 357; S. 101 u. Nr. 369; S. 123/29  

Actuarius 
cand jur. 

Amelung Ernst Justus, 
bestellt am  
vereidigt am 

21. 03. 1733 
17. 05. 1737 
- 1746 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 74 Burgw. Nr. 280  
nach Taufbuch Biss. Kirche 22. 02. 1746 
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Funktion Name  Zeit Quellennachweis 
cand. jur. 
Auditor 

Hesse Ernst Nicolaus 10. 06. 1739 NLA Hauptstaatsarchiv  
Hann. 74 Burgw. Nr. 282  

Amtsvogt v. Spörken G. Wilhelm, Freiherr 
und Landrath, Drost  
 

28. 02. 1737 
 -  1747 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 361 S. 520 
Hann. 74 Burgw. Nr. 281 
Hann. 74 Burgw. Nr. 1681 
Hof- und Staatskalender Handbuch für das König-
reich Hannover BS IX. 30 1740 

Ehemaliger 
Actuarius 

Teilmann Johann Hinrich  
oo 18. 05. 1742 Br. z. Brtg. 
Alfers Dorothea  
Sommerbostel Nr. 19 

 20. 04. 1742 
  

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72. Burgw. Ehest. Nr. 362 S. 34  
Wieckenberg 

Fehmge-
schworener 

Warnecke Heinrich 
aus Berckhoff 

05. 06. 1742 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 362 S. 41 

Interims-
administra-
tor 

v. Alten N.N. aus Groß Burgw. 19. 10. 1746 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 362 S. 388-391 

Amtsvogt 
Oberhaupt-
mann 

v. Kiepe Friedrich Wilhelm, 
Freiherr, 
 
+ 24. 04. 1751; wo ? 

22. 09. 1747 
18. 10. 1748 
1747 – 1751 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 362 S. 445; 
u. Hann 74 Burgw. Nr. 280 
Schulakten der Kirche Biss. Fasc. A 331 I.  

Actuarius  
Juratis 

Hahn J. G. 25. 01. 1743 
entlassen 
19. 11. 1757 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 354 S. 196  
u. Hann 74 Burgw. Nr. 281 

Zollein-
nehmers 

Ludewig Hans Wolff  
 

16. 02. 1753 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 363 S. 61/65 

Dabei wird die dazugehörige Schankgerechtigkeit mit vergeben. Pachtzeit 6 Jahre bis zum 01. 05 1759, an 
Pachtgeld: 120 vollwichtige Ducaten zu 02 rtl und 24 mgr gerechnet, in zwei Terminen zu zahlen. 
Oder in Kurhannöverscher Goldwährung. 
Actuarius Grahn N.N. 1754 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  

Hann 74 Burgw. Nr. 281 
Schließer 
und Amts-
diener 

Brandes N.N. geht, eingestellt 
wird 
Huxhold Conrad, Invalide 

1755 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 322 

Amts-
schreiber 

Noodt N.N. aus Ilten eingestellt 19. 11. 1757 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 281 

Amtsvogt v. Adelebsen Friedrich,  
Oberhauptmann wird am  
nach Ilten versetzt 

1752 – 1755 
 
12. 03. 1755 

Henstorf Heinrich S. 14 siehe Literaturverz. 
NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 280 

Amtsvogt Gössel Christoph Ephraim 
aus Wienhausen + 16. 05. 1760 

05. 1755 bis 
1760 
 
1755 

Henstorf Heinrich S. 14 siehe Literaturverz. 
NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 5 
u. Hann 74 Burgw. Nr. 280  
Hof- und Staatskalender Handbuch für das König-
reich Hannover BS IX. 30 S. 115 

Hausvogt 
oder Unter-
vogt 

Comperl Johann Gottlieb  
Friederich 
(Sohn v. Hs. Hr. C.) Abgesetzt 
wegen Unfähigkeit 

21. 07. 1755 
 
23. 12. 1761 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 321 

Amtsauditor Häuser Friederich Gabriel 04. 11. 1756 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 282 

Amtsschlie-
ßer, Pförtner 
u. Gefangen-
wärter 

Dumann Johann aus Oegenbostel 1760 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 322 

Amts-
schreiber 

Brüggemann N.N. 15. 12. 1761 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 322 

Schließer 
und Amts-
diener 

Gottschild Johann Georg aus 
dem Amt Lambeck 

1762 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 322 
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Funktion Name  Zeit Quellennachweis 
Actuarius J. Wendeborn G. T. 1762 – 1763 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  

Hann 74 Burgw. Nr. 322 
Hausvogt Mühe Johann Christoph, 

bittet um Entlassung am 
21. 07. 1762 
23. 05. 1765 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 321 

Amts-
geschworene 

Lorenz Hans Christoph, Meitze 21. 12. 1762 
1768 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 369 S. 123 – 129 

Amts-
geschworene 

Heine Heinrich, Elze 1763 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. 
Depositenbuch Nr. 449 S. keine 

Hausvogt Hanker Phillip Hartwig,  
Absetzung wegen schlechter 
Amtsführung am  
1770 war er noch im Amt! 

18. 10. 1765 
 
02. 10. 1767 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 321 

Amtsvogt v. Hohnstedt August Georg, 
Hofgerichtsassessor in Celle 

1760 – 1768 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 322  
Henstorf  Heinrich S. 14 siehe Literaturverz. 

Amts-
schreiber 

Mölling Friedr. Christian.  
Ein Jahr Vakanz;Vertreter:  
 

17. 03. 1768 Henstorf  Heinrich S. 14 siehe Literaturverz.  
NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 280 

Fehmge-
schworener 

Rahlfs Hans Heinrich, 
Wennebostel Nr. 5 

1768 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 371; S. 100 

Amtsvogt v. Engelbrechten Friedrich  
Maximilian Hans, 
bisher Wienhausen wird zum 
Amtsvogt bestellt geb. in Celle 
23. 08. 1733; gest. 06. 04. 1811; 
V. Gottlieb Ludwig v. E. Protona-
tor und Hofrat in Celle 
oo 30.  05. 1769 in Celle 

30. 03. 1769 
 - 1776 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 280 
Hann. 76c G. Nr. 5 u. 6 S. 8 – 10. 
Tabellarische Übersicht 1770 S. 04 
Niederdeutsche Familienforschung; 85 Jg. 
Heft 4/4. Quartal 2010 ISSN 0945-7461; 
S. 335; Hans Cord Sarnighausen 

Zwölf 
Amts-
geschworene 

Kuhlmann Hennig, Bissendorf  
Lorenz Hans Christoph, Meitze 
Klingmeyer Hans, Mellendorf  
Gleue Johann Cord, Abbensen 
Mohrlüder Hans Heinrich,  
Negenborn  
Voltmer Jobst Heinrich, 
Brelingen 
Rahlfes Hans Heinrich,  
Wennebostel 
Meine Johann Cord, Ögenbostel 
Langehennig Hans Heinrich,  
Elze 
Grünewald Johann Friedrich,  
Hellendorf 

1770 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 372 S. 542 – 549; 
28. 12. 1770 
 

Amtsschlie-
ßer, Pförtner 
u. Gefangen-
wärter 

Schmidt Johann Heinrich, 
jährliches Gehalt 19 rtl 

29. 10. 1771 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 322  
Hann. 76c G. Nr. 5 u. 6 S. 8 – 10. 
Tabellarische Übersicht 1770 

Amtsvogt v. Uslar Dr. Hans  1761 ? – l778 Henstorf Heinrich S. 14; Siehe Literaturverz. 
Decretum Bißendorf den 26. Mart. 1778 
Königl. Und Kurfürstl. Amtsvogtey 
gez. Hans von Uslar; Unterschrift in Fragmenten 
von nicht archivierten Gemeindeakten.   
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Funktion Name  Zeit Quellennachweis 
Hausvogt Kothe Karl Friedrich Ca. 15. 05. 1777 

- 1778 
NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 321 

Hausvogt Andrae Friedrich Christoph 
ist entwichen 

14. 06. 1778 
- 1779 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 321 

Hausvogt Schäfer Julius 
mit einem Gehalt v. 100 rtl. 

21. 03. 1779 
- 1785 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 321 

Amts-
schreiber 
dann 
Amtsvogt 

Elderhorst Heinrich Johann Jacob  
wird zum Amtsvogt in Bissendorf 
bestellt Bestallungsurkunde liegt 
vor 

31. 07. 1778 
 
 
+ 13. 07. 1806 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 280; S. 10 - 21 
 
Sterbebuch der Bissendorfer Kirche 

 
Wir Georg der Dritte von Gottes Gnaden, König von Großbritannien, Frank-
reich und Irrland, Beschützer des Glaubens, Herzog zu Braunschweig und Lü-
neburg, des Heiligen Römischen Reiches Ertzschatzmeister und Churfürst. 
 
Für Uns Unseren Erben und Nachkommen an der 
Regierung und sonst  gegen männiglichen, urkunden 
und bekennen hiemit, dass Wir anstat Unsern nach 
Ilten translocirten Amts-Voigt von Uslar, den bey 
dem Amte Bardolfshausen bisher gestandenen Su-
pernumerair-Amtsschreiber 
(zweiter, oder über Etat mäßiger Amtsschreiber) 
Heinrich Johann Jacob Elderhorst zu Unseren 
nunmehrigen Amtsvoigt zu Bissendorf hinwieder 
angenommen und bestellt haben. Thun das auch 
hiemit und in Kraft dieses dergestalt und also: 
dass Unser getreu, hold gehorsam und dienstwärtig, 
Unser bestes wissen, Arges aber, so viel von ihm ist, 
kehren,  
S. 11 
wehren, warnen und abwenden, auch in Rath und 
That nicht seyn, darin wider Uns oder Unseren Mit-
beschriebene, gehandelt, gerathen oder gethan wer-
den mögte, wollte oder könnte; 
Insonderheit bey der ihm anvertrauten Amts-Voigts-
Bedienung sich getreu, embsich und wachsam er-
weiset; Die Gerechte und Bothmäßigkeit der Amts-
Voigtey woll in Acht nehmen vertreten, und darin 
keinen Nachtheil verstatten, noch etwas versäumen, 
sondern da etwas widriges und der Amts-Voigtey 
praejudicirliches (nachteilig) vorgenommen werden 
wollte, daßselbe so viel an ihm ist, abwenden, und 
davon befindenfalls an gehörigen Ort berichten. 
Der Amts-Voigtey-Unterthanen Conservation (Er-
haltung) und ferner Aufnahme nach äußersten Ver-
mögen, so viel an ihm ist, befordern helfen und son-
derlich 
S. 12 
dahin sehen, dass dieselben über die Gebühr mit 
nichts beschweret werden; Die Justiz jedermann, so 
woll dem Armen, als dem Reichen aequa lance(x)  
(Gleichbehandlung) und ohne die geringste Partey-
lichkeit oder einiges neben absehen administriren 
(verwalten), und die auszufertigen Entscheidungen, 
wie auch die begehrende und bewilligende Extracte 

und Protocolle, (behördliche Entscheidungen und 
Niederschriften) die in der Amts- und Untergerichts-
Ordnung enthaltene Amtsgebühr, denen Patheihen 
ab- und ausfolgen lassen, und desfalls niemand über 
Gebühr mitnehmen und beschweren. 
Die bey der Amtsvoigtey sich befindende alte Erb-
Register und Amtsvoigtey-Lagerbücher ferner con-
tinuiren (fortzuführen), oder falls man sich etwa de-
nen alten nicht mehr richten könnte, so bald es mög-
lich ein neues verfertigen und deshalbe an gehöri-
gem Ort 
S. 13 
demnächst einsendet. 
Der Amts-Voigtey-Registratur und Briefschaften, so 
weit es noch nicht geschehen, in gute Ordnung zu 
bringen, und dieselbe darin erhalten; 
Die Conservation (den Erhalt) der Amts-Gebäude 
sich fleißig angelegen seyn lassen, und dahin sehen, 
dass die Mängel in Zeiten gebessert oder wenn sich 
etwa ein Hauptschade eräugte, sofort davon berich-
tet werde; 
Der Amtsvogtey Intraden (Einkünfte) worüber ihm 
Rechnung zu führen oblieget zu rechter Zeit einfor-
dern, darüber richtige Rechnung führen dieselbe zu 
der verordneten Zeit schließen, und an gehörigen 
Ort einsenden. 
Die quartaligen und ganzjährigen Extracte aber, 
samt denen daraus herrührenden Überschuß-
Geldern, ohne Zeitverlust an gehörigen Ort liefern;  
Die unserntwegen bey der Amts-Voigtey 
S. 14 
einzunehmende Früchte mit Umstehen oder sonst 
für Schaden woll verwahren, beym Ein- und Aus-
messen, so viel möglich selber sehen und beobach-
ten, dass jeder Zeit richtige und wollgerichte Maasse 
und Himten gehalten auch kein unrichtiger Himte 
gefunden werde, wodurch beym Ei- und Außmessen  
richtige 
und gehörige Maaße resp: nehmen und 
geben, und darnach sehen daß dieselbe 
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gebührend, und nicht vorteilhaftig abge- 
strichen werden 
Das eingenommene Zins- und 
Zehnt-Korn, so wie es von den Amts- 
Voigtey-Censiten, Zins- und Zehntpflich- 
tigen geliefert wird, allerdings lassen 
und mit anderer schlechter Frucht, ohne 
Königliche und Churfürstliche Cammer Vor- 
wißen und befehl nicht vermengen 
S. 15 
Wenn er befinden sollte, dass der Amts-Voigtey-
Intraden auf billige und zulässiger Weise zu verbes-
sern daßelbe gehörigen Ortes gebührend anmelden; 
Auf die Contribution (Steuer) und andere Anlagen 
mit sehen dass es damit gleich und recht zugehe, 
weniger nicht solche Anlagen, wie auch die Schatz-
Gefälle (Steuern auf das vorhandene Vieh bei den 
Bauern) so weit ihm solches oblieget, und dem-
nächst aufgetragen werden sollte, einfordern; bey-
treiben, und an gehörigen Ort liefern, auch richtige 
Rechnung darüber führen; 
Absonderlich das Dienstwesen dahin woll beobach-
ten, dass ein Unterthan vor dem andern darin nicht 
beschweret, noch über die Gebühr beläßtiget werde, 
auch über deren Verbrauch richtige Rechnung füh-
ren; dass die Wrogen (Geldbußen) zu rechter Zeit 
eingebracht, weniger nicht die Gehölzungen und 
Forsten conserviret (gepflegt) und zugepflanzet 
werden, nach aller Möglichkeit 
S. 16 
befördern; 
Über die Kirchen- und Polizey-Ordnungen mit hal-
ten, und denen ausgelassenen Amts-Forst-Polizey 
und andren Verordnungen in spezie der der berech-
nenden Diener halber unter den 15ten April des 
1705ten Jahres ergangenen Constitution (Verord-
nung) auch denen so woll von Unserer Cammer als 
denen Collegiis (Amtsgenossen) unter welchen er 
stehet, ihm zukommenden Rescriptis (amtliche Ver-
fügung) und Befehlen gehörig nachleben; Weniger 
nicht die ihm sowoll in- als außerhalb der Amts-
Voigtey aufgegebenen Commissiones (Bevollmäch-
tigungen) und Neben-Verrichtungen getreulich und 
nach seinem besten Verstande bewerkstelligen; 
Wann er seiner Dienste erlassen oder aber nach die-
sen an einen anderen Ort gesetzet würde, alte unter 
Händen gehabte Amts-Voigtey 
S. 17 
 Urkunden und Nachrichtungen weniger nicht die 
Amts-Voigtey-Register getreulich ausantworten und 
davon nichts mit hinweg nehmen; Falls er auch in 
währender seiner Bedienung in Amts-Voigtey- oder 
andern wegern Sachen einige Heimlichkeiten erfah-
ren solt; selbiger niemanden als dem es zu wissen 
gebühret zu Unserem oder der Amts-Voigtey-
Nachtheil offenbahren, sondern er bleibe auch in 
Unsern Diensten oder nicht, dieselbe verschwiegen 

bey sich behalten, und mit in seine Sterbegrube 
nehmen, und also sowoll in dem was obstehet, als 
auch in allem übrigen sich also verhalten solte, wie 
es einem getreuen redlichen und fleißigen Amts-
voigt und Diener woll anstehet, eignet und gebühret. 
Allermaßen er darüber übliche 
S. 18   
Pflichte von Unserer Königlichen Cammer abgestat-
tet und seinen Revers-Brief (Anerkennungsbrief) 
von sich gestellet hat. 
Darentgegen und zur Ergötzlichkeit für sothane sei-
ne Mühewaltung haben Wir Unsern Amtsvoigte zur 
ganzjährigen Besoldung vom 1ten May dieses Jah-
res anzurechnen zugesaget und versprochen:  
S. 19 

welche ihm aus dem dortigen Amtsregister 
zu rechter gewöhnlicher Zeit gezahlt werden 
sollen, wobei er dann noch weiter in natura zu 
benutzen und genießen hat: 

39 Himpten Einfall Land (ca. 20 Morgen 
Ackerland),  Zwei kleine Wiesen, einen Garten, 
einen kleinen Fischteich, eine Immenstelle und 
zum Deputat 18 Faden Brennholz ( ca. 100 
Qubikmeter Holz) 

S. 20 
und vier Fuder Heu, ingleichen soll derselbe 

die wohlhergebrachten und ordnungsmäßigen 
accidentien fernerhin zu genießen haben, ei-
genmächtig und neuerlich aber mag er sich de-
ren keine anermaßen, noch die mindeste Erhö-
hung darunter einführen. 

Wir wollen ihm auch bey seinen Verrichtun-
gen Schutz halten und ihn auch jemandes antra-
gen ungehört nicht beungnaden, sondern ihn zur 
Verantwortung verstatten und ihn nach Befin-
den seiner Unschuld genießen lassen. 

Im Fall Wir aber nicht gut finden würden ihn 
für unseren Amtsvoigt länger zu behalten, wol-
len wir ihn ei Vierteljahr vorher den Dienst auf-
kündigen lassen; wie ihn daqnn gleichfalls, 
wenn er ferner zu deinen kein Belieben trüge, 
bevor bleibet, solches zeitig zu melden, worauf 
er, wenn er die  
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S. 21 
unter Händen gehabte Amtsvoigtey Nach-

richtungen, Briefschaften und Register völlig 
wird ausgeantwortet auch sonsten in allem ge-
hörige Richtigkeit beschaffet haben, seiner 
Dienste in Gnaden kann erlassen werden. 

Zur Urkund dessen haben wir diese Bestallung 
mit eigenen Händen unterschrieben, und mit unse-
rem Königlichen Cammersiegel bedrucken lassen. 
So geschehen und gegeben auf unserem Palais zu 
St. James den 31. Juli 1778. Wahrer unseres Reiches 

Stempel    Georg Rex  
 Von Alvensleben 

 
 
Am 31. 08. 1778 bei der Bestallung 
im Palast zu St. James >>Georg Rex<< 

Des Amtsvogts  
Heinrich Johann Jacob Elderhorst 

Werden folgende Angaben als Einkünfte des derzeitigen Amtsvogts genannt 
Zuwendungen: rtl mgr pf  rtl mgr pf 
An Geldbesoldung:   37 18 00 transport 140 00 00 
Für Höfekleidung 09 09 00 36 Malter Hannöversch oder  

31 Malter vier Himpten 13 Met-
zen alt Braunschweigische 
Maaße zu sechs gr 

   
Dienstgeld von Losleuten 
(sind die 10 Fehmgeschworenen) 

38 18 00    

Desgleichen noch 25 00 00  31 26 2 
6/13 

Dienstgeld von Häuslingen 03 18 00 Für drei Himpten Buchweitzen-
grütze 

00 27 00 

Aequivalendt Geld für den Amts 
Krug 

12 00 00     

Von Beede Geldern 01 09 00 Und zum Aequivalend für die zu 
Register gezogenen Stammgelder 
und Forst Accidentien 

   
Für einen Köter-Ochsen 07 00 00 40 00 00 

Vier dergleichen Hämmel 04 00 00 Summa 212 17 2 
6/13 

Drei Gänse 00 18 00     
18 Hühner 01 18 00     
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Funktion Name  Zeit Quellennachweis 
Amtsgeschwo-
rener 

Wöhler Hans Casper, 
Bissendorf Nr. 34 

27. 10. 1783 NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover,. 
T Bissendorf 3,1 – 3,6, Bissendorfer Hof- 
und Familien-geschichten, 6 Bände; 
Hahn, H., Lüddecke Fr. Band III. 
Hof Nr. 34 und 38 

Hausvogt Schäfer Johann Heinrich Christian, 
(Sohn v. Julius Sch.) 

12. 05. 1786 
 - 1825 

NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 321 

Amtsgeschwo-
rener 

Pinckvoß Johann Heinrich,  
Wennbostel Nr. 22 

15. 06. 1794 NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 381; S. 690/5 

Amtsschreiber Nanne Staats Johann Heinrich 
* Bederkesa 03.03.1762, 
+ Oldenstadt 24.11.1820  
oo Bissendorf 07. 08.1793  
Wilhelmine Strecker, Erfurt, deflorata 
* Bischofsheim 28.02.1763,  
+ Medingen 14.03.1807) 
U 01.05. 1781 Göttingen,  
1785 Herzberg;1795 Medingen 

28. 12. 1789 
- 1793 

NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 281  
Taufbuch Bissendorf 13. 09. 1793 
Joh. Christiana Philippina Eleonora  
† 1793, Wennebostel 
unveröffentliches Familenarchiv Funke 

Supernumerair* 
Amtsschreiber 

Koch Heinrich Joachim Phillip * heißt 
soviel wie überetatmäßiger 
Schreiber, also zweiter Amtsschreiber; 
wahrscheinlich entlassen. Gegen ihn la-
gen viele Beschwerden vor. 

19. 09. 1795 
 
 
 
-1805 

NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 281   

Amtsgeschwo-
rener 

Detmering Cord Heinrich, 
Interimswirt Bissendorf Nr. 44 

21. Mai 1798 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
T Wiechendorf Hof- und Familienge-
schichten des Dorfes Wiechendorf Hahn, 
H., Lüddecke Fr.  
Hausakten Börnshof Nr. 1 

Amtsschließer, 
Pförtner u. Ge-
fangen-wärter 

Gosewisch Zacharias Friedrich 1799 NSHStA Hann 74 Burgw. Nr. 322 

Amtsgeschwo-
rene sind 

Ahrbeck Heinrich Rudolph, 
Bissendorf Nr. 44 und 
Strube Joh. Heinrich, 
Wennebostel Nr. 18 

11. 09. 1801 
 
 
13. 09. 1806 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. 
Nr. 388 S. 110/11; Nr. 350 S. 114 
u. Hann. 72 Burgw. Nr. 350 S. 114 

Supernume-
rair, = II. Amts-
schreiber 

Mühlenfeld Leopold Theodor August 
Willhelm; er heiratet die Tochter Au-
guste vom Dichter Bürger Gottfried 
August,  

31. 05. 1804 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 281  
Traubuch Bissendorf Nr. 5/1805 
am 19. 11. 1805. 

Registerschrei-
ber 

Münkel N.N. Er bekommt vom  
03. 1805 bekommt  
600 rlt und Reiseauslage  

01. 03. 1805 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 350 S. 114 

Um die politischen Ereignisse in Niedersachsen zu kennen, die sicherlich 
auch auf das Amt Bissendorf Auswirkungen gehabt haben, sei folgendes 
erwähnt. 
Bereits im April 1801 bis zum Oktober dieses Jahres besetzte Preußen das 
Curfürstentum Hannover, um einen drohenden Einmarsch der Franzosen 
zu verhindern.  
Es handelte sich hier um den halbherzig durchgeführten zweiten Koaliti-
onskrieg, um die Monarchie in Frankreich wieder herzustellen. Das noch 
bestehende Deutschen Kaiserreichs kämpfte erfolglos gegen die jetzige 
Republik Frankreich, die nach der 1792 erfolgten Revolution dort ent-
stand. 1803 besetzten die Franzosen Hannover bis 1813. Nur 1804 wurde 
Hannover kurzfristig wieder von Preußen besetzt. 

Geschichte Niedersachsens 
Dritter Band; Teil 1 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von 
der Reformation bis zum Beginn des 19. 
Jahrhunderts S. 935 
Christine van den Heuvel und  
Manfred von Boetticher 1998 
Verlag: Hahnsche Buchhandlung Hanno-
ver. 
Wikipedia: Kurfürstentum Braunschweig 
und Lüneburg (Hannover) zur Franzosen-
zeit 

Das Königreich war nach französischem Vorbild in Départements, Bezirke 
(Arrondissements) und Kantone eingeteilt. Im Jahre 1807 bestand das Königreich aus 8 
Départements (Liste der Departements im Königreich Westphalen), im Jahre 1810 kamen 
noch die Départements Aller (Hauptstadt Hannover), Nord (Hauptstadt Stade) sowie 
Niederelbe (Hauptstadt Lüneburg) hinzu. 

Verwaltungsglie-
derung (nach 
Wikepedia) 
 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement
http://de.wikipedia.org/wiki/Arrondissement
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Departements_im_K%C3%B6nigreich_Westphalen
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9partement_Aller&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Hannover
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9partement_Nord&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Stade
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9partement_Niederelbe&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCneburg
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Funktion Name  Zeit Quellennachweis 

 

Im Januar 1810 wurde das Kurfürstentum Han-
nover (mit Ausnahme von Lauenburg) integraler 
Teil von Westphalen. Im Januar 1811 wurden 
dem französischen Kaiserreich die Niederlande 
und weite Gebiete Nordwestdeutschlands (etwa 
einer Linie von der Lippemündung bis Lübeck 
folgend) einverleibt. Am 1. Januar 1811 wurden 
die Départements Nord und Niederelbe als Folge 
der Annexion wiederaufgelöst (die südlichen Tei-
le dieser Départements wurden dem Aller-
Département beigelegt). Diese Maßnahme sollte 
die Folgen der von Napoleon verhängten Konti-
nentalsperre lindern. Dadurch verlor das König-
reich Westphalen einen Großteil des Weser-
Départements (einschließlich der Hauptstadt Os-
nabrück) an Frankreich. Der südliche Teil dieses 
Départements wurde dem Fulda-Département zu-
geschlagen. Das Ende des Königreichs [ 
Nach der Völkerschlacht bei Leipzig (1813) löste 
sich das Königreich Westphalen auf; die ur-
sprünglichen Territorien wurden wiederherge-
stellt. 

 

 
 promulgirt: öffentlich bekannt machen 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kurf%C3%BCrstentum_Hannover
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurf%C3%BCrstentum_Hannover
http://de.wikipedia.org/wiki/Lauenburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbeck
http://de.wikipedia.org/wiki/Kontinentalsperre
http://de.wikipedia.org/wiki/Kontinentalsperre
http://de.wikipedia.org/wiki/Osnabr%C3%BCck
http://de.wikipedia.org/wiki/Osnabr%C3%BCck
http://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkerschlacht_bei_Leipzig
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Funktion 

Name  Zeit Quellennachweis 

Notar v. Ilten Georg Friedrich 
Christian Wennebostel 
Procl. In Bissd. 05. 12. 1813 
u. 12. 12. 1813 wegen feh-
lender väterlicher Zustim-
mung nur Proclamation 
Louise Charl. Henriette von 
Hartz Mariensee 

1806 - 1813 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover. T Bissendorfer 3,1-3,6 
Hof- und Familiengeschichten 6 Bände. Band IV.  
Hahn, H., Lüddecke Fr., Hof Nr. 50; Bd. IV. S. 1835/37 
Ehestiftung; u. Nr. 26, Bd. II. S. 956/60  Ablösungsvertrag 
des von Mandelsloschen Zehnten  
NLA Hauptstaatsarchiv Hannover T. Wiechendorf Hof- 
und Familiengeschichte Hahn, H., Lüddecke Fr. Hof Nr. 3, 
Ablösungsvertrag des von Mandelsloschen Zehnten;  

Er ist Notar des Cantons Bissendorf im Distrikt Celle, einer Unterpräfectur des franz. Departements Aller 
und nimmt während der französischen Besatzungszeit 18o6 - 1813 die Interessen der hiesigen Bevölkerung 
wahr. 
Im November 1814 wurde die alte Amtsordnung von 1674 wieder eingeführt 
Das Untergericht ist jetzt ein Friedensgericht. Der Amtsvogt ist ein Friedensrichter, es ist der Amtsassessor 
Gustav Friedrich Georg Wedemeyer. Die juristische Abteilung ist bereits von der reinen Verwaltung ge-
trennt worden. 
Anscheinend amtiert der Cantonsmarie oder Verwaltungschef der Wedemark, es ist der frühere Hausvogt 
Johann  Heinrich Christian Schäfer, mit seiner Verwaltung in Wennebostel im Forsthof und nicht in Bis-
sendorf. 
Der Communemarie ist in Bissendorf Georg Heinrich Ahrbeck Biss. Nr. 44 
Das Amt des Amtsdieners, Pförtners und Gefangenenwärters ist in einer Person zusammengefasst worden 
und heißt nun >>Hussier<<, er bekommt 16 Franc Gehalt statt bisher 12 rtl. 
Es ist der Häusling Georg Ernst Friedrich Schatt, der dieses Amt seit dem 02. 12. 1800 mit 34 J. 
angetreten hat und  am  10. 01. 1824 wegen Trunkenheit entlassen wird. Er hatte den Gefangenen Puhl-
mann entweichen lassen. 
Von 1810 – 1813 war Schreiber (Greffies) des >>Landgerichtes<< Sudholz Heinrich August. 
 
Stempel des Notars Friedrich Georg Christian von Ilten, der die freiwillige Gerichtsbarkeit im früheren 
Amte Bissendorf versah, während wir im Nordhannoverschen  zum französischen Königreich Westphalen 
gehörten. 
 

  
 

 
Umlaufschrift oben: ROYAUME DE WESTPHALIE; unten: DEP: DE  L’ ALLER 
Medallion: FR. G. CHR; D’ ILTEN; NOTAIRE DE; CANTON A  LA; RESIDENCE; DE BISSEN; DORF 
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Funktion Name  Zeit Quellennachweis 
Amtsauditor v. Holwede August Friedrich  oo 18. 11. 

1804 
- 1816 

Traubuch Bissendorf  Nr. 16/1804 
Pfarrarchivs Bissendorf Die Hauptbücher 
K. B. I. 8. 1794 - 1816;.Einwohnerverz. 
der Biss. Kirche 1816 A  

Paßschreiber im 
Schlage 

Ludewig Johann Heinrich, 
Pachtet bis 01. 05. 1813 
Für den Zoll im Schlage es wird keine 
Summe genannt 

09. 11. 1808 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 396 S. 402/407 

Cantons-Maire 
Bürgermeister 

Schäfer Johann Heinrich Christian 17. 10. 1810 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 74 Burgw. Nr. 322 

Hussier = 
Amtsdiener 

Uhle N.N. 25. 01. 1811 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 74 Burgw. Nr. 322 

Commune 
Maire 

Ahrbeck Heinrich Rudolph, 
Bissendorf Nr. 44 

25. 01. 1811 
bis 1814 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 
Hann. 74 Burgw. Nr. 322 

Amtsschreiber 
Später 
Amtsvogt 

Wedemeyer Gustav Friedrich Georg, 
Amtsassessor ist am zum Amtsvogt be-
stellt worden geht er als Oberamtmann 
in Pension am 

13. 05. 1807 
 
14. 05. 1821 
31. 10. 1843 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 74 Burgw. Nr. 280 

Amtsauditor v. Holwede August Friedrich oo 18. 11. 
1804 
- 1816 

Traubuch Bissendorf  Nr. 16/1804 
Pfarrarchivs Bissendorf  
Einwohnerverz. der Biss. Kirche 1816 A 
Die Hauptbücher K. B. I. 8. 1794 - 
1816Einwohnerverzeichnis der Biss. Kir-
che 1816 

Paßschreiber im 
Schlage 

Ludewig Johann Heinrich, 
pachtet bis 01. 05. 1813 den Zoll im 
Schlage es wird keine Summe genannt. 

09. 11. 1808 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover.  
Hann. 72 Burgw. Nr. 396 S. 402/407 

(Fehm) 
Geschworenen 

Schneehage August Heinrich, Nr. 15  
Klingemeier Johann Conrad Friedrich, 
Nr. 14  
Strube Johann Friedrich, Nr. 17  
alle aus Mellendorf 

11. Juli 1809 NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover,.  
T Wiechendorf  
Hof- und Familiengeschichten des Dorfes 
Wiechendorf, Hahn, H., Lüddecke Fr.,  
Hausakten des Börnshofes Nr. 1 

Hussier = 
Amtsdiener 

Uhle N.N.  25. 01. 1811 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 74 Burgw. Nr. 322 

Commune-
Maire 

Ahrbeck Heinrich Rudolph, 
Bissendorf Nr. 44 

25. 01. 1811 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 
Hann. 74 Burgw. Nr. 322 

Zu dieser Zeit werden auch Flurwächter erwähnt. 
Es ist auffällig, daß alle Beamten des Amtes und die Geschworenen und Bauermeister der Gemeinden vor, während 
und nach der französischen Besatzungszeit im Amt bleiben. Nur gegen den Verbleib des Mellendorfer Bauermeisters 
Wolleben wird - übrigens vergeblich - von vielen Bauern schriftlich Protest eingelegt. 
Die Einnahmen des Gerichtsdieners (Pförtner, Amtsdiener und Gefangenenwärter) bestehen nicht nur aus der festen 
Besoldung, 1826: 32 rtl plus vier Malter Roggen, Hausmiethe vier rtl. und aus den Gebühren von 20 rtl.   
Nach § 10 des Reglements für die Landdrosteien vom 16. 05. 1823 müssen die bestallten Amtsvogte eine Kaution von 
2000 rtl bei der Rentkasse hinterlegen. 
Die Auditoren – entspricht unseren Referendaren - werden nach der Vereidigung vom jeweiligen 
Amtsvogt mit freier Station versorgt.  
Die Geschworenen haben bei der Vereidigung der Amtsunterbedienten anwesend zu sein. 
Endgültige Entscheidung über die Zusammenlegung der Ämter Bissen-
dorf und Essel am 19. 04. 1814 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 
Hann. 88 G. Nr. 76 S. 78 ma - c 

Hausvogt Ritter Johann Dietrich, 
Bissendorf Nr. 70 

29. 03. 1823 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 
Hann. 72 Burgw. 
Depositenbuch. Nr. 514 S. keine.  
Sein Testament 

Supernumerair 
Amtsassessor 

Schlüter Ludwig August, 
wird vereidigt am 
versetzt nach Knesebeck 

1822 
10. 08. 1823 
im selben Jahr 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 
Hann 74 Burgw. Nr. 281 
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Funktion Name  Zeit Quellennachweis 
Auditor v. Gnadenstedt Karl 

als Amtsassesssor ab 
29. 04. 1818 
19. 07. 1819 
 – 1821 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 
Hann 74 Burgw. Nr. 282 

Amtsauditor Giese Georg Ludwig, Amtsassessor.  
Er bekommt 200 rtl Courant Gehalt. 

20. 11. 1821 
-17. 10. 1822
  

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 
Hann 74 Burgw. Nr. 282 

Zollpächter 
im Schlage 

Edel Johann Christian stellt eine ermä-
ßigte Kaution in Höhe von 380 rtl in 
Gold, statt 500 rtl wie ursprünglich ver-
langt. Pachtvertrag wurde am 15. 03. 
1823 beendet. 

15. 06. 1821 NLA Hauptstaatsarchiv Hannover.  
Hann 72 Burgw. Nr. 403 S. 521/23 

Amtsge-
schworener 

Stille Cord Heinrich, Brelingen 26. July 1821 NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover, T 
Wiechendorf Hof- und Familiengeschich-
ten des Dorfes Wiechendorf  
Hahn, H., Lüddecke Fr. 
Hausakten Börnshof Nr. 1 

Amtsschlie-
ßer, Amts-
pförtner u. 
Gefängnis-
wärter 

Bruns Dietrich aus Wennebostel,  
pensionierter Corporal  
 

eingestellt am, 
19. 01. 1827 
22. 01 1833 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover.  
Hann 72 Burgw. Nr. 408 S. 609/11  
Hann 74 Burgw. Nr. 322 

Super-
numerair 
Amtsassessor 

Hinüber Friedrich Christian zu Mein-
hausen 
 

30. 12. 1824 
- 1832 

NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 281 

Obervogt in 
Essel 

Hautop Heinrich Konrad 
 

1818 Henstorf  Heinrich S. 14 
Siehe Literaturverz. 

Hilfsin-
sinuator 

Müschen Johann Heinrich.  
Er wird zu dieser Zeit als eine Art Bo-
tenhilfe eingestellt 

06. 01. 1825 Hann 74 Burgw. Nr. 322 

Hausvogt Vollbarth Friedrich Samuel Albrecht, 
vorher Gerichtsvogt in Groß Burgwedel 

10. 02. 1826 
29. 02. 1840 
+ 27. 04. 
1852; 82 J 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover.  
Hann 74 Burgw. Nr. 321  
Sterbebuch Bissendorfer Kirche 

Er bekommt ein festes Gehalt von 60 rtl, zwei Malter Rogen, 20 Zentner Heu, 3 ¾  Klafter Holz, eine Quadratruthe 
Garten. Von den 350 rtl Gebühren, die er einnimmt, muß er 5/6 ans Amt abgeben, verbleiben ihm ca. 60 rtl. 
Mit 72 Jahren wird er pensioniert mit 100 rtl Ruhestandsgehalt.  
Auditor Frankenfeld Georg Ludwig 30. 08. 1826 

-1833 
NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 282 

Amtspförtner 
u. Gefängnis-
wärter 

Ottmann Franz, 
Interims Gefängniswärter 
Besoldung 32 rtl 5 ggr u. 4 pf 

11. 07. 1826 
bis 10. 02.1829 

NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 322 

Amtsauditor Föther Theodor Phillipp Adolph 30. 10. 1833 
- 1834 

NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 282 

Register-
schreiber 

Höper Johann Heinrich 
aus Warmeloh. Seine Schwester Cath. 
Marie Vogts geb. Höper Bissendorf  
Nr. 37 stellt aus dem Erbe ihres Vaters 
eine Kaution von 200 rtl in Gold. 

20. 09. 1833 NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 408 S. 1040 
 

Pachtvertrag Krüger Johann Friedrich in Hainhaus 
pachtet die Gebäude der vormaligen 
Zollstation in Schlage. 

19. 04. 1833 NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 408 S. 840/42 

 
Einstellung 
des Adjunkt-
Hausvogts 

Lembke Johann Conrad, 
ehem. Stabsfeldwebel im 
4ten hannov. Infanterieregiment 
Er muß eine Kaution von 200 rtl hinter-
legen. Gehalt von 170 rtl 

02. 04. 1838 NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 321  
Hann 74 Burgw. Nr. 280 

Super-
numerair 
Amtsassessor 

Haase N.N. bestellt am  
versetzt nach Gronau. 

17. 03. 1832 
23. 05. 1837 

NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 281 
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Funktion Name  Zeit Quellennachweis 
Kutscher und 
Amtsdiener 

Harke Johann Heinrich 05. 08. 1832  
bis  
13. 02. 1846 

NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 408 S. 309  
Hann 74 Burgw. Nr. 322 

Amtsauditor 
 

Mügge Georg Christian Armin 
bestellt am  
versetzt nach Burgw. 

15. 12. 1835 
 
30. 09. 1839 

NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 282  
Hann 74 Burgw. Nr. 281 

Amtsassessor 
 

v. Brandis Bernhard Friedr. Wilhelm 
Karl von Osnabrück nach Bissendorf;  
v. Reiche Karoline Auguste Wil-
helmine, Wwe. Rumann Verden 
versetzt nach Kehdingen am 

23. 05. 1837  
oo  
16. 04. 1842 
 
09. 07. 1844 

NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 281  
Traubuch Kirche Bissendorf  

Oberhaus-
vogt 

Lauenstein Friedrich Konrad früher 
Obervogt in Walsrode Lauenstein war 
mit 18 Jahren Soldat im fünften Lini-
enbatallion der königl. Deutschen Le-
gion und hat in Frankreich gekämpft. 
43 Jahre Militär- und Zivildienst 

29. 02. 1840 - 1859 Henstorf  Heinrich S. 14;  
siehe Literaturverz. 
NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 321 

Amtsassessor 
Amtsvogt 
Supernume-
rair Amtsas-
sessor  
Auditor 

Kirchhoff Karl aus Zeven eingestellt 
Wedemeyer Gustav Fr. Georg 
Frankenfeld Hermann Ludwig 
Hinüber Fr. Christian 

13. 08. 1839 
12. 02. 1840 
27. 09. 1845 
26. 04. 1846 
 

NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 281  
Kindstaufe in Bissendorfer Bissendorf  
Ehestiftung Rodenbostel Scherenbos-
tel Nr. 1 Familienarchiv 
Hof- und Staatskalender Handbuch für 
das Königreich Hannover 1839; S. 420 
BS IX. 30 

Die so genannte dritte Beamtenstelle wird hier genauer beschrieben: 
es besteht eine feste Besoldung von 300 rtl Courant mit Pensionsberechtigung. Darüber hinaus 
kann er als Nebeneinnahme die Copialgebühren bekommen, wenn der Amtmann dieses gewährt. 
Sie lagen bei 80 rtl pro Jahr. Kirchoff bearbeitet die Judizial- u. Vormundschaftssachen, während der erste 
Beamte die freiwillige Gerichtsbarkeit betreut und die Gebühren dafür kassiert. 
Der Amtsschreiber wird durch den ersten Beamten besoldet. 
Der dritte Beamte hat sich eine eigene Schreibstube mit Schreiber einzurichten, den er auch bezahlen muß, 
wenn er die Schreibarbeiten nicht selbst versieht. 
Da im Amt dafür kein Platz war, hat er sich diese Einrichtung außerhalb des Amtshofes im Dorf besorgt.  
Zum Vergleich: 
1841 wird dem Amtsvogt v. d. Busche in Burgw. ein Fixum von 8oo rtl gewährt, die aus den Sporteln (Ge-
bühren), die das Amt aufbringt, bezahlt werden. 
Gefangenen-
wärter 

Hapke Hans Heinrich, 
ehml. Corporal  

01. 07. 1841 
+ 17. 06. 1844 

NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 322 

Rentmeister Höper Johann Heinrich sitzt wahr-
scheinlich in Langenhagen für drei 
Ämter 

1843 NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 281 

Amtmann Schilgen N.N. Amtsassessor aus 
Iburg wird als erster Beamter 
ernannt am. Er stellt eine Kaution 
von 800 rtl. 

01. 02. 1844 NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 280 

Amtmann Rotermund Hermann Heinrich 
Ludwig 

09. 07. 1844 
- 1852 

NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 281 

Gefangenen-
wärter 

Grupe N.N. 13. 07. 1846 NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 322 

Amtsassessor Klopp Bernhard, aus Nienburg wird 
nach hier versetzt.  
Er stirbt in Bissendorf 39 J. alt 

04. 07. 1846 
 
27. 06. 1848 

NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 281  
Sterbebuch der Biss. Kirche 

Supernumerair 
Amtsassessor 

v. d. Decken N.N. versetzt nach hier;  
versetzt nach Beedenbostel am 

20. 06. 1848 
26. 09. 1848 

NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 281 
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Funktion Name  Zeit Quellennachweis 
Supernumerair 
Amtsassessor 

Niemeyer Karl Wilhelm aus 
Dannenberg, bekommt die dritte Be-
amtenstelle. 
Am 03. 07. 1852 wird ihm eine 
fünfwöchige Badekur auf Helgoland 
genehmigt. Er bekommt 300 rtl Ge-
halt. Ab 1851 400 rtl. wechselte 
schon 1853 als Amtmann nach Lau-
enstein am Ith 

19. 09. 1848 
13. 05. 1851 
1853 

NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 281  
Kindstaufe in Bissendorf 
NIEMEYER: Mitteilung  
H. C. Sarnighausen  
am 26. 02. 2011  

Steuerein-
nehmer 

Ebeling Johann Christian. 
Verh. mit Elisabeth Wolf. 

05. 02. 1852 NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 72 Burgw. Nr. 417/05 S. 69 

Dröge N.N. Gerichtsassessor aus Freudenberg wird 
aus der Kur in Bad Driburg einbestellt. 
Er löst am die Amtsverwaltung in Bissendorf auf. 

18. 07. 1852 
01. 10. 1852 

NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 281  
Hann 74 Burgw. Nr. 214 

Im Amt in Bissendorf sind tätig am: 
Amtsrichter v. Meltzing Ernst Friedrich Moritz 
Amtmann Rotermund Hermann Hr. Ludwig 
K. Commissair, Ablösungs-Commisair, Domänen- 
Rechnungsprüfer 
Amtsassessor Niemeyer Carl Wilhelm 
Hausvogt Lauenstein Fr. Conrad 
Amtsassessor Dröge N.N. 
Registerschreiber u. Copist Ruröde N.N. 
Schuhmacher Ch. in Essel 

12. 09. 1852 NLA-Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann 74 Burgw. Nr. 214, 218, 219 
Hof- und Staatskalender Handbuch für 
das Königreich Hannover 1852; S. 
528 
Bissendorf-Essel 
BS IX. 30 

Das Finanzwesen der Amtsvogtei Bissendorf und Burgwedel scheint durch den Amtsrentmeister 
Kolbe in Langenhagen geführt worden zu sein, denn dort war die königlich Amtskasse. 
Das Amtsgericht tagt noch bis zum Jahre 1859 in Bissendorf unter dem Amtsrichter 
v. Meltzing Ernst Friedrich Moritz und dem Amtsassessor Niemeyer Carl Wilhelm. 
Nach dem Handbuch ist ein Mann namens Fricke N.N. von 1859 bis 
1874 Vogt in der alten Amtsvogtey Bissendorf, 
mit Sitz in Mellendorf. 
Heuser E. L. L ist Amtsvogt zu Burgw. 
Regierungsrat Hoppenstedt August Ludwig. 
Auditor ist Schulze Hermann. 
1876 wird das Amt Burgw. aufgelöst und von Burgdorf aus betreut, 
bis zur Einrichtung der Kreisverwaltung  1880. 
 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover 
Handbuch der Provinz Hannover  
1859 – 1874 (Klinderworth Verlag) x 
a 1  

Aufteilung der eingenommen Gebühren 1862/65: 
das Amt bekommt 2/3 der Gebühren. 
Der Amtsvogt in Burgw. 7/12 der Gebühren 
der Amtsvogt in Mellendorf/Essel 5/12 der Gebühren 
1868 fällt das Auszahlen der Gebühren gegen ein festes Gehalt fort 

NLA Hauptstaatsarchiv Hannover  
Hann. 74 Burgw. Nr. 218 
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Fürstentum westliche Ämter. Kolorierter Kupferstich aus Deutscher Atlas 1796 von Franz Johann 

Joseph von Reilly (1766-1820 Amtsvogtey Bissendorf. 
 
Ehemals nicht archiviertes Kartenmaterial des Staatlichen Hochbauamtes in Celle: jetzt 
NLA Hauptstaatsarchiv Hannover Bestellnummer: Mappe Nr. 1550  

Laufzeit, von: Laufzeit, bis: . .1820 
Titel: Staatliches Baumanagement Celle: Amtshof Bissendorf Blatt 1: Inhaltsangabe Blatt 2: 
Plan von dem Amtshof Blatt 3: Aufriß, Grundriß des Erdgeschosses, Durchschnitt, 
Grundriß des zweiten Geschosses Blatt 4: Altes Amtshaus: Aufriß, Durchschnitt, 
Grundriß des Erdgeschosses, Grundriß des zweiten Geschosses Blatt 5: Pferdestall und daran gebautes Ge-
fängnis: Aufriß, Durchschnitt, Grundriß des Erdgeschosses, 
Grundriß des 2. Geschosses Blatt 6: Wagen- und Torfschopfen: Durchschnitt, Aufriß, 
Grundriß Blatt 7: Entwurf zu einem neuen Pfort-Amtsstuben- und Haushaltsgebäudes: 
Aufriß, Balkenlage, Grundriß Blatt 8: Neues Haushalts- und Amtsstubengebäude: Aufriß 
der Länge, Grundriß der Dacheinrichtung, Grundriß Zeichner: C. Frankenfeld 
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Münzen, Maaße und Gewichte. Abgabenregister. Qualitätsbeschreibung der Höfe 

Münzwesen: 

Bis 1400 war die Mark, die älteste gültige 
Rechnungsmünze in Deutschland. „Marca ar-
genti examinati“. Eine Silberwährung. Die 
Mark hatte ein Gewicht von 234 g Feinsilber. 
Eine Mark (M) waren 48 Schillinge (ß) oder 
576 (d = denar). = Pfennige Den Schilling zu 12 
Pfennigen  
Von 1400 bis ca. 1550 und bei uns im Nord-
hannoverschen bis 1620 bestand die Gulden-
währung. Der Gulden war eine Goldmünze von 
6 g bei 18 karätigem Gold. Der Gulden (fl = 
Florin) unterteilte sich in 30 Körtlinge (kurze 
Groschen aus Kupfer)  a‘ 6 Pfennig.  
Zur selben Zeit finden wir den „Hannoverschen 
Witten“. Der Witte (Silber) zu 4 Pfennig. Und 
den Mattier (Matthiasgroschen in Silber) ent-
spricht  6 – 8 Pfennig. Weiterhin galt noch der  
Mariengulden (mfl) zu 20 Mariengroschen (Silb 
erwährung).  

Das entsprach damals 0,55 Reichsthaler. Ab 
1550 setzte sich die Thalerwährung durch, die 
über 300 Jahre bis 1872 gültig war. Nach dem 
Reichsmünzfußgesetz von 1559 mußte der Tha-
ler, eine Silbermünze,  29,0 g Feinsilber enthal-
ten. Das entsprach dem 8ten Anteil einer Mark 
mit 234 g Silbergewicht. Der Reichsthaler (rtl) 
wurde zu 36 Mariengroschen (mgr) gerechnet. 
Der Mariengroschen zu 8 Pfennigen. Es gab 
noch eine Unzahl von Thalermünzen: Ausbeu-
te-, Städte-, Viertel- und Doppelthaler, die für 
dieses Schrifttum keine Bedeutung haben. Ab 
1770 wird die „Pistole“ (aus dem Spanischen 
entlehntes Wort, das so viel wie Plättchen heißt) 
als Währung genannt. Eine Goldmünze, auch 
als „Harzdukaten“ bezeichnet, die ein Fein-
goldgehalt von 3,44 g hatte. Diese Goldmünze 
war 5 Reichsthaler in Silber wert. Ab 1800 
werden verschiedene Thalerwährungen ge-
nannt, die hier aufgelistet sind 

 
Münzart und Münzrelation rtl gr pf Pfenni-

ge 
Speziesthaler = Reichsthaler = 48 Mariengroschen Konventionsmün-
ze. 

1 8 0 384 

Ab 1817 offizielle Währung Thaler Conventionsmünze (1690)    323,875 
Thaler Courant (Reich) gängige große Silbermünze 1 0 0 288 
Thaler Courant (Hannover) 1 18 0 432 
Ab 1837 Thaler Cassenmünze ist 3 1/8 % schlechter als die Courant-
münze oder 100 Thaler Cassengeld = 111 1/9 Thaler Conventionsgeld 

   284,875 

Die Goldmünze 3,5 gr schwer>>Pistole<< genannt  (Übersetzt Plätt-
chen) 

5 2 0 1464 

Ein Preisleistungsverhältnis, das man auf unsere Zeit übertragen könn-
te, ist nicht mit Sicherheit abzuleiten. Um 1810 waren 1000 rtl 
Courant etwa 500.000 DM wert. (Meine persönliche Einschätzung) 
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Maße und Gewichte   

Längenmaße = Eine Hannoversche Meile = 25400 Fuß = 7,419 km 
Eine Rute = 16 Fuß = 4,67 m 
Ein Fuß = 29,209 cm 
Ein Zoll = 12 Linien = 2,43 cm 

Flächenmaße = Ein Hannoverscher Morgen = 120 Quadratruthen = 2612,49 Quadratmeter. 
Eine Quadratruthe = 21,77 Quadratmeter. 
Ein Quadratfuß = 58,9 Quadratzentimeter. 
Ein Kabel = 25 Morgen (Wald) (Angewiesene Arbeit für einen Fronbauern 
für einen Tag.) 

 

Feldmaße 
= Eine Hufe = 30 Morgen Ackerland. 

Ein Stück Land = 1 Himpten Einsaat = 1 Stück Saatland = ca. ½ Morgen. 
Eine Anwende Land = ca. 2000 Quadratmeter. 
Gehägewiese = mit Hecken (Kincks) abgegrenzte Wiesen, die aus der Ge-
meinheit herausgenommen worden waren und einem alleinigen Besitzer 
zur Nutzung überlassen wurden. 

Erntemaße = Die Getreideernte betrug bei uns das dritte oder vierte Korn bei Roggen und 
Hafer. 
Bei Buchweizen das achte oder neunte Korn. 
Zwei Morgen Wiese ergaben etwa ein Fuder Heu. 
Wiese geringer Klasse .................... = 2 - 4 Zentner pro Morgen 
bester Klasse .................................. = 4 - 8 Zentner pro Morgen 
Die Größe einer Wiese wurde nur in Fudern Heu angegeben. 
Ein Fuder Heu zweispännig mit Pferden gezogen = 40 Zentner.  
Mit Kühen ca. 35 Zentner. 
Ein Fuder Heu einspännig mit Pferden gezogen ca. 20 Zentner. 
Eine Kuhweide = ca. 10,6 Morgen Wiese in Bissendorf.  
Auf dieser Fläche konnte man übers Jahr eine Kuh ernähren. 
Für ein Pferd die doppelte Menge Weide. 
 

Weide und Mast = 1 Schwein benötigt zur vollen Mast ca. 30 Bäume zu je 9 Quadr.- Ruthen  
= 270 Quadr.-Ruthen 
 

Hohlmaße = Ein Himpten Hannoversches Maß = 31,05 Liter, gestrichen Maß, 
gefüllt mit Roggen =  .......... 20,00 Kg, 
gefüllt mit Hafer = .............. 11,08 Kg, 
gefüllt mit Gerste =  ............ 18,03 Kg, 
gefüllt mit Buchweizen = ca. 11,00 Kg, 
gefüllt mit Leinsamen = ca.  16,00 Kg. 
Diese Hohlmaße ersparten den Bauern komplizierte Waagen. 
Ein Himpten = 4 Metzen, 
ein Malter = 6 Himpten. 

Hohlmaße = Ein Oxhöft ... =  ...  ......................  .......................... 206 Liter, 
ein Ohm ....... = .... 4 Anker ......... =  ........................ 39 Liter, 
ein Anker ..... = .... 10 Stübchen .. =  ..................... 9,15 Liter, 
4 Stübchen ... = .... Eimer............. =  ................... 15,56 Liter, 
eine Tonne ... = .... 26 Stübchen .. =  ................. 101,14 Liter, 
ein Stübchen = .... 4 Quartier ...... = 2 Kannen =  .. 3,89 Liter. 
ein „Klafter“ = . 3,59 Kubikmeter 
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Himpten mit Streichmaß 

 
 

Stückzahlen 
= Ein „Gros“ = 144 Stück  ein „Mandel“ = 15 Stück 

ein „Schock“ = 60 Stück ein „Dutzend“ = 12 Stück 
eine „Stiege“ = 20 Stück 

 
Alte Garnmaße = 1 Lop (Stück) Garn = 10 Bind = 1000 Faden  =2340 m 

1 Bind = 100 Faden (auch 80 - 90) = 2,34 m 
1 Faden (Haspel) = 4 Ellen (auch 3 3/4)  = 2,34 m 
1 Stiege Flachs = 20 Ellen = 11,68 m 
1 Stein Flachs  ................................. = 20 alte Pfund  = 9,34 kg 
1 Stein Wolle  .................................. = 10 (auch 20) Pfund = 4,67 kg 
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Qualität der Höfe 
Die Höfe in Nordniedersachsen wandelten sich vor etwa 700 bis 600 Jahren von reinen Meierhöfen, die 
ursprünglich Pachthöfe für 12 Jahre an einen Meier waren, zu Lehnshöfen, „Erbleihhöfe“. Zur selben Zeit 
begannen sich die Fronbauern oder Laten (unfreie Bauern, den Sklaven in etwa gleichgestellt) von ihrer 
Herrschaft freizukaufen. 

 
Vollmeierhof 
Ein Vollmeierhof hatte 90 Morgen Ackerland, das entspricht drei Hufen. Die dazugehörigen Wie-
sen lagen alle in der Gemeinheit. Die Ausweisung von Hegewiesen begann bei uns erst vor 500 
Jahren. Diese Höfe hatten zunächst unbemessene Spanndienste für den Landesherren zu leisten. Vor 
250 Jahren waren es meistens zwölf Tage im Jahr. Die geforderten „Reisen“, wie man das damals 
nannte, waren von der Entfernung her begrenzt, sie sollten in der Regel nicht über die Nacht hin-
ausgehen, wenn doch, mußte der Veranlasser für Quartier und Verpflegung (Salzheringe, die nicht 
sehr beliebt waren) sorgen. Der Frucht- und Fleischzehnte wurde an den Gutsherrn entrichtet, der 
manchmal auch gleichzeitig der Landesherr sein konnte. Nach Aufrodung der Höfe wurden diese 
meistens in der Familie mit Zustimmung des Lehnsherren geteilt. Es entstanden Teilhöfe in fast 
jeder Größenordnung bis zu 1/8 Meiern. Dabei wurden, die auf den Höfen liegenden Lasten, im 
Verhältnis der jeweiligen Teilung auf die neu entstandenen Höfe übertragen. 
 
Köthner 
Die Köthner (von Kate) sind Kleinhöfner, die siedlungsgeschichtlich später in der Nähe der Meier-
höfe entstanden. Sie übten häufig gleichzeitig ein Handwerksberuf aus. Im Laufe der Zeit erwarben 
sie aber zusätzlich Land und Wiesen und hatte schließlich Hofgrößen, die oft ausgedehnter waren, 
als die der Vollmeierhöfe. Sie hatten zunächst unbemessene Handdienste zu leisten, später waren es 
meistens 14 Tage im Jahr. Dazu gehörten Burgvestendienste in Celle, Torfstechen in Müggenburg 
für den Hof in Celle. Feldarbeit für den Amtsvoigt, Wegebauarbeiten, Gräbenreinigung, Forstarbei-
ten und Transport von Baumaterial bei Ausbesserungsarbeiten herrschaftlicher Einrichtungen. 
 
Brinksitzer 
Die Brinksitzer besaßen nur eine „Feuerstelle“ mit Hofgelände. Sie sind siedlungsgeschichtlich 
noch jünger anzusiedeln als die Köthner. Ihr Ackerland pachteten sie von der Kirche. Auch sie wa-
ren Handwerker oder arbeiteten auf den großen Höfen. Sie hatten ebenfalls Handdienste zu leisten. 
 
An- oder Abbauern 
Anbauern oder auch Abbauern genannt sind siedlungsgeschichtlich die jüngsten Höfe, die meis-
tens um den alten Dorfkern herum am Rande der schon bestehenden Höfe lagen und ab 1800 in 
Bissendorf so genannt wurden. Diese Höfe waren nicht reiheberechtigt und wurden nicht Mitglieder 
der um 1850 gegründeten Realgemeinden. Sie waren herrschaftliche Lehen und mußten diesem den 
Zehnten zahlen und Handdienste leisten. 
 
Häuslinge 

Die Häuslinge waren Mieter in den bestehenden Höfen und arbeiteten dort nach Bedarf. Manchmal 
hatten sie auch eigenes Vieh auf dem Hof, auf dem sie wohnten, untergestellt. Sie leisteten keine 
Dienste oder Abgaben. 
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Hirten 
Die Hirten wohnten in einem eigenen der Gemeinheit gehörendem Hirtenhaus. Sie unterteilten sich in 
Kuhhirten, Schweinehirten, Pferdehirten, Schafhirten und Gänsehirten. In Bissendorf gab es keine Schaf- 
und Gänsehirten. Sie leisteten keine Dienste oder Abgaben. Die Abgaben und Dienste, die die Höfe zu 
leisten hatten, betrugen etwa 30 % ihrer Einnahmen. Mit der Gemeinheitsteilung ab 1828, die bis 1838 
abgeschlossen war, wurde der Zehnte von den Höfen abgelöst. Die Bauern mußten etwa den zwanzigfa-
chen Jahresertrag des Zehnten ihrer Höfe an die Zehntherren zahlen und waren dann von dieser Abgabe 
befreit. In den folgenden Jahren bis 1875 wurde dann auch auf ähnliche Art  mit allen anderen Lasten, 
wie den Herrendiensten usw. verfahren. 
 

Die Dienste = Opera 

Ursprünglich waren es ungemessene Dienste, die auf den Höfen ruhten. Zu der hier beschriebenen 
Zeit betrugen die Handdienste pro Kothhof und Spanndienste pro Vollhof in der Regel 14 Tage im 
Jahr. Wer nicht dienen wollte konnte einen Ersatzmann stellen oder Dienstgeld bezahlen.  
 
I. Die Hoheitsdienste 

Waren ursprünglich ungemessene persönliche Frondienste (vor Ausbreitung des bäuerlichen 
Lehnswesens). 
 

a. Die Landfolgedienste blieben ungemessen 
Die bewaffneten Bauern, die Höfner mit dem Feuerrohr, die Köthner, Brinksitzer und Häuslinge 
mit der Hellebarde mußten im Kriegsfalle ohne Entschädigung die Landwehren in ihrem Gau oder 
Vogtei besetzen. Sie dienten auch zur Verfolgung von Verbrechern. Diese Dienste wurden nur im 
Bereich der engeren Heimat gefordert. 
 
b. Die Kriegerfuhren 

Dienten zum Transport von Waffen, Lebensmitteln oder Personen. Die Fahrten beschränkten sich 
auf eine Tagesreise. Dehnten sie sich die „Reisen“ darüber hinaus aus, mußten die Dienststunden 
bezahlt und verpflegt werden. Diesen Dienst machten nur die Bauern, die über Pferde verfügten. 
Die Dienste wurden nach der Größe der Höfe eingeteilt. Ein Vollhöfner fuhr viermal so oft wie ein 
Viertelmeier. 
 
c. Die Burgvestendienste 

Wurden in Celle an der herzoglichen Festung als Handdienste geleistet. 
 
d. Wegebaudienste 

Wurden als Hand und Spanndienste nur im Ortsbereich geleistet. 
 
e. Die Jagdfolgen 

Wurden in Bissendorf für die Versorgung der Jagdhunde geleistet. 
 
II. Die Gemeindedienste 

Sie wurden der Reihe nach (einer nicht mehr darzustellenden festgeschriebener Ordnung im Dorf) 
geleistet. Z. B. Der „Regedisch“ vieler Lehrer in den Dörfern, oder armer Dorfbewohner. Dazu 
gehörte auch die traditionelle nicht zu verweigernde Nachbarschaftshilfe bei Todesfällen oder 
auch bei Familienfesten 
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Die Abgaben: Der Zehnte 

 
Der >>Zehnte<< ist eine uralte (kann man schon im >>Alten Testament<< finden) Karolingische 
Abgabe der Höfe, die den zehnten Teil ihrer Erträge an die Kirche abzuführen hatten, um deren 
wirtschaftliche Existenz zu sichern. Eigentümer dieser Höfe war der König, der einen verdienten 
Mann auf dem Hofe einsetzte und ihn den Zehnten zahlen ließ. Später wurde dieses System des 
Verleihens von zehntpflichtigen Liegenschaften auch auf die weltliche Herrschaftsverhältnisse 
ausgedehnt. Man nennt dieses Abhängigkeitsverhältnis zwischen Herrscher und Vasallen das Feu-

dalsystem, das bis 1850 also Tausend Jahre bei uns bestanden hat. Darüber hinaus wurde noch vor 
und in der Zeit des Absolutismus eine vielfältige zusätzliche Abgabenordnung entwickelt, wie sie 
in der Tabelle dargestellt ist. Wie sich dieses System in der Wirtschaft eines Bauernhofes auswirkte 
ist in der Hofgeschichte Nr. 59 dargestellt worden. Die Abgabenlast der Bauern betrug mindestens 
50 % ihres Einkommens. Mit diesen Einnahmen hat der Landesherr im Wesentlichen seinen gan-
zen Landeshaushalt finanziert, da er außer den Erträgen aus dem Erzbergbau im Harz keine we-
sentlichen Einkünfte hatte.  
Die Bevölkerung hat das klaglos hingenommen, da man glaubte, diese Belastungen seien von „An-
beginn der Welt“ an so gewesen. 
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Abgabenregister für das  Dorf Bissendorf in der Zeit von 1664 bis 1859 

Abgabe-

pflichtiger 

Bezeichnung 

der Abgabe 

Qualität der 

Abgabe 

Empfänger Zeitraum 

Hofbesitzer Lehnware: Tiere oder Klei-
der 
Zweitbestes 
Pferd, oder Kuh, 
oder Kleid 

Gutsherr fällig bei Tod des Lehnsherren 
oder des Lehnsmannes 

Hofbesitzer Cörmede: Gutsherr fällig bei Tod des Hauswirtes 
oder der Hausfrau  

Thedingsgeld = Vertragsgeld; wird ans Amt gezahlt, wenn der Wirt auf einem Hof wechselt. 

Dieses Geld dürfte der „Lehnware“ von 1664 entsprechen.  
Diese Abgabe ist nicht bei Antritt eines Interimswirtes (Zwischenwirt) fällig. 
Ist mit der „Cörmede“ (Besthaupt) oder der „Bawleve“, oder der „Beddemunt“ der Hörigenzeit zu ver-
gleichen.   
Hofbesitzer Wiesenzins: Geld Landesherr jährlich 
Hofbesitzer Hauszins: Geld Landesherr jährlich 
Hofbesitzer Gartenzins: Geld Landesherr jährlich 
Hofbesitzer Rottlandzins Geld Landesherr jährlich 
Hofbesitzer und 
Häuslinge 

Viehschatz: 
je nach Bestand 

Geld Landesherr jährlich 

Hofbesitzer Rauchhun:  in natura Landesherr jährlich 
Jeder Feuerstellenbesitzer mußte ein Rauchhuhn abgeben. Bezieht sich auf den Rauch der aus dem 
Haus aufstieg. Galt als Anerkennung für den gewährten Gerichtsschutz, zu dieser Zeit, des Lan-
desherren.  
Hofbesitzer Mayhun: in natura Landesherr jährlich 
Jeder Feuerstellenbesitzer mußte ein Huhn im Monat May  abgeben 
Nur die Höfner Haberdienstgeld: Geld Landesherr jährlich 
Wahrscheinlich Reste eine mittelalterliche „havergeld Bede“, die zur Kriegsführung mit Pferden 
notwendig war. Da auf den weiten Wegen das Getreide nicht transportiert werden konnte, erfolgte 
die Abgabe in Geld. 
Nur die Höfner Hofrind:  in Natura Landesherr jährlich 
Jeder Vollmeierhof mußte jährlich ein Rind abgeben. Die Teilhöfe auch nur ihrer Größe entspre-
chend. Ein ¼ Meierhof gab jedes vierte Jahr ein Rind ab usw. 
Nur die Höfner Hoffutter:  in Natura Landesherr jährlich 
Mußte an das Amt abgeliefert werden, um dort die vorhandenen Tiere zu füttern. 
Wird nicht in Bissendorf gegeben. 
nicht in Bissendorf  Hofhammel:  in Natura Landesherr jährlich 
Nur die Höfner Spanndienst:  14 Tage im Jahr Landesherr jährlich 
Nur die Köthner Handdienst:  14 Tage  Landesherr jährlich 
Gilt nur für die Meyerdingsbauern: Erbenzinß: 
Die Kötner: Huhn- 

 
 und Pfennigzins an das Haus Col-

dingen 
jährlich 

Die Höfner: 5 Malter Roggen In natura Ebenso jährlich 
Nach Corpus bonorum (Wirtschaftsbuch der Kirche) 1687 der Bissendorfer Kirche 
Die Höfner: Ein Vorderschinken In natura Der Pastor jährlich 
Bei geteilten Meierhöfen wurden die Abgaben den jeweiligen Anteilen entsprechend geleistet. 
Ein ¼ Meierhof gab jedes vierte Jahr den Vorderschinken oder 24 mgr.  
Die Höfner: 12 Pfund Brot: In natura Dem Pastor jährlich 
Die Höfner: 1 Himpten Roggen: In natura Dem Küster jährlich 
Die Köthner Köthnerschilling: 9 Pfennige Je die Hälfte für den 

Pastor und Küster 
am Thomastag 
jährlich 
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Abgabenregister für das Dorf Bissendorf in der Zeit von 1664 bis 1859. Fortsetzung 

Abgabe-

pflichtiger 

Bezeichnung der 

Abgabe 

Qualität der Ab-

gabe 

Empfänger Zeitraum 

  In der Regel   
Alle Hofbesitzer 
und Häuslinge 

Den Vierzeiten-
pfennig 
Später auch Michae-
lisopfer genannt. 

In Geld sofern an 
der Kommunion 
teilgenommen 
wird 

Dem Pastor Jährlich zu Mi-
chaelis 

Alle Hofbesitzer 
und Häuslinge 

Schulgeld, sofern 
schulpflichtige Kin-
der vorhanden wa-
ren 

9 Pfennige 
und eine Mett-
wurst 

An den jeweiligen 
Lehrer 

jährlich 

Diese Aufstellung der Abgaben, oder auch Gefälle genannt, ist nur für Bissendorf gültig. In Wirk-
lichkeit war das Abgabensystem viel komplizierter und den Zeitströmen entsprechend veränderbar. 
Ursprünglich wurden nach sächsischem Brauch diese Steuern „Bede“ genannt. Das heißt der Her-
zog mußte seine Untertanen „bitten,“ ihm für bestimmte Zwecke und zeitlich begrenzt Geldzuwen-
dungen zu gewähren.    
Zusammengestellt nach den hiesigen Hofunterlagen und nach Gimmler, Mellendorf I. S. 120 – 124, 
sowie nach Heinz Georg Röhrbein, Quellenbegriffe des 16. Bis 19. Jahrhunderts, 1991, August Lax 
Verlag Hildesheim. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


